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ANHANG 31 

 

 

TRANSPORT VON GÜTERN AUF DER STRAẞE 

 

 

TEIL A 

 

ANFORDERUNGEN AN GÜTERKRAFTVERKEHRSUNTERNEHMER  

NACH ARTIKEL 463 DIESES ABKOMMENS 

 

 

ABSCHNITT 1 

 

ZULASSUNG ZUM BERUF DES GÜTERKRAFTVERKEHRSUNTERNEHMERS  

UND AUSÜBUNG DES BERUFS 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Anwendungsbereich 

 

In diesem Abschnitt sind die Zulassung zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers und die 

Ausübung des Berufs geregelt; der Abschnitt gilt für alle Güterkraftverkehrsunternehmer einer 

Vertragspartei, die den Transport von Gütern im Rahmen von Artikel 462 dieses Abkommens 

durchführen. 
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ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Zulassung zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers“ eine Verwaltungsentscheidung, 

durch die es einer natürlichen oder juristischen Person, die die in diesem Abschnitt geregelten 

Voraussetzungen erfüllt, gestattet wird, den Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers 

auszuüben; 

 

b) „zuständige Behörde“ eine einzelstaatliche, regionale oder kommunale Behörde einer 

Vertragspartei, die zum Zwecke der Zulassung zum Beruf des Güterkraftverkehrs-

unternehmers prüft, ob eine natürliche oder juristische Person die in diesem Abschnitt 

geregelten Voraussetzungen erfüllt, und die befugt ist, eine Zulassung zum Beruf des 

Güterkraftverkehrsunternehmers zu erteilen, auszusetzen oder zu entziehen und 

 

c) „gewöhnlicher Aufenthalt“ den Ort, an dem sich eine Person aufgrund persönlicher 

Bindungen, die eine enge Verbindung zwischen dieser Person und dem Ort, an dem sie sich 

aufhält, zeigen, normalerweise, d. h. mindestens an 185 Tagen pro Kalenderjahr, aufhält. 
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ARTIKEL 3 

 

Anforderungen an die Ausübung des Berufs des Güterkraftverkehrsunternehmers 

 

Natürliche oder juristische Personen, die den Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers ausüben, 

müssen 

 

a) eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung in einer Vertragspartei nach Artikel 5 dieses 

Abschnitts haben, 

 

b) die Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 dieses Abschnitts besitzen; 

 

c) über eine angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 7 dieses Abschnitts 

verfügen und 

 

d) die erforderliche fachliche Eignung gemäß Artikel 8 dieses Abschnitts besitzen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Verkehrsleiter 

 

(1) Ein Güterkraftverkehrsunternehmer benennt mindestens eine natürliche Person zum 

Verkehrsleiter, der tatsächlich und dauerhaft die Verkehrstätigkeiten des 

Güterkraftverkehrsunternehmers verwaltet und den Anforderungen in Artikel 3 Buchstaben b 

und d genügt und der 

 

a) in ständiger Verbindung mit dem Güterkraftverkehrsunternehmer steht, zum Beispiel als 

Angestellter, Direktor, Eigentümer oder Anteilseigner oder als Verwalter des 

Unternehmens, oder diese Person selbst ist und 
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b) seinen Wohnsitz im Gebiet der Vertragspartei hat, in deren Gebiet der 

Güterkraftverkehrsunternehmer niedergelassen ist. 

 

(2) Falls eine natürliche oder juristische Person die Anforderung der fachlichen Eignung nicht 

erfüllt, kann die zuständige Behörde ihr die Zulassung zum Beruf des Güterkraftverkehrs-

unternehmers ohne Benennung eines Verkehrsleiters nach Absatz 1 unter folgenden 

Bedingungen erteilen: 

 

a) Die natürliche oder juristische Person bestimmt eine natürliche Person, die im Gebiet 

der Vertragspartei wohnhaft ist, in dem der Güterkraftverkehrsunternehmer nieder-

gelassen ist, und die die Anforderungen von Artikel 3 Buchstaben b und d erfüllt und 

vertraglich verpflichtet ist, Aufgaben als Verkehrsleiter für das Unternehmen 

durchzuführen; 

 

b) im Vertrag zwischen der natürlichen oder juristischen Person und der unter Buchstabe a 

genannten Person sind die von dieser Person tatsächlich und dauerhaft durchzu-

führenden Aufgaben sowie ihre Verantwortlichkeiten als Verkehrsleiter genau geregelt. 

Zu den zu regelnden Aufgaben zählen insbesondere das Instandhaltungsmanagement für 

die Fahrzeuge, die Prüfung der Beförderungsverträge und -dokumente, die grund-

legende Rechnungsführung, die Zuweisung der Ladung oder der Fahrdienste an die 

Fahrer und Fahrzeuge sowie die Prüfung der Sicherheitsverfahren; 

 

c) in ihrer Eigenschaft als Verkehrsleiter darf die unter Buchstabe a genannte Person die 

Verkehrstätigkeiten von höchstens vier Güterkraftverkehrsunternehmern mit einer 

Flotte von zusammengenommen höchstens 50 Fahrzeugen leiten, und 

 

d) die unter Buchstabe a genannte Person führt die genannten Aufgaben ausschließlich im 

Interesse der natürlichen oder juristischen Person durch und nimmt deren 

Verantwortlichkeiten unabhängig von irgendwelchen natürlichen oder juristischen 

Personen wahr, für die sie Beförderungen durchführt. 
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(3) Eine Vertragspartei kann beschließen, dass ein nach Absatz 1 benannter Verkehrsleiter keine 

zusätzliche Zulassung im Sinne von Absatz 2 oder lediglich eine Zulassung für eine geringere 

Zahl von natürlichen oder juristischen Personen oder für eine kleinere Fahrzeugflotte als 

gemäß Absatz 2 Buchstabe c erhalten darf. 

 

(4) Die natürliche oder juristische Person unterrichtet die zuständige Behörde über den oder die 

benannten Verkehrsleiter. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der Niederlassung 

 

Um die Anforderung der tatsächlichen und dauerhaften Niederlassung zu erfüllen, muss eine 

natürliche oder juristische Person im Gebiet der Vertragspartei der Niederlassung 

 

a) über Räumlichkeiten verfügen, in denen sie auf die Originale der wichtigsten Unterlagen des 

Unternehmens entweder in elektronischer oder sonstiger Form zugreifen kann, insbesondere 

auf seine Beförderungsverträge, Unterlagen zu den Fahrzeugen, über die die natürliche oder 

juristische Person verfügt, Buchführungsunterlagen, Personalverwaltungsunterlagen, Arbeits-

verträge, Sozialversicherungsunterlagen, Dokumente mit den Daten über den Einsatz und die 

Entsendung von Fahrern, Dokumente mit den Daten zu den Fahrten, Lenk- und Ruhezeiten 

sowie alle sonstigen Unterlagen, zu denen die zuständige Behörde Zugang haben muss, um 

die Erfüllung der in diesem Abschnitt festgelegten Voraussetzungen überprüfen zu können; 

 

b) im Unternehmensregister der betreffenden Vertragspartei oder in einem ähnlichen Register 

eingetragen sein, wenn das nach innerstaatlichem Recht vorgeschrieben ist; 
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c) der Einkommensteuer unterliegen und, wenn das nach einzelstaatlichem Recht 

vorgeschrieben ist, eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erhalten haben; 

 

d) nach Erhalt der Zulassung über ein oder mehrere Fahrzeuge verfügen, die entsprechend den 

Rechtsvorschriften dieser Vertragspartei zugelassen sind oder in Betrieb genommen wurden 

und eingesetzt werden dürfen, unabhängig davon, ob sie ihr ausschließliches Eigentum sind 

oder sich beispielsweise aufgrund eines Mietkauf- oder Miet- oder Leasingvertrags in ihrem 

Besitz befinden; 

 

e) ihre administrativen und gewerblichen Tätigkeiten mittels der angemessenen Ausstattung und 

Einrichtung in Räumlichkeiten im Sinne des Buchstabens a, die auf dem Gebiet dieser 

Vertragspartei gelegen sind, tatsächlich und dauerhaft ausüben und ihre Beförderungstätigkeit 

mit den Fahrzeugen nach Buchstabe f mittels der im Gebiet dieser Vertragspartei 

vorhandenen angemessenen technischen Ausstattung tatsächlich und dauerhaft betreiben, und 

 

f) gewöhnlich und dauerhaft über eine – im Verhältnis zum Umfang der Verkehrstätigkeit des 

Unternehmens angemessene – Zahl an Fahrzeugen, die den Anforderungen des Buchstabens d 

genügen, sowie an Fahrern, die normalerweise einer Betriebsstätte im Gebiet dieser 

Vertragspartei zugeordnet sind, verfügen. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der Zuverlässigkeit 

 

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 des vorliegenden Artikels legen die Vertragsparteien fest, welche 

Voraussetzungen natürliche oder juristische Personen und Verkehrsleiter erfüllen müssen, um 

der Anforderung der Zuverlässigkeit gerecht zu werden. 
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Um festzustellen, ob eine natürliche oder juristische Person diese Voraussetzungen erfüllt hat, 

berücksichtigen die Vertragsparteien das Verhalten der natürlichen oder juristischen Person, 

ihrer Verkehrsleiter, geschäftsführenden Direktoren und etwaiger anderer von der jeweiligen 

Vertragspartei bestimmter maßgeblicher Personen. Jede Bezugnahme in diesem Artikel auf 

verhängte Urteile und Sanktionen oder begangene Verstöße schließt die gegen die natürliche 

oder juristische Person selbst, seine Verkehrsleiter, geschäftsführende Direktoren und 

gegebenenfalls andere von der jeweiligen Vertragspartei bestimmte maßgebliche Personen 

verhängten Urteile und Sanktionen bzw. die von diesen begangenen Verstöße ein. 

 

Die in diesem Absatz genannten Voraussetzungen umfassen mindestens Folgendes: 

 

a) Die Zuverlässigkeit des Verkehrsleiters oder des Güterkraftverkehrsunternehmers darf 

nicht zwingend infrage gestellt sein, etwa durch Verurteilungen oder Sanktionen 

aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes gegen geltende einzelstaatliche 

Vorschriften in folgenden Bereichen: 

 

i) Handelsrecht, 

 

ii) Insolvenzrecht, 

 

iii) Entgelt- und Arbeitsbedingungen der Branche, 

 

iv) Straßenverkehr, 

 

v) Berufshaftpflicht, 

 

vi) Menschen- oder Drogenhandel, 

 

vii) Steuerrecht und 
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b) gegen den Verkehrsleiter oder den Güterkraftverkehrsunternehmer darf nicht im Gebiet 

einer oder beider Vertragsparteien ein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat 

oder eine Sanktion wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Vorschriften von Teil 

Zwei Teilbereich Drei Titel I dieses Abkommens oder nationale Vorschriften verhängt 

worden sein, insbesondere in Bezug auf 

 

i) die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die Arbeitszeit sowie Einbau und Nutzung 

der Kontrollgeräte, 

 

ii) höchstzulässiges Gewicht und Abmessungen der Nutzfahrzeuge im 

grenzüberschreitenden Verkehr, 

 

iii) Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer, 

 

iv) Verkehrstüchtigkeit der Nutzfahrzeuge einschließlich der vorgeschriebenen 

technischen Überwachung der Kraftfahrzeuge, 

 

v) Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs, 

 

vi) Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter auf der Straße, 

 

vii) Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern in bestimmten 

Fahrzeugklassen, 

 

viii) Führerscheine, 

 

ix) Zugang zum Beruf, 
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x) Tiertransporte, 

 

xi) Entsendung von Arbeitnehmern im Straßenkehr, 

 

xii) auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendendes Recht sowie 

 

xiii) Fahrten, bei denen sich die Be- und Entladestellen im Gebiet der anderen 

Vertragspartei befinden. 

 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 3 Buchstabe b des vorliegenden Artikels gilt 

Folgendes: Wurde gegen den Verkehrsleiter oder den Güterkraftverkehrsunternehmer auf dem 

Gebiet einer oder beider Vertragsparteien ein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat 

oder eine Sanktion wegen schwerster Verstöße gemäß Anlage 31-A-1-1 verhängt, so führt die 

zuständige Behörde der Vertragspartei, in deren Gebiet das Unternehmen niedergelassen ist, 

rechtzeitig auf geeignete Art und Weise ein Verwaltungsverfahren, gegebenenfalls 

einschließlich einer Kontrolle vor Ort in den Räumlichkeiten der betreffenden natürlichen 

oder juristischen Person, durch und schließt dieses ab. 

 

Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens bewertet die zuständige Behörde, ob in Anbetracht 

der speziellen Gegebenheiten die Aberkennung der Zuverlässigkeit im konkreten Fall eine 

unverhältnismäßige Reaktion darstellen würde. Bei dieser Bewertung berücksichtigt die 

zuständige Behörde die Zahl der schweren Verstöße gegen die Vorschriften gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 3 dieses Artikels sowie die Zahl der schwersten Verstöße gemäß Anlage 

31-A-1-1, für die der Verkehrsleiter oder der Güterkraftverkehrsunternehmer verurteilt wurde 

oder Sanktionen gegen sie verhängt wurden. Alle Feststellungen sind gebührend zu 

begründen und zu rechtfertigen. 
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Ist die Aberkennung der Zuverlässigkeit nach Auffassung der zuständigen Behörde 

unverhältnismäßig, so entscheidet sie, dass die betreffende natürliche oder juristische Person 

die Anforderung der Zuverlässigkeit weiterhin erfüllt. Ist die Aberkennung der Zuverlässig-

keit nach Auffassung der zuständigen Behörde nicht unverhältnismäßig, so führt die 

Verurteilung oder Sanktion zur Aberkennung der Zuverlässigkeit. 

 

(3) Der Sonderausschuss für Straßenverkehr erstellt eine Liste der Kategorien, Arten und 

Schweregrade der begangenen schwerwiegenden Verstöße, die neben den in Anlage 31-A-1-1 

aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können. 

 

(4) Die Anforderung der Zuverlässigkeit gilt so lange als nicht erfüllt, wie eine Rehabilitierungs-

maßnahme oder eine andere Maßnahme gleicher Wirkung gemäß den einschlägigen 

einzelstaatlichen Vorschriften der Vertragsparteien nicht erfolgt ist. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

 

(1) Um die Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu erfüllen, muss eine natürliche 

oder juristische Person dauerhaft in der Lage sein, im Verlauf des Geschäftsjahres ihren 

finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Zu diesem Zweck weist die natürliche oder 

juristische Person anhand der von einem Rechnungsprüfer oder einer ordnungsgemäß 

akkreditierten Person geprüften Jahresabschlüsse nach, dass sie für jedes Jahr über 

Eigenkapital und Reserven verfügt: 

 

a) diese müssen insgesamt mindestens 9 000 EUR/8 000 GBP betragen, wenn lediglich ein 

Kraftfahrzeug genutzt wird, 5 000 EUR/4 500 GBP für jedes weitere Kraftfahrzeug oder 

jede weitere Fahrzeugkombination mit einer zulässigen Höchstmasse von mehr als 3,5 t 

und 900 EUR/800 GBP für jedes weitere Kraftfahrzeug oder jede weitere Fahrzeug-

kombination mit einer zulässigen Höchstmasse über 2,5 t, aber unter 3,5 t; 
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b) natürliche oder juristische Personen, die den Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers 

lediglich mit Kraftfahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen 

Höchstmasse über 2,5 t, aber unter 3,5 t ausüben, müssen anhand der von einem 

Rechnungsprüfer oder einer ordnungsgemäß akkreditierten Person geprüften Jahres-

abschlüsse nachweisen, dass sie in jedem Jahr über Eigenkapital und Reserven in Höhe 

von mindestens 1 800 EUR/1 600 GBP verfügen, wenn nur ein Fahrzeug genutzt wird, 

und in Höhe von 900 EUR/800 GBP für jedes weitere genutzte Fahrzeug. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde als Nachweis der finanziellen 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens eine – von der zuständigen Behörde festgelegte – 

Bescheinigung wie etwa eine Bankbürgschaft oder eine Versicherung, einschließlich einer 

Berufshaftpflichtversicherung einer oder mehrerer Banken oder anderer Finanzinstitute 

einschließlich von Versicherungsunternehmen, oder ein anderes rechtlich bindendes 

Dokument, das eine selbstschuldnerische Bürgschaft für das Unternehmen für die in Absatz 1 

Buchstabe a genannten Beträge darstellt, gelten lassen oder verlangen. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 lässt die zuständige Behörde in Ermangelung geprüfter Jahres-

abschlüsse für das Jahr der Eintragung des Unternehmens als Nachweis der finanziellen 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens eine Bescheinigung wie etwa eine Bankbürgschaft, 

ein von einem Finanzinstitut ausgestelltes Dokument, das im Namen des Unternehmens 

Zugang zu Krediten gewährt, oder ein – von der zuständigen Behörde festgelegtes – anderes 

rechtlich bindendes Dokument, mit dem nachgewiesen wird, dass das Unternehmen über die 

in Absatz 1 Buchstabe a genannten Beträge verfügt, gelten. 

 

(4) Bei den in Absatz 1 genannten Jahresabschlüssen und der in Absatz 2 genannten Bürgschaft, 

die zu überprüfen sind, muss es sich um diejenige der wirtschaftlichen Einheit handeln, die 

auf dem Gebiet einer Vertragspartei, in der die Zulassung beantragt worden ist, niederge-

lassen ist und nicht um diejenige etwaiger anderer, im Gebiet der anderen Vertragspartei 

niedergelassener Einheiten. 
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ARTIKEL 8 

 

Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der fachlichen Eignung 

 

(1) Um die Anforderung der fachlichen Eignung zu erfüllen, müssen die betreffenden Personen in 

den in Anlage 31-A-1-2 Teil I aufgeführten Sachgebieten Kenntnisse besitzen, die dem dort 

vorgesehenen Niveau entsprechen. Diese Kenntnisse werden durch eine obligatorische 

schriftliche Prüfung und – falls eine Vertragspartei dies verfügt – gegebenenfalls durch eine 

ergänzende mündliche Prüfung nachgewiesen. Diese Prüfungen sind gemäß Anlage 31-A-1-2 

Teil II durchzuführen. Die Vertragsparteien können zu diesem Zweck beschließen, dass die 

Teilnahme an einer Ausbildung vor den Prüfungen verpflichtend ist. 

 

(2) Die betroffenen Personen legen die Prüfung im Gebiet derjenigen Vertragspartei ab, in deren 

Gebiet sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 

(3) Nur die Behörden oder Stellen, die von einer Vertragspartei nach von ihr festgelegten 

Kriterien hierfür gebührend ermächtigt sind, können die in Absatz 1 genannten schriftlichen 

und mündlichen Prüfungen abnehmen und bescheinigen. Die Vertragsparteien prüfen 

regelmäßig, ob die Bedingungen, unter denen die Behörden oder Stellen die Prüfungen 

abnehmen, mit Anlage 31-A-1-2 im Einklang stehen. 

 

(4) Eine Vertragspartei kann die Inhaber bestimmter Hochschul- oder Fachschulabschlüsse, die 

im Gebiet der Vertragspartei erworben wurden, zu diesem Zweck eigens bezeichnet worden 

sind und Kenntnisse sämtlicher in der Liste in Anlage 31-A-1-2 aufgeführten Sachgebiete 

beinhalten, von den Prüfungen in den von den Abschlüssen abgedeckten Sachgebieten 

befreien. Die Befreiung gilt nur für die Abschnitte von Teil I der Anlage 31-A-1-2, für die der 

Abschluss alle im Teilbereich jedes Abschnitts aufgeführten Sachgebiete abdeckt. 
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Eine Vertragspartei kann die Inhaber von Bescheinigungen über die fachliche Eignung, die 

für innerstaatliche Beförderungen im Gebiet dieser Vertragspartei gültig sind, von bestimmten 

Teilen der Prüfung befreien. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Prüfungsbefreiung 

 

Zum Zwecke der Erteilung einer Lizenz an ein Güterkraftverkehrsunternehmen, das nur Kraftfahr-

zeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von bis zu 3,5 t nutzt, kann 

eine Vertragspartei beschließen, diejenigen Personen von der in Artikel 8 Absatz 1 genannten 

Prüfung zu befreien, die nachweisen können, dass sie in einem Zeitraum von zehn Jahren vor dem 

20. August 2020 ohne Unterbrechung eine natürliche oder juristische Person derselben Art geleitet 

haben. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Verfahren für Aussetzung und Entzug von Zulassungen 

 

(1) Stellt eine zuständige Behörde fest, dass eine natürliche oder juristische Person Gefahr läuft, 

die in Artikel 3 aufgeführten Anforderungen nicht mehr zu erfüllen, so benachrichtigt sie die 

natürliche oder juristische Person hiervon. Stellt eine zuständige Behörde fest, dass eine oder 

mehrere dieser Anforderungen nicht mehr erfüllt sind, so kann sie der natürlichen oder juristi-

schen Person eine Frist folgender Dauer zur Behebung des vorschriftswidrigen Zustands 

einräumen: 

 

a) höchstens sechs Monate für die Einstellung eines Nachfolgers des Verkehrsleiters, falls 

der Verkehrsleiter die Anforderungen der Zuverlässigkeit oder der fachlichen Eignung 

nicht mehr erfüllt, verlängerbar um drei Monate im Fall des Todes oder des gesund-

heitlich bedingten Ausfalls des Verkehrsleiters; 
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b) höchstens sechs Monate, falls die natürliche oder juristische Person zur Behebung des 

vorschriftswidrigen Zustands nachweisen muss, dass sie über eine tatsächliche und 

dauerhafte Niederlassung verfügt, oder 

 

c) höchstens sechs Monate, falls die Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht 

erfüllt ist, um nachzuweisen, dass diese Anforderung erneut dauerhaft erfüllt ist. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann natürlichen oder juristischen Personen, deren Zulassung 

ausgesetzt oder entzogen wurde, auferlegen, dass ihre Verkehrsleiter die in Artikel 8 Absatz 1 

genannten Prüfungen bestanden haben müssen, bevor eine Rehabilitierungsmaßnahme erfolgt. 

 

(3) Stellt die zuständige Behörde fest, dass die natürliche oder juristische Person eine oder 

mehrere Anforderungen nach Artikel 3 nicht mehr erfüllt, so setzt sie die Zulassung zum 

Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers aus oder entzieht sie, und zwar innerhalb der in 

Absatz 1 genannten Fristen. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Erklärung der Nichteignung des Verkehrsleiters 

 

(1) Wird einem Verkehrsleiter die Zuverlässigkeit nach Artikel 6 aberkannt, so erklärt die 

zuständige Behörde diesen Verkehrsleiter für ungeeignet, die Verkehrstätigkeiten eines 

Güterkraftverkehrsunternehmers zu leiten. 
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Die zuständige Behörde rehabilitiert den Verkehrsleiter nicht früher als ein Jahr nach dem 

Datum der Aberkennung der Zuverlässigkeit und nicht bevor der Verkehrsleiter nachgewiesen 

hat, dass er während eines Zeitraums von mindestens drei Monaten an einer geeigneten 

Weiterbildung teilgenommen oder eine Prüfung zu den Sachgebieten, die in Anlage 31-A-1-2 

Teil I aufgelistet sind, abgelegt hat. 

 

(2) Wenn einem Verkehrsleiter gemäß Artikel 6 die Zuverlässigkeit aberkannt wird, kann ein 

Antrag auf Rehabilitation nach mindestens einem Jahr ab dem Zeitpunkt der Aberkennung der 

Zuverlässigkeit gestellt werden. 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Überprüfung und Registrierung der Anträge 

 

(1) Die im Gebiet der jeweiligen Vertragspartei zuständigen Behörden erfassen in den in 

Artikel 13 Absatz 1 aufgeführten einzelstaatlichen elektronischen Registern die Daten zu den 

von ihnen genehmigten Unternehmen. 

 

(2) Bei der Bewertung der Zuverlässigkeit eines Unternehmens überprüfen die zuständigen 

Behörden, ob der bzw. die benannte(n) Verkehrsleiter zum Zeitpunkt der Antragstellung in 

einer der Vertragsparteien für ungeeignet erklärt ist/sind, die Verkehrstätigkeiten eines 

Unternehmens gemäß Artikel 11 zu verwalten. 

 

(3) Die zuständigen Behörden wachen regelmäßig darüber, ob die Unternehmen, denen sie die 

Zulassung zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers erteilt haben, die Anforderungen 

nach Artikel 3 dauerhaft erfüllen. Zu diesem Zweck nehmen die Vertragsparteien gezielte 

Kontrollen von Unternehmen vor, die als Unternehmen mit erhöhtem Risiko eingestuft 

wurden, gegebenenfalls einschließlich Kontrollen vor Ort in den Räumlichkeiten des 

betreffenden Unternehmens. 
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ARTIKEL 13 

 

Einzelstaatliche elektronische Register 

 

(1) Die zuständigen Behörden führen ein einzelstaatliches elektronisches Register der 

Kraftverkehrsunternehmen, die zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers zugelassen 

wurden. 

 

(2) Der Sonderausschuss für Straßenverkehr legt die in den einzelstaatlichen elektronischen 

Registern der Kraftverkehrsunternehmen enthaltenen Daten und die Bedingungen für den 

Zugriff auf diese Daten fest. 

 

 

ARTIKEL 14 

 

Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 

 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien benennen eine einzelstaatliche Kontaktstelle, 

die für den Austausch von Informationen mit den zuständigen Behörden der anderen 

Vertragspartei im Hinblick auf die Anwendung dieses Abschnitts zuständig ist. 

 

(2) Die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei arbeiten eng zusammen, leisten einander zügig 

Amtshilfe und übermitteln einander alle sonstigen einschlägigen Informationen, um die 

Durchführung und die Durchsetzung dieses Abschnitts zu erleichtern. 
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(3) Die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei führen individuelle Überprüfungen durch, um 

festzustellen, ob ein Unternehmen die Bedingungen der Zulassung zum Beruf des Güterkraft-

verkehrsunternehmers erfüllt, wenn dies von einer zuständigen Behörde der anderen Vertrags-

partei in hinreichend begründeten Fällen verlangt wird. Sie unterrichten die zuständige 

Behörde der anderen Vertragspartei über die Ergebnisse solcher Überprüfungen und die 

durchgeführten Maßnahmen, falls festgestellt wird, dass das Unternehmen die Anforderungen 

aus diesem Abschnitt nicht mehr erfüllt. 

 

(4) Die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei tauschen Informationen über Verurteilungen 

und Sanktionen für schwerwiegende Verstöße gemäß Artikel 6 Absatz 2 aus. 

 

(5) Der Sonderausschuss für Straßenverkehr erstellt detaillierte Regeln für die Modalitäten des in 

den Absätzen 3 und 4 genannten Informationsaustauschs. 
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Anlage 31-A-1-1 

 

 

SCHWERSTE VERSTÖẞE FÜR DIE ZWECKE VON  

ANHANG 31 TEIL A ABSCHNITT 1 ARTIKEL 6 ABSATZ 2 

 

(1) Überschreitung von Höchstgrenzen wie folgt: 

 

a) Überschreitung der 6-tägigen oder 14-tägigen Höchstlenkzeiten um 25 % oder mehr; 

 

b) Überschreitung der maximalen Tageslenkzeit um 50 % oder mehr während der 

täglichen Arbeitszeit. 

 

(2) Fehlender Fahrtenschreiber und/oder fehlender Geschwindigkeitsbegrenzer, oder Vorhanden-

sein im Fahrzeug und/oder Verwendung einer betrügerischen Vorrichtung, durch die die 

Aufzeichnungen des Kontrollgeräts und/oder der Geschwindigkeitsbegrenzer verändert 

werden können, oder Fälschung der Schaublätter oder der vom Fahrtenschreiber und/oder von 

der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten. 

 

(3) Fahren ohne gültigen Nachweis der technischen Überwachung und/oder Fahren mit einem 

sehr schwerwiegenden Mangel unter anderem an Bremssystem, Lenkanlage, Rädern/Reifen, 

Federung oder Fahrgestell, wodurch eine unmittelbare Gefahr für die Straßenverkehrs-

sicherheit gegeben ist, derentwegen das Fahrzeug stillgelegt werden muss. 
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(4) Beförderung gefährlicher Güter, deren Beförderung verboten ist oder die mit verbotenen oder 

nicht zugelassenen Mitteln zur Verwahrung oder ohne entsprechende Gefahrgutkenn-

zeichnung am Fahrzeug befördert werden, von der eine solche Gefahr für Menschenleben und 

Umwelt ausgeht, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird. 

 

(5) Güterbeförderung ohne einen gültigen Führerschein oder Beförderung durch ein Unter-

nehmen, das nicht über eine gültige Lizenz des Betreibers gemäß Artikel 463 dieses 

Abkommens verfügt. 

 

(6) Verwendung einer gefälschten Fahrerkarte, einer Karte eines anderen Fahrers oder einer 

Karte, die auf der Grundlage falscher Angaben und/oder gefälschter Dokumente erlangt 

worden ist. 

 

(7) Güterbeförderung unter Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um 20 % oder mehr bei 

Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen und um 25 % oder 

mehr bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 12 Tonnen. 
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Anlage 31-A-1-2 

 

 

TEIL I 

 

LISTE DER IN ANHANG 31 TEIL A ABSCHNITT 1 ARTIKEL 8  

GENANNTEN SACHGEBIETE 

 

Die Kenntnisse, die für die Feststellung der fachlichen Eignung durch die Vertragsparteien zu 

berücksichtigen sind, müssen sich zumindest auf die in dieser Liste angeführten Sachgebiete 

erstrecken. Auf diesen Sachgebieten müssen die Bewerber für die Zulassung als Güterkraft-

verkehrsunternehmer über das erforderliche Niveau von Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten 

für die Leitung eines Transportunternehmens verfügen. 

 

Der minimale Kenntnisstand, wie unten angegeben, muss mindestens dem Kenntnisstand ent-

sprechen, der während der Pflichtschulausbildung erreicht wird und entweder durch eine 

Berufsausbildung und zusätzliche technische Ausbildungen oder durch eine Sekundarschule oder 

anderweitige technische Ausbildungen ergänzt wird. 

 

A. Bürgerliches Recht 

 

Der Bewerber muss insbesondere 

 

a) die wichtigsten Verträge, die im Kraftverkehrsgewerbe üblich sind, sowie die sich daraus 

ergebenden Rechte und Pflichten kennen; 
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b) in der Lage sein, einen rechtsgültigen Beförderungsvertrag, insbesondere betreffend die 

Beförderungsbedingungen, auszuhandeln; 

 

c) eine Reklamation seines Auftraggebers über Schäden, die aus Verlusten oder Beschädigungen 

der Güter während der Beförderung oder durch die Verzögerung bei der Ablieferung 

entstehen, sowie die Auswirkungen dieser Reklamation auf seine vertragliche Haftung 

analysieren können und 

 

d) die Regeln und Pflichten, die sich aus dem am 19. Mai 1956 in Genf geschlossenen 

Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr 

ergeben, kennen. 

 

B. Handelsrecht 

 

Der Bewerber muss insbesondere 

 

a) die Bedingungen und Formalitäten für die Ausübung des Berufs und die allgemeinen 

Kaufmannspflichten (Eintragung, Geschäftsbücher usw.) sowie die Konkursfolgen kennen 

und 

 

b) ausreichende Kenntnisse der Rechtsformen von Handelsgesellschaften sowie der Vorschriften 

für die Gründung und Führung dieser Gesellschaften besitzen. 

 

C. Sozialrecht 

 

Der Bewerber muss insbesondere Folgendes kennen: 

 

a) die Aufgabe und die Arbeitsweise der verschiedenen Stellen, die im Kraftverkehrsgewerbe 

zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen tätig sind (Gewerkschaften, Betriebsräte, 

Personalvertreter, Arbeitsinspektoren usw.); 
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b) die Verpflichtungen der Arbeitgeber im Bereich der sozialen Sicherheit; 

 

c) die Regeln für Arbeitsverträge der einzelnen Arbeitnehmergruppen von Kraftverkehrs-

unternehmen (Form der Verträge, Verpflichtungen der Vertragsparteien, Arbeitsbedingungen 

und -zeiten, bezahlter Jahresurlaub, Arbeitsentgelt, Auflösung des Arbeitsverhältnisses usw.); 

 

d) die geltenden Regeln für Lenkzeiten, Ruhezeiten und Arbeitszeiten sowie die praktischen 

Maßnahmen, die für diese Bestimmungen gelten, und 

 

e) die Regeln, die für die Grundqualifikation und regelmäßige Weiterbildung der Fahrer gemäß 

Teil B Abschnitt 1 dieses Anhangs gelten. 

 

D. Steuerrecht 

 

Der Bewerber muss insbesondere die Vorschriften kennen für 

 

a) die Mehrwertsteuer auf Verkehrsleistungen; 

 

b) die Kraftfahrzeugsteuern; 

 

c) die Steuern auf bestimmte Fahrzeuge, die im Güterkraftverkehr verwendet werden, und die 

Gebühren und Vorschriften für die Benutzung bestimmter Verkehrswege sowie 

 

d) die Einkommensteuern. 
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E. Kaufmännische und finanzielle Leitung 

 

Der Bewerber muss insbesondere 

 

a) die rechtlichen und praktischen Bestimmungen für die Verwendung von Schecks, Wechseln, 

Eigenwechseln, Kreditkarten und anderen Zahlungsmitteln und -verfahren kennen; 

 

b) die verschiedenen Kreditformen (Bankkredite, Dokumentenkredite, Kautionen, Hypotheken, 

Leasing, Miete, Factoring usw.) sowie die damit verbundenen Kosten und Verpflichtungen 

kennen; 

 

c) wissen, was eine Bilanz ist und wie sie aussieht, und sie verstehen können; 

 

d) eine Gewinn- und Verlustrechnung lesen und verstehen können; 

 

e) die Finanz- und Rentabilitätslage des Unternehmens insbesondere aufgrund von 

Finanzkennziffern analysieren können; 

 

f) ein Budget ausarbeiten können; 

 

g) die Kostenbestandteile seines Unternehmens (fixe Kosten, variable Kosten, Betriebskosten, 

Abschreibungen usw.) kennen und die Kosten je Fahrzeug, Kilometer, Fahrt oder Tonne 

berechnen können; 

 

h) einen Stellenplan für das gesamte Personal des Unternehmens und Arbeitspläne usw. 

aufstellen können; 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 24 

i) die Grundlagen des Marketings, der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich 

Verkaufsförderung für Verkehrsleistungen, der Erstellung von Kundenkarteien usw. kennen; 

 

j) die im Kraftverkehr üblichen Versicherungen (Haftpflichtversicherung für Personen, Sachen 

und Gepäck) mit ihrem Versicherungsschutz und ihren Verpflichtungen kennen; 

 

k) die Telematikanwendungen im Straßenverkehr kennen; 

 

l) die Regeln für die Ausstellung von Frachtrechnungen für Güterkraftverkehrsleistungen 

anwenden können sowie die Bedeutung und die Wirkungen der Incoterms kennen und ferner 

 

m) die Rolle, die Aufgaben und die rechtliche Stellung der verschiedenen 

Hilfsgewerbetreibenden des Verkehrs kennen. 

 

F. Zugang zum Markt 

 

Der Bewerber muss insbesondere 

 

a) die Berufsvorschriften für den gewerblichen Straßenverkehr, für die Vermietung von 

Nutzfahrzeugen, die Vergabe von Unteraufträgen und insbesondere die Regeln für die 

Ordnung des Gewerbes, die Zulassung zum Beruf, die Genehmigungen für 

Beförderungstätigkeiten, Kontrollen und die Strafen bei Verstößen kennen; 

 

b) die Regelungen für die Gründung eines Kraftverkehrsunternehmens kennen; 
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c) die erforderlichen Schriftstücke für die Erbringung von Kraftverkehrsleistungen kennen und 

Kontrollverfahren einführen können, um sicherzustellen, dass zu jeder Beförderung ordnungs-

mäßige Schriftstücke insbesondere über das Fahrzeug, den Fahrer, das Beförderungsgut oder 

das Gepäck sowohl im Fahrzeug mitgeführt als auch im Unternehmen aufbewahrt werden; 

 

d) die Regeln für die Ordnung der Güterkraftverkehrsmärkte sowie die Regeln für die Fracht-

abfertigung und die Logistik kennen und ferner 

 

e) die Formalitäten beim Grenzübergang, die Rolle und die Bedeutung der T-Papiere und der 

Carnets TIR sowie die sich aus ihrer Benutzung ergebenden Pflichten und Verantwortlich-

keiten kennen. 

 

G. Normen und technische Vorschriften 

 

Der Bewerber muss insbesondere 

 

a) die Regeln für die Gewichte und Abmessungen der Fahrzeuge in den Gebieten der Vertrags-

parteien sowie die Verfahren für die davon abweichenden Beförderungen im Schwer- und 

Großraumverkehr kennen; 

 

b) je nach dem Bedarf des Unternehmens Fahrzeuge und ihre Bauteile (Fahrgestell, Motor, 

Getriebe, Bremsanlagen usw.) auswählen können; 

 

c) die Formalitäten für die Erteilung der Betriebserlaubnis, die Zulassung und die technische 

Überwachung dieser Fahrzeuge kennen; 

 

d) Maßnahmen gegen Luftverschmutzung durch Abgase der Kraftfahrzeuge und gegen 

Lärmbelastung treffen können; 
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e) Pläne für die regelmäßige Wartung der Fahrzeuge und ihrer Ausrüstung aufstellen können. 

 

f) die einzelnen Lademittel und -geräte (Ladebordwand, Container, Paletten usw.) kennen sowie 

Verfahren und Anweisungen für die Be- und Entladevorgänge (Lastverteilung, Stapelung, 

Verstauen, Verkeilung usw.) einführen und erteilen können; 

 

g) die Verfahren des kombinierten Verkehrs Schiene/Straße und des „Ro-Ro“-Verkehrs kennen; 

 

h) Verfahren zur Einhaltung der Regeln für den Transport gefährlicher Güter und Abfälle 

durchführen können; 

 

i) Verfahren zur Einhaltung der Regeln für die Beförderung leicht verderblicher Lebensmittel 

durchführen können, die sich insbesondere aus dem Übereinkommen über internationale 

Beförderungen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungs-

mittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), ergeben, sowie 

 

j) Verfahren zur Einhaltung der Regeln für die Beförderung lebender Tiere durchführen können. 

 

H. Straßenverkehrssicherheit 

 

Der Bewerber muss insbesondere 

 

a) die erforderlichen Qualifikationen des Fahrpersonals kennen (Führerscheine/Fahrerlaub-

nisse/Lenkberechtigungen, ärztliche Bescheinigungen, Befähigungszeugnisse usw.); 
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b) durch die erforderlichen Maßnahmen sicherstellen können, dass die Fahrer die in den 

Gebieten der Vertragsparteien geltenden Regeln, Verbote und Verkehrsbeschränkungen 

(Geschwindigkeitsbegrenzungen, Vorfahrtsrechte, Halte- und Parkverbote, Benutzung von 

Scheinwerfern und Leuchten, Straßenverkehrszeichen usw.) einhalten; 

 

c) Anweisungen an die Fahrer zwecks Überprüfung der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

für den Zustand der Fahrzeuge, der Ausrüstung und der Ladung sowie für sicherheits-

bewusstes Fahren ausarbeiten können; 

 

d) in der Lage sein, Anweisungen für das Verhalten bei Unfällen auszuarbeiten und geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um wiederholte Unfälle oder wiederholte schwerere 

Verkehrsverstöße zu vermeiden, sowie 

 

e) Verfahren für ordnungsgemäße Ladungssicherung durchführen können und die 

entsprechenden Techniken kennen. 

 

 

TEIL II 

 

ABLAUF DER PRÜFUNG 

 

(1) Die Vertragsparteien sehen eine obligatorische schriftliche Prüfung und gegebenenfalls eine 

ergänzende mündliche Prüfung vor, um nachzuprüfen, ob die Bewerber für die Zulassung 

zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers ausreichende Kenntnisse auf den in Teil I 

genannten Sachgebieten besitzen und insbesondere die entsprechenden Instrumente und 

Techniken beherrschen und zur Erfüllung der vorgesehenen administrativen und 

organisatorischen Aufgaben in der Lage sind. 
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a) Die obligatorische schriftliche Prüfung besteht aus zwei Teilen, und zwar 

 

i) schriftlichen Fragen, die entweder Multiple-Choice-Fragen (vier Antworten zur 

Auswahl) oder Fragen mit direkter Antwort oder eine Kombination der beiden 

Systeme umfassen, sowie 

 

ii) schriftlichen Übungen/Fallstudien. 

 

Die Mindestdauer beträgt für jede der beiden Teilprüfungen zwei Stunden. 

 

b) Wird eine mündliche Prüfung abgehalten, so können die Vertragsparteien die 

Teilnahme an dieser Prüfung vom Bestehen der schriftlichen Prüfung abhängig machen. 

 

(2) Falls die Vertragsparteien auch eine mündliche Prüfung vorsehen, müssen sie für jede der drei 

Teilprüfungen eine Gewichtung der Punkte anwenden, die nicht unter 25 % und nicht über 

40 % der möglichen Gesamtpunktzahl betragen darf. 

 

Falls die Vertragsparteien nur eine schriftliche Prüfung vorsehen, müssen sie für jede 

Teilprüfung eine Gewichtung der Punkte anwenden, die nicht weniger als 40 % und nicht 

mehr als 60 % der möglichen Gesamtpunktzahl betragen darf. 

 

(3) Für alle Prüfungen zusammen müssen die Bewerber mindestens 60 % der möglichen 

Gesamtpunktzahl erreichen, wobei der in jeder Teilprüfung erreichte Punkteanteil nicht unter 

50 % der möglichen Punktzahl liegen darf. Die Vertragsparteien können für lediglich eine 

Teilprüfung den erforderlichen Punkteanteil von 50 % auf 40 % senken. 
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Anlage 31-A-1-3 

 

 

TEIL A 

 

MUSTER FÜR UNIONSLIZENZ 

 

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 

 

a) 

 

(Farbe Pantone hellblau 290 oder möglichst nahe an dieser Farbe,  

Format DIN A4 Zellulosepapier 100 g/m2 oder mehr) 

 

(Erste Seite der Lizenz) 

 

(Der Text ist in der (den) Amtssprache(n)  

oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats abgefasst, der die Lizenz ausstellt) 
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Nationalkennzeichen des 

Mitgliedstaats(1), der die Lizenz ausstellt 

 

 

 Bezeichnung der zuständigen 

Behörde oder Stelle 

 

 
 

 

LIZENZ Nr. ... 

oder 

BEGLAUBIGTE KOPIE Nr. … 

für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr 

Diese Lizenz berechtigt(2) ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………. 

auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft zum grenz-

überschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für 

den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl. EU L 300 vom 

14.11.2009, S. 72) und nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen dieser Lizenz. 

Besondere Bemerkungen: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Diese Lizenz gilt vom 

…………………………………… 
bis zum .................................................................. 

Ausgestellt in 

………………………………………………. 

am 

.................................................................................. 

...............................................................................(3) 

______________ 

(1) Die Nationalitätskennzeichen der Mitgliedstaaten: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) 

Tschechische Republik, (DK) Dänemark, (D) Deutschland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) 

Griechenland, (E) Spanien, (F) Frankreich, (HR) Kroatien, (I) Italien, (CY) Zypern, (LV) 

Lettland, (LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Niederlande, (A) 

Österreich, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, (SLO) Slowenien, (SK) Slowakei, 

(FIN) Finnland, (S) Schweden. 
(2) Name oder Firma und vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers. 
(3) Unterschrift und Dienstsiegel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Lizenz erteilt. 
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b) 

(Zweite Seite der Lizenz) 

(Der Text ist in der (den) Amtssprache(n)  

oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats abgefasst, der die Lizenz ausstellt) 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 erteilt. 

Sie berechtigt auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft, 

gegebenenfalls unter den in der Lizenz festgelegten Bedingungen, zum grenzüberschreitenden 

gewerblichen Güterkraftverkehr für Beförderungen, 

— bei denen sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten 

befinden, mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder 

mehrere Drittländer, 

— von einem Mitgliedstaat in ein Drittland und umgekehrt, mit oder ohne Transit durch einen 

oder mehrere Mitgliedstaaten oder eines oder mehrere Drittländer, 

— zwischen Drittländern mit Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten, 

sowie zu Leerfahrten in Verbindung mit diesen Beförderungen. 

Bei Beförderungen von einem Mitgliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt gilt diese Lizenz 

für die Wegstrecke im Gebiet der Gemeinschaft. In dem Mitgliedstaat, in dem die Be- oder 

Entladung stattfindet, gilt diese Lizenz erst, nachdem das hierzu erforderliche Abkommen zwischen 

der Gemeinschaft und dem betreffenden Drittland gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 

geschlossen worden ist. 

Die Lizenz ist persönlich und nicht übertragbar. 

Sie kann von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, insbesondere dann 

entzogen werden, wenn der Lizenzinhaber 

— nicht alle Bedingungen für die Verwendung der Lizenz erfüllt hat, 

— zu Tatsachen, die für die Erteilung bzw. Erneuerung der Lizenz erheblich waren, unrichtige 

Angaben gemacht hat. 

Das Original der Lizenz ist vom Verkehrsunternehmer aufzubewahren. 

Eine beglaubigte Kopie der Lizenz ist im Fahrzeug mitzuführen(1). Bei Fahrzeugkombinationen ist 

sie im Kraftfahrzeug mitzuführen. Sie gilt für die gesamte Fahrzeugkombination auch dann, wenn 

der Anhänger oder Sattelanhänger nicht auf den Namen des Lizenzinhabers amtlich zugelassen oder 

zum Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem anderen Staat amtlich zugelassen oder zum 

Verkehr zugelassen ist. 

Die Lizenz ist jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

Der Lizenzinhaber ist verpflichtet, im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die im jeweiligen Staat 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere für Beförderungen und für den 

Straßenverkehr, einzuhalten. 

 

__________________ 
(1) „Fahrzeug“ ist ein in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassenes Kraftfahrzeug oder eine 

Fahrzeugkombination, bei der zumindest das Kraftfahrzeug in einem Mitgliedstaat amtlich 

zugelassen ist, sofern sie ausschließlich für die Güterbeförderung verwendet werden. 
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TEIL B 

Muster für die Lizenz des Vereinigten Königreichs 

    

 Lizenz des Vereinigten Königreichs für die Gemeinschaft  

 a) 

(Farbe: Pantone hellblau, Format DIN A4, Zellulosepapier 100 g/m2 oder mehr) 

(Erste Seite der Lizenz) 

(Text in englischer oder walisischer Sprache) 

UK 
 NAME DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE DES 

VEREINIGTEN KÖNIGREICHS 

(1) 

LIZENZ Nr. 

oder 

BEGLAUBIGTE KOPIE Nr.  

für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr 

 

Diese Lizenz berechtigt(2)   

   

   

auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet eines Mitgliedstaats zum grenzüberschreitenden 

gewerblichen Güterkraftverkehr im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009(3). 

Besondere Bemerkungen: …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diese Lizenz gilt vom …………………………………… bis zum ……………………………………………. 

Ausgestellt in ……………………………………………. am ............................................................. 

 

 

 

___________________________ 

(1) Zuständige Behörde für die betreffende Region, für die das Zeugnis ausgestellt wird. 
(2) Name oder Firma und vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers. 

 

 
(3) Verordnung (EG) Nr. 1072/2009, gemäß Abschnitt 3 des Gesetzes von 2018 über den Austritt aus der Europäischen 

Union im Recht des Vereinigten Königreichs beibehalten und geändert durch die Verordnungen nach Abschnitt 8 

dieses Gesetzes.  
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 b) 

(Zweite Seite der Lizenz) 

(Text in englischer oder walisischer Sprache) 

 

 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009(1) erteilt. 

 

Sie berechtigt auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet eines Mitgliedstaates 

zum grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr, der aufgrund eines internationalen 

Abkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union oder einem 

Mitgliedstaat zulässig ist. 

 

Bei Beförderungen aus dem Vereinigten Königreich in ein Drittland oder umgekehrt gilt diese Lizenz 

für die im Gebiet eines Mitgliedstaats zurückgelegte Fahrtstrecke. 

 

Die Lizenz ist persönlich und nicht übertragbar. 

 

Sie kann vom Traffic Commissioner oder dem Department for Infrastructure (Nordirland) 

zurückgezogen werden, unter anderem wenn der Inhaber 

– nicht alle Bedingungen für die Verwendung der Lizenz erfüllt hat, 

– zu Tatsachen, die für die Erteilung bzw. Erneuerung der Lizenz wesentlich waren, unrichtige 

Angaben gemacht hat. 

 

Das Original der Lizenz ist vom Güterkraftverkehrsunternehmen aufzubewahren. 

 

Eine beglaubigte Kopie der Lizenz ist im Fahrzeug mitzuführen(2). Bei Fahrzeugkombinationen ist sie 

im Kraftfahrzeug mitzuführen. Sie gilt für die gesamte Fahrzeugkombination auch dann, wenn der 

Anhänger oder Sattelanhänger nicht auf den Namen des Lizenzinhabers amtlich zugelassen oder zum 

Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem anderen Staat amtlich zugelassen oder zum Verkehr 

zugelassen ist. 

 

Diese Lizenz ist jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

Der Lizenzinhaber hat die im Gebiet des Vereinigten Königreichs und der einzelnen Mitgliedstaaten 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere für Beförderungen und für den 

Straßenverkehr, einzuhalten. 

 
_______________________ 

(1) Verordnung (EG) Nr. 1072/2009, gemäß Abschnitt 3 des Gesetzes von 2018 über den Austritt aus 

der Europäischen Union im Recht des Vereinigten Königreichs beibehalten und geändert durch die 

Verordnungen nach Abschnitt 8 dieses Gesetzes. 
(2) „Fahrzeug“ ist ein im Vereinigten Königreich oder in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassenes 

Kraftfahrzeug oder eine Kraftfahrzeugkombination, bei der zumindest das Kraftfahrzeug im 

Vereinigten Königreich oder in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassen ist, sofern sie ausschließlich 

für die Güterbeförderung verwendet werden. 
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Anlage 31-A-1-4 

 

 

SICHERHEITSMERKMALE DER LIZENZ 

 

Die Lizenz muss mindestens zwei der folgenden Sicherheitsmerkmale aufweisen: 

 

– ein Hologramm, 

 

– Spezialfasern im Papier, die unter UV-Licht sichtbar werden, 

 

– mindestens eine Mikrodruckzeile (Aufdruck nur unter einem Vergrößerungsglas sichtbar und 

von Fotokopiergeräten nicht reproduzierbar), 

 

– fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster, 

 

– doppelte Nummerierung: die Seriennummer der Lizenz, von deren beglaubigter Kopie sowie 

in jedem Fall die Ausgabenummer, 

 

– Sicherheitsuntergrund mit feinen Guillochenmustern und Irisdruck. 
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ABSCHNITT 2 

 

ENTSENDUNG VON FAHRERN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Gegenstand 

 

In diesem Abschnitt werden Anforderungen an Güterkraftverkehrsunternehmer mit Sitz in einer der 

Vertragsparteien festgelegt, die im Rahmen des Güterverkehrs Fahrer nach Artikel 3 dieses 

Abschnitts in das Gebiet der anderen Vertragspartei entsenden. 

 

Dieser Abschnitt hindert die Vertragsparteien nicht daran, Maßnahmen zur Regelung der Einreise 

natürlicher Personen in ihr Gebiet oder des vorübergehenden Aufenthalts natürlicher Personen in 

ihrem Gebiet zu treffen, einschließlich Maßnahmen, die zum Schutz der Unversehrtheit ihrer 

Grenzen und zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen grenzüberschreitenden Verkehrs natür-

licher Personen erforderlich sind, vorausgesetzt, diese Maßnahmen werden nicht so angewendet, 

dass sie die Vorteile, die der anderen Vertragspartei aus diesem Abschnitt erwachsen, 

zunichtemachen oder schmälern. Die bloße Tatsache, dass für natürliche Personen eines bestimmten 

Landes ein Visum verlangt wird, für natürliche Personen anderer Länder hingegen nicht, gilt nicht 

als Zunichtemachung oder Schmälerung von Vorteilen, die aus diesem Abschnitt erwachsen. 

 

Dieser Abschnitt berührt in keiner Weise die Anwendung der Vorschriften der Europäischen Union 

über die Entsendung von Fahrern im Straßenverkehr auf Güterkraftverkehrsunternehmer aus der 

Union im Gebiet der Europäischen Union. 
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ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck „entsandter Fahrer“ einen Fahrer, der 

während eines begrenzten Zeitraums seine Arbeitsleistung im Gebiet einer anderen Vertragspartei 

als derjenigen erbringt, in deren Gebiet er normalerweise arbeitet. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Grundsätze 

 

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten insoweit, als Güterkraftverkehrsunternehmer 

Fahrer auf ihre Rechnung und unter ihrer Leitung in das Gebiet der anderen Vertragspartei im 

Rahmen eines Vertrags entsenden, der zwischen dem entsendenden Güterkraftverkehrs-

unternehmer und der Vertragspartei, für die die Beförderungsleistungen bestimmt sind, 

geschlossen wurde, und diese Fahrer auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei tätig sind, 

sofern für die Dauer der Entsendung ein Arbeitsverhältnis zwischen dem entsendenden 

Güterkraftverkehrsunternehmer und dem Fahrer besteht. 

 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 beginnt eine Entsendung, wenn der Fahrer für die Be- 

und/oder Entladung von Gütern in das Gebiet der anderen Vertragspartei einreist, und endet, 

wenn der Fahrer das Gebiet dieser Vertragspartei verlässt. 
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Für die Zwecke des Absatzes 1 beginnt eine Entsendung in die Union, wenn der Fahrer in das 

Gebiet eines Mitgliedstaates für die Be- und/oder Entladung von Gütern in diesem Mitglied-

staat einreist, und endet, wenn der Fahrer das Gebiet dieses Mitgliedstaats verlässt. 

 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 gilt ein Fahrer nicht als entsandt, wenn er Beförderungen auf 

der Grundlage eines Beförderungsvertrags im Sinne von Artikel 462 Absatz 1 Buchstabe a 

dieses Abkommens durchführt. 

 

(4) Ein Fahrer gilt nicht als ins Vereinigte Königreich entsandt, wenn er das Gebiet des 

Vereinigten Königreichs durchquert, ohne Güter zu laden oder zu entladen. Für die 

Europäische Union gilt ein Fahrer in einem Mitgliedstaat nicht als entsandt, wenn er das 

Gebiet dieses Mitgliedstaats durchquert, ohne Güter zu laden oder zu entladen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

 

(1) Unabhängig davon, welches Gesetz für das Arbeitsverhältnis gilt, gewährleistet jede Vertrags-

partei, dass Güterkraftverkehrsunternehmer auf Grundlage der Gleichbehandlung Fahrern, die 

in ihr Gebiet entsandt werden, die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen garantieren, die 

auf dem Gebiet der Vertragspartei oder, im Fall der Union, in dem Mitgliedstaat, in dem die 

Arbeit erbracht wird, festgelegt sind 

 

– durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften und/oder 
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– durch für allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge oder Schiedssprüche oder durch 

Tarifverträge oder Schiedssprüche, die anderweitig nach Absatz 4 Anwendung finden, 

in Bezug auf 

 

a) Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten; 

 

b) bezahlten Mindestjahresurlaub; 

 

c) Entlohnung einschließlich Überstundensätze; dies gilt nicht für die zusätzlichen 

betrieblichen Altersversorgungssysteme; 

 

d) Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygiene bei der Arbeit; 

 

e) Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen von Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen 

sowie 

 

f) Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie andere 

Nichtdiskriminierungsbestimmungen. 

 

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts bestimmt sich der Ausdruck „Entlohnung“ nach nationalem 

Recht und/oder den nationalen Gepflogenheiten der Vertragspartei und, im Fall der Union, 

nach dem nationalen Recht und/oder den nationalen Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in 

dessen Gebiet der Fahrer entsandt ist, und bezeichnet alle Bestandteile der Entlohnung, die 

durch nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder durch Tarifverträge oder 

Schiedssprüche, die auf dem Gebiet dieser Vertragspartei oder in diesem Mitgliedstaat für 

allgemein verbindlich erklärt wurden oder anderweitig nach Absatz 4 gelten. 
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(3) Die Entsendungszulagen gelten als Bestandteil der Entlohnung, sofern sie nicht als Erstattung 

von infolge der Entsendung tatsächlich entstandenen Kosten wie z. B. Reise-, 

Unterbringungs- und Verpflegungskosten gezahlt werden. Der Güterkraftverkehrs-

unternehmer erstattet dem entsandten Fahrer diese Kosten im Einklang mit den auf das 

Arbeitsverhältnis anwendbaren Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten. 

 

Legen die für das Arbeitsverhältnis geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen nicht 

fest, welche Bestandteile einer Entsendungszulage als Erstattung von infolge der Entsendung 

tatsächlich entstandenen Kosten gezahlt werden oder welche Teil der Entlohnung sind, so ist 

davon auszugehen, dass die gesamte Zulage als Erstattung von infolge der Entsendung 

entstandenen Kosten gezahlt wird. 

 

(4) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck „für allgemein verbindlich 

erklärte Tarifverträge oder Schiedssprüche“ Tarifverträge oder Schiedssprüche, die von allen 

in den jeweiligen geografischen Bereich fallenden und die betreffende Tätigkeit oder das 

betreffende Gewerbe ausübenden Unternehmen einzuhalten sind. 

 

Bei Nichtbestehen eines Systems zur Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen oder 

Schiedssprüchen im Sinne des Unterabsatzes 1 oder zusätzlich zu einem solchen System kann 

jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat, wenn sie/er dies beschließt, 

Folgendes zugrundelegen: 

 

– die Tarifverträge oder Schiedssprüche, die für alle in den jeweiligen geografischen 

Bereich fallenden und die betreffende Tätigkeit oder das betreffende Gewerbe 

ausübenden gleichartigen Unternehmen allgemein wirksam sind, und/oder 
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– die Tarifverträge, die von den auf nationaler Ebene repräsentativsten Organisationen der 

Tarifvertragsparteien geschlossen werden und innerhalb des gesamten nationalen 

Hoheitsgebiets zur Anwendung kommen. 

 

Gleichbehandlung im Sinne von Absatz 1 liegt vor, wenn nationale Unternehmen in einer 

vergleichbaren Lage: 

 

i) an dem betreffenden Ort oder in dem betreffenden Sektor in Bezug auf die in Absatz 1 

Unterabsatz 1 aufgeführten Aspekte denselben Verpflichtungen unterworfen sind wie 

entsendende Unternehmen und 

 

ii) wenn sie dieselben Anforderungen mit derselben Wirkung erfüllen müssen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Besserer Zugang zu Informationen 

 

(1) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat veröffentlicht die 

Informationen zu den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder den nationalen Gepflogenheiten unverzüglich und auf 

transparente Art und Weise auf einer einzigen offiziellen nationalen Website, einschließlich 

der Bestandteile der Entlohnung gemäß Artikel 4 Absatz 2 und sämtlicher Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen gemäß Artikel 4 Absatz 1. 

 

Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Informationen auf der einzigen offiziellen nationalen Website korrekt und aktuell sind. 
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(2) Jede Vertragspartei oder, im Falle der Union, jeder Mitgliedstaat ergreift angemessene Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass die in Absatz 1 aufgeführten Informationen unentgeltlich 

sowie in einer klaren, transparenten, verständlichen und aus der Ferne und auf elektronischem 

Wege einfach zugänglichen Art in einem Format und gemäß den Webzugangsstandards 

allgemein verfügbar sind, die gewährleisten, dass Personen mit Behinderungen Zugang haben 

und die zuständigen nationalen Stellen in der Lage sind, ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen. 

 

(3) Soweit nach nationalem Recht, nationalen Traditionen und Gepflogenheiten einschließlich der 

Wahrung der Autonomie der Sozialpartner die in Artikel 4 genannten Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 in Tarifverträgen festgelegt sind, 

gewährleisten die Vertragsparteien oder, im Falle der Europäischen Union, jeder Mitglied-

staat, dass diese Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen den Dienstleistungserbringern der 

anderen Vertragspartei und den entsandten Fahrern in einer zugänglichen und transparenten 

Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, wobei sie sich um die diesbezügliche Ein-

beziehung der Sozialpartner bemühen. Die einschlägigen Informationen sollten insbesondere 

die unterschiedlichen Mindestlohnsätze und deren wesentliche Bestandteile, die Methode zur 

Berechnung des Entgelts und gegebenenfalls die maßgeblichen Kriterien für die Einstufung in 

die verschiedenen Lohngruppen umfassen. 

 

(4) Ist den Informationen auf der einzigen offiziellen nationalen Website entgegen den 

Bestimmungen von Absatz 1 nicht zu entnehmen, welche Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen anzuwenden sind, so wird dieser Umstand gemäß den nationalen Rechts-

vorschriften und/oder den nationalen Gepflogenheiten bei der Festlegung der Sanktionen im 

Falle von Verstößen gegen diesen Abschnitt so weit berücksichtigt, wie es für die 

Gewährleistung der Verhältnismäßigkeit dieser Sanktionen erforderlich ist. 

 

(5) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat gibt die Stellen und Behörden 

an, an die sich Fahrer und Güterkraftverkehrsunternehmer wenden können, um allgemeine 

Informationen zu nationalem Recht und nationalen Gepflogenheiten zu erhalten, die für sie in 

Bezug auf ihre Rechte und Verpflichtungen beim Aufenthalt auf dem Gebiet der 

Vertragspartei gelten. 
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ARTIKEL 6 

 

Administrative Anforderungen, Kontrolle und Durchsetzung 

 

(1) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat darf ausschließlich die 

folgenden Verwaltungsanforderungen und Kontrollmaßnahmen für die Entsendung von 

Fahrern vorschreiben: 

 

a) eine Verpflichtung für auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei niedergelassene 

Unternehmen, den zuständigen nationalen Behörden der Vertragspartei oder, im Falle 

der Union, des Mitgliedstaats, in den der Fahrer entsandt wird, spätestens bei Beginn 

der Entsendung eine Entsendemeldung vorzulegen, wobei ab dem 2. Februar 2022 ein 

mehrsprachiges Standardformular der öffentlichen Schnittstelle zu verwenden ist, die an 

das EU-Binnenmarktinformationssystem für Verwaltungszusammenarbeit1 („IMI“) 

angeschlossen ist; diese Entsendemeldung enthält die folgenden Angaben: 

 

i) die Identität des Unternehmens‚ zumindest in Form der Nummer der gültigen 

Lizenz, sofern diese verfügbar ist; 

 

ii) die Kontaktdaten eines Verkehrsleiters oder einer anderen Kontaktperson auf dem 

Gebiet der Niederlassung der Vertragspartei oder, im Falle der Union, im Nieder-

lassungsmitgliedstaat, um mit den zuständigen Behörden der empfangenden 

Vertragspartei oder, im Falle der Union, des Mitgliedstaates, in dem die Dienst-

leistungen erbracht werden, in Verbindung zu treten und Dokumente oder 

Mitteilungen zu versenden und zu empfangen; 

 

                                                 
1 Errichtet durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 

Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der 

Kommission („IMI-Verordnung“) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1). 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 43 

iii) die Identität‚ die Wohnanschrift und die Führerscheinnummer des Fahrers; 

 

iv) den Beginn des Arbeitsvertrags des Fahrers und das auf diesen Vertrag 

anwendbare Recht; 

 

v) das geplante Datum des Beginns und des Endes der Entsendung sowie 

 

vi) die amtlichen Kennzeichen der Kraftfahrzeuge; 

 

b) die Verpflichtung des Unternehmens, dafür zu sorgen, dass dem Fahrer folgende 

Unterlagen in Papierform oder elektronischer Form zur Verfügung stehen‚ und die 

Verpflichtung des Fahrers, die folgenden Unterlagen mit sich zu führen und nach 

Aufforderung bei der Straßenkontrolle zur Verfügung zu stellen: 

 

i) eine Kopie der übermittelten Entsendemeldung, ab dem 2. Februar 2022 der über 

IMI übermittelten Entsendemeldung; 

 

ii) den Nachweis von Beförderungstätigkeiten, die auf dem Gebiet der 

empfangenden Vertragspartei stattfinden, wie zum Beispiel ein elektronischer 

Frachtbrief (e-CMR), und 

 

iii) die Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers, insbesondere die Landessymbole der 

Vertragspartei oder, im Fall der Union, des Mitgliedstaats, in dem der Fahrer sich 

bei den Beförderungen aufgehalten hat, gemäß den Vorschriften über die 

Aufzeichnung und Aufbewahrung in Teil B Abschnitte 2 und 4; 
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c) die Verpflichtung des Unternehmens, ab dem 2. Februar 2022 über die mit dem IMI 

verbundene öffentliche Schnittstelle nach dem Entsendezeitraum auf direkte 

Aufforderung der zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei oder, im Fall der 

Union, eines Mitgliedstaats, in der/dem die Entsendung erfolgt ist, Kopien der unter 

Buchstabe b Ziffern ii und iii dieses Absatzes genannten Dokumente sowie Unterlagen 

über die Entlohnung des Fahrers im Entsendezeitraum, den Arbeitsvertrag oder ein 

gleichwertiges Dokument, Zeiterfassungsbögen, die sich auf die Arbeit des Kraftfahrers 

beziehen, und Zahlungsbelege zu übermitteln. 

 

Das Unternehmen sendet die Dokumentation ab dem 2. Februar 2022 über die mit dem IMI 

verbundene öffentliche Schnittstelle spätestens acht Wochen nach dem Tag der Aufforderung. 

Legt das Unternehmen die angeforderten Unterlagen nicht innerhalb dieser Zeitspanne vor, so 

können die zuständigen Behörden der Vertragspartei oder, im Fall der Europäischen Union, 

des Mitgliedstaats, in den der Fahrer entsandt wurde, ab dem 2. Februar 2022 über das IMI, 

die zuständigen Behörden der Vertragspartei der Niederlassung oder, im Falle der Union, des 

Niederlassungsmitgliedstaats um Unterstützung ersuchen. Wenn ein solches Amtshilfe-

ersuchen erfolgt, erhalten die zuständigen Behörden der Vertragspartei der Niederlassung 

oder, im Fall der Union, des Niederlassungsmitgliedstaats des Unternehmers Zugriff auf die 

Entsendemeldung und andere sachdienliche Angaben, die durch das Unternehmen eingereicht 

wurden, ab dem 2. Februar 2022 über die mit dem IMI verbundene öffentliche Schnittstelle. 

 

Die zuständigen Behörden der Vertragspartei der Niederlassung, oder, im Fall der Union, des 

Niederlassungsmitgliedstaats gewährleisten, dass sie die angeforderten Unterlagen den 

zuständigen Behörden der Vertragspartei oder, im Fall der Union, den zuständigen Behörden 

des Mitgliedstaats, in dem die Entsendung stattfand, innerhalb von 25 Werktagen ab dem Tag 

des Amtshilfeersuchens, ab dem 2. Februar 2022 über das IMI, zur Verfügung stellen. 
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Beide Vertragsparteien stellen sicher, dass die von den zuständigen nationalen Behörden 

ausgetauschten oder an sie übermittelten Informationen nur für die Angelegenheit(en) 

verwendet werden, für die sie angefordert wurden. 

 

Gegenseitige Verwaltungszusammenarbeit und Amtshilfe erfolgen unentgeltlich. 

 

Ein Informationsersuchen hindert die zuständigen Behörden nicht daran, Maßnahmen zu 

ergreifen, um mutmaßliche Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Abschnitts zu 

untersuchen und zu verhindern. 

 

(3) Um festzustellen, ob ein Fahrer gemäß Artikel 1 nicht als entsandt gilt, kann jede Vertrags-

partei als einzige Kontrollmaßnahme dem Fahrer die Verpflichtung auferlegen, die Nachweise 

der maßgeblichen Beförderung in Papier- oder elektronischer Form bereitzuhalten und zur 

Verfügung zu stellen, wenn er dazu bei einer Straßenkontrolle aufgefordert wird, wie zum 

Beispiel ein elektronischer Frachtbrief (e-CMR) und die Aufzeichnungen des 

Fahrtenschreibers gemäß Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii dieses Artikels. 

 

(4) Zu Kontrollzwecken hält das Unternehmen die Entsendemeldungen gemäß Absatz 2 

Buchstabe a auf dem neuesten Stand, ab dem 2. Februar 2022 über die mit dem IMI 

verbundene öffentliche Schnittstelle. 

 

(5) Die Informationen aus den Entsendemeldungen werden ab dem 2. Februar 2022 für einen 

Zeitraum von 24 Monaten im IMI-Speicher für Kontrollzwecke gespeichert. 

 

(6) Die Vertragspartei oder, im Falle der Europäischen Union, der Mitgliedstaat, auf dessen 

Hoheitsgebiet der Fahrer entsandt wird, und die Vertragspartei oder, im Falle der 

Europäischen Union, der Mitgliedstaat, aus dem der Fahrer entsandt wird, sind für die 

Überwachung, Kontrolle und Durchsetzung der in diesem Abschnitt festgelegten 

Verpflichtungen verantwortlich und ergreifen geeignete Maßnahmen für den Fall der 

Nichteinhaltung dieses Abschnitts. 
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(7) Jede Vertragspartei oder, im Falle der Union, der Mitgliedstaat gewährleistet, dass 

Überprüfungen und Kontrollen der Einhaltung der Bestimmungen gemäß diesem Artikel nicht 

diskriminierend und/oder unverhältnismäßig sind, wobei sie den einschlägigen Bestimmungen 

dieses Abschnitts Rechnung tragen. 

 

(8) Bei der Durchsetzung der Verpflichtungen aus diesem Abschnitt stellen die Vertragsparteien 

oder, im Fall der Union, die Mitgliedstaaten sicher, dass es auch auf dem Gebiet der Vertrags-

partei, in dessen Gebiet Fahrer entsandt werden oder wurden, wirksame Verfahren gibt, die es 

den entsandten Fahrern erlauben, unmittelbar Beschwerde gegen ihre Arbeitgeber zu erheben, 

sowie das Recht, Gerichts- oder Verwaltungsverfahren einzuleiten, wenn diese Fahrer der 

Meinung sind, durch die Nichtanwendung der maßgeblichen Rechtsvorschriften einen Verlust 

oder Schaden erlitten zu haben; dies gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, in 

dessen Rahmen es zu dem geltend gemachten Rechtsverstoß gekommen ist. 

 

(9) Absatz 8 gilt unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte jeder Vertragspartei oder, im Falle 

der Union, der Mitgliedstaaten, wie sie insbesondere in den einschlägigen Instrumenten des 

Unionsrechts und/oder internationalen Übereinkünften festgelegt ist. 

 

10. Jede Vertragspartei oder, im Falle der Union, jeder Mitgliedstaat legt die Regeln für 

Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die aufgrund dieses Abschnitts erlassenen 

nationalen Vorschriften zu verhängen sind und trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um ihre 

Durchführung und Einhaltung zu gewährleisten. Die Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

 

Jede Vertragspartei benachrichtigt die andere Vertragspartei bis zum 30. Juni 2021 über diese 

Bestimmungen. Sie teilen etwaige spätere Änderungen der Bestimmungen unverzüglich mit. 
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ARTIKEL 7 

 

Nutzung des IMI-Systems 

 

(1) Ab dem 2. Februar 2022 werden Informationen gemäß Artikel 6, einschließlich personen-

bezogener Daten, im IMI-System ausgetauscht und verarbeitet, sofern die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) Die Vertragsparteien sorgen für Schutzmaßnahmen, damit die im IMI-System 

verarbeiteten Daten ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den sie 

ursprünglich ausgetauscht wurden; 

 

b) jede Übermittlung personenbezogener Daten an das Vereinigte Königreich gemäß dem 

vorliegenden Artikel darf nur im Einklang mit Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates1 erfolgen, 

und 

 

c) jede Übermittlung personenbezogener Daten an die Union nach diesem Artikel darf nur 

im Einklang mit den Datenschutzvorschriften für internationale Übermittlungen des 

Vereinigten Königreichs erfolgen. 

 

(2) Die zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Vertragsparteien gewähren und widerrufen 

angemessene Zugriffsrechte für IMI-Nutzer. 

 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-

Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der Kommission 

(„IMI-Verordnung“) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1). 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 48 

(3) Nutzer des IMI können auf im IMI-System verarbeitete personenbezogene Daten 

ausschließlich nach dem Grundsatz ‚Kenntnis nur wenn nötig‘ und lediglich für die Zwecke 

der Durchführung und Durchsetzung dieses Abschnitts zugreifen. 

 

(4) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat kann es der zuständigen 

Behörde in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten erlauben, 

nationalen Sozialpartnern auf anderen Wegen als über das IMI-System relevante, im IMI-

System erfasste Informationen im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen, um die 

Einhaltung der Entsenderegeln zu überprüfen, unter der Voraussetzung, dass 

 

a) die Informationen sich auf eine Entsendung in das Gebiet der Vertragspartei oder, im 

Falle der Union, des betroffenen Mitgliedstaats beziehen und 

 

b) die Informationen ausschließlich zum Zweck der Durchsetzung der Entsende-

vorschriften genutzt werden. 

 

(5) Der Sonderausschuss für Straßenverkehr legt die technischen und verfahrenstechnischen 

Spezifikationen für die Nutzung des IMI-Systems durch das Vereinigte Königreich fest. 

 

(6) Jede Vertragspartei beteiligt sich an den Betriebskosten des IMI-Systems. Der 

Sonderausschuss für Straßenverkehr legt die von jeder Vertragspartei zu tragenden Kosten 

fest. 
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TEIL B 

 

ANFORDERUNGEN AN FAHRER,  

DIE GEMÄẞ ARTIKEL 465 DIESES ABKOMMENS  

AN DER GÜTERBEFÖRDERUNG BETEILIGT SIND 

 

 

ABSCHNITT 1 

 

BEFÄHIGUNGSNACHWEIS 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Anwendungsbereich 

 

Dieser Abschnitt gilt für die Fahrtätigkeit einer Person, die von einem Güterkraftverkehrs-

unternehmer einer Vertragspartei beschäftigt oder eingesetzt wird, der Fahrten nach Artikel 462 

dieses Abkommens durchführt und Fahrzeuge einsetzt, für die ein Führerschein der Klasse C1, C1 

+ E, C oder C + E oder ein vom Sonderausschuss für Straßenverkehr als gleichwertig anerkannter 

Führerschein erforderlich ist. 
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ARTIKEL 2 

 

AUSNAHMEN 

 

Ein Befähigungsnachweis ist nicht erforderlich für Fahrer von Fahrzeugen, 

 

a) deren zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht über 45 km/h liegt; 

 

b) die von den Streitkräften, dem Katastrophenschutz, der Feuerwehr, den für die Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständigen Kräften und den Notfallkranken-

transportdiensten eingesetzt werden oder ihrer Kontrolle unterstellt sind, wenn die 

Beförderung im Rahmen der diesen Diensten zugewiesenen Aufgaben ausgeführt wird; 

 

c) die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungszwecken 

Prüfungen auf der Straße unterzogen werden, sowie Fahrer von Neufahrzeugen oder 

umgebauten Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb genommen sind; 

 

d) die in Notfällen bzw. für Rettungsaufgaben eingesetzt werden; 

 

e) die zur Beförderung von Material, Ausrüstung oder Maschinen, die die Fahrer zur Ausübung 

ihres Berufs verwenden, eingesetzt werden, sofern es sich beim Führen der Fahrzeuge nicht 

um die Hauptbeschäftigung der Fahrer handelt, oder 

 

f) die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschafts- oder Fischereiunternehmen zur 

Güterbeförderung im Rahmen ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit benutzt oder ohne 

Fahrer angemietet werden, es sei denn, das Führen von Fahrzeugen gehört zur 

Hauptbeschäftigung des Fahrers oder eine im nationalen Recht festgelegte Entfernung von 

dem Niederlassungsort des Unternehmens, das das Fahrzeug besitzt, anmietet oder least, wird 

überschritten. 
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ARTIKEL 3 

 

QUALIFIKATION UND AUSBILDUNG 

 

(1) Das Führen von Fahrzeugen im Sinne von Artikel 1 unterliegt der Pflicht zu einer 

Grundqualifikation und der Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung. Zu diesem Zweck sorgen 

die Vertragsparteien für: 

 

a) ein System der Grundqualifikation, das einer der beiden folgenden Optionen entspricht: 

 

i) Option mit Kombination von Unterrichtsteilnahme und Prüfung 

 

Gemäß Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.1 beinhaltet diese Art der 

Grundqualifikation eine obligatorische Teilnahme an Unterricht während einer 

bestimmten Dauer. Sie wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach erfolgreicher 

Prüfung wird der Befähigungsnachweis im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a ausgestellt; 

 

ii) Option mit Beschränkung auf Prüfungen 

 

Gemäß Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 beinhaltet diese Art der 

Grundqualifikation keine obligatorische Teilnahme an Unterricht, sondern ledig-

lich eine theoretische und eine praktische Prüfung. Nach erfolgreicher Prüfung 

wird der Befähigungsnachweis im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 

ausgestellt. 
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Eine Vertragspartei kann einem Fahrer jedoch vor Erlangung des Befähigungs-

nachweises das Führen eines Fahrzeugs in seinem Gebiet für einen höchstens 

dreijährigen Zeitraum gestatten, wenn er eine mindestens sechsmonatige innerstaatliche 

Berufsausbildung erhält. Im Rahmen dieser Berufsausbildung können die unter den 

Ziffern i und ii dieses Absatzes genannten Prüfungen stufenweise absolviert werden; 

 

b) ein System für die Weiterbildung 

 

Gemäß Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 4 ist bei der Weiterbildung die obligatorische 

Teilnahme an Unterricht vorgesehen. Sie führt zur Ausstellung des Befähigungs-

nachweises im Sinne von Artikel 8 Absatz 1. 

 

(2) Eine Vertragspartei kann ebenfalls ein System der beschleunigten Grundqualifikation 

einrichten, damit ein Fahrer in den Fällen gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii und 

Buchstabe b fahren kann. 

 

Gemäß Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 3 beinhaltet die beschleunigte Grundqualifikation die 

obligatorische Teilnahme an Unterricht. Sie wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach 

erfolgreicher Prüfung wird der Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6 Absatz 2 ausgestellt. 

 

(3) Eine Vertragspartei kann Fahrer, die einen Befähigungsnachweis gemäß Teil A Abschnitt 1 

Artikel 8 erworben haben, von denen in Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii sowie Absatz 2 

aufgeführten Prüfungen in den Sachgebieten befreien, die von der in diesem Teil dieses 

Anhangs vorgesehenen Prüfung abgedeckt werden, und gegebenenfalls von der Teilnahme an 

dem entsprechenden Teil des Kurses befreien. 
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ARTIKEL 4 

 

Erworbene Rechte 

 

Fahrer, die über einen Führerschein der Klasse C1, C1+E, C oder C+E verfügen, oder einen vom 

Sonderausschuss für Straßenverkehr als gleichwertig anerkannten Führerschein, der nicht später als 

am 10. September 2009 ausgestellt wurde, sind von dem Erfordernis einer Grundqualifikation 

befreit. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Grundqualifikation 

 

(1) Für den Zugang zur Grundqualifikation ist der vorherige Erwerb des entsprechenden 

Führerscheins nicht erforderlich. 

 

(2) Dem Fahrer ist im Güterverkehr das Führen folgender Fahrzeuge gestattet: 

 

a) ab 18 Jahren: 

 

i) von Fahrzeugen der Führerscheinklassen C und C+E, sofern er den 

Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6 Absatz 1 besitzt, und 

 

ii) von Fahrzeugen der Führerscheinklassen C1 und C1+E, sofern er den 

Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6 Absatz 2 besitzt; 
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b) ab 21 Jahren: von Fahrzeugen der Führerscheinklassen C und C+E, sofern er den 

Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6 Absatz 2 besitzt. 

 

(3) Unbeschadet der Altersgrenzen nach Absatz 2 brauchen Fahrer im Güterverkehr, die den 

Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6 für eine der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Fahrzeugklassen besitzen, für die anderen der in diesem Absatz genannten 

Fahrzeugklassen keinen derartigen Befähigungsnachweis zu erwerben. 

 

(4) Fahrer im Güterverkehr, die ihre Tätigkeit im Hinblick auf die Personenbeförderung 

ausweiten oder verändern – oder umgekehrt – und die den Befähigungsnachweis gemäß 

Artikel 6 besitzen, müssen die übereinstimmenden Teile der Grundqualifikation nicht 

wiederholen, sondern nur die spezifischen Teile der neuen Qualifikation. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der Grundqualifikation 

 

(1) Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer Grundqualifikation 

 

a) Befähigungsnachweis aufgrund von Unterrichtsteilnahme und Prüfungen 

 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i schreiben die Vertragsparteien den 

Bewerbern für den Beruf des Kraftfahrers die Teilnahme an Kursen in einer 

Ausbildungsstätte vor, die von den zuständigen Behörden gemäß Abschnitt 5 der 

Anlage 31-B-1-1 zugelassen wurde, im Folgenden „zugelassene Ausbildungsstätte“. 

Dieser Unterricht muss alle in Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 1 aufgeführten Bereiche 

abdecken. 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 55 

Diese Ausbildung endet mit dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung gemäß 

Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.1. Diese Prüfung wird von den 

zuständigen Behörden der Vertragsparteien oder einer von ihnen benannten Stelle 

abgenommen, um nachzuprüfen, ob der Bewerber für den Beruf des Fahrers den in 

Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 1 geforderten Kenntnisstand in den genannten Bereichen 

besitzt. Diese Behörden oder Stellen überwachen die Prüfungen und stellen dem 

erfolgreichen Bewerber einen Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer 

Grundqualifikation aus. 

 

b) Befähigungsnachweis aufgrund von Prüfungen 

 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii schreiben die Vertragsparteien vor, dass 

der Bewerber für den Beruf des Fahrers die theoretische und die praktische Prüfung 

nach Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 mit Erfolg ablegen muss. Diese 

Prüfungen werden von den zuständigen Behörden der Vertragsparteien oder einer von 

ihnen benannten Stelle abgenommen, um nachzuprüfen, ob der Bewerber für den Beruf 

des Fahrers den in Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 1 geforderten Kenntnisstand in den 

genannten Bereichen besitzt. Diese Behörden oder Stellen überwachen die Prüfungen 

und stellen dem erfolgreichen Bewerber einen Befähigungsnachweis zur Bescheinigung 

einer Grundqualifikation aus. 

 

(2) Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer beschleunigten Grundqualifikation 

 

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 schreiben die Vertragsparteien vor, dass der Bewerber für den 

Beruf des Fahrers einem Unterricht in einer zugelassenen Ausbildungsstätte folgt. Dieser 

Unterricht deckt alle in Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 1 aufgeführten Bereiche ab. 
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Diese Ausbildung wird mit einer Prüfung gemäß Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 3 abgeschlossen. 

Diese Prüfung wird von den zuständigen Behörden der Vertragsparteien oder einer von ihnen 

benannten Stelle abgenommen, um nachzuprüfen, ob der Bewerber für den Beruf des Fahrers 

den in Anlage 31-B-1-1 Abschnitt 1 geforderten Kenntnisstand in den genannten Bereichen 

besitzt. Diese Behörden oder Stellen überwachen die Prüfung und stellen dem erfolgreichen 

Bewerber einen Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer beschleunigten 

Grundqualifikation aus. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Regelmäßige Weiterbildung 

 

Die regelmäßige Weiterbildung gibt den Inhabern von Befähigungsnachweisen die Möglichkeit, die 

für ihren Beruf grundlegenden Kenntnisse zu aktualisieren, wobei die Verkehrssicherheit, die 

Sicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und die Reduzierung der Umweltaus-

wirkungen des Fahrens besondere Schwerpunkte bilden. 

 

Diese Weiterbildung wird von einer zugelassenen Ausbildungsstätte gemäß Anlage 31-B-1-1 

Abschnitt 5 veranstaltet. Die Weiterbildung besteht aus Präsenzunterricht, Praxistraining und, 

sofern verfügbar, Weiterbildungsmaßnahmen, die mithilfe von Instrumenten der Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) oder leistungsfähigen Simulatoren durchgeführt werden. 

Wechselt der Fahrer zu einem anderen Unternehmen, so ist die bereits erfolgte Weiterbildung 

anzurechnen. 

 

Die regelmäßige Weiterbildung dient dazu, bestimmte Kenntnisbereiche, die in Anlage 31-B-1-1 

Abschnitt 1 aufgeführt sind zu vertiefen und erneut zu behandeln. Sie deckt verschiedene Kenntnis-

bereiche ab und muss stets mindestens einen Kenntnisbereich im Zusammenhang mit der Straßen-

verkehrssicherheit umfassen. Die Kenntnisbereiche der Weiterbildung müssen den Entwicklungen 

der einschlägigen Gesetzgebung und der Technik Rechnung tragen und so weit wie möglich dem 

konkreten Weiterbildungsbedarf des Fahrers gerecht werden. 
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ARTIKEL 8 

 

Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der regelmäßigen Weiterbildung 

 

(1) Nach Beendigung der Weiterbildungsmaßnahme gemäß Artikel 7 stellen die zuständigen 

Behörden der Vertragsparteien oder die zugelassene Ausbildungsstätte dem Fahrer einen 

Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der regelmäßigen Weiterbildung aus. 

 

(2) Eine erste Weiterbildung zu durchlaufen haben folgende Fahrer: 

 

a) Inhaber eines Befähigungsnachweises gemäß Artikel 6 binnen fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt seiner Ausstellung und 

 

b) Fahrer, auf die in Artikel 4 Bezug genommen wird, binnen fünf Jahren ab dem 

10. September 2009. 

 

Eine Vertragspartei kann die unter den Buchstaben a oder b aufgeführten Fristen um zwei 

Jahre verkürzen oder verlängern. 

 

(3) Der Fahrer, der eine erste Weiterbildung im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels durchlaufen 

hat, muss sich alle fünf Jahre vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Befähigungsnachweises zur 

Bescheinigung der Weiterbildung einer Weiterbildungsmaßnahme unterziehen. 

 

(4) Inhaber eines Befähigungsnachweises gemäß Artikel 6 oder gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels sowie Fahrer im Sinne von Artikel 4 müssen, wenn sie ihren Beruf nicht mehr aus-

üben und den Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 nicht entsprechen, vor einer Wieder-

aufnahme des Berufs eine Weiterbildung durchlaufen. 
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(5) Fahrer im Güterverkehr, die eine regelmäßige Weiterbildung für eine der in Artikel 5 

Absatz 2 genannten Führerscheinklassen durchlaufen haben, brauchen für die anderen in 

diesem Absatz genannten Klassen keine Weiterbildung zu durchlaufen. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Durchsetzung 

 

Die zuständigen Behörden einer Vertragspartei bringen entweder direkt auf dem Führerschein 

neben den entsprechenden Führerscheinklassen ein Unterscheidungszeichen an, das den Besitz 

eines Befähigungsnachweises und das Ablaufdatum angibt, oder führen einen speziellen 

Fahrerqualifizierungsnachweis ein, der nach dem Muster in Anlage 31-B-1-2 erstellt werden sollte. 

Jedwedes andere Modell kann akzeptiert werden, sofern es vom Sonderausschuss für 

Straßenverkehr als gleichwertig anerkannt wird. Der Fahrerqualifizierungsnachweis oder jedes 

gleichwertige Dokument, wie oben aufgeführt, das von den zuständigen Behörden einer Vertrags-

partei ausgestellt wird, ist von der anderen Vertragspartei für die Zwecke dieses Abschnitts 

anzuerkennen. 

 

Fahrer müssen in der Lage sein, auf Verlangen eines Kontrollberechtigten einen Führerschein oder 

einen speziellen Fahrerqualifizierungsnachweis oder ein gleichwertiges Dokument vorzulegen, das 

das Unterscheidungszeichen zur Bestätigung des Befähigungsnachweises trägt. 
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Anlage 31-B-1-1 

 

 

MINDESTANFORDERUNGEN AN QUALIFIKATION UND AUSBILDUNG 

 

Um zu gewährleisten, dass die Regeln für den Transport von Gütern auf der Straße nach Teil Zwei 

Teilbereich Drei Titel I dieses Abkommens so weit wie möglich harmonisiert werden, gelten die 

Mindestanforderungen an Qualifikation und Ausbildung sowie an die Zulassung von Ausbildungs-

stätten nach den Abschnitten 1 bis 5 dieser Anlage. Jeglicher andere Inhalt dieser Qualifikation oder 

Ausbildung kann akzeptiert werden, sofern er vom Sonderausschuss für Straßenverkehr als 

gleichwertig angesehen wird. 

 

 

ABSCHNITT 1 

 

LISTE DER KENNTNISBEREICHE 

 

Die Kenntnisse, die für die Feststellung der Grundqualifikation und Weiterbildung des Fahrers 

durch die Vertragsparteien zu berücksichtigen sind, müssen sich zumindest auf die in dieser Liste 

aufgeführten Bereiche erstrecken. Bewerber für den Beruf des Fahrers müssen über das zum 

sicheren Führen eines Fahrzeugs der betreffenden Führerscheinklasse erforderliche Niveau von 

Kenntnissen und Fähigkeiten in diesen Bereichen verfügen. Der minimale Kenntnisstand darf nicht 

unter dem Stand liegen, der während der Schulpflicht, ergänzt durch eine Berufsausbildung erreicht 

wurde. 

 

1. Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens auf der Grundlage der Sicherheitsregeln 
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1.1 Ziel: Kenntnis der Eigenschaften der kinematischen Kette für eine optimierte Nutzung: 

 

Drehmomentkurven, Leistungskurven, spezifische Verbrauchskurven eines Motors, 

optimaler Nutzungsbereich des Drehzahlmessers, optimaler Drehzahlbereich beim 

Schalten. 

 

1.2 Ziel: Kenntnis der technischen Merkmale und der Funktionsweise der Sicherheits-

ausstattung, um das Fahrzeug zu beherrschen, seinen Verschleiß möglichst gering zu 

halten und Fehlfunktionen vorzubeugen: 

 

Grenzen des Einsatzes der Bremsanlagen und der Dauerbremsanlage, kombinierter 

Einsatz von Brems- und Dauerbremsanlage, bestes Verhältnis zwischen Geschwindig-

keit und Getriebeübersetzung, Einsatz der Trägheit des Fahrzeugs, Einsatz der Brems-

anlagen im Gefälle, Verhalten bei Defekten, Verwendung von elektronischen und 

mechanischen Geräten wie elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), vorausschauende 

Notbremssysteme (AEBS), Antiblockiersystem (ABS), Traktionskontrollsysteme (TCS) 

und Überwachungssysteme im Fahrzeug (IVMS) sowie andere zur Verwendung 

zugelassene Fahrerassistenz- oder Automatisierungssysteme. 

 

1.3 Ziel: Fähigkeit zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs: 

 

Optimierung des Kraftstoffverbrauchs durch Anwendung der Kenntnisse gemäß den 

Nummern 1.1 und 1.2, Bedeutung der Antizipation des Verkehrsflusses, geeigneter 

Abstand zu anderen Fahrzeugen und Nutzung der Fahrzeugdynamik, konstante 

Geschwindigkeit, ausgeglichener Fahrstil und angemessener Reifendruck sowie 

Kenntnis intelligenter Verkehrssysteme, die ein effizienteres Fahren und eine bessere 

Routenplanung ermöglichen. 
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1.4 Ziel: Fähigkeit, Risiken im Straßenverkehr vorherzusehen, zu bewerten und sich daran 

anzupassen: 

 

sich unterschiedlicher Straßen-, Verkehrs- und Witterungsbedingungen bewusst sein 

und sich daran anpassen, künftige Ereignisse vorhersehen; ermessen, welche 

Vorkehrungen für eine Fahrt bei außergewöhnlichen Witterungsbedingungen getroffen 

werden müssen; die Verwendung der damit verbundenen Sicherheitsausrüstung 

beherrschen und sich bewusst machen, wann eine Fahrt aufgrund extremer Witterungs-

bedingungen verschoben oder abgesagt werden muss; sich an Verkehrsrisiken anpassen, 

einschließlich gefährlicher Verhaltensweisen im Verkehr oder Ablenkung beim Fahren 

(durch die Nutzung elektronischer Geräte, Nahrungs- und Getränkeaufnahme usw.); 

Gefahrensituationen erkennen, sich daran anpassen und den damit verbundenen Stress 

bewältigen, vor allem in Bezug auf Größe und Gewicht des Fahrzeugs und schwächere 

Verkehrsteilnehmer, beispielsweise Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Zweiräder; 

 

mögliche Gefahrensituationen erkennen und korrekte Schlüsse ziehen, wie aus einer 

solchen potenziell gefährlichen Lage Situationen entstehen können, in denen Unfälle 

möglicherweise nicht mehr vermieden werden können, sowie Maßnahmen auswählen 

und durchführen, durch die die Sicherheitsabstände so erhöht werden, dass ein Unfall 

noch vermieden werden kann, falls die potenziellen Gefahren auftreten sollten. 

 

1.5 Ziel: Fähigkeit zur Sicherung der Ladung unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften 

und durch richtige Benutzung des Fahrzeugs 

 

Bei der Fahrt auf das Fahrzeug wirkende Kräfte, Einsatz der Getriebeübersetzung 

entsprechend der Belastung des Fahrzeugs und dem Fahrbahnprofil, Nutzung von 

Automatikgetrieben, Berechnung der Nutzlast eines Fahrzeugs oder einer Fahr-

zeugkombination, Berechnung des Nutzvolumens, Verteilung der Ladung, Aus-

wirkungen der Überladung auf die Achse, Fahrzeugstabilität und Schwerpunkt, Arten 

von Verpackungen und Lastträgern; 
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wichtigste Kategorien von Gütern, bei denen eine Ladungssicherung erforderlich ist, 

Feststell- und Verzurrtechniken, Verwendung der Zurrgurte, Überprüfung der 

Haltevorrichtungen, Einsatz des Umschlaggeräts, Abdecken mit einer Plane und 

Entfernen der Plane. 

 

2. Anwendung der Vorschriften 

 

2.1 Ziel: Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften für den 

Kraftverkehr: 

 

Höchstzulässige Arbeitszeiten in der Verkehrsbranche; Grundsätze, Anwendung und 

Folgen der Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten sowie zum Fahrtenschreiber; 

Sanktionen für den Fall, dass der Fahrtenschreiber nicht benutzt, falsch benutzt oder 

verfälscht wird; Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen für den Kraft-

verkehr: Rechte und Pflichten der Fahrer im Bereich der Grundqualifikation und der 

regelmäßigen Weiterbildung. 

 

2.2 Ziel: Kenntnis der Vorschriften für den Güterkraftverkehr: 

 

Beförderungsgenehmigungen, im Fahrzeug mitzuführende Dokumente, Fahrverbote für 

bestimmte Straßen, Straßenbenutzungsgebühren, Verpflichtungen im Rahmen der 

Musterverträge für die Güterbeförderung, Erstellen von Beförderungsdokumenten, 

Genehmigungen im internationalen Verkehr, Verpflichtungen im Rahmen des am 

19. Mai 1956 in Genf geschlossenen CMR Übereinkommens über den Beförderungs-

vertrag im internationalen Straßengüterverkehr, Erstellen des internationalen Fracht-

briefs, Überschreiten der Grenzen, Verkehrskommissionäre, besondere 

Begleitdokumente für die Güter. 
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3. Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsicherheit, Dienstleistung, Logistik 

 

3.1 Ziel: Sensibilisierung der Fahrer in Bezug auf Risiken des Straßenverkehrs und 

Arbeitsunfälle: 

 

Typologie der Arbeitsunfälle in der Verkehrsbranche, Verkehrsunfallstatistiken, 

Beteiligung von Lastkraftwagen/Bussen, menschliche, materielle und finanzielle 

Auswirkungen. 

 

3.2 Ziel: Fähigkeit, der Kriminalität und der Schleusung illegaler Einwanderer 

vorzubeugen: 

 

Allgemeine Information, Folgen für die Fahrer, Vorbeugungsmaßnahmen, Checkliste 

für Überprüfungen, Rechtsvorschriften betreffend die Verantwortung der 

Kraftverkehrsunternehmer. 

 

3.3 Ziel: Fähigkeit, Gesundheitsschäden vorzubeugen: 

 

Grundsätze der Ergonomie; gesundheitsbedenkliche Bewegungen und Haltungen, 

physische Kondition, Übungen für den Umgang mit Lasten, individueller Schutz. 

 

3.4 Ziel: Sensibilisierung für die Bedeutung einer guten körperlichen und geistigen 

Verfassung: 

 

Grundsätze einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, Auswirkungen von Alkohol, 

Arzneimitteln oder jedem Stoff, der eine Änderung des Verhaltens bewirken kann, 

Symptome, Ursachen, Auswirkungen von Müdigkeit und Stress, grundlegende Rolle 

des Zyklus von Aktivität/Ruhe. 
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3.5 Ziel: Fähigkeit zu richtiger Einschätzung der Lage bei Notfällen: 

 

Verhalten in Notfällen: Einschätzung der Lage, Vermeidung der Komplikationen eines 

Unfalls, Verständigung der Hilfskräfte, Unterstützung von Verletzten und Leistung von 

erster Hilfe, Reaktion bei einem Brand, Evakuierung der Insassen eines Lastkraft-

wagens, Reaktion im Falle einer Aggression; Grundprinzipien für die Erstellung eines 

Unfallberichts. 

 

3.6 Ziel: Fähigkeit zu einem Verhalten, das zu einem positiven Image des Unternehmens 

beiträgt: 

 

Bedeutung der Qualität der Leistung des Fahrers für das Unternehmen, unterschiedliche 

Rollen des Fahrers, unterschiedliche Gesprächspartner des Fahrers, Wartung des 

Fahrzeugs, Arbeitsorganisation, kommerzielle und finanzielle Konsequenzen eines 

Rechtsstreits. 

 

3.7 Ziel: Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Güterkraftverkehrs und der 

Marktordnung: 

 

Kraftverkehr im Verhältnis zu bestimmten Verkehrsmitteln (Wettbewerb, Verlader), 

unterschiedliche Tätigkeiten im Kraftverkehr (gewerblicher Güterverkehr, Werk-

verkehr, Transporthilfstätigkeiten), Organisation der wichtigsten Arten von Verkehrs-

unternehmen oder Transporthilfstätigkeiten, unterschiedliche Spezialisierungen 

(Tankwagen, temperaturgeführte Transporte, gefährliche Güter, Tiertransporte usw.), 

Weiterentwicklung der Branche (Diversifizierung des Leistungsangebots, Huckepack-

verkehr, Subunternehmer usw.). 
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ABSCHNITT 2 

 

OBLIGATORISCHE GRUNDQUALIFIKATION  

GEMÄẞ TEIL B ABSCHNITT 1 ARTIKEL 3 ABSATZ 1 BUCHSTABE A 

 

Eine Vertragspartei kann spezifische andere Weiterbildungen zum Transport von Gütern auf der 

Straße, die im Rahmen ihrer Gesetzgebung erforderlich sind, als Teil der Weiterbildung gemäß 

diesem Abschnitt und gemäß Abschnitt 3 dieser Anlage anrechnen. 

 

2.1. Option mit Kombination von Unterrichtsteilnahme und Prüfung 

 

Die Grundqualifikation muss Unterricht in allen in der Liste in Abschnitt 1 aufgeführten 

Kenntnisbereichen umfassen. Die Unterrichtsdauer bei dieser Grundqualifikation muss 

280 Stunden betragen. 

 

Jeder Bewerber für den Beruf des Fahrers muss mindestens 20 Stunden persönlich ein 

Fahrzeug der betreffenden Kategorie führen, das mindestens die Anforderungen für 

Prüfungsfahrzeuge erfüllt. 

 

Während der Bewerber für den Beruf des Fahrers persönlich ein Fahrzeug führt, wird er von 

einem Ausbilder begleitet, der bei einer zugelassenen Ausbildungsstätte angestellt ist. Jeder 

Bewerber für den Beruf des Fahrers kann während höchstens acht der 20 Stunden persönlich 

ein Fahrzeug auf einem besonderen Gelände oder in einem leistungsfähigen Simulator führen, 

damit die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der Grundlage der 

Sicherheitsregeln bewertet werden kann, insbesondere seine Beherrschung des Fahrzeugs bei 

unterschiedlichem Fahrbahnzustand und die Art und Weise, wie sich dieser bei verschiedenen 

Witterungsverhältnissen sowie entsprechend der Tages- und Nachtzeit ändert, und die 

Fähigkeit zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs. 
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Eine Vertragspartei und, im Fall der Union, ein Mitgliedstaat kann gestatten, dass ein Teil der 

von der zugelassenen Ausbildungsstätte durchzuführenden Ausbildung mithilfe von IKT-

Instrumenten, beispielsweise E-Learning, absolviert wird, wobei für eine hohe Qualität und 

die Wirksamkeit der Ausbildung zu sorgen ist und Kenntnisbereiche ausgewählt werden 

müssen, bei denen der Einsatz von IKT-Instrumenten am effizientesten ist. Verlässliche 

Nutzeridentifikation und angemessene Kontrollmittel sind in einem solchen Fall erforderlich. 

 

Für Fahrer im Sinne von Teil B Abschnitt 1 Artikel 5 Absatz 4 beträgt die Unterrichtsdauer 

bei der Grundqualifikation 70 Stunden, davon fünf Stunden, in denen sie persönlich ein 

Fahrzeug führen. 

 

Nach Abschluss dieser Ausbildung wird der Fahrer von den zuständigen Behörden der 

Vertragsparteien oder der von ihnen benannten Stelle einer schriftlichen oder mündlichen 

Prüfung unterzogen. Diese Prüfung umfasst mindestens eine Frage zu jedem der in der Liste 

der Kenntnisbereiche in Abschnitt 1 genannten Ziele. 

 

2.2 Option mit Prüfungen 

 

Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien oder die von ihnen benannte Stelle nehmen 

eine theoretische und eine praktische Prüfung der nachstehend beschriebenen Art ab, um 

nachzuprüfen, ob die Bewerber für den Beruf des Fahrers hinsichtlich aller in Abschnitt 1 

dieser Anlage genannten Ziele und Bereiche den erforderlichen Kenntnisstand besitzen. 

 

a) Die theoretische Prüfung besteht aus mindestens zwei Teilen: 

 

i) einem Teil mit Multiple-choice-Fragen, Fragen mit direkter Antwort oder einer 

Kombination beider Systeme und 
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ii) einer Erörterung von Praxissituationen. 

 

Die theoretische Prüfung dauert mindestens vier Stunden. 

 

b) Die praktische Prüfung besteht aus zwei Teilen: 

 

i) einer Fahrprüfung, bei der die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des 

Bewerbers auf der Grundlage der Sicherheitsregeln bewertet werden soll. Diese 

Prüfung erfolgt nach Möglichkeit auf Straßen außerhalb geschlossener Ort-

schaften, auf Schnellstraßen und Autobahnen (oder ähnlichen) sowie auf allen 

Arten von Straßen in bebautem Gebiet mit den verschiedenartigen Schwierig-

keiten, auf die ein Fahrer stoßen kann. Die Prüfung sollte in Situationen mit 

unterschiedlicher Verkehrsdichte erfolgen. Die Fahrzeit ist auf bestmögliche Art 

zu nutzen, um die Fähigkeiten des Kandidaten in allen verschiedenen Verkehrs-

zonen zu beurteilen. Die Fahrprüfung dauert mindestens 90 Minuten; 

 

ii) einem praktischen Prüfungsteil, der mindestens die Nummern 1.5, 3.2, 3.3 und 3.5 

von Abschnitt 1 betrifft. 

 

Dieser Prüfungsteil dauert mindestens 30 Minuten. 

 

Das für den praktischen Prüfungsteil genutzte Fahrzeug muss mindestens die 

Anforderungen für Prüfungsfahrzeuge erfüllen. 

 

Die praktische Prüfung kann durch einen dritten Prüfungsteil ergänzt werden, der auf 

einem besonderen Gelände oder in einem leistungsfähigen Simulator stattfindet und das 

Ziel verfolgt, die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der 

Grundlage der Sicherheitsregeln zu bewerten, insbesondere seine Beherrschung des 

Fahrzeugs bei unterschiedlichem Fahrbahnzustand je nach Witterungsverhältnissen 

sowie Tages- und Nachtzeit. 
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Die Dauer dieses optionalen Prüfungsteils ist nicht festgelegt. Legt der Fahrer diese 

Prüfung ab, so kann ihre Dauer von den 90 Minuten der Fahrprüfung nach Ziffer i 

abgezogen werden, wobei der Abzug höchstens 30 Minuten betragen darf. 

 

Für Fahrer im Sinne von Teil B Abschnitt 1 Artikel 5 Absatz 4 beschränkt sich die 

theoretische Prüfung auf diejenigen der in Abschnitt 1 genannten Kenntnisbereiche, die 

Fahrzeuge betreffen, die Gegenstand der neuen Grundqualifikation sind. Diese Fahrer müssen 

jedoch die praktische Prüfung vollständig ablegen. 

 

 

ABSCHNITT 3 

 

BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIKATION  

GEMÄẞ ANHANG 31 TEIL B ABSCHNITT 1 ARTIKEL 3 ABSATZ 2 

 

Die beschleunigte Grundqualifikation umfasst Unterricht in allen in der Liste in Abschnitt 1 dieser 

Anlage aufgeführten Kenntnisbereichen. Ihre Dauer muss 140 Stunden betragen. 
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Jeder Bewerber für den Beruf des Fahrers muss mindestens 10 Stunden persönlich ein Fahrzeug der 

betreffenden Kategorie führen, das mindestens die Anforderungen für Prüfungsfahrzeuge erfüllt. 

 

Während der Bewerber für den Beruf des Fahrers persönlich ein Fahrzeug führt, muss er von einem 

Ausbilder, der bei einer zugelassenen Ausbildungsstätte angestellt ist, begleitet werden. Jeder 

Bewerber für den Beruf des Fahrers kann während höchstens vier der zehn Stunden persönlich ein 

Fahrzeug auf einem besonderen Gelände oder in einem leistungsfähigen Simulator führen, damit 

die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der Grundlage der Sicherheits-

regeln bewertet werden kann, insbesondere seine Beherrschung des Fahrzeugs bei unterschied-

lichem Fahrbahnzustand und die Art und Weise, wie sich dieser Fahrbandzustand bei verschiedenen 

Witterungsverhältnissen sowie entsprechend der Tages- und Nachtzeit ändert, und die Fähigkeit zur 

Optimierung des Kraftstoffverbrauchs. 

 

Die Bestimmungen von Abschnitt 2 Nummer 2.1 dieser Anlage gelten auch für die beschleunigte 

Grundqualifikation. 

 

Für Fahrer im Sinne von Teil B Abschnitt 1 Artikel 5 Absatz 4 muss die Unterrichtsdauer bei der 

beschleunigten Grundqualifikation 35 Stunden betragen, davon zweieinhalb Stunden, in denen sie 

persönlich ein Fahrzeug führen. 

 

Nach Abschluss dieser Ausbildung wird der Fahrer von den zuständigen Behörden der Vertrags-

parteien oder der von ihnen benannten Stelle einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung 

unterzogen. Diese Prüfung umfasst mindestens eine Frage zu jedem der in der Liste der 

Kenntnisbereiche in Abschnitt 1 genannten Ziele. 

 

Eine Vertragspartei kann spezifische andere Ausbildungen zum Transport von Gütern auf der 

Straße, die nach ihren Rechtsvorschriften erforderlich sind, als Teil der Ausbildung gemäß diesem 

Abschnitt anrechnen. 
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ABSCHNITT 4 

 

OBLIGATORISCHE WEITERBILDUNG  

GEMÄẞ ANHANG 31 TEIL B ABSCHNITT 1 ARTIKEL 3 ABSATZ 1 BUCHSTABE B 

 

Obligatorische Weiterbildungskurse müssen von einer zugelassenen Ausbildungsstätte veranstaltet 

werden. Die Dauer der Weiterbildung muss 35 Stunden alle fünf Jahre betragen, die in Zeiteinheiten 

von jeweils mindestens sieben Stunden erteilt werden, die auf zwei aufeinanderfolgende Tage auf-

geteilt werden können. Beim Einsatz von E-Learning trägt die zugelassene Ausbildungsstelle dafür 

Sorge, dass die erforderliche Qualität der Weiterbildung beibehalten wird, unter anderem indem sie 

die Kenntnisbereiche auswählt, bei denen der Einsatz von IKT-Instrumenten am effizientesten ist. 

Insbesondere verlangen die Vertragsparteien eine zuverlässige Nutzeridentifizierung und geeignete 

Kontrollmaßnahmen. Die Weiterbildung darf höchstens zwölf Stunden in Form von E-Learning 

erteilt werden. Mindestens eine der Zeiteinheiten des Lehrgangs umfasst einen die Straßenverkehrs-

sicherheit betreffenden Kenntnisbereich. Der Inhalt der Weiterbildung muss dem speziellen Weiter-

bildungsbedarf, der in Bezug auf die vom Fahrer durchgeführten Beförderungen besteht, und den 

einschlägigen Entwicklungen der Rechtsvorschriften und der Technik Rechnung tragen und sollte 

so weit wie möglich dem konkreten Weiterbildungsbedarf des Fahrers gerecht werden. In den 

35 Stunden sollten unterschiedliche Kenntnisbereiche abgedeckt werden, einschließlich der Wieder-

holung von Lerninhalten, wenn sich herausstellt, dass der Fahrer gesonderte Fördermaßnahmen 

benötigt. 

 

Eine Vertragspartei und, im Fall der Union, ein Mitgliedstaat kann spezifische andere Weiter-

bildungen zum Transport von Gütern auf der Straße, die nach ihren/seinen Rechtsvorschriften 

erforderlich sind, als Teil der Weiterbildung gemäß diesem Abschnitt anrechnen. 
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ABSCHNITT 5 

 

ZULASSUNG FÜR GRUNDQUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG 

 

5.1. Die Ausbildungsstätten für die Grundqualifikation und die Weiterbildung bedürfen einer 

Zulassung vonseiten der zuständigen Behörden der Vertragsparteien. Diese Zulassung ist nur 

auf schriftlichen Antrag zu erteilen. Dem Zulassungsantrag sind Unterlagen beizufügen, die 

Folgendes umfassen: 

 

5.1.1. ein angemessenes Qualifizierungs- und Ausbildungsprogramm, in dem die 

unterrichteten Themengebiete präzisiert sowie die geplante Durchführung und die 

Unterrichtsmethoden angegeben werden; 

 

5.1.2. Qualifikationen und Tätigkeitsbereiche der Ausbilder; 

 

5.1.3. Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu den für die praktische 

Ausbildung bereitgestellten Unterrichtsmitteln und zum eingesetzten Fuhrpark; 

 

5.1.4. Bedingungen für die Teilnahme an den Kursen (Teilnehmerzahl). 

 

5.2. Die zuständige Behörde hat die Zulassung schriftlich und unter folgenden Bedingungen zu 

erteilen: 

 

5.2.1. die Ausbildung muss gemäß den dem Antrag beigefügten Unterlagen erteilt werden; 
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5.2.2. die zuständige Behörde muss bevollmächtigte Personen zur Teilnahme an den Aus- und 

Weiterbildungskursen der anerkannten Ausbildungsstätten entsenden können, und sie 

muss ein Aufsichtsrecht über die zugelassenen Ausbildungsstätten in Bezug auf die 

eingesetzten Mittel und den ordnungsgemäßen Ablauf der Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen und der Prüfungen ausüben können; 

 

5.2.3. die Zulassung kann entzogen oder ausgesetzt werden, wenn die Zulassungsbedingungen 

nicht mehr eingehalten werden. 

 

Die zugelassene Ausbildungsstätte hat zu gewährleisten, dass die Ausbilder über den neuesten 

Stand der Vorschriften und der Bestimmungen für die Aus- und Weiterbildung gut unter-

richtet sind. Die Ausbilder müssen im Rahmen eines speziellen Auswahlverfahrens fachliche 

und didaktische Kenntnisse nachweisen. Für den praktischen Teil der Ausbildung müssen die 

Ausbilder eine Berufserfahrung als Berufsfahrer oder eine entsprechende Fahrerfahrung, 

beispielsweise als Fahrlehrer für Lastkraftwagen, nachweisen. 

 

Das Unterrichtsprogramm ist gemäß der Zulassung unter Abdeckung der in Abschnitt 1 

aufgeführten Kenntnisbereiche zu erstellen. 
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Anlage 31-B-1-2 

 

 

MUSTER EINES FAHRERQUALIFIZIERUNGSNACHWEISES  

GEMÄSS TEIL B ABSCHNITT 1 ARTIKEL 9 DIESES ANHANGS 
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ABSCHNITT 2 

 

LENKZEITEN, FAHRTUNTERBRECHUNGEN UND RUHEZEITEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Anwendungsbereich 

 

(1) In diesem Abschnitt werden die Vorschriften für Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und 

Ruhezeiten für Fahrer im Sinne von Artikel 465 Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, die Fahrten 

nach Artikel 462 dieses Abkommens unternehmen. 

 

(2) Unternimmt ein Fahrer eine Fahrt nach Artikel 462 dieses Abkommens, so gelten die 

Vorschriften dieses Abschnitts für jede Beförderung auf der Straße zwischen dem Gebiet der 

Vertragsparteien und zwischen Mitgliedstaaten. 

 

(3) Dieser Abschnitt gilt, 

 

a) wenn die zulässige Höchstmasse des Fahrzeugs einschließlich Anhänger oder 

Sattelanhänger 3,5 t übersteigt oder 

 

b) ab dem 1. Juli 2026, wenn die zulässige Höchstmasse des Fahrzeugs einschließlich 

Anhänger oder Sattelanhänger 2,5 t übersteigt. 
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(4) Dieser Abschnitt gilt nicht für Beförderungen mit 

 

a) Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht 

mehr als 7,5 t, die benutzt werden 

 

i) zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen, die der Fahrer zur 

Ausübung seines Berufes benötigt, oder 

 

ii) zur Auslieferung von handwerklich hergestellten Gütern, 

 

ausschließlich in einem Umkreis von 100 km vom Standort des Unternehmens, und 

unter der Bedingung, dass das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer nicht die Haupt-

tätigkeit darstellt und dass die Beförderung nicht gewerblich erfolgt; 

 

b) Fahrzeugen, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h nicht übersteigt; 

 

c) Fahrzeugen, die Eigentum der Streitkräfte, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr 

oder der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständigen Kräfte sind 

oder von ihnen ohne Fahrer angemietet werden, sofern der Transport aufgrund der 

diesen Diensten zugewiesenen Aufgaben stattfindet und ihrer Aufsicht unterliegt; 

 

d) Fahrzeugen, die in Notfällen oder für Rettungsmaßnahmen eingesetzt werden; 

 

e) Spezialfahrzeugen für medizinische Zwecke; 

 

f) speziellen Pannenhilfefahrzeugen, die innerhalb eines Umkreises von 100 km um ihren 

Standort eingesetzt werden; 
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g) Fahrzeugen, mit denen zum Zweck der technischen Entwicklung oder im Rahmen von 

Reparatur- oder Wartungsarbeiten Probefahrten auf der Straße durchgeführt werden, 

sowie neue oder umgebaute Fahrzeuge, die noch nicht in Betrieb genommen worden 

sind; 

 

h) Fahrzeugen mit einer zulässigen Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattel-

anhänger von mehr als 2,5 Tonnen aber nicht mehr als 3,5 Tonnen, die für die 

Güterbeförderung eingesetzt werden, wenn die Beförderung nicht als gewerbliche 

Beförderung, sondern durch das Unternehmen oder den Fahrer im Werkverkehr erfolgt 

und das Fahren nicht die Haupttätigkeit der Person darstellt, die das Fahrzeug führt; 

 

i) Nutzfahrzeugen, die nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie 

verwendet werden, als historisch eingestuft werden und die zur nichtgewerblichen 

Güterbeförderung verwendet werden. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Beförderung auf der Straße“ jegliche Fahrt, die vollständig oder teilweise auf öffentlichen 

Straßen mit einem beladenen oder unbeladenen Fahrzeug durchgeführt wird; 

 

b) „Fahrtunterbrechung“ jeden Zeitraum, in dem der Fahrer keine Fahrtätigkeit ausüben und 

keine anderen Arbeiten ausführen darf und der ausschließlich zur Erholung genutzt wird; 
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c) „andere Arbeiten“ alle Tätigkeiten, die in Teil B Abschnitt 3 Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 

als Arbeitszeit definiert sind, mit Ausnahme der Fahrtätigkeit, einschließlich aller Arbeiten für 

denselben oder einen anderen Arbeitgeber innerhalb oder außerhalb des Verkehrssektors; 

 

d) „Ruhezeit“ jeden ununterbrochenen Zeitraum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit verfügen 

kann; 

 

e) „tägliche Ruhezeit“ den täglichen Zeitraum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit verfügen 

kann und der eine „regelmäßige tägliche Ruhezeit“ und eine „reduzierte tägliche Ruhezeit“ 

umfasst: 

 

i) „regelmäßige tägliche Ruhezeit“ jede Ruhepause von mindestens 11 Stunden, die in 

zwei Zeiträumen genommen werden kann, wobei der erste Zeitraum ein ununterbroche-

ner Zeitraum von mindestens 3 Stunden und der zweite ein ununterbrochener Zeitraum 

von mindestens neun Stunden sein muss, und 

 

ii) „reduzierte tägliche Ruhezeit“ jede Ruhepause von mindestens neun Stunden, aber 

weniger als 11 Stunden; 

 

f) „wöchentliche Ruhezeit“ den wöchentlichen Zeitraum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit 

verfügen kann und der eine „regelmäßige wöchentliche Ruhezeit“ und eine „reduzierte 

wöchentliche Ruhezeit“ umfasst: 

 

i) „regelmäßige wöchentliche Ruhezeit“ eine Ruhepause von mindestens 45 Stunden und 

 

ii) „reduzierte wöchentliche Ruhezeit“ eine Ruhezeit von weniger als 45 Stunden, die 

vorbehaltlich der Bedingungen von Artikel 6 Absätze 6 und 7 auf eine Mindestzeit 

von 24 aufeinanderfolgenden Stunden reduziert werden kann; 
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g) „Woche“ den Zeitraum zwischen Montag, 00:00 Uhr, und Sonntag, 24:00 Uhr; 

 

h) „Lenkzeit“ die Dauer der Lenktätigkeit, aufgezeichnet entweder 

 

i) vollautomatisch oder halbautomatisch durch den Fahrtenschreiber im Sinne von Teil B 

Abschnitt 4 Artikel 2 Buchstaben e, f, g und h dieses Anhangs oder  

 

ii) von Hand gemäß den Anforderungen in Teil B Abschnitt 4 Artikel 9 Absatz 2 

und Absatz 11 dieses Anhangs; 

 

i) „tägliche Lenkzeit“ die summierte Gesamtlenkzeit zwischen dem Ende einer täglichen 

Ruhezeit und dem Beginn der darauf folgenden täglichen Ruhezeit oder zwischen einer 

täglichen und einer wöchentlichen Ruhezeit; 

 

j) „wöchentliche Lenkzeit“ die summierte Gesamtlenkzeit innerhalb einer Woche; 

 

k) „zulässige Höchstmasse“ die höchstzulässige Masse eines fahrbereiten Fahrzeugs 

einschließlich Nutzlast; 

 

l) „Mehrfahrerbetrieb“ die Situation, in der während jeder Lenkzeit zwischen zwei aufeinander-

folgenden täglichen Ruhezeiten oder zwischen einer täglichen Ruhezeit und einer wöchent-

lichen Ruhezeit mindestens zwei Fahrer im Fahrzeug anwesend sind, die fahren dürfen; 

während der ersten Stunde des Mehrfahrerbetriebs ist die Anwesenheit eines anderen Fahrers 

oder anderer Fahrer fakultativ, während der restlichen Zeit jedoch obligatorisch; 
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m) „Lenkdauer“ die Gesamtlenkzeit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Fahrer nach einer 

Ruhezeit oder einer Fahrtunterbrechung beginnt, ein Fahrzeug zu lenken, und dem Zeitpunkt, 

zu dem er eine Ruhezeit oder Fahrtunterbrechung einlegt. Die Lenkdauer kann ununter-

brochen oder unterbrochen sein. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Anforderungen an Beifahrer 

 

Das Mindestalter für Beifahrer beträgt 18 Jahre. Jedoch kann jede Vertragspartei und, im Falle der 

Union, ein Mitgliedstaat das Mindestalter für Beifahrer auf 16 Jahre herabsetzen, sofern dies zum 

Zweck der Berufsausbildung erfolgt und die vom Vereinigten Königreich vorgegebenen 

Begrenzungen sowie für die Union die arbeitsrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten 

eingehalten werden. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Lenkzeiten 

 

(1) Die tägliche Lenkzeit darf neun Stunden nicht überschreiten. 

 

Die tägliche Lenkzeit darf jedoch höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden 

verlängert werden. 

 

(2) Die wöchentliche Lenkzeit darf nicht mehr als 56 Stunden betragen, und eine wöchentliche 

Höchstarbeitszeit von 60 Stunden darf nicht überschritten werden. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 80 

(3) Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinanderfolgender Wochen darf 

90 Stunden nicht überschreiten. 

 

(4) Die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit umfassen sämtliche Lenkzeiten auf dem Gebiet 

der Vertragsparteien. 

 

(5) Ein Fahrer erfasst als andere Arbeiten die in Artikel 2 Buchstabe c dieses Abschnitts 

genannten Zeiten sowie alle Lenkzeiten in einem Fahrzeug, das für den gewerblichen Betrieb 

eingesetzt wird, wenn der Fahrer die Lenkzeit nicht aufzeichnen muss, und zeichnet alle 

Bereitschaftszeiten im Sinne von Teil B Abschnitt 3 Artikel 2 Absatz 2 gemäß Teil B 

Abschnitt 4 Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b Ziffer iii auf. Diese Erfassung ist entweder 

handschriftlich auf einem Schaublatt oder einem Ausdruck oder manuell in den 

Fahrtenschreiber einzugeben. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Fahrtunterbrechungen 

 

Nach einer Lenkdauer von viereinhalb Stunden hat ein Fahrer eine ununterbrochene Fahrtunter-

brechung von wenigstens 45 Minuten einzulegen, sofern er keine Ruhezeit einlegt. 

 

Diese Fahrtunterbrechung kann durch eine Fahrtunterbrechung von mindestens 15 Minuten, gefolgt 

von einer Fahrtunterbrechung von mindestens 30 Minuten, ersetzt werden, die in die Lenkzeit so 

einzufügen sind, dass die Bestimmungen des Absatzes 1 eingehalten werden. 
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Ein im Mehrfahrerbetrieb eingesetzter Fahrer kann eine Fahrtunterbrechung von 45 Minuten in 

einem Fahrzeug einlegen, das von einem anderen Fahrer gelenkt wird, sofern der Fahrer, der die 

Fahrtunterbrechung einlegt, den das Fahrzeug lenkenden Fahrer dabei nicht unterstützt. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Ruhezeiten 

 

(1) Der Fahrer muss tägliche und wöchentliche Ruhezeiten einhalten. 

 

(2) Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder wöchentlichen 

Ruhezeit muss der Fahrer eine neue tägliche Ruhezeit genommen haben. 

 

Beträgt der Teil der täglichen Ruhezeit, die in den 24-Stunden-Zeitraum fällt, mindestens 

neun Stunden, jedoch weniger als 11 Stunden, so ist die fragliche tägliche Ruhezeit als 

reduzierte tägliche Ruhezeit anzusehen. 

 

(3) Eine tägliche Ruhezeit kann verlängert werden, sodass sich eine regelmäßige wöchentliche 

Ruhezeit oder eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit ergibt. 

 

(4) Der Fahrer darf zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten höchstens drei reduzierte tägliche 

Ruhezeiten einlegen. 

 

(5) Abweichend von Absatz 2 muss ein im Mehrfahrerbetrieb eingesetzter Fahrer innerhalb von 

30 Stunden nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit eine neue tägliche 

Ruhezeit von mindestens neun Stunden genommen haben. 
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(6) In zwei jeweils aufeinanderfolgenden Wochen hat der Fahrer mindestens folgende Ruhezeiten 

einzuhalten: 

 

a) zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 

 

b) eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von 

mindestens 24 Stunden. 

 

Eine wöchentliche Ruhezeit beginnt spätestens am Ende von sechs 24-Stunden-Zeiträumen 

nach dem Ende der vorangegangenen wöchentlichen Ruhezeit. 

 

(7) Abweichend von Absatz 6 kann ein im internationalen Güterverkehr eingesetzter Fahrer 

außerhalb des Gebiets der Vertragspartei des Güterkraftverkehrsunternehmers oder für Fahrer 

von Güterkraftverkehrsunternehmern aus der Union außerhalb des Territoriums des 

Mitgliedstaats des Güterkraftverkehrsunternehmers zwei aufeinanderfolgende reduzierte 

wöchentliche Ruhezeiten nehmen, sofern der Fahrer in vier aufeinanderfolgenden Wochen 

mindestens vier wöchentliche Ruhezeiten einhält, von denen mindestens zwei regelmäßige 

wöchentliche Ruhezeiten sind. 

 

Für die Zwecke dieses Absatzes gilt ein Fahrer als im internationalen Güterverkehr eingesetzt, 

wenn der Fahrer die zwei aufeinanderfolgenden reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten 

außerhalb des Gebiets der Vertragspartei des Güterkraftverkehrsunternehmers und des Wohn-

orts des Fahrers beginnt oder, im Fall der Union, außerhalb des Hoheitsgebiets des 

Mitgliedstaats des Güterkraftverkehrsunternehmers und des Landes, in dem der Fahrer seinen 

Wohnsitz hat. 

 

Jede Reduzierung der wöchentlichen Ruhezeit ist durch eine gleichwertige Ruhepause auszu-

gleichen, die ohne Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach der betreffenden 

Woche zu nehmen ist. 
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Wurden zwei reduzierte wöchentliche Ruhezeiten gemäß Unterabsatz 3 nacheinander 

eingelegt, so ist die nächste Ruhezeit – als Ausgleich für diese zwei reduzierten 

wöchentlichen Ruhezeiten – vor der darauffolgenden wöchentlichen Ruhezeit einzulegen. 

 

(8) Jede Ruhepause, die als Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit eingelegt wird, 

ist an eine andere Ruhezeit von mindestens neun Stunden anzuhängen. 

 

(9) Die regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten und jede wöchentliche Ruhezeit von mehr als 

45 Stunden, die als Ausgleich für die vorherige reduzierte wöchentliche Ruhezeit eingelegt 

wird, dürfen nicht in einem Fahrzeug verbracht werden. Sie sind in einer geeigneten 

geschlechtergerechten Unterkunft mit angemessenen Schlafgelegenheiten und sanitären 

Einrichtungen zu verbringen. 

 

Alle Kosten für die Unterbringung außerhalb des Fahrzeugs werden vom Arbeitgeber 

getragen. 

 

(10) Verkehrsunternehmen organisieren die Arbeit der Fahrer so, dass jeder Fahrer in der Lage ist, 

innerhalb jedes Zeitraums von vier aufeinanderfolgenden Wochen zu der im Vereinigten 

Königreich oder, im Falle der Union, im Mitgliedstaat der Niederlassung des Arbeitgebers 

gelegenen Betriebsstätte des Arbeitgebers, der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist und 

an der er seine wöchentliche Ruhezeit beginnt, oder zu seinem Wohnsitz zurückzukehren, um 

dort mindestens eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit oder eine wöchentliche Ruhezeit 

von mehr als 45 Stunden als Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit zu 

verbringen. 

 

Hat der Fahrer jedoch zwei aufeinanderfolgende reduzierte wöchentliche Ruhezeiten gemäß 

Absatz 7 eingelegt, so muss das Verkehrsunternehmen die Arbeit des Fahrers so organisieren, 

dass dieser in der Lage ist, bereits vor Beginn der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit von 

mehr als 45 Stunden, die als Ausgleich eingelegt wird, zurückzukehren. 
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Das Unternehmen dokumentiert, wie es diese Verpflichtung erfüllt, und es bewahrt die 

betreffenden Unterlagen in seinen Geschäftsräumen auf, damit sie auf Verlangen der 

Kontrollbehörden vorgelegt werden können. 

 

(11) Eine wöchentliche Ruhezeit, die in zwei Wochen fällt, kann für eine der beiden Wochen 

gezählt werden, nicht aber für beide. 

 

(12) Legt ein Fahrer, der ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder mit der Eisenbahn 

befördert wird, eine regelmäßige tägliche Ruhezeit oder eine reduzierte wöchentliche 

Ruhezeit ein, so darf diese Ruhezeit abweichend hiervon nicht mehr als zwei Mal durch 

andere Tätigkeiten unterbrochen werden, deren Gesamtdauer eine Stunde nicht überschreiten 

darf. Während dieser regelmäßigen täglichen Ruhezeit oder reduzierten wöchentlichen 

Ruhezeit muss dem Fahrer eine Schlafkabine, eine Schlafkoje oder ein Liegeplatz zur 

Verfügung stehen. 

 

In Bezug auf regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten gilt diese Ausnahme für Fähr- oder 

Zugreisen nur, wenn 

 

a) die geplante Reisedauer 8 Stunden oder mehr beträgt und 

 

b) der Fahrer Zugang zu einer Schlafkabine auf der Fähre oder im Zug hat. 

 

(13) Die Zeit, die ein Fahrer verbracht hat, um zu einem in den Anwendungsbereich dieses 

Abschnitts fallenden Fahrzeug, das sich nicht am Wohnsitz des Fahrers oder der Betriebstätte 

des Arbeitgebers befindet, der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist, anzureisen oder von 

diesem zurückzureisen, ist nur dann als Ruhepause oder Fahrtunterbrechung anzusehen, wenn 

sich der Fahrer in einem Zug oder auf einem Fährschiff befindet und Zugang zu einer 

Schlafkabine, einer Koje oder einem Liegewagen hat. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 85 

(14) Die Zeit, die ein Fahrer verbracht hat, um mit einem nicht in den Anwendungsbereich dieses 

Abschnitts fallenden Fahrzeug zu einem in den Anwendungsbereich dieses Abschnitts 

fallenden Fahrzeug, das sich nicht am Wohnsitz des Fahrers oder der Betriebsstätte des 

Arbeitgebers, dem der Fahrer normalerweise zugeordnet ist, befindet, anzureisen oder von 

diesem zurückzureisen, ist als andere Arbeiten anzusehen. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Haftung von Güterkraftverkehrsunternehmern 

 

(1) Güterkraftverkehrsunternehmer einer Vertragspartei dürfen von ihnen beschäftigte oder ihnen 

zur Verfügung gestellten Fahrern keine Zahlungen in Abhängigkeit von der zurückgelegten 

Strecke, der Schnelligkeit der Auslieferung und/oder der Menge der beförderten Güter leisten, 

auch nicht in Form von Prämien oder Lohnzuschlägen, falls diese Zahlungen geeignet sind, 

die Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden, und/oder zu Verstößen gegen diesen 

Abschnitt verleiten. 

 

(2) Güterkraftverkehrsunternehmer einer Vertragspartei organisieren die Beförderungstätigkeiten 

derart und weisen neue Mitarbeiter angemessen an, sodass sie die Bestimmungen dieses 

Abschnitts einhalten können. 

 

(3) Güterkraftverkehrsunternehmer einer Vertragspartei sind für die Verstöße durch Fahrer des 

Unternehmens haftbar, auch wenn der Verstoß auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei 

begangen wurde. 

 

Unbeschadet des Rechts der Vertragsparteien, die Güterkraftverkehrsunternehmer vollum-

fänglich haftbar zu machen, können die Vertragsparteien diese Haftung abhängig machen 

vom Verstoß des Unternehmers gegen die Absätze 1 und 2. Die Vertragsparteien können 

sämtliche Beweismittel berücksichtigen, wonach der Güterkraftverkehrsunternehmer 

vernünftigerweise nicht für den begangenen Verstoß verantwortlich gemacht werden kann. 
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(4) Güterkraftverkehrsunternehmer, Verlader, Spediteure, Hauptauftragnehmer, Unterauftrag-

nehmer und Fahrervermittlungsagenturen stellen sicher, dass die vertraglich vereinbarten 

Beförderungszeitpläne diesen Abschnitt einhalten. 

 

(5) Güterkraftverkehrsunternehmer, die Fahrzeuge einsetzen, die mit Kontrollgeräten gemäß 

Teil B Abschnitt 4 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f, g oder h ausgestattet sind und in den 

Anwendungsbereich dieses Abschnitts fallen, müssen 

 

i) sicherstellen, dass alle Daten regelmäßig von dem Bordgerät und der Fahrerkarte so 

heruntergeladen werden, wie es die Vertragspartei vorschreibt; relevante Daten werden 

in kürzeren Abständen heruntergeladen, damit sichergestellt ist, dass alle von dem 

Güterkraftverkehrsunternehmer oder für den Güterkraftverkehrsunternehmer 

durchgeführten Tätigkeiten heruntergeladen werden, und 

 

ii) sicherstellen, dass alle sowohl vom Bordgerät als auch von der Fahrerkarte herunter-

geladenen Daten nach ihrer Aufzeichnung mindestens zwölf Monate lang aufbewahrt 

werden und für einen Kontrollbeamten auf Verlangen entweder direkt oder zur Fern-

abfrage von den Geschäftsräumen des Güterkraftverkehrsunternehmers zugänglich sind. 

 

Für die Zwecke dieses Absatzes wird der Begriff „heruntergeladen“ im Sinne der 

Begriffsbestimmung in Teil C Abschnitt 2 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h ausgelegt. 

 

Der Zeitraum, innerhalb dessen die relevanten Daten gemäß Ziffer i dieses Absatzes 

heruntergeladen werden müssen, beträgt höchstens 90 Tage für Daten der Fahrzeugeinheit 

und 28 Tage für Daten von der Fahrerkarte. 
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ARTIKEL 8 

 

Ausnahmen 

 

(1) Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer von den 

Artikeln 4, 5 und 6 abweichen, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, soweit dies 

erforderlich ist, um die Sicherheit von Personen, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu 

gewährleisten. Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei Erreichen des 

geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts oder einem 

Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu vermerken. 

 

(2) Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer unter 

außergewöhnlichen Umständen auch von Artikel 4 Absätze 1 und 2 und von Artikel 6 

Absatz 2 abweichen, indem er die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit um bis zu einer 

Stunde überschreitet, um die Betriebsstätte des Arbeitgebers oder den Wohnsitz des Fahrers 

zu erreichen, um eine wöchentliche Ruhezeit einzulegen. 

 

Unter den gleichen Bedingungen kann der Fahrer die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit 

um bis zu zwei Stunden überschreiten, sofern eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von 

30 Minuten eingelegt wurde, die der zusätzlichen Lenkzeit zur Erreichung der Betriebsstätte 

des Arbeitgebers oder des Wohnsitzes des Fahrers, um dort eine regelmäßige wöchentliche 

Ruhezeit einzulegen, unmittelbar vorausgeht. 

 

Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei Erreichen des Bestimmungs-

orts oder des geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts, 

einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu vermerken. 
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Jede Lenkzeitverlängerung wird durch eine gleichwertige Ruhepause ausgeglichen, die 

zusammen mit einer beliebigen Ruhezeit ohne Unterbrechung bis zum Ende der dritten 

Woche nach der betreffenden Woche genommen werden muss. 

 

(3) Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, können die Vertragsparteien 

und, im Fall der Union, ein Mitgliedstaat Ausnahmen von den Artikeln 3 bis 6 zulassen und 

diese Ausnahmen auf dem eigenen Gebiet oder mit der Zustimmung der anderen Vertrags-

partei auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei von individuellen Bedingungen abhängig 

machen, die gelten für die Beförderung mit 

 

a) Fahrzeugen, die Eigentum von Behörden sind oder von diesen ohne Fahrer angemietet 

werden, um Beförderungen im Straßenverkehr durchzuführen, die nicht im Wettbewerb 

mit privatwirtschaftlichen Güterkraftverkehrsunternehmern stehen; 

 

b) Fahrzeugen, die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschafts- oder Fischerei-

unternehmen zur Güterbeförderung im Rahmen ihrer eigenen unternehmerischen 

Tätigkeit in einem Umkreis von bis zu 100 km vom Standort des Unternehmens benutzt 

oder ohne Fahrer angemietet werden; 

 

c) land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für land- oder forstwirtschaftliche 

Tätigkeiten eingesetzt werden, und zwar in einem Umkreis von bis zu 100 km vom 

Standort des Unternehmens, das das Fahrzeug besitzt, anmietet oder least; 

 

d) Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht 

mehr als 7,5 t, die von Universaldienstanbietern genutzt werden, um Waren als Teil des 

Universaldienstes auszuliefern. Diese Fahrzeuge dürfen ausschließlich in einem 

Umkreis von 100 km vom Standort des Unternehmens und unter der Bedingung benutzt 

werden, dass das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer nicht die Haupttätigkeit darstellt; 
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e) Fahrzeugen, die ausschließlich auf Inseln mit einer Fläche von nicht mehr als 2 300 km2 

verkehren, welche mit den übrigen Teilen des Staatsgebiets weder durch eine Brücke 

noch durch eine Furt oder einen Tunnel, die von Kraftfahrzeugen benutzt werden 

können, verbunden sind; 

 

f) Fahrzeugen, die im Umkreis von 100 km vom Standort des Unternehmens zur Güter-

beförderung mit Druckerdgas-, Flüssiggas- oder Elektroantrieb benutzt werden und 

deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 7,5 t nicht 

übersteigt; 

 

g) Fahrzeugen, die in Verbindung mit Kanalisation, Hochwasserschutz, Wasser-, Gas- und 

Elektrizitätsversorgung, Straßenunterhaltung und -kontrolle, Hausmüllabfuhr, 

Telegramm- und Telefondienstleistungen, Rundfunk und Fernsehen sowie zur 

Erfassung von Radio- oder Fernsehsendern oder -geräten eingesetzt werden; 

 

h) Spezialfahrzeugen, die Ausrüstungen des Zirkus- oder Schaustellergewerbes 

transportieren; 

 

i) speziell ausgerüsteten Projektfahrzeugen für mobile Projekte, die hauptsächlich im 

Stand zu Lehrzwecken dienen; 

 

j) Fahrzeugen, die zum Abholen von Milch bei landwirtschaftlichen Betrieben und/oder 

zur Rückgabe von Milchbehältern oder von Milcherzeugnissen für Futterzwecke an 

diese Betriebe verwendet werden; 

 

k) Spezialfahrzeugen für Geld- und/oder Werttransporte; 

 

l) Fahrzeugen, die zur Beförderung von tierischen Abfällen oder von nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern verwendet werden; 
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m) Fahrzeugen, die ausschließlich auf Straßen in Güterverteilzentren wie Häfen, 

Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs und Eisenbahnterminals benutzt werden; 

 

n) Fahrzeugen, die innerhalb eines Umkreises von bis zu 100 km für die Beförderung 

lebender Tiere von den landwirtschaftlichen Betrieben zu den lokalen Märkten und 

umgekehrt oder von den Märkten zu den lokalen Schlachthäusern verwendet werden; 

 

o) Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen zur Beförderung von Baumaschinen für ein 

Bauunternehmen, die in einem Umkreis von höchstens 100 km vom Standort des 

Unternehmens benutzt werden, vorausgesetzt, dass das Lenken der Fahrzeuge für den 

Fahrer nicht die Haupttätigkeit darstellt, und 

 

p) Fahrzeugen, die für die Lieferung von Transportbeton verwendet werden. 

 

(4) Sofern die Arbeitsbedingungen der Fahrer und die Sicherheit im Straßenverkehr nicht 

gefährdet werden und die in Teil B Abschnitt 3 Artikel 3 aufgestellten Begrenzungen 

eingehalten werden, kann eine Vertragspartei und, im Fall der Union, ein Mitgliedstaat 

vorübergehende Ausnahmen von der Anwendung der Artikel 4, 5 und 6 dieses Abschnitts 

gemäß den im Gebiet der Vertragspartei geltenden Verfahren für unter besonderen 

Umständen durchgeführte Beförderungstätigkeiten erteilen. 

 

Die vorübergehenden Ausnahmen müssen ordnungsgemäß begründet sein und der anderen 

Vertragspartei unverzüglich mitgeteilt werden. Der Sonderausschuss für Straßenverkehr legt 

die Modalitäten dieser Mitteilung fest. Jede Vertragspartei veröffentlicht diese Informationen 

unverzüglich auf einer öffentlichen Website und stellt sicher, dass ihre Durchsetzungs-

maßnahmen einer von der anderen Vertragspartei gewährten Ausnahme Rechnung tragen. 

 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 91 

ABSCHNITT 3 

 

ARBEITSZEIT DES FAHRPERSONALS 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Anwendungsbereich 

 

(1) Dieser Abschnitt gilt für das fahrende Personal von Güterkraftverkehrsunternehmern der 

Vertragsparteien, das Fahrten nach Artikel 462 dieses Abkommens durchführt. 

 

Dieser Abschnitt gilt auch für selbstständige Fahrer. 

 

(2) Soweit dieser Abschnitt spezifischere Bestimmungen hinsichtlich des Fahrpersonals enthält, 

das Kraftverkehrstätigkeiten ausübt, gehen diese den entsprechenden Bestimmungen des 

Artikels 387 dieses Abkommens vor. 

 

(3) Dieser Abschnitt ergänzt die Bestimmungen in Teil B Abschnitt 2, die den Bestimmungen 

dieses Abschnitts vorgehen. 

 

(4) Eine Vertragspartei kann die Anwendung dieses Abschnitts auf Fahrpersonal und selbst-

ständige Fahrer, die in einem Kalendermonat höchstens zwei Rückfahrten nach Artikel 462 

dieses Abkommens unternehmen, von der Anwendung dieses Abschnitts ausnehmen. 

 

(5) Nimmt eine Vertragspartei diesen Abschnitt nach Absatz 4 von der Anwendung aus, so 

notifiziert sie dies der anderen Vertragspartei. 
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ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

 

1. „Arbeitszeit“ 

 

a) bei Fahrpersonal: die Zeitspanne zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende, während der 

das Fahrpersonal an seinem Arbeitsplatz ist, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und 

während der es seine Funktion oder Tätigkeit ausübt, d. h. 

 

– die für sämtliche Kraftverkehrstätigkeiten, insbesondere die folgenden, 

aufgewendeten Zeiten: 

 

i) Fahren; 

 

ii) Be- und Entladen 

 

iii) Hilfe beim Ein- und Aussteigen der Fahrgäste; 

 

iv) Reinigung und technische Wartung sowie 

 

v) alle anderen Arbeiten, die dazu dienen, die Sicherheit des Fahrzeugs und der 

Ladung zu gewährleisten bzw. die gesetzlichen oder behördlichen Formali-

täten, die einen direkten Zusammenhang mit der gerade ausgeführten 

spezifischen Transporttätigkeit aufweisen, zu erledigen, was auch Folgendes 

einschließt: Überwachen des Be- und Entladens sowie Erledigung von 

Formalitäten im Zusammenhang mit Polizei, Zoll, Einwanderungsbehörden 

usw. 
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– die Zeiten, während deren der Fahrer nicht frei über seine Zeit verfügen kann und 

sich an seinem Arbeitsplatz bereithalten muss, um seine normale Arbeit 

aufzunehmen, wobei er bestimmte mit dem Dienst verbundene Aufgaben ausführt, 

insbesondere während der Zeit des Wartens auf das Be- und Entladen, wenn deren 

voraussichtliche Dauer nicht im Voraus bekannt ist, d. h. entweder vor der Ab-

fahrt oder unmittelbar vor dem tatsächlichen Beginn des betreffenden Zeitraums 

oder gemäß den allgemeinen zwischen den Sozialpartnern ausgehandelten 

und/oder durch die Rechtsvorschriften der Vertragsparteien festgelegten 

Bedingungen; 

 

b) bei selbstständigen Fahrern nach der gleichen Begriffsbestimmung die Zeitspanne 

zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende, in der sich die selbstständigen Fahrer an 

ihrem Arbeitsplatz befinden, dem Kunden zur Verfügung steht, und während der sie 

ihre Funktionen oder Tätigkeiten ausüben; dies umfasst nicht allgemeine administrative 

Tätigkeiten, die keinen direkten Zusammenhang mit der gerade ausgeführten 

spezifischen Transporttätigkeit aufweisen. 

 

Nicht zur Arbeitszeit gerechnet werden die Ruhepausen nach Artikel 4, die Ruhezeiten nach 

Artikel 5 sowie unbeschadet der Rechtsvorschriften der Vertragsparteien oder der 

Vereinbarungen der Sozialpartner, nach denen derartige Zeiten ausgeglichen oder begrenzt 

werden, die Bereitschaftszeit gemäß Nummer 2 dieses Artikels; 

 

2. „Bereitschaftszeiten“ 

 

– andere Zeiten als Ruhepausen und Ruhezeiten, in denen das Fahrpersonal nicht ver-

pflichtet ist, an seinem Arbeitsplatz zu bleiben, in denen es sich jedoch in Bereitschaft 

halten muss, um etwaigen Anweisungen zur Aufnahme oder Wiederaufnahme der 

Fahrtätigkeit oder zur Ausführung anderer Arbeiten Folge zu leisten. Als Bereitschafts-

zeit gelten insbesondere die Zeiten, in denen das Fahrpersonal ein Fahrzeug während 

der Beförderung auf einer Fähre oder mit einem Zug begleitet sowie Wartezeiten an den 

Grenzen und infolge von Fahrverboten. 
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– Diese Zeiten und ihre voraussichtliche Dauer müssen dem Fahrpersonal im Voraus 

bekannt sein, d. h. entweder vor der Abfahrt bzw. unmittelbar vor dem tatsächlichen 

Beginn des betreffenden Zeitraums oder gemäß den allgemeinen zwischen den Sozial-

partnern ausgehandelten und/oder durch die Rechtsvorschriften der Vertragsparteien 

festgelegten Bedingungen; 

 

– für Fahrpersonal, das sich beim Fahren abwechselt, die Zeit, die während der Fahrt 

neben dem Fahrer oder in einer Schlafkabine verbracht wird; 

 

3. „Arbeitsplatz“ 

 

– den Standort der Hauptniederlassung des Güterkraftverkehrsunternehmers, für den die 

Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben, tätig sind, und 

seine verschiedenen Zweigniederlassungen, ob sie nun mit seinem Geschäftssitz oder 

seiner Hauptniederlassung zusammenfallen oder nicht; 

 

– das Fahrzeug, das die Person, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Kraftverkehrs ausübt, 

nutzt, wenn sie Aufgaben wahrnimmt, und 

 

– jeden anderen Ort, an dem die mit der Beförderung verbundenen Tätigkeiten ausgeführt 

werden; 

 

4. „Fahrpersonal“ im Sinne dieses Abschnitts alle Arbeitnehmer, einschließlich Praktikanten und 

Auszubildende, die im Dienst eines Unternehmens, das Fahrgäste oder Waren im Straßen-

verkehr im Gebiet der anderen Vertragspartei befördert, eine Fahrtätigkeit ausüben; 
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5. „selbstständiger Fahrer“ alle Personen, deren berufliche Tätigkeit hauptsächlich darin besteht, 

auf Rechnung Dritter oder auf eigene Rechnung Waren im Straßenverkehr zu befördern, die 

befugt sind, auf eigene Rechnung zu arbeiten, und die nicht durch einen Arbeitsvertrag oder 

ein anderes arbeitsrechtliches Abhängigkeitsverhältnis an einen Arbeitgeber gebunden sind, 

die über den erforderlichen freien Gestaltungsspielraum für die Ausübung der betreffenden 

Tätigkeit verfügen, deren Einkünfte direkt von den erzielten Gewinnen abhängen und die die 

Freiheit haben, als Einzelne oder durch eine Zusammenarbeit zwischen selbstständigen 

Fahrern Geschäftsbeziehungen zu mehreren Kunden zu unterhalten. 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts unterliegen Fahrer, die diese Kriterien nicht erfüllen, den 

gleichen Verpflichtungen, und genießen die gleichen Rechte, wie sie dieser Abschnitt für 

Fahrpersonal vorsieht; 

 

6. „Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Kraftverkehrs ausüben“ Fahrpersonal oder 

selbstständige Fahrer, die derartige Fahrtätigkeiten ausüben; 

 

7. „Woche“ den Zeitraum zwischen Montag 00:00 Uhr und Sonntag 24:00 Uhr; 

 

8. „Nachtzeit“ jede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegte Zeitspanne von 

mindestens vier Stunden in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 7:00 Uhr und 

 

9. „Nachtarbeit“ jede Arbeit, die während der Nachtzeit ausgeführt wird. 
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ARTIKEL 3 

 

Wöchentliche Höchstarbeitszeit 

 

(1) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreiten darf. Die 

wöchentliche Höchstarbeitszeit kann bis zu 60 Stunden betragen, sofern der Wochen-

durchschnitt in einem Zeitraum von vier Monaten 48 Stunden nicht übersteigt. 

 

(2) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die 

Arbeitszeiten bei verschiedenen Arbeitgebern zusammengerechnet werden. Der Arbeitgeber 

fordert das Fahrpersonal schriftlich auf, ihm eine Aufstellung der bei einem anderen 

Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Das Fahrpersonal legt diese Angaben 

schriftlich vor. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Fahrtunterbrechungen 

 

Unbeschadet der Bestimmungen in Teil B Abschnitt 2 dieses Anhangs trifft jede Vertragspartei die 

erforderlichen Maßnahmen, damit Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Kraftverkehrs 

ausüben, auf keinen Fall länger als sechs Stunden hintereinander ohne Fahrtunterbrechung arbeiten. 

Die Arbeit ist durch eine Fahrtunterbrechung von mindestens 30 Minuten bei einer Gesamtarbeits-

zeit von sechs bis neun Stunden und von mindestens 45 Minuten bei einer Gesamtarbeitszeit von 

mehr als neun Stunden zu unterbrechen. 

 

Die Fahrtunterbrechungen können in Pausen von einer Mindestdauer von je 15 Minuten aufgeteilt 

werden. 
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ARTIKEL 5 

 

Ruhezeiten 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts unterliegen Auszubildende und Praktikanten, die im Dienst eines 

Unternehmens, das Fahrgäste oder Güter im Straßenverkehr im Gebiet der anderen Vertragspartei 

befördert, in Bezug auf die Ruhezeit denselben Bestimmungen wie das übrige Fahrpersonal gemäß 

Teil B Abschnitt 2 dieses Anhangs. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Nachtarbeit 

 

Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit Folgendes gewährleistet ist: 

 

a) Wenn Nachtarbeit geleistet wird, darf die tägliche Arbeitszeit in einem Zeitraum von jeweils 

24 Stunden zehn Stunden nicht überschreiten, und 

 

b) es erfolgt ein Ausgleich für Nachtarbeit nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, 

Tarifverträgen, Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern und/oder einzelstaatlichen 

Gepflogenheiten, sofern dieser Ausgleich die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet. 
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ARTIKEL 7 

 

Abweichende Regelungen 

 

(1) Von den Artikeln 3 und 6 abweichende Regelungen können aus objektiven oder technischen 

Gründen oder aus Gründen im Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation durch Tarif-

verträge, Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, oder wenn dies nicht möglich ist, 

durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften getroffen werden, sofern die Vertreter der 

betroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer konsultiert und Anstrengungen zur Förderung aller 

einschlägigen Formen des sozialen Dialogs unternommen werden. 

 

(2) Die Möglichkeit, eine von Artikel 3 abweichende Regelung zu treffen, darf nicht dazu führen, 

dass für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 

48 Stunden ein Bezugszeitraum von mehr als sechs Monaten festgelegt wird. 

 

(3) Der Sonderausschuss für Straßenverkehr wird von abweichenden Regelungen, die von einer 

Vertragspartei gemäß Absatz 1 angewandt werden, in Kenntnis gesetzt. 
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ARTIKEL 8 

 

Informationspflicht und Aufzeichnungen 

 

Jede Vertragspartei trägt dafür Sorge, dass 

 

a) das Fahrpersonal über die maßgeblichen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die 

Betriebsordnung des Güterkraftverkehrsunternehmers und die Vereinbarungen zwischen den 

Sozialpartnern, insbesondere die Tarifverträge und die etwaigen Betriebsvereinbarungen, die 

aufgrund dieses Abschnitts festgelegt werden, unterrichtet wird und 

 

b) die Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Kraftverkehrs ausüben, 

aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre nach Ablauf des 

betreffenden Zeitraums aufzubewahren. Die Arbeitgeber sind für die Aufzeichnung der 

Arbeitszeit des Fahrpersonals verantwortlich. Der Arbeitgeber ist gehalten, dem Fahrpersonal 

auf Anfrage eine Kopie der Aufzeichnung der geleisteten Stunden auszuhändigen. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Günstigere Vorschriften 

 

Dieser Abschnitt berührt nicht die Befugnis jeder Vertragspartei, die Sicherheit und die Gesundheit 

von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Kraftverkehrs ausüben, besser schützende Rechts- 

oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder einzuführen, oder die Anwendung von 

Tarifverträgen oder sonstigen Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, die die Sicherheit und 

die Gesundheit des Fahrpersonals besser schützen, zu fördern oder zu gestatten. Diese Vorschriften 

dürfen nicht diskriminierend angewandt werden. 
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ABSCHNITT 4 

 

BENUTZUNG VON FAHRTENSCHREIBERN DURCH FAHRER 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Gegenstand und Grundsätze 

 

Dieser Abschnitt enthält die Vorschriften für Fahrer, die in den Anwendungsbereich von Teil B 

Abschnitt 2 fallen, hinsichtlich der Benutzung von Fahrtenschreibern gemäß Artikel 465 Absatz 1 

Buchstabe b dieses Abkommens. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten die Begriffsbestimmungen in Teil B Abschnitt 2 

Artikel 2 dieses Anhangs. 

 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Begriffsbestimmungen gelten für die Zwecke dieses 

Abschnitts folgende Begriffsbestimmungen: 
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a) „Fahrtenschreiber“ oder „Kontrollgerät“ ist das für den Einbau in Kraftfahrzeuge 

bestimmte Gerät zum vollautomatischen oder halbautomatischen Anzeigen, 

Aufzeichnen, Ausdrucken, Speichern und Ausgeben von Angaben über die Fahrten des 

Fahrzeugs, einschließlich seiner Fahrgeschwindigkeit, sowie von Angaben über 

bestimmte Tätigkeitszeiten der Fahrer; 

 

b) „Schaublatt“ ist ein für die dauerhafte Aufzeichnung von Daten bestimmtes Blatt, das in 

den analogen Fahrtenschreiber eingelegt wird und auf dem die Schreibeinrichtung des 

analogen Fahrtenschreibers die zu registrierenden Angaben fortlaufend aufzeichnet; 

 

c) „Fahrtenschreiberkarte“ ist eine zur Verwendung mit dem Fahrtenschreiber bestimmte 

Chipkarte, die die Feststellung der Rolle des Karteninhabers durch den Fahrtenschreiber 

und die Übertragung und Speicherung von Daten ermöglicht; 

 

d) „Fahrerkarte“ ist eine Fahrtenschreiberkarte, die einem bestimmten Fahrer von den 

zuständigen Behörden einer Vertragspartei ausgestellt wird, den Fahrer ausweist und die 

Speicherung von Tätigkeitsdaten des Fahrers ermöglicht; 

 

e) „analoger Fahrtenschreiber“ ist ein Fahrtenschreiber, der den technischen Vorschriften 

in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1, wie angepasst durch Anlage 31-B-4-1, entspricht; 

 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 

2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr (ABl. EU L 60 vom 

28.2.2014, S. 1). 
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f) „digitaler Fahrtenschreiber“ ist ein Fahrtenschreiber, der einer der folgenden 

Zusammenstellungen von Spezifikationen, in der in Anlage 31-B-4-2 angepassten 

Fassung entspricht: 

 

– Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, gültig bis 30. September 2011, 

 

– Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, gültig ab 1. Oktober 2011, oder 

 

– Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, gültig ab 1. Oktober 2012,; 

 

g) „intelligenter Fahrtenschreiber 1“ ist ein Fahrtenschreiber gemäß Anhang IC der 

Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der Kommission1, gültig ab 15. Juni 2019, 

wie angepasst durch Anlage 31-B-4-3; 

 

h) „intelligenter Fahrtenschreiber 2“ ist ein Fahrtenschreiber, der den folgenden 

Anforderungen entspricht: 

 

– automatische Aufzeichnung von Grenzüberquerungen, 

 

– Aufzeichnung von Be- und Entladetätigkeiten, 

 

– Aufzeichnung, ob das Fahrzeug für die Beförderung von Gütern oder Personen 

verwendet wird, und 

 

                                                 
1 Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der Kommission vom 18. März 2016 zur 

Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung der Vorschriften über Bauart, Prüfung, Einbau, Betrieb und Reparatur 

von Fahrtenschreibern und ihren Komponenten (ABl. L 139 vom 26.5.2016, S. 1). 
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– Übereinstimmung mit den Spezifikationen, die in den nach Artikel 11 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

zu erlassenden Durchführungsrechtsakten festgelegt werden, wie durch Beschluss 

des Sonderausschusses für Straßenverkehr angepasst; 

 

i) „Ereignis“ ist eine vom Fahrtenschreiber festgestellte Betriebsabweichung, die 

möglicherweise auf einen Betrugsversuch zurückgeht; 

 

j) „ungültige Karte“ ist eine Karte, die als fehlerhaft festgestellt wurde oder deren 

Erstauthentisierung fehlgeschlagen oder deren Gültigkeitsbeginn noch nicht erreicht 

oder deren Ablaufdatum überschritten ist. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Benutzung von Fahrerkarten 

 

(1) Die Fahrerkarte ist persönlich und nicht übertragbar. 

 

(2) Ein Fahrer darf nur Inhaber einer einzigen gültigen Fahrerkarte sein und nur seine eigene 

persönliche Fahrerkarte benutzen. Er darf weder eine defekte noch eine abgelaufene 

Fahrerkarte benutzen. 

 

 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 

2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmoni-

sierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1). 
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ARTIKEL 4 

 

Ausstellung von Fahrerkarten 

 

(1) Die Fahrerkarte wird bei der zuständigen Behörde der Vertragspartei, in deren Gebiet der 

Fahrer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, beantragt. 

 

(2) Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „gewöhnlicher Aufenthalt“ den Ort, an dem 

eine Person wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – im Falle einer Person ohne 

berufliche Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen der 

Person und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d. h. während mindestens 185 Tagen 

im Kalenderjahr, wohnt. 

 

Jedoch gilt als gewöhnlicher Aufenthalt einer Person, deren berufliche Bindungen an einem 

anderen Ort als dem ihrer persönlichen Bindungen liegen und die daher veranlasst ist, sich 

abwechselnd an verschiedenen Orten in den beiden Vertragsparteien aufzuhalten, der Ort 

ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. Letzteres ist nicht 

erforderlich, wenn sich die Person zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter Dauer im 

Gebiet einer Vertragspartei aufhält. 

 

(3) Die Fahrer erbringen den Nachweis über ihren gewöhnlichen Aufenthalt anhand aller 

geeigneten Mittel, insbesondere des Personalausweises oder jedes anderen beweiskräftigen 

Dokuments. 
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ARTIKEL 5 

 

Erneuerung von Fahrerkarten 

 

Ein Fahrer, der die Erneuerung seiner Fahrerkarte wünscht, muss bei den zuständigen Behörden der 

Vertragspartei, in deren Gebiet er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, spätestens 15 Arbeitstage vor 

Ablauf der Gültigkeit der Karte einen entsprechenden Antrag stellen. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Benutzung von Fahrerkarten und Schaublättern 

 

(1) Die Fahrer benutzen für jeden Tag, an dem sie lenken, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das 

Fahrzeug übernehmen, Schaublätter oder Fahrerkarten. Das Schaublatt oder die Fahrerkarte 

wird nicht vor dem Ende der täglichen Arbeitszeit entnommen, es sei denn, eine Entnahme ist 

anderweitig zulässig oder sie ist erforderlich, um nach einer Grenzüberquerung das Symbol 

des Landes einzutragen. Schaublätter oder Fahrerkarten dürfen nicht über den Zeitraum, für 

den sie bestimmt sind, hinaus verwendet werden. 

 

(2) Die Fahrer müssen die Schaublätter oder Fahrerkarten angemessen schützen und dürfen keine 

angeschmutzten oder beschädigten Schaublätter oder Fahrerkarten verwenden. Der Fahrer 

sorgt dafür, dass im Falle einer Nachprüfung der Ausdruck von Daten aus dem Fahrten-

schreiber unter Berücksichtigung der Dauer des Einsatzes auf Verlangen eines Kontrolleurs 

ordnungsgemäß erfolgen kann. 
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(3) Wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug aufhält und daher nicht in der Lage ist, den in das 

Fahrzeug eingebauten Fahrtenschreiber zu betätigen, werden die in Absatz 5 Buchstabe b 

Ziffern ii, iii und iv genannten Zeiträume, 

 

a) wenn das Fahrzeug mit einem analogen Fahrtenschreiber ausgerüstet ist, von Hand, 

durch automatische Aufzeichnung oder auf andere Weise lesbar und ohne 

Verschmutzung des Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen, oder, 

 

b) wenn das Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtenschreiber, einem intelligenten 

Fahrtenschreiber 1 oder einem intelligenten Fahrtenschreiber 2 ausgerüstet ist, mittels 

der manuellen Eingabevorrichtung des Fahrtenschreibers auf der Fahrerkarte 

eingetragen. 

 

Die Vertragsparteien dürfen von den Fahrern nicht die Vorlage von Formularen verlangen, 

mit denen die Tätigkeit der Fahrer, während sie sich nicht im Fahrzeug aufhalten, bescheinigt 

wird. 

 

(4) Befindet sich an Bord eines mit einem digitalen Fahrtenschreiber, einem intelligenten 

Fahrtenschreiber 1 oder einem intelligenten Fahrtenschreiber 2 ausgerüsteten Fahrzeugs mehr 

als ein Fahrer, so stellt jeder Fahrer sicher, dass seine Fahrerkarte in den richtigen Steckplatz 

im Fahrtenschreiber eingeschoben ist. 

 

Befindet sich an Bord eines mit einem analogen Fahrtenschreiber ausrüsteten Fahrzeugs mehr 

als ein Fahrer, nehmen die Fahrer auf den Schaublättern erforderliche Änderungen so vor, 

dass die relevanten Angaben auf dem Schaublatt des Fahrers, der tatsächlich lenkt, 

aufgezeichnet werden. 
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(5) Die Fahrer 

 

a) achten darauf, dass die Zeitmarkierung auf dem Schaublatt mit der gesetzlichen Zeit des 

Landes übereinstimmt, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, 

 

b) betätigen die Schaltvorrichtung des Kontrollgeräts so, dass folgende Zeiten getrennt und 

unterscheidbar aufgezeichnet werden: 

 

i) unter dem Zeichen : die Lenkzeiten; 

 

ii) unter dem Zeichen: „andere Arbeiten“ jede Tätigkeit außer dem 

Lenken von Kraftfahrzeugen im Sinne von Teil B Abschnitt 3 Artikel 2 Buchstabe 

a sowie jede Arbeit für denselben oder einen anderen Arbeitgeber innerhalb oder 

außerhalb des Verkehrssektors; 

 

iii) unter dem Zeichen: „Bereitschaftszeit“ im Sinne von Teil B Abschnitt 3 

Artikel 2 Buchstabe b, 

 

iv) unter dem Zeichen: Fahrtunterbrechungen, Ruhezeiten, Jahresurlaub 

oder krankheitsbedingte Fehlzeiten, und 

 

v) unter dem Zeichen für „Fähre/Zug“: zusätzlich zu dem Zeichen: die 

Ruhezeiten an Bord eines Fährschiffs oder Zuges gemäß Teil B Abschnitt 2 

Artikel 6 Absatz 12. 
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(6) Jeder Fahrer eines mit einem analogen Fahrtenschreiber ausgestatteten Fahrzeugs trägt auf 

dem Schaublatt folgende Angaben ein: 

 

a) bei Beginn der Benutzung des Schaublatts: Namen und Vornamen des Fahrers, 

 

b) bei Beginn und am Ende der Benutzung des Schaublatts: den Zeitpunkt und den Ort, 

 

c) das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs, das dem Fahrer zugewiesen ist, und zwar vor 

der ersten auf dem Schaublatt verzeichneten Fahrt und in der Folge im Falle des 

Fahrzeugwechsels während der Benutzung des Schaublatts, 

 

d) den Stand des Kilometerzählers: 

 

i) vor der ersten auf dem Schaublatt verzeichneten Fahrt, 

 

ii) am Ende der letzten auf dem Schaublatt verzeichneten Fahrt, 

 

iii) im Falle des Fahrzeugwechsels während des Arbeitstags den Zählerstand des 

ersten Fahrzeugs, das dem Fahrer zugewiesen war, und den Zählerstand des 

nächsten Fahrzeugs, 

 

e) gegebenenfalls die Uhrzeit des Fahrzeugwechsels und 
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f) das Symbol des Landes, in dem die tägliche Arbeitszeit beginnt bzw. endet. Der Fahrer 

trägt auch das Symbol des Landes ein, in das er nach Überqueren einer Grenze eines 

EU-Mitgliedstaats oder des Vereinigten Königreichs einreist, und zwar zu Beginn 

seines ersten Halts in diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich. Der erste 

Halt erfolgt auf dem nächstmöglichen Halteplatz an oder nach der Grenze. Wird die 

Grenze mit dem Fährschiff oder der Eisenbahn überquert, so gibt er das Symbol des 

Landes im Ankunftshafen oder -bahnhof ein. 

 

(7) Der Fahrer gibt in den digitalen Fahrtenschreiber das Symbol des Landes ein, in dem die 

tägliche Arbeitszeit begann bzw. endete. 

 

Ab dem 2. Februar 2022 gibt der Fahrer auch das Symbol des Landes ein, in das er nach 

Überqueren einer Grenze eines Mitgliedstaats oder des Vereinigten Königreichs einreist, und 

zwar zu Beginn seines ersten Halts in diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich. 

Der erste Halt erfolgt auf dem nächstmöglichen Halteplatz an oder nach der Grenze. Wird die 

Grenze mit dem Fährschiff oder der Eisenbahn überquert, so gibt er das Symbol des Landes 

im Ankunftshafen oder -bahnhof ein. 

 

Ein Mitgliedstaat oder das Vereinigte Königreich kann den Fahrern von Fahrzeugen, die einen 

innerstaatlichen Transport in ihrem Gebiet durchführen, vorschreiben, dem Symbol des 

Landes genauere geografische Angaben hinzuzufügen, sofern jede Vertragspartei dies der 

anderen Vertragspartei im Voraus notifiziert. 

 

Die Fahrer müssen die in Unterabsatz 1 Satz 1 genannten Daten nicht eingeben, wenn der 

Fahrtenschreiber Standortdaten automatisch aufzeichnet. 
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ARTIKEL 7 

 

Ordnungsgemäße Benutzung der Fahrtenschreiber 

 

(1) Das Verkehrsunternehmen und die Fahrer sorgen für das einwandfreie Funktionieren und die 

ordnungsgemäße Benutzung des digitalen Fahrtenschreibers sowie der Fahrerkarte. Die 

Verkehrsunternehmen und die Fahrer, die einen analogen Fahrtenschreiber verwenden, stellen 

das einwandfreie Funktionieren des Fahrtenschreibers und die ordnungsgemäße Benutzung 

des Schaublatts sicher. 

 

(2) Es ist verboten, die auf dem Schaublatt aufgezeichneten, im Fahrtenschreiber oder auf der 

Fahrerkarte gespeicherten oder vom Fahrtenschreiber ausgedruckten Daten zu verfälschen, zu 

verschleiern, zu unterdrücken oder zu vernichten. Verboten ist ebenfalls jede Manipulation 

am Fahrtenschreiber, am Schaublatt oder an der Fahrerkarte, durch die die Daten und/oder 

Ausdrucke verfälscht, unterdrückt oder vernichtet werden könnten. Im Fahrzeug darf keine 

Vorrichtung vorhanden sein, die zu diesem Zweck verwendet werden kann. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Gestohlene, verlorene und defekte Fahrerkarten 

 

(1) Die ausstellenden Behörden der Vertragsparteien führen ein Verzeichnis der ausgestellten, 

gestohlenen, verlorenen und defekten Fahrerkarten, in dem die Fahrerkarten mindestens bis 

zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer aufgeführt werden. 

 

(2) Bei Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte gibt der Fahrer diese Karte der 

zuständigen Behörde in dem Land, in dem der Fahrer seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, 

zurück. Der Diebstahl einer Fahrerkarte muss den zuständigen Behörden des Staates, in dem 

sich der Diebstahl ereignet hat, ordnungsgemäß gemeldet werden. 
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(3) Der Verlust einer Fahrerkarte muss den zuständigen Behörden der ausstellenden Vertrags-

partei sowie, falls nicht identisch, den zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren 

Gebiet der Fahrer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ordnungsgemäß gemeldet werden. 

 

(4) Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte muss der Fahrer bei 

den zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren Gebiet er seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, binnen sieben Tagen die Ersetzung der Karte beantragen. 

 

(5) Unter den in Absatz 4 genannten Umständen darf der Fahrer seine Fahrt ohne Fahrerkarte 

während eines Zeitraums von höchstens 15 Tagen fortsetzen, oder während eines längeren 

Zeitraums, wenn dies für die Rückkehr des Fahrzeugs zu seinem Standort erforderlich ist, 

sofern der Fahrer nachweisen kann, dass es unmöglich war, die Fahrerkarte während dieses 

Zeitraums vorzulegen oder zu benutzen. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Beschädigte Fahrerkarten und Schaublätter 

 

(1) Wird ein Schaublatt, das Aufzeichnungen enthält, oder eine Fahrerkarte beschädigt, so 

müssen die Fahrer das beschädigte Schaublatt oder die beschädigte Fahrerkarte dem 

ersatzweise verwendeten Reserveblatt beifügen. 

 

(2) Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte muss der Fahrer 

 

a) zu Beginn seiner Fahrt die Angaben über das von ihm gelenkte Fahrzeug ausdrucken 

und in den Ausdruck 
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i) die Angaben eintragen, mit denen der Fahrer identifiziert werden kann (Name, 

Nummer der Fahrerkarte oder des Führerscheins), und seine Unterschrift 

anbringen und 

 

ii) die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b Ziffern ii, iii und iv genannten Zeiten 

eintragen; 

 

b) am Ende seiner Fahrt die Angaben über die vom Fahrtenschreiber aufgezeichneten 

Zeiten ausdrucken, die vom Fahrtenschreiber nicht erfassten Zeiten vermerken, in denen 

er seit dem Erstellen des Ausdrucks bei Fahrtantritt andere Arbeiten ausgeübt hat, 

Bereitschaft hatte oder eine Ruhepause eingelegt hat, und auf diesem Dokument die 

Angaben eintragen, mit denen der Fahrer identifiziert werden kann (Name, Nummer der 

Fahrerkarte oder des Führerscheins), und seine Unterschrift anbringen. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Vom Fahrer mitzuführende Aufzeichnungen 

 

(1) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem analogen Fahrtenschreiber ausgerüstet ist, so 

muss der Fahrer einem ermächtigten Kontrolleur auf Verlangen jederzeit Folgendes vorlegen 

können: 

 

i) die Schaublätter für den laufenden Tag und die vorausgehenden 28 Tage, 

 

ii) die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist, und 

 

iii) alle am laufenden Tag und an den vorausgehenden 28 Tagen erstellten handschriftlichen 

Aufzeichnungen und Ausdrucke. 
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(2) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem digitalen Fahrtenschreiber, einem intelligenten 

Fahrtenschreiber 1 oder einem intelligenten Fahrtenschreiber 2 ausgerüstet ist, so muss der 

Fahrer einem ermächtigten Kontrolleur auf Verlangen jederzeit Folgendes vorlegen können: 

 

i) die Fahrerkarte des Fahrers, 

 

ii) alle am laufenden Tag und an den vorausgehenden 28 Tagen erstellten handschriftlichen 

Aufzeichnungen und Ausdrucke und  

 

iii) die Schaublätter für den Zeitraum gemäß Ziffer ii, falls der Fahrer in dieser Zeit ein 

Fahrzeug gelenkt hat, das mit einem analogen Fahrtenschreiber ausgerüstet ist. 

 

Ab dem 31. Dezember 2024 wird der in Absatz 1 Ziffern i und iii und Absatz 2 Ziffer ii 

genannte Zeitraum von 28 Tagen durch 56 Tage ersetzt. 

 

(3) Ein ermächtigter Kontrolleur kann die Einhaltung von Teil B Abschnitt 2 überprüfen, indem 

er die Schaublätter, die vom Fahrtenschreiber oder auf der Fahrerkarte gespeicherten Daten 

(mittels Anzeige, Ausdruck oder Herunterladen) oder anderenfalls jedes andere beweis-

kräftige Dokument, das die Nichteinhaltung einer Bestimmung jenes Abschnitts belegt, 

analysiert. 
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ARTIKEL 11 

 

Verfahren für Fahrer bei einer Fehlfunktion des Gerätes 

 

Während einer Betriebsstörung oder bei Fehlfunktion des Fahrtenschreibers vermerkt der Fahrer die 

Angaben, mit denen er identifiziert werden kann (Name, Nummer seiner Fahrerkarte oder seines 

Führerscheins), zusammen mit seiner Unterschrift sowie die vom Fahrtenschreiber nicht mehr 

ordnungsgemäß aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben über die verschiedenen Zeiten 

 

a) auf dem Schaublatt bzw. den Schaublättern oder 

 

b) auf einem besonderen Blatt, das dem Schaublatt oder der Fahrerkarte beigefügt wird. 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Durchsetzungsmaßnahmen 

 

(1) Jede Vertragspartei führt alle geeigneten Maßnahmen ein, um die Einhaltung der 

Bestimmungen von Teil B Abschnitte 2, 3 und 4 sicherzustellen, indem sie insbesondere dafür 

sorgt, dass alljährlich in angemessener Zahl Kontrollen auf der Straße und auf dem Betriebs-

gelände von Transportunternehmen durchgeführt werden, die einen bedeutenden, repräsenta-

tiven Querschnitt des Fahrpersonals, der Fahrer, der Unternehmen und der Fahrzeuge jeder 

Beförderungsart im Rahmen des Anwendungsbereichs jener Abschnitte erfassen. 
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Die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei führen die Kontrollen so durch, dass 

 

i) während jedes Kalenderjahrs mindestens 3 % der Tage überprüft werden, an denen 

Fahrer von in den Anwendungsbereich von Teil B Abschnitt 2 fallenden Fahrzeugen 

arbeiten, und 

 

ii) mindestens 30 % aller überprüften Arbeitstage bei Straßenkontrollen und mindestens 

50 % der überprüften Arbeitstage bei Kontrollen auf dem Betriebsgelände von 

Unternehmen geprüft werden. 

 

Bei Straßenkontrollen werden folgende Punkte überprüft: 

 

i) tägliche und wöchentliche Lenkzeiten, Unterbrechungen sowie tägliche und 

wöchentliche Ruhezeiten, 

 

ii) die Schaublätter der vorhergehenden Tage, die im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder 

die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Fahrten-

schreibers und/oder auf Verlangen auf den Ausdrucken aufgezeichneten Daten und 

 

iii) das ordnungsgemäße Funktionieren des Fahrtenschreibers. 

 

Diese Kontrollen sind ohne Diskriminierung nach gebietsansässigen oder gebietsfremden 

Fahrzeugen, Unternehmen und Fahrern und ungeachtet des Ausgangs- und Zielpunktes der 

Fahrt oder der Art des Fahrtenschreibers durchzuführen. 

 

Bei den Kontrollen auf dem Betriebsgelände der Unternehmen wird zusätzlich zu den bei den 

Straßenkontrollen überprüften Punkten Folgendes überprüft: 

 

i) wöchentliche Ruhezeiten und Lenkzeiten zwischen diesen Ruhezeiten, 
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ii) die 14-tägigen Höchstlenkzeiten, 

 

iii) der Ausgleich für reduzierte wöchentliche Ruhezeiten gemäß Teil B Abschnitt 2 

Artikel 6 Absätze 6 und 7 und  

 

iv) die Verwendung von Schaublättern und/oder der Daten der Fahrzeugeinheit und der 

Fahrerkarte und deren Ausdrucke und/oder die Planung der Arbeitszeiten der Fahrer. 

 

(2) Legt das Ergebnis einer Straßenkontrolle, der der Fahrer eines im Gebiet der anderen 

Vertragspartei zugelassenen Fahrzeugs unterzogen wird, den Verdacht auf Verstöße nahe, die 

während der Kontrolle nicht aufgedeckt werden können, weil die erforderlichen Angaben 

fehlen, so leisten die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei einander bei der Klärung 

Amtshilfe. Führen die zuständigen Behörden einer Vertragspartei hierzu eine Kontrolle auf 

dem Betriebsgelände des Unternehmens durch, so werden die Ergebnisse dieser Kontrolle den 

zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei mitgeteilt. 

 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien arbeiten bei der Durchführung abgestimmter 

Straßenkontrollen zusammen. 

 

(4) Jede Vertragspartei errichtet ein System für die Risikoeinstufung von Unternehmen nach 

Maßgabe der relativen Anzahl und Schwere der von den einzelnen Unternehmen begangenen 

Verstöße gemäß Anlage 31-A-1-1 und der Verstöße, die in der vom Sonderausschuss für 

Straßenverkehr gemäß Teil A Abschnitt 1 Artikel 6 Absatz 3 erstellten Liste genannt sind. 

 

(5) Unternehmen mit einer hohen Risikoeinstufung werden strenger und häufiger geprüft. 
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(6) Die Vertragsparteien und, im Fall der Union, die Mitgliedstaaten gestatten ihren zuständigen 

Behörden, gegen einen Güterkraftverkehrsunternehmer und/oder einen Fahrer wegen eines 

Verstoßes gegen die geltenden Bestimmungen über Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und 

Ruhezeiten, der in ihrem Gebiet festgestellt wurde und für den noch keine Sanktion verhängt 

wurde, eine Sanktion zu verhängen, selbst wenn dieser Verstoß im Gebiet der anderen 

Vertragspartei oder, im Fall der Union, im Gebiet eines Mitgliedstaats, oder eines Drittlands 

begangen wurde. 
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Anlage 31-B-4-1 

 

 

ANPASSUNGEN DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN  

FÜR DEN ANALOGEN FAHRTENSCHREIBER 

 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 wird für die Zwecke dieses Abschnitts 

folgendermaßen angepasst: 

 

a) In Abschnitt III (Bauartmerkmale des Kontrollgerätes) Unterabschnitt c 

(Schreibeinrichtungen) Nummer 4.1 wird „Artikel 34 Absatz 5 Buchstabe b Ziffern ii, iii und 

iv der Verordnung“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 4 Artikel 6 Absatz 5 

Buchstabe b Ziffern ii, iii und iv des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“. 

 

b) In Abschnitt III (Bauartmerkmale des Kontrollgerätes) Buchstabe c Nummer 4.2 

(Schreibeinrichtungen) wird „Artikel 34 der Verordnung“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil B 

Abschnitt 4 Artikel 6 Absatz 5 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“. 

 

c) In Abschnitt IV (Schaublätter) Unterabschnitt a (Allgemeines) Nummer 1 Unterabsatz 3 wird 

„Artikel 34 dieser Verordnung“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 4 Artikel 6 

Absatz 6 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und 

der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland andererseits“. 
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d) In Abschnitt V (Einbau des Kontrollgeräts) wird in Nummer 5 Unterabsatz 1 „diese 

Verordnung“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 4 und Teil C Abschnitt 2 des 

Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien 

und Nordirland andererseits“. 

 

e) In Abschnitt V (Einbau des Kontrollgeräts) wird in Absatz 5 Unterabsatz 3 „im Anhang II A 

der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates“ ersetzt durch „in der 

Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3)“ und „der vorliegenden Verordnung“ durch 

„Anhang 31 Teil C Abschnitt 2 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“. 

 

f) In Abschnitt VI (Einbauprüfungen und Nachprüfungen) wird in dem Text vor Absatz 1 nach 

„Mitgliedstaaten“ der Ausdruck „und das Vereinigte Königreich“ eingefügt. 

 

g) In Abschnitt VI (Einbauprüfungen und Nachprüfungen) wird in Absatz 1 Unterabsatz 2 

(Bescheinigung für neue oder reparierte Instrumente) nach dem Wort „Mitgliedstaaten“ der 

Ausdruck „und das Vereinigte Königreich“ eingefügt und in „dieser Verordnung“ ersetzt 

durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 4 und Teil C Abschnitt 2 des Handels- und 

Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland andererseits“. 

 

h) In Abschnitt VI (Einbauprüfungen und Nachprüfungen) Absatz 3 Buchstabe b (Regelmäßige 

Nachprüfungen) wird nach dem Wort „Mitgliedstaat“ der Ausdruck „und das Vereinigte 

Königreich“ eingefügt. 
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Anlage 31-B-4-2 

 

 

ANPASSUNGEN DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN  

FÜR DEN DIGITALEN FAHRTENSCHREIBER 

 

Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, einschließlich der Anlagen, die durch die 

Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates1 eingeführt wurden, wird für die Zwecke dieses Abschnitts 

folgendermaßen angepasst: 

 

1. Im Falle des Vereinigten Königreichs werden die Bezugnahmen auf „Mitgliedstaat“ durch 

„Vertragspartei“ ersetzt, mit Ausnahme der Bezugnahmen in Abschnitt IV (Bauart und 

Konstruktionsmerkmale der Kontrollgerätekarte) Randnummer 174 und Abschnitt VII 

(Kartenausgabe) Randnummer 268a; 

 

2. Die Ausdrücke „Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates“ und „Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006“ werden ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 2 des Handels- und 

Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland andererseits“; 

 

Anhang IB Abschnitt I (Begriffsbestimmungen) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird für die 

Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates vom 24. September 1998 zur Änderung der 

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und der Richtlinie 

88/599/EWG über die Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 

3821/85 (ABl. EG L 274 vom 9.10.1998, S. 1). 
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3. Buchstabe u erhält folgende Fassung: 

 

„u) ‚tatsächlicher Umfang der Fahrzeugreifen‘: den Mittelwert der von jedem Antriebsrad 

bei einer vollen Umdrehung zurückgelegten Wegstrecke. Die Messung dieser Weg-

strecken muss unter normalen Prüfbedingungen gemäß Randnummer 414 erfolgen und 

wird in folgender Form ausgedrückt: ‚l = … mm‘. Fahrzeughersteller können die 

Messung dieser Wegstrecken durch eine theoretische Berechnung ersetzen, bei der die 

Achslastverteilung des fahrbereiten, unbeladenen Fahrzeugs berücksichtigt wird, d. h. 

das Fahrzeug muss mit Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug und 

Ersatzrad versehen sowie mit dem Fahrer besetzt sein. Die Verfahren für diese 

theoretische Berechnung bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Behörde 

einer Vertragspartei und können nur vor der Aktivierung des Fahrtenschreibers 

durchgeführt werden;“ 

 

4. Unter Buchstabe bb wird „Richtlinie 92/6/EWG des Rates“ durch „dem geltenden Recht jeder 

Vertragspartei“ ersetzt. 

 

5. Buchstabe ii erhält folgende Fassung: 

 

„‚Sicherheitszertifizierung‘: der Prozess der Zertifizierung durch eine Common-Criteria-

Zertifizierungsstelle, dass das untersuchte Kontrollgerät (oder die Komponente) oder die 

untersuchte Fahrtenschreiberkarte die in Anlage 10 (Allgemeine Sicherheitsanforderungen) 

festgelegten Sicherheitsanforderungen erfüllt;“ 

 

6. Unter Buchstabe mm wird „Richtlinie 92/23/EWG des Rates“ durch „UNECE-Regelung 

Nr. 54“ ersetzt. 
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7. Unter Buchstabe nn erhält Fußnote 17 folgende Fassung: 

 

„‚Fahrzeug-Identifizierungsnummer‘ eine feste Kombination von Zeichen, die jedem 

Fahrzeug vom Hersteller zugewiesen wird und aus zwei Gruppen besteht: Die erste Gruppe 

besteht aus höchstens sechs Zeichen (Buchstaben oder Ziffern), die die allgemeinen 

Fahrzeugmerkmale angeben, insbesondere den Typ und das Modell; die zweite Gruppe 

besteht aus acht Zeichen, von denen die ersten vier Buchstaben oder Ziffern sein können und 

die letzten vier Ziffern sein müssen; diese Gruppe muss in Verbindung mit der ersten Gruppe 

eine eindeutige Identifizierung eines bestimmten Fahrzeugs ermöglichen.“ 

 

8. Unter Buchstabe rr erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung: 

 

„– ausschließlich in Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 gemäß den Begriffsbestimmungen 

in der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3) eingebaut ist und eingesetzt 

wird;“ 

 

Anhang IB Abschnitt II (Allgemeine Funktionsmerkmale des Kontrollgeräts) der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

9. Unter Randnummer 004 wird der letzte Unterabsatz gestrichen. 

 

Anhang IB Abschnitt III (Bauart- und Funktionsmerkmale des Kontrollgeräts) der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

10. Unter Randnummer 065 wird „Richtlinie 2007/46/EG“ durch „Gesamtresolution über 

Fahrzeugtechnik (R.E.3)“ ersetzt. 
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11. Unter Randnummer 162 wird „Richtlinie 95/54/EG der Kommission vom 31. Oktober 1995 

zur Anpassung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates an den technischen Fortschritt“ durch 

„UNECE-Regelung Nr. 10“ ersetzt. 

 

Abschnitt IV (Bauart- und Konstruktionsmerkmale der Kontrollgerätkarten) der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

12. Unter Randnummer 174 wird „UK: Vereinigtes Königreich" ersetzt durch „Für das Vereinigte 

Königreich ist das Unterscheidungszeichen UK.“ 

 

13. Unter Randnummer 185 wird „Gebiet der Gemeinschaft“ durch „Gebiet der Union und des 

Vereinigten Königreichs“ ersetzt. 

 

14. Unter Randnummer 188 wird „Richtlinie 95/54/EG“ durch „UNECE-Regelung Nr. 10“ 

ersetzt. 

 

15. Unter Randnummer 189 wird der letzte Unterabsatz gestrichen. 

 

Anhang IB Abschnitt V (Einbau des Kontrollgeräts) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird für 

die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

16. Unter Randnummer 250a wird „Verordnung (EG) Nr. 68/2009“ durch „Anlage 12 dieses 

Anhangs“ ersetzt. 
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Anhang IB Abschnitt VI (Einbauprüfungen, Nachprüfungen und Reparaturen) der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

17. Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

 

„Die in Anhang 31 Teil C Artikel 5 Absatz 5 des Handels- und Kooperationsabkommens 

zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und 

dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits genannten 

Umstände, unter denen die Plombierungen entfernt werden dürfen, sind in Kapitel V.3 dieses 

Anhangs festgelegt.“ 

 

18. In Nummer 1 (Zulassung der Installateure oder Werkstätten) wird „Artikel 12 Absatz 1 der 

Verordnung“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil C Abschnitt 2 Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 8 

des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien 

und Nordirland andererseits“. 

 

Anhang IB Abschnitt VII (Kartenausgabe) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird für die 

Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

19. Unter Randnummer 268a wird nach „Mitgliedstaaten“ stets „und das Vereinigte Königreich“ 

bzw. „und des Vereinigten Königreichs“ eingefügt. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 125 

Anhang IB Abschnitt VIII (Bauartgenehmigung von Kontrollgeräten und Kontrollgerätkarten) der 

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

20. Unter Randnummer 271 entfällt der Ausdruck „gemäß Artikel 5 dieser Verordnung“. 

 

Anhang IB Anlage 1 (Datenglossar) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke 

dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

21. Unter Nummer 2.111 wird „Richtlinie 92/23/EWG“ durch die „UNECE-Regelung Nr. 54“ 

ersetzt. 

 

Anhang IB Anlage 9 (Bauartgenehmigung – Mindestanforderungen an die durchzuführenden 

Prüfungen) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts 

folgendermaßen angepasst: 

 

22. In Abschnitt 2 (Funktionsprüfungen an der Fahrzeugeinheit) Nummer 5.1 wird „Richtlinie 

95/54/EG“ durch „UNECE-Regelung Nr. 10“ ersetzt. 

 

23. In Abschnitt 3 (Funktionsprüfungen am Weg- und/oder Geschwindigkeitsgeber) Nummer 5.1 

wird „Richtlinie 95/54/EG“ durch „UN/ECE-Regelung Nr. 10“ ersetzt. 

 

Anhang IB Anlage 12 (Adapter für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1) der Verordnung (EWG) 

Nr. 3821/85 wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

24. In Abschnitt 4 (Bau- und Funktionsmerkmale des Adapters) Nummer 4.5 (Leistungs-

merkmale) unter Randnummer ADA_023 wird „Richtlinie 2006/28/EG der Kommission zur 

Anpassung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates an den technischen Fortschritt“ ersetzt 

durch „UN/ECE-Regelung Nr. 10“. 
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25. In Nummer 5.1 der Tabelle in Unterabschnitt 7.2 (Funktionszertifikat) wird „Richtlinie 

2006/28/EG“ ersetzt durch „UN/ECE-Regelung Nr. 10“. 
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Anlage 31-B-4-3 

 

 

ANPASSUNGEN DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN  

FÜR DEN INTELLIGENTEN FAHRTENSCHREIBER 

 

Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der Kommission, einschließlich ihrer Anhänge und 

Anlagen, wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

1. Im Falle des Vereinigten Königreichs werden die Bezugnahmen auf „Mitgliedstaat“ durch 

Bezugnahmen auf „Vertragspartei“ ersetzt, mit Ausnahme der Bezugnahmen in 

Unterabschnitt 4.1 Randnummer 229 und in Abschnitt 7 Randnummer 424; 

 

2. Die Ausdrücke „Verordnung (EWG) Nr. 3820/85“ und „Verordnung (EG) Nr. 561/2006“ 

werden ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 2 des Handels- und Kooperations-

abkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“; 

 

3. „Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ wird ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 4 und 

Teil C Abschnitt 2 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen 

Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland andererseits“, mit Ausnahme der Verweise in Unterabschnitt 

5.3 Randnummer 402 und in Abschnitt 7 Randnummer 424; 

 

4. „Richtlinie (EU) 2015/719“ und „Richtlinie 96/53/EG des Rates“ wird ersetzt durch 

„Anhang 31 Teil C Abschnitt 1 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“. 
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Anhang IC Abschnitt 1 (Begriffsbestimmungen) der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der 

Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

5. Buchstabe u erhält folgende Fassung: 

 

„u) ‚tatsächlicher Umfang der Fahrzeugreifen‘ 

 

den Mittelwert der von jedem Antriebsrad bei einer vollen Umdrehung zurückgelegten 

Wegstrecke. Die Messung dieser Wegstrecken muss unter normalen Prüfbedingungen 

gemäß Randnummer 414 erfolgen und wird in folgender Form ausgedrückt: ‚1 = … 

mm‘. Fahrzeughersteller können die Messung dieser Wegstrecken durch eine 

theoretische Berechnung ersetzen, bei der die Achslastverteilung des fahrbereiten, 

unbeladenen Fahrzeugs berücksichtigt wird, d. h. das Fahrzeug muss mit 

Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug und Ersatzrad versehen sowie 

mit dem Fahrer besetzt sein. Die Verfahren für diese theoretische Berechnung bedürfen 

der Genehmigung durch die zuständige Behörde einer Vertragspartei und können nur 

vor der Aktivierung des Fahrtenschreibers durchgeführt werden;“ 

 

6. Unter Buchstabe hh wird „Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau 

und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der 

Gemeinschaft in der zuletzt geänderten Fassung“ ersetzt durch „dem geltenden Recht jeder 

Vertragspartei“. 

 

7. Unter Buchstabe uu wird „Richtlinie 92/23/EWG des Rates“ durch „ECE-Regelung Nr. 54“ 

ersetzt. 
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8. Unter Buchstabe vv erhält Fußnote 9 folgende Fassung: 

 

„‚Fahrzeug-Identifizierungsnummer‘ eine feste Kombination von Zeichen, die jedem 

Fahrzeug vom Hersteller zugewiesen wird und aus zwei Gruppen besteht: Die erste Gruppe 

besteht aus höchstens sechs Zeichen (Buchstaben oder Ziffern), die die allgemeinen 

Fahrzeugmerkmale angeben, insbesondere den Typ und das Modell; die zweite Gruppe 

besteht aus acht Zeichen, von denen die ersten vier Buchstaben oder Ziffern sein können und 

die letzten vier Ziffern sein müssen; diese Gruppe muss in Verbindung mit der ersten Gruppe 

eine eindeutige Identifizierung eines bestimmten Fahrzeugs ermöglichen.“ 

 

9. Unter Buchstabe yy erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung: 

 

„– ausschließlich in Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 gemäß den Begriffsbestimmungen 

in der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3) eingebaut ist und eingesetzt 

wird;“ 

 

10. Buchstabe aaa wird gestrichen; 

 

11. Buchstabe ccc Absatz 1 wird ersetzt durch „15. Juni 2019“. 

 

Anhang IC Abschnitt 2 (Allgemeine Funktionsmerkmale des Kontrollgeräts) der Durchführungs-

verordnung (EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen 

angepasst: 

 

12. In Unterabschnitt 2.1 Randnummer 07 wird der letzte Unterabsatz gestrichen. 
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Anhang IC Abschnitt 3 (Bauart- und Funktionsmerkmale des Kontrollgeräts) der Durchführungs-

verordnung (EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts wie folgt 

angepasst: 

 

13. In Unterabschnitt 3.20 Randnummer 200 wird Unterabsatz 3 zweiter Satz gestrichen. 

 

14. Unterabschnitt 3.20 Nummer 201 erhält folgende Fassung: 

 

„Die Fahrzeugeinheit kann darüber hinaus zur Ausgabe der folgenden Daten über eine ge-

eignete dedizierte serielle Verbindung unabhängig von einer optionalen CAN-Busverbindung 

(ISO 11898 Straßenfahrzeuge – Austausch digitaler Informationen – Controller Area Network 

(CAN) für hohe Übertragungsraten) in der Lage sein, sodass deren Verarbeitung durch andere 

im Fahrzeug installierte elektronische Geräte möglich ist: 

 

– aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit in UTC, 

 

– Fahrzeuggeschwindigkeit, 

 

– die gesamte vom Fahrzeug zurückgelegte Wegstrecke (Kilometerstand), 

 

– aktuell gewählte Tätigkeit des Fahrers und des zweiten Fahrers, 

 

– Information, ob im Steckplatz des Fahrers oder des zweiten Fahrers zurzeit eine Karte 

eingesteckt ist und (gegebenenfalls) Informationen über die entsprechende 

Kartenkennung (Kartennummer und ausstellendes Land). 

 

Über diese Minimalliste hinaus können noch weitere Daten ausgegeben werden. 
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Bei eingeschalteter Zündung werden diese Daten ständig ausgesendet. Ist die Zündung 

ausgeschaltet, ruft zumindest ein Tätigkeitswechsel des Fahrers oder des zweiten Fahrers 

und/oder das Einstecken oder die Entnahme einer Kontrollgerätkarte eine Datenausgabe 

hervor. Wurden Daten bei ausgeschalteter Zündung zurückgehalten, so werden diese Daten 

sofort nach Einschalten der Zündung bereitgestellt. 

 

Die Zustimmung des Fahrers ist erforderlich, wenn personenbezogene Daten übermittelt 

werden.“ 

 

Anhang IC Abschnitt 4 (Bauart- und Funktionsmerkmale der Fahrtenschreiberkarten) der 

Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts 

wie folgt angepasst: 

 

15. In Unterabschnitt 4.1 Randnummer 229 wird folgender Unterabsatz hinzugefügt: 

 

„Für das Vereinigte Königreich ist das Unterscheidungszeichen UK.“ 

 

16. Unter Randnummer 237 wird „Artikel 26 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ 

ersetzt durch „Anhang 31 Teil C Abschnitt 2 Artikel 9 Absatz 2 des Handels- und 

Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland andererseits.“ 

 

17. In Kapitel 4 Unterabschnitt 4.4 Randnummer 241 dieses Anhangs wird „Gebiet der 

Gemeinschaft“ durch „Gebiet der Union und des Vereinigten Königreichs“ ersetzt. 

 

18. Unterabschnitt 4.5 Randnummer 246 wird gestrichen. 
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Anhang IC Abschnitt 5 (Einbau eines Kontrollgeräts) der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 

der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts wie folgt angepasst: 

 

19. Unterabschnitt 5.2 Randnummer 397 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(397) Nur bei Fahrzeugen der Klassen M1 und N1, die gemäß Anlage 16 dieses 

Anhangs mit einem Adapter ausgestattet sind und bei denen nicht alle nötigen 

Informationen wie in Randnummer 396 beschrieben aufgenommen werden können, 

kann ein zweites, zusätzliches Einbauschild verwendet werden. In diesen Fällen muss 

die zusätzliche Plakette mindestens die letzten vier in Randnummer 396 aufgeführten 

Spiegelstriche enthalten.“ 

 

20. In Unterabschnitt 5.3 Randnummer 402 wird „Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 

165/2014“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil C Abschnitt 2 Artikel 5 Absatz 3 des Handels- und 

Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland andererseits.“ 

 

Anhang IC Abschnitt 6 (Einbauprüfungen, Nachprüfungen und Reparaturen) der Durchführungs-

verordnung (EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts wie folgt 

angepasst: 

 

21. Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

 

„Die Umstände, unter denen die Plombierungen entfernt werden dürfen, sind in Kapitel 5.3 

dieses Anhangs festgelegt.“ 
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Anhang IC Abschnitt 7 (Kartenausgabe) der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der 

Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

22. Unter Randnummer 424 wird nach „Die Mitgliedstaaten“ der Ausdruck „und das Vereinigte 

Königreich“ eingefügt und der Ausdruck „Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ 

ersetzt durch „Anhang 31 Teil C Abschnitt 2 Artikel 13 des Handels- und Kooperations-

abkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“. 

 

Anhang IC Anlage 1 (Datenglossar) der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der Kommission 

wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

23. Unter Randnummer 2.163 wird „Richtlinie 92/23/EWG“ durch „UNECE-Regelung Nr. 54“ 

ersetzt. 

 

Anhang IC Anlage 11 (Gemeinsame Sicherheitsmechanismen) der Durchführungsverordnung 

(EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts folgendermaßen angepasst: 

 

24. Unter Nummer 9.1.4 (Geräteebene: Fahrzeugeinheiten) in der ersten Anmerkung unter 

CSM_78 wird „Verordnung (EU) Nr. 581/2010“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 2 

Artikel 7 Absatz 5 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen 

Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland andererseits“. 
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25. Unter Nummer 9.1.5 (Geräteebene: Fahrzeugeinheiten) in der ersten Anmerkung unter 

CSM_89 wird „Verordnung (EU) Nr. 581/2010“ ersetzt durch „Anhang 31 Teil B Abschnitt 2 

Artikel 7 Absatz 5 des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen 

Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland andererseits“. 

 

Anhang IC Anlage 12 (Positionsbestimmung mithilfe eines globalen Satellitennavigationssystems 

(GNSS)) der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke 

dieses Abschnitts wie folgt angepasst: 

 

26. Abschnitt 1 (Einleitung) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

 

27. In Abschnitt 2 (Spezifikation des GNSS-Empfängers) wird „Kompatibilität mit den Diensten, 

die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

durch das Galileo-Programm und das Programm zur Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems (EGNOS) bereitgestellt werden,“ ersetzt durch 

„Kompatibilität mit satellitengestützten Erweiterungssystemen (SBAS)“. 

 

Anhang IC Anlage 16 (Adapter für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1) der Durchführungs-

verordnung (EU) 2016/799 der Kommission wird für die Zwecke dieses Abschnitts wie folgt 

angepasst: 

 

28. In Nummer 5.1 der Tabelle in Abschnitt 7 (Typgenehmigung für das Kontrollgerät bei 

Nutzung eines Adapters) wird „Richtlinie 2006/28/EG“ durch „UNECE-Regelung Nr. 10“ 

ersetzt. 
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TEIL C 

 

VORSCHRIFTEN FÜR FAHRZEUGE ZUR GÜTERBEFÖRDERUNG  

NACH ARTIKEL 466 DIESES ABKOMMENS 

 

 

ABSCHNITT 1 

 

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Gegenstand und Grundsätze 

 

Die höchstzulässigen Gewichte und Abmessungen der Fahrzeuge, die für Fahrten nach Artikel 462 

dieses Abkommens verwendet werden dürfen, sind in Anlage 31-C-1-1 festgelegt. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Kraftfahrzeug“ jedes Fahrzeug mit Antriebsmotor, das aus eigener Kraft auf Straßen 

verkehrt; 
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b) „Anhänger“ jedes zum Anhängen an ein Kraftfahrzeug bestimmte Fahrzeug, – ausgenommen 

Sattelanhänger –, das aufgrund seiner Bauart und seiner Ausrüstung im Güterverkehr 

eingesetzt wird; 

 

c) „Sattelanhänger“ jedes Fahrzeug, das dazu bestimmt ist, an ein Kraftfahrzeug so angekuppelt 

zu werden, dass es teilweise auf diesem aufliegt und dass ein wesentlicher Teil seines 

Gewichts und des Gewichts seiner Ladung von diesem getragen wird, und das aufgrund seiner 

Bauart und seiner Ausrüstung im Güterverkehr eingesetzt wird; 

 

d) „Fahrzeugkombination“ entweder 

 

– ein Lastzug, bestehend aus einem Kraftfahrzeug und einem Anhänger, oder 

 

– ein Sattelkraftfahrzeug, bestehend aus einem Kraftfahrzeug und einem Sattelanhänger; 

 

e) „klimatisiertes Fahrzeug“ jedes Fahrzeug, dessen feste oder abnehmbare Aufbauten besonders 

für die Beförderung von Gütern in temperaturgeführtem Zustand ausgerüstet sind und dessen 

Seitenwände einschließlich der Wärmedämmung mindestens 45 mm dick sind; 

 

f) „höchstzulässige Abmessungen“ die höchstzulässigen Abmessungen für ein verwendetes 

Fahrzeug; 

 

g) „höchstzulässiges Gewicht“ das Höchstgewicht für ein verwendetes beladenes Fahrzeug; 

 

h) „höchstzulässige Achslast“ das Höchstgewicht auf einer belasteten Achse oder Achsgruppe 

für ein verwendetes Fahrzeug; 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 137 

i) „Tonne“ das von der Masse einer Tonne aufgebrachte Gewicht, das 9,8 Kilo-Newtons (kN) 

entspricht; 

 

j) „unteilbare Ladung“ eine Ladung, die für die Zwecke der Beförderung auf der Straße nicht 

ohne unverhältnismäßig hohe Kosten oder Schadensrisiken in zwei oder mehr Einzelladungen 

geteilt werden kann und die aufgrund ihrer Abmessungen oder Massen nicht von einem 

Kraftfahrzeug, Anhänger, Lastzug oder Gelenkfahrzeug, das in jeder Hinsicht den 

Vorschriften dieses Abschnitts entspricht, befördert werden kann; 

 

k) „alternativer Kraftstoff“ ein Kraftstoff oder eine Kraftquelle, der/die zumindest teilweise als 

Ersatz für Erdöl als Energieträger für den Verkehrssektor dient und zur Reduzierung der CO2-

Emissionen beitragen und die Umweltverträglichkeit des Verkehrssektors erhöhen kann; dazu 

zählt Folgendes: 

 

i) Strom in allen Arten von Elektrofahrzeugen, 

 

ii) Wasserstoff, 

 

iii) Erdgas, einschließlich Biomethan, gasförmig (komprimiertes Erdgas – CNG) und 

flüssig (Flüssigerdgas – LNG), 

 

iv) Flüssiggas (LPG), 

 

v) mechanische Energie aus bordeigenen Speichern/bordeigenen Quellen, einschließlich 

Abwärme; 

 

l) „Fahrzeug mit alternativem Antrieb“ ein Kraftfahrzeug, das ganz oder teilweise mit einem 

alternativen Kraftstoff angetrieben wird; 
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m) „emissionsfreies Fahrzeug“ ein schweres Nutzfahrzeug ohne Verbrennungsmotor oder mit 

einem Verbrennungsmotor, dessen Emissionen weniger als 1 g CO2/kWh betragen, und 

 

n) „intermodaler Beförderungsvorgang“ die Beförderung von einem oder mehreren Containern 

oder Wechselaufbauten mit einer Länge von höchstens 45 Fuß, wenn der Lastkraftwagen, 

Anhänger, Sattelanhänger (mit oder ohne Zugmaschine), Wechselaufbau oder Container die 

Zu- und/oder Ablaufstrecke auf der Straße und den übrigen Teil der Strecke auf der Schiene, 

auf einer Binnenwasserstraße oder auf See zurücklegt. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Sondergenehmigungen 

 

Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die die Höchstgewichte oder Höchstabmessungen gemäß 

Anlage 31-C-1-1 überschreiten, dürfen nur mit Sondergenehmigung, die von den zuständigen 

Behörden ohne Diskriminierung ausgestellt wird, oder auf der Grundlage nichtdiskriminierender 

Bedingungen, die mit diesen Behörden von Fall zu Fall vereinbart werden, für den Verkehr 

zugelassen werden, wenn diese Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen unteilbare Ladungen 

befördern oder für deren Beförderung bestimmt sind. 
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ARTIKEL 4 

 

Lokale Beschränkungen 

 

Dieser Abschnitt steht der nichtdiskriminierenden Anwendung von in jeder Vertragspartei 

geltenden Straßenverkehrsbestimmungen für die Begrenzung des Gewichts und/oder der 

Abmessungen der Fahrzeuge auf bestimmten Straßen oder Ingenieurbauten nicht entgegen. 

 

Dies bedeutet auch, dass lokale Beschränkungen erlassen werden können, was die höchstzulässigen 

Abmessungen und/oder Gewichte von Fahrzeugen betrifft, die in bestimmten Gebieten oder auf 

bestimmten Straßen mit für lange und schwere Fahrzeuge ungeeigneter Infrastruktur, wie etwa 

Stadtzentren, kleinen Dörfern oder unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 

wertvollen Gebieten, eingesetzt werden dürfen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Aerodynamische Luftleiteinrichtungen, die am hinteren Teil von Fahrzeugen  

oder Fahrzeugkombinationen angebracht sind 

 

(1) Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die mit aerodynamischen Luftleiteinrichtungen 

ausgerüstet sind, können die unter Anlage 31-C-1-1 Nummer 1.1 genannten Höchstlängen 

überschreiten, um den Anbau solcher Einrichtungen am hinteren Teil der Fahrzeuge oder 

Fahrzeugkombinationen zu ermöglichen. Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die mit 

diesen Einrichtungen ausgerüstet sind, müssen der Anlage 31-C-1-1 Nummer 1.5 entsprechen, 

und eine Überschreitung der höchstzulässigen Längen darf nicht zu einer größeren Ladelänge 

dieser Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen führen. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten aerodynamischen Einrichtungen müssen folgenden 

Betriebsanforderungen entsprechen: 

 

a) Ist die Sicherheit anderer Straßennutzer oder des Fahrers gefährdet, klappt der Fahrer 

sie zusammen, zieht sie ein oder nimmt sie ab; 

 

b) aerodynamische Einrichtungen und Ausrüstungen, deren Länge in der Gebrauchs-

stellung 500 mm überschreitet, müssen einziehbar oder einklappbar sein; 

 

c) werden sie auf städtischen und zwischenstädtischen Straßeninfrastrukturen genutzt, so 

werden die spezifischen Merkmale von Bereichen berücksichtigt, in denen die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h oder weniger beträgt und schutzbedürftige 

Straßenverkehrsteilnehmer anwesend sein können, und 

 

d) im eingezogenen/eingeklappten Zustand wird die höchstzulässige Länge um nicht mehr 

als 20 cm überschritten. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Aerodynamische Führerhäuser 

 

Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen dürfen die unter Anlage 31-C-1-1 Nummer 1.1 genannten 

Höchstlängen überschreiten, sofern ihre Führerhäuser eine verbesserte Aerodynamik und 

Energieeffizienz sowie eine bessere Sicherheit bieten. Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die 

mit solchen Führerhäusern ausgestattet sind, müssen der Anlage 31-C-1-1 Nummer 1.5 entsprechen, 

und Überschreitungen der höchstzulässigen Längen dürfen nicht zu einem größeren Ladevermögen 

dieser Fahrzeuge führen. 
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ARTIKEL 7 

 

Intermodale Beförderungsvorgänge 

 

(1) Die unter Anlage 31-C-1-1 Nummer 1.1 – gegebenenfalls vorbehaltlich des Artikels 6 – 

festgelegten höchstzulässigen Längen und der unter Anlage 31-C-1-1 Nummer 1.6 festgelegte 

höchstzulässige Abstand können bei Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen, die Container 

von 45 Fuß Länge oder Wechselaufbauten von 45 Fuß Länge – leer oder beladen – befördern, 

um 15 cm überschritten werden, sofern der auf der Straße erfolgende Transport des 

betreffenden Containers oder Wechselaufbaus Teil eines nach den Bedingungen der 

jeweiligen Vertragspartei durchgeführten intermodalen Beförderungsvorgangs ist. 

 

(2) Bei intermodalen Beförderungsvorgängen kann das höchstzulässige Gewicht von fünf- oder 

sechsachsigen Sattelkraftfahrzeugen in der unter Anlage 31-C-1-1 Nummer 2.2.2 Buchstabe a 

genannten Kombination um 2 t und in der unter Anlage 31-C-1-1 Nummer 2.2.2 Buchstabe b 

genannten Kombination um 4 t überschritten werden. Das höchstzulässige Gewicht dieser 

Fahrzeuge darf 44 t nicht überschreiten. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Nachweis der Übereinstimmung 

 

(1) Als Nachweis der Übereinstimmung mit diesem Abschnitt sind die unter diesen Abschnitt 

fallenden Fahrzeuge mit einem der folgenden Nachweise zu versehen: 
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a) einer Kombination aus den folgenden beiden Schildern: 

 

– dem gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschild, d. h. ein vom Hersteller an einem 

Fahrzeug angebrachtes Schild oder Etikett, auf dem die wichtigsten technischen 

Merkmale angegeben sind, die zur Identifizierung des Fahrzeugs benötigt werden 

und den zuständigen Behörden die relevanten Angaben über die zulässigen 

Gesamtmassen geben, und 

 

– einem möglichst neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschild 

angebrachten Abmessungsschild, das folgende Angaben enthält: 

 

i) Name des Herstellers; 

 

ii) Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 

 

iii) Länge (L) des Kraftfahrzeugs, des Anhängers oder des Sattelanhängers, 

 

iv) Breite (W) des Kraftfahrzeugs, des Anhängers oder des Sattelanhängers und 

 

v) Angaben zur Messung der Länge von Fahrzeugkombinationen: 

 

– Abstand a) zwischen der vorderen Kraftfahrzeugbegrenzung und dem 

Mittelpunkt der Zugvorrichtung des Zugfahrzeugs (Zughaken oder 

Sattelkupplung); bei einer Sattelkupplung mit mehreren Zugpunkten 

sind die Mindest- und Höchstwerte (amin und amax) anzugeben; 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 143 

– Abstand b) zwischen dem Mittelpunkt der Zugvorrichtung des 

Anhängers (Zugöse) bzw. Sattelanhängers (Sattelzapfen) und der 

hinteren Begrenzung des Anhängers bzw. Sattelanhängers; bei einer 

Sattelkupplung mit mehreren Zugpunkten sind die Mindest- und 

Höchstwerte (amin und amax) anzugeben; 

 

Die Länge der Fahrzeugkombinationen ist die Länge, die gemessen wird, 

wenn das Kraftfahrzeug und der Anhänger bzw. Sattelanhänger auf einer 

geraden Linie stehen; 

 

b) einem einzigen Schild, das die Angaben auf den unter Buchstabe a genannten zwei 

Schildern enthält, oder 

 

c) einem einzigen Dokument, das von den zuständigen Behörden einer Vertragspartei 

oder, im Fall der Union, dem Mitgliedstaat, in dem das Fahrzeug zugelassen oder in 

Betrieb genommen wird, ausgestellt wurde und dieselben Angaben enthält wie die unter 

Buchstabe a genannten Schilder. Es muss an einer für die Kontrolle leicht zugänglichen 

und gut geschützten Stelle mitgeführt werden. 

 

(2) Wenn die Merkmale des Fahrzeugs nicht mehr denjenigen entsprechen, die auf dem Nachweis 

der Übereinstimmung angegeben sind, hat die Vertragspartei oder, im Fall der Union, der 

Mitgliedstaat, in der/dem das Fahrzeug zugelassen oder in Betrieb genommen wurde, die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass der Nachweis der 

Übereinstimmung geändert wird. 

 

(3) Die in Absatz 1 genannten Schilder und Dokumente werden von den Vertragsparteien als 

Nachweis für die Übereinstimmung der Fahrzeuge gemäß diesem Abschnitt anerkannt. 
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ARTIKEL 9 

 

Durchsetzung 

 

(1) Jede Vertragspartei ergreift spezifische Maßnahmen, um die in Betrieb befindlichen 

Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen zu bestimmen, die mutmaßlich das höchstzulässige 

Gewicht überschritten haben und die daher von den zuständigen Behörden der Vertrags-

parteien überprüft werden müssen, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Abschnitts 

sicherzustellen. Diese Maßnahmen können mithilfe von an den Straßeninfrastrukturen 

platzierten automatischen Systemen oder mithilfe von bordeigenen Wiegesystemen erfolgen, 

die in Fahrzeugen installiert sind. Die bordeigenen Wiegesysteme müssen genau und 

zuverlässig und vollständig interoperabel und kompatibel mit allen Fahrzeugarten sein. 

 

(2) Eine Vertragspartei darf nicht vorschreiben, dass in Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen, 

die in der anderen Vertragspartei zugelassen sind, bordeigene Wiegesysteme eingebaut 

werden. 

 

(3) Werden automatische Systeme zur Feststellung von Verstößen gegen diesen Abschnitt und 

zur Verhängung von Sanktionen verwendet, müssen sie zertifiziert sein. Werden automatische 

Systeme nur zu Identifizierungszwecken verwendet, so müssen sie nicht zertifiziert sein. 

 

(4) Die Vertragsparteien sorgen im Einklang mit Teil A Abschnitt 1 Artikel 14 dafür, dass ihre 

zuständigen Behörden Informationen über Verstöße und Sanktionen im Zusammenhang mit 

dem vorliegenden Artikel austauschen. 
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Anlage 31-C-1-1 

 

 

HÖCHSTZULÄSSIGE GEWICHTE UND ABMESSUNGEN  

SOWIE DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE MERKMALE DER FAHRZEUGE 

 

1. Höchstzulässige Abmessungen für Fahrzeuge (in Meter – „m“) 

 

1.1 Größte Länge: 

 

– Kraftfahrzeug 12,00 m 

 

– Anhänger 12,00 m 

 

– Sattelkraftfahrzeug 16,50 m 

 

– Lastzug 18,75 m 

 

1.2 Größte Breite: 

 

a) alle Fahrzeuge mit Ausnahme der unter Buchstabe b genannten Fahrzeuge 2,55 m 

 

b) Aufbauten von klimatisierten Fahrzeugen oder von Fahrzeugen  

beförderte klimatisierte Container oder Wechselaufbauten: 2,60 m 

 

1.3 Größte Höhe (alle Fahrzeuge) 4,00 m 
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1.4 Die unter den Nummern 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 und 4.4 genannten Werte umfassen auch 

die Wechselaufbauten und genormte Frachtstücke wie z. B. Container. 

 

1.5 Jedes Kraftfahrzeug und jede Fahrzeugkombination im Fahrzustand muss sich in einer 

Kreisringfläche mit einem Außenradius von 12,50 m und einem Innenradius von 5,30 m 

bewegen können. 

 

1.6 Größter Abstand zwischen der Achse des Sattelzapfens und der hinteren Begrenzung des 

Sattelanhängers 12,00 m 

 

1.7 Maximaler Abstand parallel zur Längsachse des Lastzugs vom vordersten äußeren Punkt des 

Beladungsbereichs hinter der Fahrerkabine bis zum hintersten äußeren Punkt des Anhängers 

der Fahrzeugkombination abzüglich des Abstands zwischen der Rückseite des Zugfahrzeugs 

und der Vorderseite des Anhängers 15,65 m 

 

1.8 Parallel zur Längsachse des Lastzugs gemessener größter Abstand zwischen dem vordersten 

äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus und dem hintersten äußeren Punkt des 

Anhängers der Fahrzeugkombination 16,40 m 

 

2. Höchstzulässiges Gewicht der Fahrzeuge (in Tonnen) 

 

2.1 Zu einer Kombination gehörende Fahrzeuge 

 

2.1.1. Zweiachsige Anhänger 18 t 

 

2.1.2. Dreiachsige Anhänger 24 t 
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2.2 Fahrzeugkombinationen 

 

Bei Fahrzeugkombinationen, die Fahrzeuge mit alternativem Antrieb oder emissionsfreie 

Fahrzeuge umfassen, sind die in diesem Abschnitt vorgesehenen höchstzulässigen Gewichte 

um das zusätzliche Gewicht der alternativen Kraftstoffe oder der emissionsfreien 

Technologie, höchstens jedoch um 1 t bzw. 2 t, erhöht. 

 

2.2.1. Fünf- oder sechsachsige Lastzüge 

 

a) Zweiachsiges Kraftfahrzeug mit dreiachsigem Anhänger 40 t 

 

b) Dreiachsiges Kraftfahrzeug mit zwei- oder dreiachsigem Anhänger 40 t 

 

2.2.2. Fünf- oder sechsachsige Sattelkraftfahrzeuge 

 

a) Zweiachsiges Kraftfahrzeug mit dreiachsigem Sattelanhänger 40 t 

 

b) Dreiachsiges Kraftfahrzeug mit zwei- oder dreiachsigem Sattelanhänger 40 t 

 

2.2.3. Vierachsige Lastzüge, bestehend aus einem zweiachsigen Kraftfahrzeug  

und einem zweiachsigen Anhänger 36 t 
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2.2.4. Vierachsige Sattelkraftfahrzeuge, bestehend aus einem zweiachsigen Kraftfahrzeug und 

einem zweiachsigen Sattelanhänger bei einem Radstand (Achsabstand) des Sattelanhängers: 

 

– von 1,3 m bis 1,8 m (einschließlich) 36 t 

 

– von mehr als 1,8 m; 36 t  

(+ 2 t Gewichtstoleranz, wenn das höchstzulässige Gewicht des Kraftfahrzeugs (18 t) 

und die höchstzulässige Achslast der Doppelachse des Sattelanhängers (20 t) 

eingehalten werden und die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder 

einer gleichwertigen Federung ausgerüstet ist) 

 

2.3 Kraftfahrzeuge 

 

Bei Fahrzeugen mit alternativem Antrieb oder emissionsfreien Fahrzeugen sind die unter den 

Nummern 2.3.1 und 2.3.2 vorgesehenen höchstzulässigen Gewichte um das zusätzliche 

Gewicht der alternativen Kraftstoffe oder der emissionsfreien Technologie, höchstens jedoch 

um 1 t bzw. 2 t, zu erhöhen. 

 

2.3.1. Zweiachsige Kraftfahrzeuge 18 t 
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2.3.2. Dreiachsige Kraftfahrzeuge 25 t (26 t, wenn die Antriebsachse mit 

Doppelbereifung und Luftfederung oder 

einer gleichwertigen Federung ausge-

rüstet ist oder wenn jede Antriebsachse 

mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und 

die maximale Achslast von 9,5 t je 

Achse nicht überschritten wird) 

 

2.3.3. Vierachsige Kraftfahrzeuge mit zwei Lenkachsen 32 t, wenn die Antriebsachse mit 

Doppelbereifung und Luftfederung oder 

einer gleichwertigen Federung 

ausgerüstet ist oder wenn jede 

Antriebsachse mit Doppelbereifung 

ausgerüstet ist und die maximale 

Achslast von 9,5 t je Achse nicht 

überschritten wird 

 

3. Höchstzulässige Achslast der Fahrzeuge (in Tonnen) 
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3.1 Einzelachsen 

 

Einzelachse ohne Antrieb 10 t 

 

3.2 Doppelachsen von Anhängern und Sattelanhängern 

 

Die Summe der Achslasten einer Doppelachse darf bei den nachstehenden Radständen 

(Achsabständen) (= d) jeweils folgende Werte nicht übersteigen: 

 

– weniger als 1,0 m (d < 1,0 m) 11 t 

 

– 1,0 m bis weniger als 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 t 

 

– 1,3 m bis weniger als 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 t 

 

– 1,8 m oder mehr (1,8 ≤ d) 20 t 

 

3.3 Dreifachachsen von Anhängern und Sattelanhängern 

 

Die Summe der Achslasten einer Dreifachachse darf bei den nachstehenden Achsabständen (= 

d) jeweils folgende Werte nicht übersteigen: 

 

1,3 m oder weniger (d ≤ 1,3) 21 t 

 

über 1,3 m und bis zu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) 24 t 
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3.4 Antriebsachse 

 

Antriebsachse der Fahrzeuge unter den Nummern 2.2 und 2.3 11,5 t 

 

3.5 Doppelachsen von Kraftfahrzeugen 

 

Die Summe der Achslasten einer Doppelachse darf bei den nachstehenden Radständen 

(Achsabständen) (= d) jeweils folgende Werte nicht übersteigen: 

 

– weniger als 1,0 m (d < 1,0 m) 11,5 t 

 

– 1,0 m bis weniger als 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 t 

 

– 1,3 m bis weniger als 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 t (19 t, wenn die Antriebs-

 achse mit Doppelbereifung und 

 Luftfederung oder mit einer 

 gleichwertigen Federung 

 ausgerüstet ist, oder wenn jede 

 Antriebsachse mit 

 Doppelbereifung ausgerüstet ist 

 und die maximale Achslast von 

 9,5 t nicht überschritten wird). 

 

4. Andere Merkmale der Fahrzeuge 
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4.1 Alle Fahrzeuge 

 

Das Gewicht auf der oder den Antriebsachsen eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeug-

kombination darf nicht weniger als 25 % des zulässigen Gesamtgewichts des Fahrzeugs oder 

der Fahrzeugkombination betragen. 

 

4.2 Lastzüge 

 

Der Abstand zwischen der letzten Achse eines Kraftfahrzeugs und der ersten Achse eines 

Anhängers muss mindestens 3,00 m betragen. 

 

4.3 Höchstzulässiges Gewicht je nach Radstand 

 

Das höchstzulässige Gewicht eines vierachsigen Kraftfahrzeugs in Tonnen darf das Fünffache 

des Abstands in Metern zwischen den Mitten der vordersten und der hintersten Achse des 

Fahrzeugs nicht überschreiten. 

 

4.4 Sattelanhänger 

 

Die horizontal gemessene Entfernung zwischen der Achse des Sattelzapfens und irgendeinem 

Punkt des Kopfes des Sattelanhängers darf nicht mehr als 2,04 m betragen. 
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ABSCHNITT 2 

 

VORSCHRIFTEN FÜR FAHRTENSCHREIBER,  

FAHRERKARTEN UND WERKSTATTKARTEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Gegenstand und Grundsätze 

 

Dieser Abschnitt enthält die Vorschriften für Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich von Teil B 

Abschnitt 2 dieses Anhangs fallen, hinsichtlich des Einbaus, der Prüfung und Kontrolle der 

Fahrtenschreiber gemäß Artikel 466 Absatz 2 dieses Abkommens. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten die in Teil B Abschnitt 2 Artikel 2 und Teil B 

Abschnitt 4 Artikel 2 dieses Anhangs festgelegten Begriffsbestimmungen. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 154 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Begriffsbestimmungen gelten für die Zwecke dieses 

Abschnitts folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Fahrzeugeinheit“ ist der Fahrtenschreiber ohne den Bewegungssensor und ohne die 

Verbindungskabel zum Bewegungssensor. Die Fahrzeugeinheit kann aus einem 

Einzelgerät oder aus mehreren im Fahrzeug verteilten Geräten bestehen, sofern sie den 

Sicherheitsanforderungen dieses Abschnitts entspricht; die Fahrzeugeinheit umfasst 

unter anderem eine Verarbeitungseinheit, einen Massenspeicher, eine Zeitmessfunktion, 

zwei Chipkarten-Schnittstellengeräte für Fahrer und Beifahrer, einen Drucker, eine 

Datenanzeige, Steckverbinder und Bedienelemente für Nutzereingaben; 

 

b) „Bewegungssensor“ ist der Bestandteil des Fahrtenschreibers, der ein Signal bereitstellt, 

das die Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder die zurückgelegte Wegstrecke darstellt; 

 

c) „Kontrollkarte“ ist eine Fahrtenschreiberkarte, die die Behörden einer Vertragspartei 

einer zuständigen nationalen Kontrollbehörde ausstellen, die die Kontrollbehörde, und 

fakultativ den Kontrolleur, ausweist und das Lesen, Ausdrucken und/oder Herunter-

laden der im Massenspeicher, auf Fahrerkarten, und fakultativ auf Werkstattkarten 

gespeicherten Daten, ermöglicht; 

 

d) „Werkstattkarte“ ist eine Fahrtenschreiberkarte, die die Behörden einer Vertragspartei 

benannten Mitarbeitern eines von dieser Vertragspartei zugelassenen Fahrtenschreiber-

herstellers, Einbaubetriebs, Fahrzeugherstellers oder einer von ihm zugelassenen 

Werkstatt ausstellen, den Karteninhaber ausweist und das Prüfen, Kalibrieren und 

Aktivieren von Fahrtenschreibern und/oder das Herunterladen der Daten von diesen 

ermöglicht; 
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e) „Aktivierung“ ist die Phase, in der der Fahrtenschreiber mithilfe einer Werkstattkarte 

seine volle Einsatzbereitschaft erlangt und alle Funktionen, einschließlich Sicherheits-

funktionen, erfüllt; 

 

f) „Kalibrierung“ bezeichnet in Bezug auf den digitalen Fahrtenschreiber die Aktuali-

sierung oder Bestätigung von Fahrzeugparametern, einschließlich Fahrzeugkennung und 

Fahrzeugmerkmale, die mittels einer Werkstattkarte im Massenspeicher zu speichern 

sind; 

 

g) „Herunterladen“ von einem digitalen oder intelligenten Fahrtenschreiber ist das 

Kopieren eines Teils oder aller im Massenspeicher der Fahrzeugeinheit oder im 

Speicher der Fahrtenschreiberkarte gespeicherten Datendateien zusammen mit der 

digitalen Signatur, sofern hierdurch die gespeicherten Daten weder verändert noch 

gelöscht werden; 

 

h) „Störung“ ist eine vom Fahrtenschreiber festgestellte Betriebsabweichung, die 

möglicherweise auf eine technische Fehlfunktion oder ein technisches Versagen 

zurückgeht; 

 

i) „Einbau“ ist die Montage eines Fahrtenschreibers in einem Fahrzeug; 

 

j) „regelmäßige Nachprüfung“ ist ein Komplex von Arbeitsgängen zur Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Funktion des Fahrtenschreibers und der Übereinstimmung seiner 

Einstellungen mit den Fahrzeugparametern sowie zur Kontrolle, dass keine 

Manipulationsvorrichtungen an den Fahrtenschreiber angeschlossen sind; 

 

k) „Reparatur“ ist die Reparatur eines Bewegungssensors oder einer Fahrzeugeinheit, 

wozu die Trennung von der Stromversorgung oder die Trennung von anderen 

Komponenten des Fahrtenschreibers oder die Öffnung des Bewegungssensors oder der 

Fahrzeugeinheit erforderlich ist; 
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l) „Interoperabilität“ ist die Fähigkeit von Systemen, Daten auszutauschen und 

Informationen weiterzugeben, sowie die ihnen zugrunde liegenden Geschäftsabläufe; 

 

m) „Schnittstelle“ ist eine Einrichtung zwischen Systemen, die der Verbindung und der 

Kommunikation zwischen den Systemen dient; 

 

n) „Zeitmessung“ ist die ununterbrochene digitale Aufzeichnung der koordinierten 

Weltzeit aus Kalenderdatum und Uhrzeit (UTC), und 

 

o) „Benachrichtigungssystem TACHOnet“ ist das Benachrichtigungssystem, das die in den 

Anhängen I bis VII der Durchführungsverordnung (EU) 2016/68 der Kommission1 

festgelegten technischen Spezifikationen erfüllt. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Einbau 

 

(1) Fahrtenschreiber nach Absatz 2 müssen in Fahrzeuge eingebaut sein, 

 

a) deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 t 

übersteigt oder 

 

                                                 
1 Durchführungsverordnung (EU) 2016/68 der Kommission vom 21. Januar 2016 über die für 

die Vernetzung der elektronischen Register von Fahrerkarten notwendigen gemeinsamen 

Verfahren und Spezifikationen (ABl. L 15 vom 22.1.2016, S. 51). 
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b) ab dem 1. Juli 2026, wenn die zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder 

Sattelanhänger 2,5 t übersteigt. 

 

(2) Es handelt sich um folgende Fahrtenschreiber: 

 

a) bei Fahrzeugen, die vor dem 1. Mai 2006 erstmals in Betrieb genommen wurden, um 

einen analogen Fahrtenschreiber; 

 

b) bei Fahrzeugen, die zwischen dem 1. Mai 2006 und dem 30. September 2011 erstmals 

in Betrieb genommen wurden, um die erste Version des digitalen Fahrtenschreibers; 

 

c) bei Fahrzeugen, die zwischen dem 1. Oktober 2011 und dem 30. September 2012 

erstmals in Betrieb genommen wurden, um die zweite Version des digitalen 

Fahrtenschreibers; 

 

d) bei Fahrzeugen, die zwischen dem 1. Oktober 2012 und dem 14. Juni 2019 erstmals in 

Betrieb genommen wurden, um die dritte Version des digitalen Fahrtenschreibers; 

 

e) bei Fahrzeugen, die erstmals ab dem 15. Juni 2019 und bis 2 Jahre nach Inkrafttreten 

der Einzelspezifikationen gemäß Teil B Abschnitt 4 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g 

zugelassen werden, um einen intelligenten Fahrtenschreiber 1, und 

 

f) bei Fahrzeugen, die mehr als zwei Jahre nach Inkrafttreten der in Teil B Abschnitt 4 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h dieses Anhangs genannten Einzelspezifikationen 

erstmals zugelassen wurden, um einen intelligenten Fahrtenschreiber 2. 
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(3) Jede Vertragspartei kann die in Teil B Abschnitt 2 Artikel 8 Absatz 3 dieses Anhangs 

genannten Fahrzeuge von der Anwendung dieses Abschnitts ausnehmen. 

 

(4) Jede Vertragspartei kann Fahrzeuge, die für Beförderungen eingesetzt werden, für die gemäß 

Teil B Abschnitt 2 Artikel 8 Absatz 4 dieses Anhangs eine Ausnahme gewährt wurde, von der 

Anwendung dieses Abschnitts ausnehmen. Die Vertragsparteien unterrichten sich gegenseitig 

unverzüglich, wenn sie von diesem Absatz Gebrauch machen. 

 

(5) Spätestens drei Jahre nach Ablauf des Jahres des Inkrafttretens der detaillierten technischen 

Spezifikationen des intelligenten Fahrtenschreibers 2 müssen die in Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Fahrzeuge, die mit einem analogen Fahrtenschreiber oder einem digitalen 

Fahrtenschreiber ausgerüstet sind, mit einem intelligenten Fahrtenschreiber 2 ausgerüstet sein, 

wenn sie im Gebiet einer anderen Vertragspartei als dem, in dem sie zugelassen sind, 

betrieben werden. 

 

(6) Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der detaillierten technischen Spezifikationen des 

intelligenten Fahrtenschreibers 2 müssen Fahrzeuge gemäß Absatz 1 Buchstabe a, die mit 

einem intelligenten Fahrtenschreiber 1 ausgerüstet sind, mit einem intelligenten 

Fahrtenschreiber 2 ausgerüstet sein, wenn sie im Gebiet einer anderen Vertragspartei als dem, 

in dem sie zugelassen sind, betrieben werden. 

 

(7) Ab dem 1. Juli 2026 müssen die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge mit einem 

intelligenten Fahrtenschreiber 2 ausgerüstet sein, wenn sie im Gebiet einer anderen 

Vertragspartei als derjenigen, in der sie zugelassen sind, betrieben werden. 

 

(8) Die Anwendung der Unionsvorschriften über das Kontrollgerät im Straßenverkehr auf 

Güterkraftverkehrsunternehmer der Union innerhalb des Gebiets der Union bleibt von den 

Bestimmungen dieses Abschnitts unberührt. 
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ARTIKEL 4 

 

Datenschutz 

 

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit diesem Abschnitt nur zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung dieses 

Abschnitts erfolgt. 

 

(2) Jede Vertragspartei stellt insbesondere sicher, dass personenbezogene Daten gegen andere 

Verwendungen als die strikt mit Absatz 1 zusammenhängende Verwendung in Bezug auf 

Folgendes geschützt werden: 

 

a) Nutzung eines globalen Satellitennavigationssystems (GNSS) für die Aufzeichnung von 

Standortdaten gemäß den technischen Spezifikationen für den intelligenten 

Fahrtenschreiber 1 und den intelligenten Fahrtenschreiber 2; 

 

b) elektronischer Austausch von Informationen über Fahrerkarten gemäß Artikel 13 und 

insbesondere grenzüberschreitender Austausch dieser Daten mit Dritten und 

 

c) Aufbewahrung von Aufzeichnungen durch Güterkraftverkehrsunternehmer gemäß 

Artikel 15. 

 

(3) Der digitale Fahrtenschreiber muss so konstruiert sein, dass er die Privatsphäre schützt. Es 

dürfen nur Daten verarbeitet werden, die für die in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich 

sind. 

 

(4) Die Fahrzeugeigentümer, der Güterkraftverkehrsunternehmer und sonstige betroffene Stellen 

halten die einschlägigen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten ein. 
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ARTIKEL 5 

 

Einbau und Reparatur 

 

(1) Einbau und Reparaturen von Fahrtenschreibern dürfen nur von Einbaubetrieben, Werkstätten 

oder Fahrzeugherstellern vorgenommen werden, die von den zuständigen Behörden einer 

Vertragspartei gemäß Artikel 7 dafür zugelassen worden sind. 

 

(2) Zugelassene Einbaubetriebe, Werkstätten oder Fahrzeughersteller plombieren den 

Fahrtenschreiber, nachdem sie überprüft haben, dass er ordnungsgemäß funktioniert und 

insbesondere auf eine Art und Weise, durch die sichergestellt wird, dass die aufgezeichneten 

Daten durch Manipulationsvorrichtungen weder verfälscht noch geändert werden können. 

 

(3) Der zugelassene Einbaubetrieb, die zugelassene Werkstatt oder der zugelassene Fahrzeug-

hersteller versieht die durchgeführten Plombierungen mit einem besonderen Zeichen und gibt 

außerdem bei digitalen Fahrtenschreibern, intelligenten Fahrtenschreibern 1 und intelligenten 

Fahrtenschreibern 2 die elektronischen Sicherheitsdaten ein, mit denen sich die 

Authentifizierungskontrollen durchführen lassen. Jede Vertragspartei führt und veröffentlicht 

ein Verzeichnis der verwendeten Zeichen und elektronischen Sicherheitsdaten und die 

erforderlichen Informationen über die verwendeten elektronischen Sicherheitsdaten. 

 

(4) Durch die Anbringung einer deutlich sichtbaren und leicht zugänglichen Einbauplakette wird 

bescheinigt, dass der Einbau des Fahrtenschreibers den Vorschriften dieses Abschnitts 

entsprechend erfolgt ist. 

 

(5) Fahrtenschreiberbauteile werden plombiert. Anschlüsse an den Fahrtenschreiber, die 

potenziell manipulationsanfällig sind, einschließlich der Verbindung zwischen dem 

Bewegungssensor und dem Getriebe, sowie gegebenenfalls die Einbauplakette werden 

plombiert. 
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Eine Plombierung darf nur entfernt oder aufgebrochen werden 

 

– durch Einbaubetriebe oder Werkstätten, die gemäß Artikel 7 von den zuständigen 

Behörden zugelassen sind, zwecks Reparatur, Instandhaltung oder Neukalibrierung des 

Fahrtenschreibers oder durch angemessen geschulte und erforderlichenfalls ermächtigte 

Kontrolleure für Kontrollzwecke oder 

 

– zwecks Reparaturen oder Umbauten des Fahrzeugs, die sich auf die Plombierung 

auswirken. In diesen Fällen ist im Fahrzeug eine schriftliche Erklärung mitzuführen, in 

der das Datum, die Uhrzeit und die Begründung der Entfernung der Plombierung 

angeführt sind. 

 

Die entfernte oder aufgebrochene Plombierung ist ohne unangemessene Verzögerung, 

spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach ihrem Entfernen oder Aufbrechen, von 

einem zugelassenen Einbaubetrieb oder einer zugelassenen Werkstatt zu ersetzen. Wurden 

Plombierungen zu Kontrollzwecken entfernt oder aufgebrochen, so können sie von einem 

Kontrolleur ohne unangemessene Verzögerung unter Verwendung einer entsprechenden 

Vorrichtung und eines eindeutigen besonderen Zeichens ersetzt werden. 

 

Entfernt ein Kontrolleur eine Plombierung, so wird die Kontrollkarte ab dem Moment der 

Entfernung der Plombierung bis zum Ende der Kontrolle in den Fahrtenschreiber eingesetzt; 

dies gilt auch im Fall der Anbringung einer neuen Plombierung. Der Kontrolleur stellt eine 

schriftliche Erklärung aus, die mindestens die folgenden Angaben enthält: 

 

– Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 

 

– Name des Kontrolleurs, 

 

– Kontrollbehörde und Land, 
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– Nummer der Kontrollkarte, 

 

– Nummer der entfernten Plombierung, 

 

– Datum und Uhrzeit der Entfernung der Plombierung und 

 

– Nummer der neuen Plombierung, sofern der Kontrolleur eine neue Plombierung 

angebracht hat. 

 

Vor der Ersetzung der Plombierung wird der Fahrtenschreiber von einer zugelassenen 

Werkstatt einer Prüfung und Kalibrierung unterzogen, es sei denn, die Plombierung wurde zu 

Kontrollzwecken entfernt oder aufgebrochen und von einem Kontrolleur ersetzt. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Nachprüfung der Fahrtenschreiber 

 

(1) Fahrtenschreiber werden regelmäßigen Nachprüfungen durch zugelassene Werkstätten 

unterzogen. Die regelmäßigen Nachprüfungen finden mindestens alle zwei Jahre statt. 

 

(2) Bei den Nachprüfungen gemäß Absatz 1 wird insbesondere Folgendes überprüft: 

 

– dass der Fahrtenschreiber ordnungsgemäß eingebaut ist und für das Fahrzeug geeignet 

ist, 

 

– dass der Fahrtenschreiber ordnungsgemäß funktioniert, 
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– dass auf dem Fahrtenschreiber das Typgenehmigungszeichen angebracht ist, 

 

– dass die Einbauplakette angebracht ist, 

 

– dass alle Plombierungen unversehrt sind und ihre Funktion erfüllen, 

 

– dass keine Manipulationsvorrichtungen an den Fahrtenschreiber angeschlossen sind und 

dass keine Spuren der Verwendung solcher Vorrichtungen vorhanden sind, und 

 

– die Reifengröße und der tatsächliche Umfang der Radreifen. 

 

(3) Falls Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise der Fahrtenschreiber behoben werden 

mussten, erstellen die zugelassenen Werkstätten, die Nachprüfungen durchführen, einen 

Nachprüfungsbericht, und zwar unabhängig davon, ob die Nachprüfung im Rahmen einer 

wiederkehrenden Nachprüfung oder im besonderen Auftrag der zuständigen nationalen 

Behörde erfolgt ist. Sie führen eine Liste aller erstellten Nachprüfungsberichte. 

 

(4) Die Nachprüfungsberichte werden ab der Erstellung mindestens zwei Jahre lang aufbewahrt. 

Jede Vertragspartei entscheidet, ob die Nachprüfungsberichte in dieser Zeit einbehalten oder 

aber der zuständigen Behörde übermittelt werden. Bewahrt eine Werkstatt die Nachprüfungs-

berichte auf, so macht sie auf Anfrage der zuständigen Behörde die Berichte über die in 

diesem Zeitraum durchgeführten Nachprüfungen und Kalibrierungen zugänglich. 
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ARTIKEL 7 

 

Zulassung der Einbaubetriebe, Werkstätten und Fahrzeughersteller 

 

(1) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat sorgt für die Zulassung, 

regelmäßige Kontrolle und Zertifizierung der Einbaubetriebe, Werkstätten und Fahrzeug-

hersteller, die zu Einbau, Einbauprüfung, Nachprüfung und Reparatur von Fahrtenschreibern 

befugt sind. 

 

(2) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Einbau-

betriebe, Werkstätten und Fahrzeughersteller fachlich kompetent und zuverlässig sind. Zu 

diesem Zweck erstellen und veröffentlichen sie eindeutige nationale Verfahren und sorgen 

dafür, dass folgende Mindestanforderungen erfüllt werden: 

 

a) das Personal ist ordnungsgemäß geschult, 

 

b) die Ausrüstungen, die zur Durchführung der einschlägigen Prüfungen und Aufgaben 

erforderlich sind, stehen zur Verfügung, und 

 

c) die Einbaubetriebe, Werkstätten und Fahrzeughersteller gelten als zuverlässig. 

 

(3) Zugelassene Einbaubetriebe und Werkstätten werden folgendermaßen überprüft: 

 

a) Zugelassene Einbaubetriebe und Werkstätten werden mindestens alle zwei Jahre einem 

Audit unterzogen, bei dem die von ihnen angewandten Verfahren für den Umgang mit 

Fahrtenschreibern geprüft werden. Im Mittelpunkt des Audits stehen insbesondere die 

getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und der Umgang mit Werkstattkarten. Die Vertrags-

parteien oder, im Fall der Union, die Mitgliedstaaten können diese Audits auch ohne 

eine Ortsbesichtigung durchführen, und 
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b) ferner finden unangekündigte technische Audits der zugelassenen Einbaubetriebe und 

Werkstätten statt, um die durchgeführten Kalibrierungen, Nachprüfungen und Einbauten 

zu überwachen. Diesen Audits müssen jährlich mindestens 10 % der zugelassenen 

Einbaubetriebe und Werkstätten unterzogen werden. 

 

(4) Jede Vertragspartei und ihre zuständigen Behörden ergreifen geeignete Maßnahmen, um 

Interessenkonflikte zwischen Einbaubetrieben oder Werkstätten mit den Güterkraftverkehrs-

unternehmern zu vermeiden. Insbesondere bei Bestehen einer ernsthaften Gefahr eines 

Interessenkonflikts werden zusätzliche fallbezogene Maßnahmen ergriffen, um sicherzu-

stellen, dass der Einbaubetrieb oder die Werkstatt diesen Abschnitt einhält. 

 

(5) Die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei entziehen Einbaubetrieben, Werkstätten und 

Fahrzeugherstellern, die ihren Pflichten aus dieser Verordnung nicht nachkommen, 

vorübergehend oder dauerhaft die Zulassung. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Werkstattkarten 

 

(1) Die Gültigkeitsdauer der Werkstattkarten darf ein Jahr nicht überschreiten. Bei der 

Erneuerung der Werkstattkarte stellt die zuständige Behörde sicher, dass der Einbaubetrieb, 

die Werkstatt oder der Fahrzeughersteller die Kriterien gemäß Artikel 7 Absatz 2 erfüllt. 

 

(2) Die zuständige Behörde erneuert eine Werkstattkarte binnen 15 Arbeitstagen nach Eingang 

eines gültigen Antrags auf Erneuerung und aller erforderlichen Unterlagen. Bei 

Beschädigung, Fehlfunktion oder Verlust oder Diebstahl der Werkstattkarte stellt die 

zuständige Behörde binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang eines entsprechenden 

begründeten Antrags eine Ersatzkarte aus. Die zuständigen Behörden führen ein Verzeichnis 

der verlorenen, gestohlenen und defekten Karten. 
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(3) Entzieht eine Vertragspartei oder, im Fall der Union, ein Mitgliedstaat einem Einbaubetrieb, 

einer Werkstatt oder einem Fahrzeughersteller nach Maßgabe des Artikels 7 die Zulassung, so 

zieht sie/er auch die diesem/dieser ausgestellten Werkstattkarten ein. 

 

(4) Jede Vertragspartei ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um das Fälschen der den 

zugelassenen Einbaubetrieben, Werkstätten und Fahrzeugherstellern ausgestellten 

Werkstattkarten zu verhindern. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Ausstellung von Fahrerkarten 

 

(1) Die Fahrerkarte wird dem Fahrer auf seinen Antrag von der zuständigen Behörde der 

Vertragspartei, in der er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, ausgestellt. Bestehen bei den 

zuständigen Behörden der Vertragspartei, die die Fahrerkarte ausstellt, Zweifel über die 

Richtigkeit der Angabe des gewöhnlichen Wohnsitzes oder sollen bestimmte spezifische 

Kontrollen vorgenommen werden, so können diese Behörden zusätzliche Auskünfte oder 

zusätzliche Belege vom Fahrer verlangen. 

 

Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „gewöhnlicher Wohnsitz“ den Ort, an dem 

eine Person wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – im Falle einer Person ohne 

berufliche Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen der 

Person und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d. h. während mindestens 185 Tagen 

im Kalenderjahr, wohnt. 
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Jedoch gilt als gewöhnlicher Wohnsitz einer Person, deren berufliche Bindungen an einem 

anderen Ort als dem ihrer persönlichen Bindungen liegen und die daher veranlasst ist, sich 

abwechselnd an verschiedenen Orten in den beiden Vertragsparteien aufzuhalten, der Ort 

ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. Letzteres ist nicht 

erforderlich, wenn sich die Person zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter Dauer im 

Gebiet einer Vertragspartei aufhält. 

 

(2) In hinreichend begründeten Ausnahmefällen kann jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, 

ein Mitgliedstaat einem Fahrer, der seinen gewöhnlichen Wohnsitz nicht im Gebiet einer 

Vertragspartei hat, eine befristete und nicht erneuerbare Fahrerkarte ausstellen, die für einen 

Zeitraum von höchstens 185 Tagen gültig ist, sofern dieser Fahrer sich in einem arbeitsrecht-

lichen Verhältnis mit einem im Gebiet der ausstellenden Vertragspartei niedergelassenen 

Unternehmen befindet und auf Verlangen eine entsprechende Fahrerbescheinigung vorlegt. 

 

(3) Die zuständigen Behörden der ausstellenden Vertragspartei treffen geeignete Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass der Antragsteller nicht bereits Inhaber einer gültigen Fahrerkarte ist, und 

versehen die Fahrerkarte auf sichtbare und sichere Weise mit den persönlichen Daten des 

Fahrers. 

 

(4) Die Gültigkeitsdauer der Fahrerkarte darf fünf Jahre nicht überschreiten. 
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(5) Eine gültige Fahrerkarte darf nur entzogen oder ausgesetzt werden, wenn die zuständigen 

Behörden einer Vertragspartei feststellen, dass die Karte gefälscht worden ist, der Fahrer eine 

Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist, oder die Ausstellung der Karte auf der Grundlage 

falscher Erklärungen und/oder gefälschter Dokumente erwirkt wurde. Werden solche 

Maßnahmen zum Entzug oder zur Aussetzung der Gültigkeit der Karte von einer anderen 

Vertragspartei als der ausstellenden Vertragspartei oder, im Fall der Union, von einem 

anderen Mitgliedstaat als dem ausstellenden Mitgliedstaat getroffen, so sendet erstere/ersterer 

die Karte so bald wie möglich an die Behörden der ausstellenden Vertragspartei oder im Falle 

der Union des ausstellenden Mitgliedstaats zurück und teilt die Gründe für den Entzug oder 

die Aussetzung mit. Dauert die Rücksendung der Karte voraussichtlich mehr als zwei 

Wochen, so teilt die Vertragspartei oder, im Fall der Union, der Mitgliedstaat, die/der die 

Aussetzung der Gültigkeit oder den Entzug der Karte vorgenommen hat, der ausstellenden 

Vertragspartei oder, im Fall der Union, dem ausstellenden Mitgliedstaat innerhalb dieser zwei 

Wochen die Gründe für die Aussetzung oder den Entzug mit. 

 

(6) Die zuständige Behörde der ausstellenden Vertragspartei kann verlangen, dass ein Fahrer die 

Fahrerkarte durch eine neue ersetzt, wenn dies zur Einhaltung der einschlägigen technischen 

Spezifikationen erforderlich ist. 

 

(7) Jede Vertragspartei ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um das Fälschen von 

Fahrerkarten zu verhindern. 

 

(8) Dieser Artikel hindert eine Vertragspartei oder, im Fall der Union, einen Mitgliedstaat nicht 

daran, eine Fahrerkarte einem Fahrer auszustellen, der seinen gewöhnlichen Wohnsitz in 

einem Teil des Gebiets dieser Vertragspartei hat, für den dieser Anhang nicht gilt, sofern in 

diesen Fällen die einschlägigen Bestimmungen dieses Abschnitts zur Anwendung kommen. 
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ARTIKEL 10 

 

Erneuerung von Fahrerkarten 

 

(1) Ist bei einer Erneuerung die Vertragspartei, in der der Fahrer seinen gewöhnlichen Wohnsitz 

hat, eine andere als diejenige, die die bestehende Fahrerkarte ausgestellt hat, und wurde bei 

den Behörden der erstgenannten Vertragspartei ein Antrag gestellt, die Fahrerkarte zu 

erneuern, so teilen diese den Ausstellungsbehörden der bisherigen Karte die genauen Gründe 

für die Erneuerung mit. 

 

(2) Bei Beantragung der Erneuerung einer Karte, deren Gültigkeitsdauer in Kürze abläuft, stellt 

die zuständige Behörde vor Ablauf der Gültigkeit eine neue Karte aus, sofern sie den Antrag 

bis zu der in Teil B Abschnitt 4 Artikel 5 genannten Frist erhalten hat. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Gestohlene, verlorene und defekte Fahrerkarten 

 

(1) Die ausstellende Behörde führt ein Verzeichnis der ausgestellten, gestohlenen, verlorenen und 

defekten Fahrerkarten, in dem die Fahrerkarten mindestens bis zum Ablauf ihrer Gültigkeits-

dauer aufgeführt werden. 

 

(2) Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte stellen die 

zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren Gebiet der Fahrer seinen gewöhnlichen 

Wohnsitz hat, binnen acht Werktagen nach Eingang eines entsprechenden begründeten 

Antrags eine Ersatzkarte aus. 
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ARTIKEL 12 

 

Gegenseitige Anerkennung von Fahrerkarten 

 

(1) Die von der jeweils anderen Vertragspartei ausgestellten Fahrerkarten werden gegenseitig 

anerkannt. 

 

(2) Hat der Inhaber einer von einer Vertragspartei ausgestellten gültigen Fahrerkarte seinen 

gewöhnlichen Wohnsitz in der anderen Vertragspartei begründet und den Umtausch seiner 

Karte gegen eine gleichwertige Fahrerkarte beantragt, so ist es Sache der umtauschenden 

Vertragspartei oder, im Fall der Union, des umtauschenden Mitgliedstaats zu prüfen, ob die 

vorgelegte Karte noch gültig ist. 

 

(3) Die Vertragsparteien oder, im Fall der Union, die Mitgliedstaaten, die einen Umtausch 

vornehmen, senden die einbehaltene Karte den Behörden der ausstellenden Vertragspartei 

oder, im Fall der Union, des ausstellenden Mitgliedstaats zurück und begründen ihr Vorgehen. 

 

(4) Wird eine Fahrerkarte von einer Vertragspartei oder, im Fall der Union, von einem 

Mitgliedstaat ersetzt oder umgetauscht, so wird dieser Vorgang ebenso wie jeder weitere 

Ersatz oder Umtausch in der betreffenden Vertragspartei oder, im Fall der Union, in dem 

betreffenden Mitgliedstaat erfasst. 
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ARTIKEL 13 

 

Elektronischer Austausch von Informationen über Fahrerkarten 

 

(1) Um sicherzustellen, dass der Antragsteller nicht bereits Inhaber einer gültigen Fahrerkarte ist, 

führen die Vertragsparteien oder, im Fall der Union, die Mitgliedstaaten nationale 

elektronische Register, in denen sie folgende Informationen über Fahrerkarten mindestens bis 

zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Fahrerkarten speichern: 

 

– Name und Vorname des Fahrers, 

 

– Geburtsdatum und, sofern verfügbar, Geburtsort des Fahrers, 

 

– gültige Führerscheinnummer und Ausstellungsland des Führerscheins (falls zutreffend), 

 

– Status der Fahrerkarte und 

 

– Nummer der Fahrerkarte. 

 

(2) Die elektronischen Register der Vertragsparteien oder, im Fall der Union, der Mitgliedstaaten 

müssen vernetzt und im gesamten Gebiet der Vertragsparteien zugänglich sein, indem das 

Benachrichtigungssystem TACHOnet oder ein kompatibles System eingesetzt wird. Im Falle 

eines kompatiblen Systems muss der Austausch elektronischer Daten mit der anderen 

Vertragspartei über das Benachrichtigungssystem TACHOnet möglich sein. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 172 

(3) Bei jeder Ausstellung, Ersetzung und erforderlichenfalls Erneuerung einer Fahrerkarte 

überprüfen die Vertragsparteien oder, im Fall der Union, die Mitgliedstaaten mittels des 

elektronischen Datenaustauschs, ob der Fahrer nicht bereits Inhaber einer anderen gültigen 

Fahrerkarte ist. Dabei dürfen nur die für die Zwecke dieser Überprüfung notwendigen Daten 

übertragen werden. 

 

(4) Kontrolleuren kann Zugang zu dem elektronischen Register gewährt werden, damit sie den 

Status der Fahrerkarte überprüfen können. 

 

 

ARTIKEL 14 

 

Einstellungen der Fahrtenschreiber 

 

(1) Der digitale Fahrtenschreiber darf nicht so eingestellt werden, dass er automatisch auf eine 

bestimmte Tätigkeitskategorie umschaltet, wenn der Fahrzeugmotor abgestellt oder die 

Zündung ausgeschaltet wird, es sei denn, der Fahrer kann die jeweilige Tätigkeitskategorie 

weiterhin manuell eingeben. 

 

(2) Fahrzeuge dürfen nur mit einem einzigen Fahrtenschreiber ausgerüstet sein, außer für die 

Zwecke von Praxiserprobungen. 

 

(3) Die Vertragsparteien verbieten die Herstellung, den Vertrieb, die Bewerbung und den Verkauf 

von Geräten, die dafür konstruiert oder bestimmt sind, Fahrtenschreiber zu manipulieren. 

 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 31-34/de 173 

ARTIKEL 15 

 

Verantwortlichkeit der Güterkraftverkehrsunternehmer 

 

(1) Der Güterkraftverkehrsunternehmer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine 

Fahrer hinsichtlich des ordnungsgemäßen Funktionierens des Fahrtenschreibers angemessen 

geschult und unterwiesen werden, unabhängig davon, ob dieser digital, intelligent oder analog 

ist; er führt regelmäßige Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass seine Fahrer den 

Fahrtenschreiber ordnungsgemäß verwenden, und gibt seinen Fahrern keinerlei direkte oder 

indirekte Anreize, die zu einem Missbrauch des Fahrtenschreibers anregen könnten. 

 

Der Güterkraftverkehrsunternehmer händigt den Fahrern von Fahrzeugen mit einem analogen 

Fahrtenschreiber eine ausreichende Anzahl von Schaublättern aus, wobei es dem persönlichen 

Charakter dieser Schaublätter, der Dauer des Einsatzes und der Verpflichtung Rechnung trägt, 

beschädigte oder von einem ermächtigten Kontrolleur eingezogene Schaublätter zu ersetzen. 

Der Güterkraftverkehrsunternehmer händigt den Fahrern nur solche Schaublätter aus, die 

einem genehmigten Muster entsprechen und die sich für das in das Fahrzeug eingebaute Gerät 

eignen. 

 

Der Güterkraftverkehrsunternehmer sorgt dafür, dass im Falle einer Nachprüfung der Aus-

druck von Daten aus dem Fahrtenschreiber unter Berücksichtigung der Dauer des Einsatzes 

auf Verlangen eines Kontrolleurs ordnungsgemäß erfolgen kann. 
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(2) Der Güterkraftverkehrsunternehmer bewahrt die Schaublätter und – sofern Ausdrucke gemäß 

Teil B Abschnitt 4 Artikel 9 dieses Anhangs erstellt wurden – die Ausdrucke in chronolo-

gischer Reihenfolge und in lesbarer Form nach der Benutzung mindestens ein Jahr lang auf 

und händigt den betreffenden Fahrern auf Verlangen eine Kopie aus. Der Güterkraftverkehrs-

unternehmer händigt den betreffenden Fahrern ferner auf Verlangen eine Kopie der von den 

Fahrerkarten heruntergeladenen Daten sowie Ausdrucke davon aus. Die Schaublätter, die 

Ausdrucke und die heruntergeladenen Daten sind jedem ermächtigten Kontrolleur auf 

Verlangen vorzulegen oder auszuhändigen. 

 

(3) Ein Güterkraftverkehrsunternehmer haftet für Verstöße gegen diesen Abschnitt und Teil B 

Abschnitt 4 dieses Anhangs, die von Fahrern des Unternehmers bzw. von den Fahrern 

begangen werden, die ihm zur Verfügung stehen. Jede Vertragspartei kann diese Haftung 

jedoch davon abhängig machen, dass der Güterkraftverkehrsunternehmer gegen Absatz 1 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels und gegen Teil B Abschnitt 2 Artikel 7 Absätze 1 

und 2 dieses Anhangs verstößt. 

 

 

ARTIKEL 16 

 

Verfahren für Güterkraftverkehrsunternehmer bei einer Fehlfunktion des Gerätes 

 

(1) Bei Betriebsstörung oder Fehlfunktion des Fahrtenschreibers muss der Güterkraftverkehrs-

unternehmer die Reparatur, sobald die Umstände dies gestatten, von einem zugelassenen 

Einbaubetrieb oder einer zugelassenen Werkstatt durchführen lassen. 

 

(2) Kann die Rückkehr zum Standort des Güterkraftverkehrsunternehmers erst nach mehr als 

einer Woche nach dem Tag des Eintritts der Betriebsstörung oder der Feststellung der 

Fehlfunktion erfolgen, so ist die Reparatur unterwegs vorzunehmen. 
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(3) Jede Vertragspartei oder, im Fall der Union, jeder Mitgliedstaat ermächtigt die zuständigen 

Behörden dazu, die Benutzung des Fahrzeugs zu untersagen, wenn eine Betriebsstörung oder 

Fehlfunktion nicht gemäß den Absätzen 1 oder 2 behoben wird, sofern dies mit den nationalen 

Rechtsvorschriften der betreffenden Vertragspartei im Einklang steht. 

 

 

ARTIKEL 17 

 

Verfahren für die Ausstellung von Fahrtenschreiberkarten 

 

Die Europäische Kommission stellt den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs das 

kryptografische Material für die Ausstellung von Fahrtenschreiberkarten für Fahrer, Werkstätten 

und Kontrollbehörden im Einklang mit den Zertifikatsregeln der European Root Certification 

Authority (ERCA) und den Zertifikatsregeln des Vereinigten Königreichs bereit. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 32 

 

 

MUSTER DER GENEHMIGUNG EINES GRENZÜBERSCHREITENDEN LINIENVERKEHRS  

UND VON SONDERFORMEN DES LINIENVERKEHRS 

(Genehmigung – Seite 1) 

(Orangefarbenes Papier – DIN A4) 

(Der Text ist in der (den) Amtssprache(n)  

oder einer der Amtssprachen der Vertragspartei abgefasst, in der der Antrag gestellt wird) 

Genehmigung 

gemäß Teil Zwei Teilbereich Drei Titel II des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits 

STAAT, DER DIE GENEHMIGUNG AUSSTELLT 

………………………………………………………………………………………….….. 

Genehmigungsbehörde: 

…………………………………………………….……………………………….…… 

Nationalitätszeichen des ausstellenden Staates: ………………………. (1) 

GENEHMIGUNG Nr.: ……………………………... eines Linienverkehrs □ (2) einer Sonderform des 

Linienverkehrs □ (2) 

mit Kraftomnibussen zwischen den Vertragsparteien des Handels- und Kooperationsabkommens 

über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 

andererseits, 

An: …………………………………………………………………………………………....…….………...... 

………………………………………………………………………………………………..………….….….. 

Name, Vorname oder Firmenbezeichnung des Betreibers oder des geschäftsführenden Betreibers im Falle 

einer Gruppe von Betreibern oder einer Partnerschaft: 

Anschrift: 

………………………………………………………………………………………..………………….….…. 

……………………………………………………………………………………………………………….… 

Telefon, Fax oder E-Mail: 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….……….… 

                                                 
1 Belgien (B), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (D), Estland (EST), Finnland (FIN), Frankreich (F), 

Griechenland (GR), Irland (IRL), Italien (I), Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (L), Malta 

(M), Niederlande (NL), Österreich (A), Polen (PL), Portugal (P), Rumänien (RO), Schweden (S), Slowakei 

(SK), Slowenien (SLO), Spanien (E), Tschechische Republik (CZ), Ungarn (H), Vereinigtes Königreich (UK), 

Zypern (CY), zu ergänzen. 
2 Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 
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(Genehmigung – Seite 2) 

Namen, Anschrift, Telefon- und Faxnummer oder E-Mail-Adresse des Betreibers oder, im Falle einer 

Gruppe von Betreibern oder einer Partnerschaft, die Namen aller Betreiber der Gruppe oder der 

Partnerschaft; zusätzlich die Namen etwaiger Unterauftragnehmer: 

(1) …..…………………………………………………………………………………………………….…. 

(2) ……………………………………………………………………………………………………….…... 

(3) ………………………………………………………………………………………………………........ 

(4) …………………………………………………………………………………………………................ 

(5) …………………………………………………………………………………………………................ 

Liste liegt ggf. bei. 

Gültigkeitsdauer der Genehmigung: Vom: …………………………. Bis zum: ……………….………...……. 

Ort und Datum der Ausstellung: …………………………………………………………………………..…… 

Unterschrift und Stempel der Behörde oder Stelle, die die Genehmigung erteilt: ……………………….…….. 

1. Streckenführung: ………………………………………………………………………….………...…... 

…………………………………………………………………………………………...…………………...…. 

a) Abfahrtsort: ……………………………………………..………................................................... 

……………………………………………………………………..............………………………….…. 

b) Bestimmungsort: …………….…………………………………………………............................ 

…………………………………………………………..……………………………………………….. 

Hauptstreckenführung des Verkehrsdienstes, wobei die Orte, an denen Fahrgäste aufgenommen oder 

abgesetzt werden, unterstrichen sind: ………………..…….……………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Fahrplan: …………………………………………………………………………………………..…….. 

(dieser Genehmigung beigefügt) 

3. Sonderformen des Linienverkehrs: 

a) Fahrgastkategorie: ………………….………………….…………………………………………. 

……………………………........................................................................................................................ 

4. Sonstige Bedingungen oder besondere Bestimmungen …...…………..................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Stempel der Genehmigungsbehörde 

 

Wichtiger Hinweis: 

1. Diese Genehmigung gilt für die gesamte Fahrtstrecke. 

2. Die Genehmigung oder eine von der Genehmigungsbehörde beglaubigte Kopie ist während der 

gesamten Dauer der Fahrt im Fahrzeug mitzuführen und den Kontrollberechtigten auf Verlangen 

vorzuzeigen. 

3. Der Ausgangs- oder Zielort muss sich im Gebiet der Vertragspartei befinden, in der der Betreiber 

niedergelassen ist und die Kraftomnibusse zugelassen sind. 
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(Genehmigung – Seite 3) 

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN 

1. Der Personenkraftverkehrsunternehmer nimmt den Verkehrsdienst innerhalb der Frist auf, die in der 

Entscheidung der Genehmigungsbehörde zur Erteilung der Genehmigung angegeben ist. 

2. Der Betreiber eines grenzüberschreitenden Linienverkehrs oder einer Sonderform des 

grenzüberschreitenden Linienverkehrs muss – außer im Fall höherer Gewalt – alle Maßnahmen 

treffen, um sicherzustellen, dass ein Verkehrsdienst den in der Genehmigung festgelegten 

Bedingungen entspricht. 

3. Der Betreiber hat Informationen über die Strecke, die Haltepunkte, den Zeitplan, die Fahrpreise 

und die Beförderungsbedingungen öffentlich zugänglich zu machen. 

4. Unbeschadet der Fahrzeug- und Fahrerdokumente (wie Zulassungsbescheinigung und Führerschein) 

gelten folgende Dokumente als Kontrolldokumente gemäß Artikel 477 des Handels- und 

Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und sind im 

Fahrzeug aufzubewahren und auf Verlangen eines zugelassenen Kontrollbeamten vorzulegen: 

– die Genehmigung der Durchführung eines grenzüberschreitenden Linienverkehrs oder von 

Sonderformen des grenzüberschreitenden Linienverkehrs oder deren beglaubigte Kopie; 

– die Lizenz des Betreibers für den grenzüberschreitenden Personenkraftverkehr oder deren 

beglaubigte Kopie gemäß den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs oder den 

Rechtsvorschriften der Union; 

– wenn eine Sonderform des grenzüberschreitenden Linienverkehrs durchgeführt wird, der 

Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmer oder dessen beglaubigte 

Kopie sowie ein Beleg dafür, dass es sich um eine bestimmte Gruppe von Fahrgästen unter 

Ausschluss anderer Fahrgäste im Rahmen einer Sonderform des Linienverkehrs handelt; 

– wenn der Betreiber eines Linienverkehrs oder einer Sonderform des Linienverkehrs zusätzliche 

Fahrzeuge einsetzt, um einer vorübergehenden oder außergewöhnlichen Situation zu begegnen, 

eine Kopie des Vertrags zwischen dem Betreiber des grenzüberschreitenden Linienverkehrs 

oder der Sonderform des grenzüberschreitenden Linienverkehrs und dem Unternehmen, das die 

zusätzlichen Fahrzeuge bereitstellt, oder ein gleichwertiges Dokument. 
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(Genehmigung – Seite 4) 

 

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN (Fortsetzung) 

 

5. Betreiber, die einen grenzüberschreitenden Linienverkehr mit Ausnahme von Sonderformen des 

Linienverkehrs durchführen, stellen Fahrausweise aus, die das Recht der Fahrgäste auf Beförderung 

bestätigen und als Kontrolldokument dienen, aus dem nachweislich der Abschluss des individuellen 

oder kollektiven Beförderungsvertrags zwischen dem Fahrgast und dem Verkehrsunternehmer 

hervorgeht. Die Fahrausweise, die auch elektronisch ausgestellt werden können, müssen folgende 

Angaben enthalten: 

 

a) Name des Betreibers; 

 

b) Ausgangs- und Zielort sowie gegebenenfalls die Rückfahrt; 

 

c) Gültigkeitsdauer des Fahrausweises und gegebenenfalls Datum und Uhrzeit der Abfahrt; 

 

d) Fahrpreis. 

 

Der Fahrgast hat den Fahrausweis jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
6. Betreiber, die einen grenzüberschreitenden Linienverkehr oder eine Sonderform des Linienverkehrs 

durchführen, lassen sämtliche Kontrollen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung der 

Beförderungen, insbesondere der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie in Bezug auf die 

Straßenverkehrssicherheit und Emissionen, zu. 

 

 

________________ 
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ANHANG 33 

 

 

MUSTER DES ANTRAGS  

AUF GENEHMIGUNG EINES GRENZÜBERSCHREITENDEN LINIENVERKEHRS UND  

VON GRENZÜBERSCHREITENDEN SONDERFORMEN DES LINIENVERKEHRS 

(Weißes Papier – DIN A4) 

(Abzufassen in der (den) Amtssprache(n) der Vertragspartei, in der der Antrag gestellt wird) 

 

ANTRAGSFORMULAR FÜR DIE ERTEILUNG ODER ERNEUERUNG EINER GENEHMIGUNG FÜR 

DIE DURCHFÜHRUNG EINES GRENZÜBERSCHREITENDEN LINIENVERKEHRS ODER 

GRENZÜBERSCHREITENDER SONDERFORMEN DES LINIENVERKEHRS(1) 

Aufnahme eines Linienverkehrs,  □ 

Aufnahme einer Sonderform des Linienverkehrs,  □ 

Erneuerung der Genehmigung eines Verkehrsdienstes, □ 

Änderung der Bedingungen für die Genehmigung eines Verkehrsdienstes, □ 

der bzw. die mit Kraftomnibussen zwischen den Vertragsparteien gemäß dem Handels- und 

Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits durchgeführt wird, 

……………………………………………………………………………………………………….................. 

(Genehmigungsbehörde) 

1. Name und Vorname oder Firmenbezeichnung des antragstellenden Betreibers; im Falle des Antrags 

einer Gruppe von Betreibern oder einer Partnerschaft der Name des Betreibers, der von den anderen 

Betreibern mit der Antragstellung betraut wurde: 

…………………………………………………………………………………………….……………............. 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

2. Die Verkehrsdienste werden durchgeführt von(1) 

einem Betreiber □ einer Gruppe von Betreibern □ einer Partnerschaft □ einem Unterauftragnehmer □ 

3. Namen und Anschriften des Betreibers oder, im Falle einer Gruppe von Betreibern oder einer 

Partnerschaft, die Namen aller Betreiber der Gruppe oder der Partnerschaft; zusätzlich sind die Namen 

etwaiger Unterauftragnehmer anzugeben(2) 

3.1 …………………………………………………..………. Tel. ………………….…….… 

3.2 …………………………………………………..………. Tel. ………………….…….… 

3.3 …………………………………………………..………. Tel. ………………….…….… 

3.4 …………………………………………………..………. Tel. ………………….…….… 

                                                 
1 Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 
2 Gegebenenfalls Liste beifügen. 
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(Antrag auf Genehmigung oder auf Erneuerung einer Genehmigung – Seite 2) 

 

4 Bei Sonderformen des Linienverkehrs: 

4.1 Fahrgastkategorie: (1) Arbeitnehmer □ Schüler/Studenten □ Andere □ 

5 Gültigkeitsdauer der beantragten Genehmigung oder Termin der Durchführung des Verkehrsdienstes: 

………………………………………………………………………………………………….......................... 

6 Hauptstrecke des Verkehrsdienstes (die Orte, an denen Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt 

werden, mit vollständiger Anschrift, bitte unterstreichen):(2) 

……………………………………………………………………………………………...……….................... 

…..………………………………………………………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………....................... 

7 Dauer des Verkehrsdienstes: ……………………………………………………...…….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..………............. 

…………………………………………………………………………………………………..………............. 

8 Häufigkeit (täglich, wöchentlich usw.): ………………………………………………...……………….. 

9 Fahrpreise ………………………………….…… Anhang beigefügt. 

10 Bitte als Anlage einen Fahrplan beilegen, anhand dessen die Einhaltung der internationalen 

Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten überprüft werden kann. 

11 Zahl der beantragten Genehmigungen oder beglaubigten Kopien:(3) 

……………………………………………………………………………………………………....................... 

12 Zusätzliche Angaben: 

………………………………………………………………………………………………........……………... 

(Ort und Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass – da die Genehmigung oder deren beglaubigte Kopie im 

Fahrzeug mitzuführen ist – die Anzahl der von der Genehmigungsbehörde ausgestellten Genehmigungen 

oder beglaubigten Kopien, die der Antragsteller besitzen muss, der Anzahl der für den beantragten 

Verkehrsdienst gleichzeitig eingesetzten Fahrzeuge entsprechen muss. 

Wichtiger Hinweis 

Dem Antrag sind insbesondere beizufügen: 

a) der Fahrplan einschließlich der Zeitnischen für Kontrollen an relevanten Grenzübergängen; 

b) eine beglaubigte Kopie der Lizenz(en) des Betreibers/der Betreiber für den grenzüberschreitenden 

Personenkraftverkehr gemäß den nationalen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union; 

c) eine Karte in geeignetem Maßstab, auf der die Fahrtstrecke sowie die Orte, an denen Fahrgäste 

aufgenommen oder abgesetzt werden, verzeichnet sind; 

d) ein Fahrplan, anhand dessen die Einhaltung der internationalen Rechtsvorschriften über die Lenk- und 

Ruhezeiten überprüft werden kann. 

e) alle zweckdienlichen Angaben zu Busbahnhöfen. 

__________________ 

                                                 
1 Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 
2 Die Genehmigungsbehörde kann verlangen, dass dem Antragsformular eine vollständige Liste der Orte, an 

denen Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden, mit den vollständigen Anschriften gesondert beigefügt 

wird. 
3 Soweit zutreffend ausfüllen. 
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ANHANG 34 

 

MUSTER DES FAHRTENBLATTS FÜR GELEGENHEITSVERKEHR 

 

FAHRTENBLATT Nr. …………… aus Heft Nr. ………… 

(Papier: Farbe Pantone 358 (Hellgrün) oder möglichst ähnlicher Farbton, Format DIN A4 ungestrichen) 

GELEGENHEITSVERKEHR MIT KABOTAGE UND GELEGENHEITSVERKEHR MIT TRANSIT 

(Zusätzliche Informationen können jeweils auf einem gesonderten Blatt gegeben werden) 

1 

Amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs 

 

…………………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift des Verkehrsunternehmens 

2  1. ……………………………………………..………..…… 

2. ………………………………………….……..….....…… 

3. …………………………………………………..…..…… 
Verkehrsunternehmer, Unterauftragnehmer, 

Gesellschafter, Unternehmergruppe 

3 
 

1. ………………………………………………………….… 

2. ………………………………………………….………… 

3. ………………………………………………..…………… Name(n) des Fahrers/der Fahrer 

4 Veranstalter des Gelegenheitsverkehrs 1. …………………..…….….. 2. ………..…………….……. 

3. ……………………………. 4. …………..……….………. 

5 Art des Verkehrsdienstes □ Gelegenheitsverkehr mit Kabotage 

□ Gelegenheitsverkehr mit Transit 

6 Abfahrtsort: ………………………………………………..…..… Land: ……….………..………………………...……… 

Bestimmungsort: …………………….…………………….…..… Land: ………………...…………………..….………… 

7 Fahrtprogramm Strecke/Tagesetappen und/oder 

Aufnahme- und Absetzungsorte 

Anzahl der 

Fahrgäste 

Leerfahrten 

(mit X 

angeben) 

Voraussichtliche km 

Datum von nach 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

8 Etwaige Anschlussverbindung bei einem 

anderen Unternehmen derselben Gruppe 

Anzahl der 

abgesetzten 

Fahrgäste 

Zielort der abgesetzten 

Fahrgäste 

Name des Unternehmers, 

der die Fahrgäste wieder 

aufnimmt 

    

    

9 Unvorhergesehene Änderungen 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

__________________ 
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ANHANG 35 

 

# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

1 ALF/3X14- 

Kaiserbarsch 

(3,4,5,6,7,8,9,10,1

2,14) 

UK-Gewässer, Unionsgewässer und internationale 

Gewässer von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14 
96,95 3,05 96,95 3,05 96,95 3,05 96,95 3,05 96,95 3,05 96,95 3,05 

2 ANF/07. Seeteufel (7) 7 78,78 21,22 78,24 21,76 77,70 22,30 77,05 22,95 76,62 23,38 76,62 23,38 

3 ANF/2AC4-C 
Seeteufel 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
13,74 86,26 12,92 87,08 12,11 87,89 11,13 88,87 10,48 89,52 10,48 89,52 

4 ANF/56-14 

Seeteufel 

(westlich von 

Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 
60,99 39,01 59,62 40,38 58,25 41,75 56,60 43,40 55,50 44,50 55,50 44,50 

5 ARU/1/2. Goldlachs (1,2) 
UK-Gewässer und internationale Gewässer von 1 

und 2 
56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 

6 ARU/3A4-C 
Goldlachs 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; 

Unionsgewässer von 3a 
98,40 1,60 98,40 1,60 98,40 1,60 98,40 1,60 98,40 1,60 98,40 1,60 

7 ARU/567. 
Goldlachs 

(westlich) 

6 und 7; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5 
94,41 5,59 94,41 5,59 94,41 5,59 94,41 5,59 94,41 5,59 94,41 5,59 

8 BLI/12INT- 
Blauleng 

(International 12) 
Internationale Gewässer von 12 99,14 0,86 99,14 0,86 99,14 0,86 99,14 0,86 99,14 0,86 99,14 0,86 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

9 BLI/24- 
Blauleng 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und internationale Gewässer von 2; 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4 
73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 

10 BLI/5B67- 
Blauleng 

(westlich) 

6 und 7; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5 
77,31 22,69 76,73 23,27 76,16 23,84 75,46 24,54 75,00 25,00 75,00 25,00 

11 BOR/678- 
Eberfisch 

(westlich) 
6, 7 und 8 93,65 6,36 93,65 6,36 93,65 6,36 93,65 6,36 93,65 6,36 93,65 6,36 

12 BSF/56712- 

Schwarzer 

Degenfisch 

(westlich) 

6 und 7; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5; internationale Gewässer von 12 
94,31 5,69 94,31 5,69 94,31 5,69 94,31 5,69 94,31 5,69 94,31 5,69 

13 COD/07A. 
Kabeljau (Irische 

See) 
7a 56,05 43,95 55,84 44,16 55,63 44,37 55,37 44,63 55,20 44,80 55,20 44,80 

14 COD/07D. 

Kabeljau 

(östlicher 

Ärmelkanal) 

7d 90,75 9,25 90,75 9,25 90,75 9,25 90,75 9,25 90,75 9,25 90,75 9,25 

15 COD/5BE6A 

Kabeljau 

(westlich von 

Schottland) 

6a; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b östlich von 12° 00’ W 
30,23 69,77 27,37 72,63 24,51 75,49 21,08 78,92 18,79 81,21 18,79 81,21 

16 COD/5W6-14 
Kabeljau 

(Rockall) 

6b; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b westlich von 12° 00’ W sowie von 12 

und 14 

33,95 66,05 31,71 68,29 29,47 70,53 26,78 73,22 24,99 75,01 24,99 75,01 

17 COD/7XAD34 
Kabeljau 

(Keltische See) 

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 und 10; Unionsgewässer von 

CECAF 34.1.1 
90,70 9,30 90,47 9,53 90,23 9,77 89,95 10,05 89,76 10,24 89,76 10,24 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

18 DGS/15X14 
Dornhai 

(westlich) 

6, 7 und 8; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5; internationale Gewässer von 1, 12 

und 14 

57,53 42,47 56,61 43,39 55,69 44,31 54,58 45,42 53,84 46,16 53,84 46,16 

19 DWS/56789- 
Tiefseehaie 

(westlich) 

6, 7, 8 und 9; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5 
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

20 HAD/07A. 
Schellfisch 

(Irische See) 
7a 47,24 52,76 46,42 53,58 45,61 54,39 44,63 55,37 43,98 56,02 43,98 56,02 

21 HAD/5BC6A. 

Schellfisch 

(westlich von 

Schottland) 

6a; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b 
19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 

22 HAD/6B1214 
Schellfisch 

(Rockall) 

UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 6b; internationale Gewässer von 12 und 14 
16,76 83,24 16,32 83,68 15,88 84,12 15,35 84,65 15,00 85,00 15,00 85,00 

23 HAD/7X7A34 
Schellfisch 

(Keltische See) 

7b-k, 8, 9 und 10; Unionsgewässer von 

CECAF 34.1.1 
84,00 16,00 83,00 17,00 82,00 18,00 80,80 19,20 80,00 20,00 80,00 20,00 

24 HER/07A/MM 
Hering (Irische 

See) 
7a nördlich 52° 30’ N 11,01 88,99 8,50 91,50 6,00 94,00 2,99 97,01 0,99 99,01 0,99 99,01 

25 HER/5B6ANB 
Hering (westlich 

von Schottland) 

6b und 6aN; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5b 
35,95 64,05 35,34 64,66 34,74 65,26 34,01 65,99 33,53 66,47 33,53 66,47 

26 HER/7EF. 

Hering 

(westlicher 

Ärmelkanal und 

Bristol-Kanal) 

7e und 7f 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

27 HER/7G-K. 
Hering (Keltische 

See) 
7a südlich 52° 30’ N, 7g, 7h, 7j und 7k 99,88 0,12 99,88 0,12 99,88 0,12 99,88 0,12 99,88 0,12 99,88 0,12 

28 HKE/2AC4-C 
Seehecht 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
60,67 39,33 57,11 42,89 53,56 46,44 49,29 50,71 46,45 53,55 46,45 53,55 

29 HKE/571214 
Seehecht 

(westlich) 

6 und 7; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5b; internationale Gewässer von 12 

und 14 

80,33 19,67 80,05 19,95 79,77 20,23 79,43 20,57 79,20 20,80 79,20 20,80 

30 JAX/2A-14 
Bastardmakrele 

(westlich) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4a; 6, 7a-

c, e-k; 8a-b, d-e; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 2a und 5b; internationale Gewässer 

von 12 und 14 

90,61 9,39 90,61 9,39 90,61 9,39 90,61 9,39 90,61 9,39 90,61 9,39 

31 JAX/4BC7D 

Bastardmakrele 

(südliche Nordsee 

und östlicher 

Ärmelkanal) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4b, 4c 

und 7d 
71,46 28,54 68,60 31,40 65,73 34,27 62,29 37,71 60,00 40,00 60,00 40,00 

32 L/W/2AC4-C 

Limande und 

Rotzunge 

(Nordsee)* 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
35,97 64,03 35,48 64,52 34,98 65,02 34,39 65,61 34,00 66,00 34,00 66,00 

33 LEZ/07. Butte (7) 7 81,37 18,63 80,65 19,35 79,93 20,07 79,07 20,93 78,50 21,50 78,50 21,50 

34 LEZ/2AC4-C Butte (Nordsee) 
UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
3,74 96,26 3,74 96,26 3,74 96,26 3,74 96,26 3,74 96,26 3,74 96,26 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

35 LEZ/56-14 
Butte (westlich 

von Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 
60,84 39,16 59,55 40,45 58,25 41,75 56,69 43,31 55,65 44,35 55,65 44,35 

36 LIN/03A-C. Leng (3a) Unionsgewässer von 3a 92,65 7,35 92,65 7,35 92,65 7,35 92,65 7,35 92,65 7,35 92,65 7,35 

37 LIN/04-C. Leng (Nordsee) UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4 21,22 78,78 20,92 79,08 20,61 79,39 20,24 79,76 20,00 80,00 20,00 80,00 

38 LIN/6X14. Leng (westlich) 
6, 7, 8, 9 und 10; internationale Gewässer von 12 

und 14 
63,67 36,33 63,25 36,75 62,83 37,17 62,33 37,67 62,00 38,00 62,00 38,00 

39 NEP/*07U16 
Kaisergranat 

(Porcupine Bank) 
Funktionale Einheit 16 von ICES-Untergebiet 7 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 

40 NEP/07. Kaisergranat (7) 7 61,68 38,32 60,76 39,24 59,84 40,16 58,74 41,26 58,00 42,00 58,00 42,00 

41 NEP/2AC4-C 
Kaisergranat 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 

42 NOP/2A3A4. 
Stintdorsch 

(Nordsee) 

3a; UK-Gewässer und Unionsgewässer und 4; UK-

Gewässer von 2a 
85,00 15,00 82,50 17,50 80,00 20,00 77,00 23,00 75,00 25,00 75,00 25,00 

43 PLE/07A. 
Scholle (Irische 

See) 
7a 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 

44 PLE/56-14 
Scholle (westlich 

von Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 
39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 

45 PLE/7DE. 
Scholle 

(Ärmelkanal)* 
7d und 7e 70,36 29,64 70,27 29,73 70,18 29,82 70,07 29,93 70,00 30,00 70,00 30,00 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

46 PLE/7FG. Scholle (7fg) 7f und 7g 74,86 25,14 74,58 25,42 74,30 25,70 73,96 26,04 73,74 26,26 73,74 26,26 

47 PLE/7HJK. Scholle (7hjk) 7h, 7j und 7k 84,25 15,75 83,71 16,29 83,17 16,83 82,52 17,48 82,09 17,91 82,09 17,91 

48 POK/56-14 

Seelachs 

(westlich von 

Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b, 12 und 14 
62,32 37,68 58,99 41,01 55,66 44,34 51,66 48,34 49,00 51,00 49,00 51,00 

49 POK/7/3411 
Seelachs 

(Keltische See) 

7, 8, 9 und 10; Unionsgewässer von 

CECAF 34.1.1 
84,86 15,14 84,90 15,10 84,93 15,07 84,97 15,03 85,00 15,00 85,00 15,00 

50 POL/07. Pollack (7) 7 78,03 21,97 77,27 22,73 76,51 23,49 75,61 24,39 75,00 25,00 75,00 25,00 

51 POL/56-14 
Pollack (westlich 

von Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 
63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 

52 PRA/2AC4-C 
Eismeergarnele 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 

53 RJE/7FG. 
Kleinäugiger 

Rochen (7fg) 
7f und 7g 56,36 43,64 53,39 46,61 50,42 49,58 46,86 53,14 44,49 55,51 44,49 55,51 

54 RJU/7DE. 
Perlrochen 

(Ärmelkanal) 
7d und 7e 69,12 30,88 68,09 31,91 67,06 32,94 65,82 34,18 65,00 35,00 65,00 35,00 

55 RNG/5B67- 

Rundnasen-

Grenadier 

(westlich) 

6 und 7; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5b 
95,16 4,84 95,16 4,84 95,16 4,84 95,16 4,84 95,16 4,84 95,16 4,84 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

56 RNG/8X14- 

Rundnasen-

Grenadier 

(8,9,10,12,14) 

8, 9 und 10; internationale Gewässer von 12 

und 14 
99,71 0,29 99,71 0,29 99,71 0,29 99,71 0,29 99,71 0,29 99,71 0,29 

57 SAN/2A3A4. 

Sandaale 

(Nordsee, alle 

Bänke) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a; Unionsgewässer von 3a 
97,26 2,74 97,14 2,86 97,03 2,97 96,89 3,11 96,80 3,20 96,80 3,20 

58 SBR/678- 
Rote Fleckbrasse 

(westlich) 
6, 7 und 8 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 

59 SOL/07A. 
Seezunge (Irische 

See) 
7a 77,15 22,86 77,03 22,97 76,92 23,08 76,79 23,21 76,70 23,30 76,70 23,30 

60 SOL/07D. 

Seezunge 

(östlicher 

Ärmelkanal) 

7d 80,31 19,69 80,23 19,77 80,15 19,85 80,06 19,94 80,00 20,00 80,00 20,00 

61 SOL/07E. 

Seezunge 

(westlicher 

Ärmelkanal) 

7e 38,97 61,03 38,60 61,40 38,24 61,76 37,79 62,21 37,50 62,50 37,50 62,50 

62 SOL/24-C. 
Seezunge 

(Nordsee) 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
88,09 11,91 86,81 13,19 85,54 14,46 84,02 15,98 83,00 17,00 83,00 17,00 

63 SOL/56-14 

Seezunge 

(westlich von 

Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 
80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 

64 SOL/7FG. Seezunge (7fg) 7f und 7g 69,35 30,65 68,93 31,07 68,51 31,49 68,01 31,99 67,67 32,33 67,67 32,33 

65 SOL/7HJK. Seezunge (7hjk) 7h, 7j und 7k 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 
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# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

66 SPR/2AC4-C Sprotte (Nordsee) 
UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
96,18 3,82 96,18 3,82 96,18 3,82 96,18 3,82 96,18 3,82 96,18 3,82 

67 SPR/7DE. 
Sprotte 

(Ärmelkanal) 
7d und 7e 28,60 71,40 25,45 74,55 22,30 77,70 18,52 81,48 16,00 84,00 16,00 84,00 

68 SRX/07D. 
Rochen (östlicher 

Ärmelkanal) 
7d 84,51 15,49 84,44 15,56 84,36 15,64 84,27 15,73 84,21 15,79 84,21 15,79 

69 SRX/2AC4-C Rochen (Nordsee) 
UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
32,73 67,27 32,29 67,71 31,86 68,14 31,35 68,65 31,00 69,00 31,00 69,00 

70 SRX/67AKXD Rochen (westlich) 
UK-Gewässer und Unionsgewässer von 6a, 6b, 7a-

c und 7e-k 
71,06 28,94 70,54 29,46 70,02 29,98 69,40 30,60 68,99 31,01 68,99 31,01 

71 T/B/2AC4-C 

Steinbutt und 

Glattbutt 

(Nordsee)* 

UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a 
81,82 18,18 81,37 18,63 80,91 19,09 80,36 19,64 80,00 20,00 80,00 20,00 

72 USK/04-C. Lumb (Nordsee) UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 

73 USK/567EI. Lumb (westlich) 
6 und 7; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5 
70,73 29,27 70,55 29,45 70,37 29,63 70,15 29,85 70,00 30,00 70,00 30,00 

74 WHG/07A. 
Wittling (Irische 

See) 
7a 42,27 57,73 41,45 58,55 40,63 59,37 39,65 60,35 39,00 61,00 39,00 61,00 

75 WHG/56-14 
Wittling (westlich 

von Schottland) 

6; UK-Gewässer und internationale Gewässer 

von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 
37,53 62,47 36,67 63,33 35,81 64,19 34,78 65,22 34,09 65,91 34,09 65,91 

76 WHG/7X7A-C 
Wittling 

(Keltische See)* 
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j und 7k 88,95 11,05 88,89 11,11 88,84 11,16 88,77 11,23 88,73 11,27 88,73 11,27 

 

__________________ 
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ANHANG 36 

A. Trilaterale Bestände UK-EU-NO 

# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

77 COD/2A3AX4 
Kabeljau 

(Nordsee) 

4; UK-Gewässer von 2a; der Teil von 3a, der nicht 

zum Skagerrak und Kattegat gehört 
47,03 52,97 46,02 53,98 45,02 54,99 43,81 56,19 43,00 57,00 43,00 57,00 

78 HAD/2AC4. 
Schellfisch 

(Nordsee) 
4; UK-Gewässer von 2a 18,45 81,55 17,80 82,20 17,14 82,86 16,35 83,65 15,83 84,17 15,83 84,17 

79 HER/2A47DX 
Hering (Beifang 

Nordsee) 
4 und 7d; UK-Gewässer von 2a 98,18 1,82 98,18 1,82 98,18 1,82 98,18 1,82 98,18 1,82 98,18 1,82 

80 HER/4AB. 
Hering 

(Keltische See) 

UK-Gewässer, Unionsgewässer und norwegische 

Gewässer von 4 nördlich von 53° 30‘ N 
71,33 28,67 70,42 29,58 69,50 30,50 68,41 31,59 67,68 32,32 67,68 32,32 

81 HER/4CXB7D 

Hering (südliche 

Nordsee und 

östlicher 

Ärmelkanal) 

4c, 7d außer Blackwater 88,76 11,24 88,48 11,52 88,21 11,79 87,87 12,13 87,65 12,35 87,65 12,35 

82 PLE/2A3AX4 
Scholle 

(Nordsee) 

4; UK-Gewässer von 2a; der Teil von 3a, der nicht 

zum Skagerrak und Kattegat gehört 
71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 

83 POK/2C3A4 
Seelachs 

(Nordsee) 
3a und 4; UK-Gewässer von 2a 77,71 22,29 76,78 23,22 75,85 24,15 74,74 25,26 74,00 26,00 74,00 26,00 

84 WHG/2AC4. 
Wittling 

(Nordsee) 
4; UK-Gewässer von 2a 34,78 65,22 32,71 67,29 30,63 69,37 28,13 71,87 26,47 73,53 26,47 73,53 
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B. Bestände der Küstenstaaten 

# Code 
Gebräuchliche 

Bezeichnung 
ICES-Gebiete 

Anteile 

2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 

EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK EU UK 

85 MAC/2A34. 
Makrele 

(Nordsee) 

3a und 4; UK-Gewässer von 2a; Unionsgewässer 

von 3b, 3c und der Unterdivisionen 22-32 
93,91 6,09 93,78 6,22 93,65 6,35 93,50 6,50 93,40 6,60 93,40 6,60 

86 MAC/2CX14- 
Makrele 

(westlich) 

6, 7, 8a, 8b, 8d und 8e; UK-Gewässer und 

internationale Gewässer von 5b; internationale 

Gewässer von 2a, 12 und 14 

35,15 64,85 34,06 65,94 32,98 67,02 31,67 68,33 30,80 69,20 30,80 69,20 

87 WHB/1X14 
Blauer Wittling 

(nördlich) 

UK-Gewässer, Unionsgewässer und internationale 

Gewässer von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 

und 14 

79,47 20,53 79,35 20,65 79,24 20,76 79,09 20,91 79,00 21,00 79,00 21,00 

 

C. ICCAT-Bestände 

# Code Gebräuchliche Bezeichnung Gebiet 

Anteile 

EU UK 

88 ALB/AN05N Weißer Thun (Nordatlantik) Atlantik, nördlich von 5° N 98,48 1,52 

89 BFT/AE45WM Roter Thun (Nordostatlantik) Atlantik, östlich von 45° W, und Mittelmeer 99,75 0,25 

90 BSH/AN05N Blauhai (Nordatlantik) Atlantik, nördlich von 5° N 99,90 0,10 

91 SWO/AN05N Schwertfisch (Nordatlantik) Atlantik, nördlich von 5° N 99,99 0,01 
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D. NAFO-Bestände 

# Code Gebräuchliche Bezeichnung Gebiet 

Anteile 

EU UK 

92 COD/N3M. Kabeljau (NAFO 3M) NAFO 3M 83,66 16,34 

 

E. Sonderfälle 

# Code Gebräuchliche Bezeichnung ICES-Gebiete 

Anteile 

EU UK 

93 COD/1/2B. Kabeljau (Svalbard) 1 und 2b 75,00 25,00 

 

F. Bestände, die nur in den Gewässern einer Vertragspartei vorkommen 

# Code Gebräuchliche Bezeichnung ICES-Gebiete 

Anteile 

EU UK 

94 GHL/2A C46 
Schwarzer Heilbutt (Nordsee und 

westlich von Schottland) 

6; UK-Gewässer und Unionsgewässer von 4; UK-

Gewässer von 2a; UK-Gewässer und internationale 

Gewässer von 5b 

27,35 72,65 
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# Code Gebräuchliche Bezeichnung ICES-Gebiete 

Anteile 

EU UK 

95 HER/06ACL. Hering (Clyde) 6 Clyde 0,00 100,00 

96 HER/1/2- Hering (ASH) 
UK-Gewässer, färöische, norwegische und 

internationale Gewässer von 1 und 2 
70,00 30,00 

97 LIN/05EI. Leng (5) UK-Gewässer und internationale Gewässer von 5 81,48 18,52 

98 LIN/1/2. Leng (1,2) 
UK-Gewässer und internationale Gewässer von 1 

und 2 
77,78 22,22 

99 NEP/5BC6. Kaisergranat (westlich von Schottland) 
6; UK-Gewässer und internationale Gewässer von 

5b 
2,36 97,64 

100 RED/51214D Rotbarsch [tief pelagisch] (5,12,14) 
UK-Gewässer und internationale Gewässer von 5; 

internationale Gewässer 12 und 14 
98,00 2,00 

101 RED/51214S Rotbarsch [flach pelagisch] (5,12,14) 
UK-Gewässer und internationale Gewässer von 5; 

internationale Gewässer von 12 und 14 
98,00 2,00 

102 SBR/10- Rote Fleckbrasse (Azoren) 
Unionsgewässer und internationale Gewässer 

von 10 
99,12 0,88 

103 SRX/89-C. Rochen (8,9) 
UK-Gewässer und Unionsgewässer von 8; 

Unionsgewässer von 9 
99,78 0,22 

104 USK/1214EI Lumb (1,2,14) 
UK-Gewässer und internationale Gewässer von 1, 

2 und 14 
71,43 28,57 

 

 

__________________ 



 

 

EU/UK/TCA/Anhänge 35-38/de 13 

ANHANG 37 

 

# Bestandscode Gebräuchliche Bezeichnung ICES-Gebiete 

105 ANF/8ABDE. Seeteufel (8) 8a, 8b, 8d und 8e 

106 BLI/03A- Blauleng (3a) Unionsgewässer von 3a 

107 BSF/8910- Schwarzer Degenfisch (8,9,10) 8, 9 und 10 

108 COD/03AN. Kabeljau (Skagerrak) Skagerrak 

109 HAD/03A. Schellfisch (3a) 3a 

110 HER/03A. Hering (3a) 3a 

111 HER/03A-BC Hering (3a Beifang) 3a 

112 HER/6AS7BC Hering (Gewässer westlich von Irland) 6aS, 7b und 7c 

113 HKE/03A. Seehecht (3a) 3a 

114 HKE/8ABDE. Seehecht (8) 8a, 8b, 8d und 8e 
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# Bestandscode Gebräuchliche Bezeichnung ICES-Gebiete 

115 JAX/08C. Bastardmakrele (8c) 8c 

116 LEZ/8ABDE. Butte (8) 8a, 8b, 8d und 8e 

117 MAC/2A4A-N Makrele (Zuweisung Dänemarks in norwegischen 

Gewässern) 

Norwegische Gewässer von 2a und 4a 

118 MAC/8C3411 Makrele (südliche Komponente) 8c, 9 und 10; Unionsgewässer von 

CECAF 34.1.1 

119 PLE/03AN. Scholle (Skagerrak) Skagerrak 

120 SPR/03A. Sprotte (3a) 3a 

121 SRX/03A-C. Rochen (3a) Unionsgewässer von 3a 

122 USK/03A. Lumb (3a) 3a 

123 WHB/8C3411 Blauer Wittling (südliche Komponente) 8c, 9 und 10; Unionsgewässer von 

CECAF 34.1.1 

 

__________________ 
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ANHANG 38 

 

 

PROTOKOLL  

ÜBER DEN ZUGANG ZU DEN GEWÄSSERN 

 

Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union – 

 

in BEKRÄFTIGUNG der souveränen Rechte und Pflichten unabhängiger Küstenstaaten, die von 

den Vertragsparteien ausgeübt werden, 

 

unter NACHDRÜCKLICHEM HINWEIS DARAUF, dass das Recht jeder Vertragspartei, Schiffen 

der anderen Vertragspartei Zugang zu Fischbeständen in ihren Gewässern zu gewähren, 

normalerweise im Rahmen jährlicher Konsultationen ausgeübt wird, nachdem die TAC für ein 

bestimmtes Jahr in jährlichen Konsultationen festgelegt wurden, 

 

in ANBETRACHT der sozialen und wirtschaftlichen Vorteile einer weiteren Stabilitätsphase, in der 

den Fischern bis zum 30. Juni 2026 gestattet würde, wie vor Inkrafttreten dieses Abkommens 

weiterhin Zugang zu den Gewässern der anderen Vertragspartei zu erhalten – 

 

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Es wird ein Anpassungszeitraum festgelegt. Der Anpassungszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 

2021 bis zum 30. Juni 2026. 
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ARTIKEL 2 

 

(1) Abweichend von Artikel 500 Absätze 1, 3, 4, 5, 6 und 7 dieses Abkommens gewährt jede 

Vertragspartei während des Anpassungszeitraums den Schiffen der anderen Vertragspartei 

uneingeschränkten Zugang zu ihren Gewässern, damit 

 

a) sie die in Anhang 35 und in Anhang 36 Tabellen A, B und F aufgeführten Bestände in 

einer Höhe befischen können, die in einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen 

Anteil der Vertragsparteien an den Fangmöglichkeiten steht; 

 

b) sie nicht quotengebundene Bestände in einer Höhe befischen können, die der 

durchschnittlichen Tonnage dieser Vertragspartei in den Gewässern der anderen 

Vertragspartei im Zeitraum 2012-2016 entspricht; 

 

c) qualifizierte Schiffe Zugang zu dem Gebiet in den Gewässern der Vertragsparteien 

zwischen sechs und zwölf Seemeilen von den Basislinien in den ICES-Divisionen 4c 

und 7d-g haben, soweit die infrage kommenden Schiffe der Vertragspartei am 

31. Dezember 2020 Zugang zu diesem Gebiet hatten. 

 

Für die Zwecke des Buchstabens c bezeichnet der Ausdruck „qualifiziertes Schiff“ ein Schiff 

einer Vertragspartei, das mindestens vier Jahre zwischen 2012 und 2016 in dem im 

vorstehenden Satz genannten Gebiet gefischt hat, oder seinen direkten Ersatz. 

 

(2) Die Vertragsparteien notifizieren der anderen Vertragspartei jede Änderung des Umfangs und 

der Bedingungen für den Zugang zu den Gewässern, die ab dem 1. Juli 2026 gelten. 

 

(3) Artikel 501 dieses Abkommens gilt sinngemäß für jede Änderung gemäß Absatz 2 für den 

Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 31. Dezember 2026. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 39 

 

 

AUSTAUSCH VON DNA-, FINGERABDRUCK-  

UND FAHRZEUGREGISTERDATEN 

 

KAPITEL 0 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Anhangs ist es, die erforderlichen Datenschutz-, Verwaltungs- und technischen 

Bestimmungen für die Durchführung von Teil Drei Titel II dieses Abkommens festzulegen. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Technische Spezifikationen 

 

Die Staaten beachten bei allen Anfragen und Rückmeldungen bezüglich der Abrufe und Abgleiche 

von DNA-Profilen, daktyloskopischen Daten und Fahrzeugregisterdaten gemeinsame technische 

Spezifikationen. Diese technischen Spezifikationen sind in den Kapiteln 1 bis 3 festgelegt. 
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ARTIKEL 3 

 

Kommunikationsnetzwerk 

 

Der elektronische Austausch von DNA-Daten, daktyloskopischen Daten und Fahrzeugregisterdaten 

zwischen den Staaten erfolgt unter Verwendung des Kommunikationsnetzwerks TESTA II 

(Transeuropäische Telematikdienste zwischen Behörden) sowie dessen Fortentwicklungen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Verfügbarkeit des automatisierten Datenaustauschs 

 

Die Staaten treffen alle notwendigen Vorkehrungen, damit der automatisierte Abruf oder Abgleich 

von DNA-Daten, daktyloskopischen Daten und Fahrzeugregisterdaten 24 Stunden täglich und 

sieben Tage pro Woche möglich ist. Im Fall einer technischen Störung informieren die nationalen 

Kontaktstellen der Staaten einander umgehend und vereinbaren für die Zwischenzeit einen 

alternativen Informationsaustausch gemäß den geltenden rechtlichen Regelungen. Der 

automatisierte Datenaustausch ist so schnell wie möglich wieder herzustellen. 
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ARTIKEL 5 

 

Kennungen für DNA-Daten und daktyloskopische Daten 

 

Die in Artikel 529 und Artikel 533 dieses Abkommens genannten Kennungen bestehen aus einer 

Kombination folgender Elemente: 

 

a) Code, der es den Staaten im Fall einer Übereinstimmung ermöglicht, personenbezogene Daten 

und sonstige Informationen in ihren Datenbanken abzurufen, um sie einem, mehreren oder 

allen Staaten gemäß Artikel 536 dieses Abkommens zu übermitteln, 

 

b) Code, der die nationale Herkunft des DNA-Profils beziehungsweise des daktyloskopischen 

Datums anzeigt, und 

 

c) im Zusammenhang mit DNA-Daten: Code, der den Typ des DNA-Profils anzeigt. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Grundsätze des DNA-Datenaustauschs 

 

(1) Die Staaten verwenden für den DNA-Datenaustausch bestehende Standards, wie 

beispielsweise ESS (European Standard Set) oder ISSOL (Interpol Standard Set of Loci). 

 

(2) Das Übermittlungsverfahren beim automatisierten Abruf und Abgleich von DNA-Profilen 

erfolgt im Wege einer dezentralen Struktur. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 4 

(3) Es werden geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität der 

an andere Staaten weitergeleiteten Daten, einschließlich ihrer Verschlüsselung, getroffen. 

 

(4) Die Staaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um die Integrität der den anderen Staaten 

zur Verfügung gestellten oder zum Abgleich übermittelten DNA-Profile zu garantieren und 

um zu gewährleisten, dass diese Maßnahmen mit internationalen Standards, wie zum Beispiel 

der Norm ISO 17025, übereinstimmen. 

 

(5) Die Staaten verwenden Staatencodes gemäß der Norm ISO 3166-1 alpha-2. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Regeln für Anfragen und Rückmeldungen bei DNA-Daten 

 

(1) Die Anfrage zwecks eines automatisierten Abrufs oder Abgleichs gemäß Artikel 530 oder 

Artikel 531 dieses Abkommens enthält ausschließlich die folgenden Informationen: 

 

a) den Staatencode des anfragenden Staats; 

 

b) das Datum, den Zeitpunkt und die Referenznummer der Anfrage; 

 

c) die DNA-Profile und deren Kennungen; 

 

d) die Typen übermittelter DNA-Profile (offene Spuren oder DNA-Personenprofile) und 
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e) die Informationen, die für die Steuerung der Datenbanksysteme und die Qualitäts-

sicherung für die automatisierten Abrufverfahren erforderlich sind. 

 

(2) Die Rückmeldung (Vergleichsbericht) auf die Anfrage gemäß Absatz 1 enthält ausschließlich 

folgende Informationen: 

 

a) die Angabe, ob eine oder mehrere Übereinstimmungen (Treffer) oder keine 

Übereinstimmungen (keine Treffer) vorliegen; 

 

b) das Datum, den Zeitpunkt und die Referenznummer der Anfrage; 

 

c) das Datum, den Zeitpunkt und die Referenznummer der Rückmeldung; 

 

d) die Staatencodes des anfragenden und des die Anfrage empfangenden Staates; 

 

e) die Kennungen des anfragenden und des die Anfrage empfangenden Staates; 

 

f) den Typ der übermittelten DNA-Profile (offene Spuren oder DNA-Personenprofile); 

 

g) die angefragten und übereinstimmenden DNA-Profile;  

 

h) die Informationen, die für die Steuerung der Datenbanksysteme und die 

Qualitätssicherung für die automatisierten Abrufverfahren erforderlich sind. 
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(3) Die automatisierte Information über das Vorliegen einer Übereinstimmung erfolgt nur, wenn 

der automatisierte Abruf oder Abgleich eine Übereinstimmung eines Minimums an Loci 

ergeben hat. Dieses Minimum an Loci ist in Kapitel 1 festgelegt. 

 

(4) Die Staaten stellen sicher, dass die Anfragen mit den gemäß Artikel 529 Absatz 3 

abgegebenen Erklärungen übereinstimmen. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Übermittlungsverfahren beim automatisierten Abruf von offenen Spuren gemäß Artikel 530 

 

(1) Wird beim Abruf mit einer offenen Spur in der nationalen Datenbank keine Übereinstimmung 

oder aber eine Übereinstimmung mit einer offenen Spur festgestellt, so kann eine 

Übermittlung der offenen Spur an die Datenbanken aller anderen Staaten erfolgen; und 

werden beim Abruf mit dieser offenen Spur Übereinstimmungen mit DNA-Personenprofilen 

und/oder offenen Spuren in den Datenbanken der anderen Staaten festgestellt, so erfolgt eine 

automatische Mitteilung dieser Übereinstimmungen und eine Übermittlung der DNA-

Fundstellendatensätze an den anfragenden Staat; kann keine Übereinstimmung in den 

Datenbanken der anderen Staaten festgestellt werden, so wird dies dem anfragenden Staat 

automatisch mitgeteilt. 

 

(2) Wird beim Abruf mit einer offenen Spur eine Übereinstimmung in den Datenbanken der 

anderen Staaten festgestellt, so kann jeder betroffene Staat dies in seiner nationalen 

Datenbank mit einer entsprechenden Notiz vermerken. 
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ARTIKEL 9 

 

Übermittlungsverfahren beim automatisierten Abruf von DNA-Personenprofilen  

gemäß Artikel 530 

 

Wird beim Abruf mit einem DNA-Personenprofil in der nationalen Datenbank keine 

Übereinstimmung mit einem DNA-Personenprofil oder aber eine Übereinstimmung mit einer 

offenen Spur festgestellt, so kann eine Übermittlung dieses DNA-Personenprofils an die 

Datenbanken aller anderen Staaten erfolgen; und werden beim Abruf mit diesem DNA-

Personenprofil Übereinstimmungen mit DNA-Personenprofilen und/oder offenen Spuren in den 

Datenbanken der anderen Staaten festgestellt, so erfolgt eine automatische Mitteilung dieser 

Übereinstimmungen und eine Übermittlung der DNA-Fundstellendatensätze an den anfragenden 

Staat; kann keine Übereinstimmung in den Datenbanken der anderen Staaten festgestellt werden, so 

wird dies dem anfragenden Staat automatisch mitgeteilt. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Übermittlungsverfahren beim automatisierten Abgleich von offenen Spuren  

gemäß Artikel 531 

 

(1) Werden beim Abgleich mit offenen Spuren Übereinstimmungen in den Datenbanken anderer 

Staaten mit DNA-Personenprofilen und/oder offenen Spuren festgestellt, so erfolgt eine 

automatische Mitteilung dieser Übereinstimmungen und eine Übermittlung der DNA-

Fundstellendatensätze an den anfragenden Staat. 
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(2) Werden bei dem Abgleich mit offenen Spuren Übereinstimmungen in den Datenbanken 

anderer Staaten mit offenen Spuren oder DNA-Personenprofilen festgestellt, so kann jeder 

betroffene Staat dies in seiner nationalen Datenbank mit einer entsprechenden Notiz 

vermerken. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Grundsätze des Austauschs daktyloskopischer Daten 

 

(1) Die Digitalisierung der daktyloskopischen Daten und ihre Übermittlung an die anderen 

Staaten erfolgen in einem einheitlichen Datenformat, wie in Kapitel 2 festgelegt. 

 

(2) Jeder Staat stellt sicher, dass die von ihm übermittelten daktyloskopischen Daten für einen 

Abgleich anhand der automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssysteme (AFIS) von 

ausreichender Qualität sind. 

 

(3) Das Übermittlungsverfahren beim Austausch daktyloskopischer Daten erfolgt im Wege einer 

dezentralen Struktur. 

 

(4) Es werden geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität der 

an andere Staaten übermittelten daktyloskopischen Daten, einschließlich ihrer 

Verschlüsselung, getroffen. 

 

(5) Die Staaten verwenden Staatencodes gemäß der Norm ISO 3166-1 alpha-2. 
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ARTIKEL 12 

 

Abrufkapazitäten für daktyloskopische Daten 

 

(1) Jeder Staat gewährleistet, dass seine Abrufanfragen nicht die Abrufkapazitäten überschreiten, 

die der die jeweilige Anfrage empfangende Staat angegeben hat. Das Vereinigte Königreich 

erklärt seine maximalen Abrufkapazitäten pro Tag für daktyloskopische Daten von identifi-

zierten Personen und für daktyloskopische Daten von noch nicht identifizierten Personen. 

 

(2) Die maximale Anzahl der daktyloskopischen Daten („candidates“), die pro Übermittlung zur 

Verifikation zugelassen werden, ist in Kapitel 2 festgelegt. 

 

 

ARTIKEL 13 

 

Regeln für Anfragen und Rückmeldungen bei daktyloskopischen Daten 

 

(1) Der die Anfrage empfangende Staat prüft unverzüglich und vollautomatisiert die Qualität der 

übermittelten daktyloskopischen Daten. Sind die Daten für einen automatisierten Abgleich 

ungeeignet, so unterrichtet dieser Staat den anfragenden Staat unverzüglich. 

 

(2) Der die Anfrage empfangende Staat nimmt die Abrufe in der Reihenfolge vor, in der die 

Anfragen eingegangen sind. Die Anfragen müssen innerhalb von 24 Stunden vollautomatisiert 

bearbeitet werden. Der anfragende Staat kann, wenn sein innerstaatliches Recht dies 

vorschreibt, eine beschleunigte Bearbeitung seiner Anfragen erbitten, und der die Anfrage 

empfangende Staat nimmt dann unverzüglich die Abrufe vor. Können Fristen aufgrund 

höherer Gewalt nicht eingehalten werden, so ist der Abgleich sofort nach Wegfall der 

Hindernisse durchzuführen. 
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ARTIKEL 14 

 

Grundsätze des automatisierten Abrufs von Fahrzeugregisterdaten 

 

(1) Für den automatisierten Abruf von Fahrzeugregisterdaten verwenden die Staaten eine Version 

der Softwareanwendung Eucaris (Europäisches Fahrzeug- und Führerschein-Informations-

system), die speziell für die Zwecke von Artikel 537 dieses Abkommens entwickelt wurde, 

sowie geänderte Versionen dieser Software. 

 

(2) Der automatisierte Abruf von Fahrzeugregisterdaten erfolgt im Wege einer dezentralen 

Struktur. 

 

(3) Die Nachrichten, die über das Eucaris-System ausgetauscht werden, werden verschlüsselt 

übertragen. 

 

(4) Die Datenelemente der auszutauschenden Fahrzeugregisterdaten sind in Kapitel 3 festgelegt. 

 

(5) Bei der Anwendung des Artikels 537 dieses Abkommens können die Staaten Abrufen im 

Zusammenhang mit der Bekämpfung schwerwiegender Verbrechen Vorrang verleihen. 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Kosten 

 

Jeder Staat trägt die Kosten, die aus der Verwaltung, der Verwendung und der Pflege der in 

Artikel 14 Absatz 1 genannten Eucaris-Softwareanwendung entstehen. 
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ARTIKEL 16 

 

Zweckbindung 

 

(1) Der empfangende Staat darf die personenbezogenen Daten ausschließlich zu den Zwecken 

verarbeiten, zu denen sie gemäß Teil Drei Titel II dieses Abkommens übermittelt worden 

sind. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur nach vorheriger Zustimmung des die 

Datei führenden Staates und nur nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts des 

empfangenden Staates zulässig. Die Zustimmung darf erteilt werden, soweit das 

innerstaatliche Recht des die Datei führenden Staates diese Verarbeitung zu solchen anderen 

Zwecken zulässt. 

 

(2) Die Verarbeitung von gemäß den Artikeln 530, 531 und 534 dieses Abkommens übermittelten 

Daten durch den abrufenden oder abgleichenden Staat ist ausschließlich erlaubt zur 

 

a) Feststellung, ob die verglichenen DNA-Profile oder daktyloskopischen Daten 

übereinstimmen; 

 

b) Vorbereitung und Einreichung eines Amts- oder Rechtshilfeersuchens nach internem 

Recht im Fall der Übereinstimmung dieser Daten; 

 

c) Protokollierung gemäß Artikel 19 dieses Kapitels. 

 

(3) Der die Datei führende Staat darf die ihm gemäß den Artikeln 530, 531 und 534 dieses 

Abkommens übermittelten Daten ausschließlich verarbeiten, soweit es zur Durchführung des 

Abgleichs, zur automatisierten Beantwortung der Anfrage oder zur Protokollierung gemäß 

Artikel 19 dieses Kapitels erforderlich ist. Nach Beendigung des Datenabgleichs oder nach 

der automatisierten Beantwortung der Anfrage sind die übermittelten Daten unverzüglich zu 

löschen, soweit nicht die Weiterverarbeitung zu den in Absatz 2 Buchstaben b und c dieses 

Artikels genannten Zwecken erforderlich ist. 
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(4) Gemäß Artikel 537 dieses Abkommens übermittelte Daten dürfen von dem die Datei führen-

den Staat ausschließlich verwendet werden, soweit es zur automatisierten Beantwortung der 

Anfrage oder zur Protokollierung gemäß Artikel 19 dieses Kapitels erforderlich ist. Nach der 

automatisierten Beantwortung der Anfrage sind die übermittelten Daten unverzüglich zu 

löschen, soweit nicht die Weiterverarbeitung zur Protokollierung gemäß Artikel 19 dieses 

Kapitels erforderlich ist. Der Mitgliedstaat darf die im Zuge der Beantwortung erhaltenen 

Daten ausschließlich für das Verfahren verwenden, für das die Anfrage erfolgt ist. 

 

 

ARTIKEL 17 

 

Richtigkeit, Aktualität und Speicherungsdauer von Daten 

 

(1) Die Staaten stellen die Richtigkeit und Aktualität der personenbezogenen Daten sicher. 

Erweist sich von Amts wegen oder aufgrund einer Mitteilung der betroffenen Person, dass 

unrichtige Daten oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden dürfen, übermittelt worden 

sind, so ist das dem empfangenden Staat unverzüglich mitzuteilen. Der betroffene Staat oder 

die betroffenen Staaten sind verpflichtet, die Daten zu berichtigen oder zu löschen. Im 

Übrigen sind übermittelte personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sich ihre Unrichtig-

keit herausstellt. Hat die empfangende Stelle Grund zur Annahme, dass übermittelte Daten 

unrichtig sind oder zu löschen wären, so unterrichtet sie die übermittelnde Stelle unverzüglich 

hierüber. 

 

(2) Daten, deren Richtigkeit die betroffene Person bestreitet und deren Richtigkeit oder 

Unrichtigkeit sich nicht feststellen lässt, sind nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts der 

Staaten auf Verlangen der betroffenen Person zu kennzeichnen. Eine Kennzeichnung darf 

nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts und nur mit Zustimmung der betroffenen Person 

oder aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Gerichts oder der unabhängigen 

Datenschutzbehörde aufgehoben werden. 
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(3) Übermittelte personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn sie nicht hätten übermittelt oder 

empfangen werden dürfen. Rechtmäßig übermittelte und empfangene Daten sind zu löschen, 

 

a) wenn sie zu dem Zweck, zu dem sie übermittelt worden sind, nicht oder nicht mehr 

erforderlich sind; sind personenbezogene Daten ohne Ersuchen übermittelt worden, so 

hat die empfangende Stelle unverzüglich zu prüfen, ob sie für die der Übermittlung 

zugrunde liegenden Zwecke erforderlich sind; 

 

b) sobald die im innerstaatlichen Recht des übermittelnden Staates vorgesehene 

Höchstfrist für die Aufbewahrung der Daten abgelaufen ist, wenn die übermittelnde 

Stelle die empfangende Stelle bei der Übermittlung auf diese Höchstfrist hingewiesen 

hat. 

 

(4) Statt der Löschung erfolgt eine Sperrung nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts, wenn es 

Grund zu der Annahme gibt, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Person beeinträchtigt würden. Gesperrte Daten dürfen nur für den Zweck, für den 

die Löschung unterblieben ist, übermittelt oder genutzt werden. 

 

 

ARTIKEL 18 

 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit 

 

(1) Die übermittelnde und die empfangende Stelle ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass personenbezogene Daten wirksam gegen zufällige oder unbefugte Zerstörung, zufälligen 

Verlust, unbefugten Zugang, unbefugte oder zufällige Veränderung und unbefugte 

Bekanntgabe geschützt sind. 
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(2) Die Einzelheiten der technischen Ausgestaltung des automatisierten Abrufverfahrens werden 

in den in Artikel 539 dieses Abkommens genannten Durchführungsmaßnahmen geregelt, die 

gewährleisten, dass 

 

a) dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von 

Datenschutz und Datensicherheit, insbesondere von Vertraulichkeit und Unversehrtheit 

der Daten, getroffen werden, 

 

b) bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze Verschlüsselungs- und 

Authentifizierungsverfahren angewendet werden, die von den dafür zuständigen Stellen 

anerkannt worden sind, und 

 

c) die Zulässigkeit der Abrufe gemäß Artikel 19 Absätze 2, 5 und 6 dieses Kapitels 

kontrolliert werden kann. 

 

 

ARTIKEL 19 

 

Dokumentation und Protokollierung, besondere Vorschriften 

zur automatisierten und nichtautomatisierten Übermittlung 

 

(1) Jeder Staat gewährleistet, dass jede nichtautomatisierte Übermittlung und jeder 

nichtautomatisierte Empfang von personenbezogenen Daten durch die die Datei führende und 

die abrufende Stelle zur Kontrolle der Zulässigkeit der Übermittlung dokumentiert werden. 

Die Dokumentation muss folgende Angaben umfassen: 

 

a) den Anlass der Übermittlung, 
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b) die übermittelten Daten, 

 

c) das Datum der Übermittlung sowie 

 

d) die Bezeichnung oder Kennung der abrufenden Stelle und der die Datei führenden 

Stelle. 

 

(2) Für den automatisierten Abruf der Daten aufgrund der Artikel 530, 534 und 537 dieses 

Abkommens und den automatisierten Abgleich gemäß Artikel 531 dieses Abkommens gilt 

Folgendes: 

 

a) Der automatisierte Abruf oder Abgleich darf nur durch besonders ermächtigte Beamte 

der nationalen Kontaktstellen erfolgen. Auf Ersuchen wird die Liste der Beamten, die 

zum automatisierten Abruf oder Abgleich ermächtigt sind, den in Absatz 6 genannten 

Aufsichtsbehörden sowie den anderen Staaten zur Verfügung gestellt. 

 

b) Jeder Staat stellt sicher, dass jede Übermittlung und jeder Empfang von personen-

bezogenen Daten von der die Datei führenden Stelle und der abrufenden Stelle 

protokolliert wird, einschließlich der Mitteilung, ob ein Treffer vorliegt oder nicht. 

Diese Protokollierung muss folgende Angaben umfassen: 

 

i) die übermittelten Daten, 

 

ii) das Datum und den genauen Zeitpunkt der Übermittlung sowie 

 

iii) die Bezeichnung oder Kennung der abrufenden Stelle und der die Datei führenden 

Stelle. 
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(3) Die abrufende Stelle protokolliert darüber hinaus den Anlass der Anfrage oder Übermittlung 

sowie die Kennung des Beamten, der den Abruf durchgeführt hat, sowie des Beamten, der die 

Anfrage oder Übermittlung veranlasst hat. 

 

(4) Die protokollierende Stelle teilt die Protokolldaten den Datenschutzbehörden des betreffenden 

Staates auf Ersuchen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen nach 

Eingang des Ersuchens mit. Protokolldaten dürfen ausschließlich für folgende Zwecke 

verwendet werden: 

 

a) die Kontrolle des Datenschutzes, 

 

b) die Sicherstellung der Datensicherheit. 

 

(5) Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und 

sonstigen Missbrauch zu schützen und zwei Jahre aufzubewahren. Nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist sind die Protokolldaten unverzüglich zu löschen. 

 

(6) Die rechtliche Kontrolle der Übermittlung oder des Empfangs personenbezogener Daten 

obliegt den unabhängigen Datenschutzbehörden oder gegebenenfalls den Justizbehörden der 

jeweiligen Staaten. Jedermann kann diese Behörden ersuchen, die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung von Daten zu seiner Person nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts zu 

prüfen. Unabhängig von solchen Ersuchen nehmen diese Behörden sowie die für die 

Protokollierung zuständigen Stellen Stichproben zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 

Übermittlungen anhand der zugrunde liegenden Aktenvorgänge vor. 
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(7) Die Ergebnisse dieser Kontrolltätigkeit werden zur Überprüfung durch die unabhängigen 

Datenschutzbehörden 18 Monate aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist sind sie unverzüglich 

zu löschen. Jede Datenschutzbehörde kann von der unabhängigen Datenschutzbehörde eines 

anderen Staates um die Ausübung ihrer Befugnisse nach Maßgabe des internen Rechts ersucht 

werden. Die unabhängigen Datenschutzbehörden der Staaten stellen die zur Erfüllung ihrer 

Kontrollaufgaben notwendige gegenseitige Zusammenarbeit insbesondere durch den 

Austausch sachdienlicher Informationen sicher. 

 

 

ARTIKEL 20 

 

Rechte der betroffenen Personen auf Schadensersatz 

 

Hat eine Stelle eines Staates personenbezogene Daten gemäß Teil Drei Titel II dieses Abkommens 

übermittelt, so kann die empfangende Stelle des anderen Staates sich ihrer Haftung gegenüber dem 

Geschädigten nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts nicht unter Berufung auf die Unrichtigkeit 

der übermittelten Daten entziehen. Wird der empfangenden Stelle Ersatz für einen Schaden 

auferlegt, der durch die Verwendung unrichtig übermittelter Daten verursacht wurde, so erstattet die 

übermittelnde Stelle der empfangenden Stelle den Gesamtbetrag des geleisteten Schadensersatzes. 

 

 

ARTIKEL 21 

 

Auskunft auf Ersuchen der Staaten 

 

Der empfangende Staat unterrichtet den übermittelnden Staat auf Anfrage über die Verarbeitung der 

übermittelten Daten und das erzielte Ergebnis. 
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ARTIKEL 22 

 

Erklärungen und Benennungen 

 

(1) Das Vereinigte Königreich übermittelt seine Erklärungen nach Artikel 529 Absatz 3 dieses 

Abkommens und Artikel 12 Absatz 1 dieses Kapitels sowie seine Benennungen gemäß den 

Artikeln 535 Absatz 1 und 537 Absatz 3 dieses Abkommens an den Sonderausschuss für die 

polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit. 

 

(2) Die vom Vereinigten Königreich in diesen Erklärungen und Benennungen bereitgestellten 

Sachinformationen und die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 539 Absatz 3 dieses 

Abkommens bereitgestellten Sachinformationen werden in das gemäß Artikel 18 Absatz 2 des 

Beschlusses 2008/616/JI erstellte Handbuch aufgenommen. 

 

(3) Gemäß Absatz 1 übermittelte Erklärungen und Benennungen können von den Staaten jeder-

zeit durch eine an den Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

gerichtete Mitteilung geändert werden. Der Sonderausschuss für die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit leitet alle eingegangenen Erklärungen an das Generalsekretariat 

des Rates weiter. 

 

(4) Das Generalsekretariat des Rates teilt etwaige Änderungen an dem in Absatz 2 genannten 

Handbuch dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit mit. 
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ARTIKEL 23 

 

Vorbereitung der in Artikel 540 genannten Beschlüsse 

 

(1) Der Rat fasst einen Beschluss gemäß Artikel 540 dieses Abkommens auf der Grundlage eines 

Bewertungsberichts, dem ein Fragebogen zugrunde liegt. 

 

(2) Im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenaustausch gemäß Teil Drei Titel II dieses 

Abkommens stützt sich der Bewertungsbericht außerdem auf einen Bewertungsbesuch und 

einen Testlauf, der erforderlichenfalls durchgeführt wird, nachdem das Vereinigte Königreich 

den Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit darüber unterrichtet 

hat, dass es den sich aus Teil Drei Titel II dieses Abkommens ergebenden Verpflichtungen 

nachgekommen ist und die in Artikel 22 dieses Kapitels vorgesehenen Erklärungen vorgelegt 

hat. Weitere Einzelheiten zu dem Verfahren sind in Kapitel 4 dieses Anhangs festgelegt. 

 

 

ARTIKEL 24 

 

Statistiken und Berichterstattung 

 

(1) Die verwaltungsmäßige, technische und finanzielle Umsetzung des Datenaustauschs nach Teil 

Drei Titel II dieses Abkommens wird regelmäßig bewertet. Bewertet werden jene Daten-

kategorien, mit deren Austausch zwischen den betreffenden Staaten begonnen wurde. Die 

Bewertung wird anhand von Berichten der betreffenden Staaten vorgenommen. 
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(2) Jeder Staat stellt Statistiken zu den Ergebnissen des automatisierten Datenaustauschs auf. Das 

Statistikmodell wird von der zuständigen Ratsarbeitsgruppe erarbeitet, um die Vergleichbar-

keit der Daten zu gewährleisten. Diese Statistiken werden jährlich dem Sonderausschuss für 

die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zugeleitet. 

 

(3) Darüber hinaus werden die Staaten gebeten, regelmäßig, aber nicht häufiger als einmal pro 

Jahr weitere Angaben über die verwaltungsmäßige, technische und finanzielle Umsetzung des 

automatisierten Datenaustauschs vorzulegen, damit das Verfahren – wenn nötig – analysiert 

und verbessert werden kann. 

 

(4) Für diesen Artikel gelten die von den Mitgliedstaaten gemäß den Beschlüssen 2008/615/JI 

und 2008/616/JI erstellten Statistiken und Berichte. 

 

 

KAPITEL 1 

 

AUSTAUSCH VON DNA-DATEN 

 

1. DNA-bezogene forensische Aspekte, Abgleichsregeln und Algorithmen 

 

1.1. Merkmale der DNA-Profile 
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Die DNA-Profile können 24 Zahlenpaare enthalten, welche die Allele von 24 Loci (auch: 

Merkmalssystemen) darstellen, die auch in den DNA-Verfahren von Interpol verwendet werden. 

Die Bezeichnungen dieser Loci sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

 

VWA TH01 D21S11 FGA D8S1179 D3S1358 D18S51 Amelogenin 

TPOX CSF1P0 D13S317 D7S820 D5S818 D16S539 D2S1338 D19S433 

Penta D Penta E FES F13A1 F13B SE33 CD4 GABA 

 

Die sieben grau gekennzeichneten Loci in der obersten Zeile sind sowohl im gegenwärtigen ESS als 

auch im ISSOL enthalten. 

 

Übermittlungsregeln 

 

Die von den Staaten zum Zweck der Suche und des Abgleichs zur Verfügung gestellten DNA-

Profile sowie die zu Abruf- und Abgleichzwecken übermittelten DNA-Profile enthalten mindestens 

sechs vollständig bestimmte1 Loci; zusätzlich können sie je nach Verfügbarkeit weitere Loci oder 

Leerfelder enthalten. Die DNA-Personenprofile müssen mindestens sechs der sieben ESS-Loci 

enthalten. Zur Erhöhung der Treffergenauigkeit wird empfohlen, alle verfügbaren Allele in der 

Indexdatenbank für DNA-Profile zu speichern und für die Suche und den Abgleich zu verwenden. 

Jeder Staat sollte, so bald wie praktisch möglich, die Loci eines neuen ESS, der von der EU 

übernommen wurde, einführen. 

 

Mischspuren sind nicht zulässig, sodass die Allelwerte jedes Locus aus lediglich zwei Zahlenwerten 

bestehen; bei Homozygoten können die zwei Zahlenwerte eines bestimmten Locus identisch sein. 

 

                                                 
1 „Vollständig bestimmt bzw. belegt“ („full designated“) verweist auf die Einbeziehung 

seltener Allelwerte. 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 22 

Für Platzhalter („Wildcards“) und Mikrovarianten gelten folgende Regeln: 

 

– Jeder im DNA-Profil enthaltene nichtnumerische Wert (z. B. „o“, „f“, „r“, „na“, „nr“ oder 

„un“) mit Ausnahme von Amelogenin muss automatisch zum Datenaustausch in eine 

Wildcard (*) konvertiert und gegen alle Allelwerte abgeglichen werden. 

 

– Im Profil enthaltene numerische Werte „0“, „1“ oder „99“ müssen automatisch zum 

Datenaustausch in eine Wildcard (*) umgewandelt und gegen alle Allelwerte abgeglichen 

werden. 

 

– Werden drei Allele zu einem Locus angegeben, so wird das erste Allel akzeptiert und die 

beiden anderen Allele werden automatisch zum Datenaustausch in eine Wildcard (*) 

umgewandelt und gegen alle Allelwerte abgeglichen. 

 

– Werden Wildcards für das Allel 1 oder 2 angegeben, so werden beide Permutationen des 

angegebenen numerischen Wertes für den gegebenen Locus gesucht (z. B. könnte 12,* eine 

Übereinstimmung mit 12,14 oder 9,12 ergeben). 

 

– Pentanukleotid-Mikrovarianten (Penta D, Penta E und CD4) werden wie folgt abgeglichen: 

 

x.1 = x, x.1, x.2 

 

x.2 = x.1, x.2, x.3 

 

x.3 = x.2, x.3, x.4 

 

x.4 = x.3, x.4, x + 1, 
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– Tetranukleotid-Mikrovarianten (die sonstigen Loci sind Tetranukleotide) werden wie folgt 

abgeglichen: 

 

x.1 = x, x.1, x.2 

 

x.2 = x.1, x.2, x.3 

 

x.3 = x.2, x.3, x + 1. 

 

1.2. Trefferregeln 

 

Der Vergleich von zwei DNA-Profilen erfolgt auf der Basis der Loci, für die ein Paar von 

Allelwerten in beiden DNA-Profilen verfügbar ist. Mindestens sechs vollständig belegte Loci 

(ausgenommen Amelogenin) müssen bei beiden DNA-Profilen übereinstimmen, bevor eine Hit-

Antwort übermittelt wird. 

 

Als vollständige Übereinstimmung/„Full Match“ („Qualität 1“) ist ein Treffer definiert, wenn alle 

Allelwerte der verglichenen Loci an gleicher Stelle, sowohl im Or„iginal- („requesting“) als auch 

im Ergebnis-DNA-Profil („requested“) enthalten sind. Ein „Near Match“ („Qualität 2, 3 und 4“) ist 

definiert als Übereinstimmung, bei der nur eines der verglichenen Allele abweicht. Ein „Near 

Match“ wird nur dann akzeptiert, wenn in den beiden abgeglichenen DNA-Profilen bei mindestens 

6 vollständig belegten Loci („full designated“) eine vollständige Übereinstimmung besteht. 

 

Ein „Near Match“ kann folgende Gründe haben: 

 

– einen menschlichen Tippfehler bei der Eingabe eines der DNA-Profile im 

Überprüfungsersuchen oder in der DNA-Datenbank, 
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– einen Fehler bei der Allelbestimmung („allele-determination“) oder Allelbenennung („allele-

calling“) bei der Erstellung des DNA-Profils. 

 

1.3. Berichtsregeln 

 

Bei einer vollständigen Übereinstimmung, bei einem „Near Match“ sowie bei einem „No Hit“ 

erfolgt eine Rückmeldung. 

 

Der Trefferbericht wird der anfragenden nationalen Kontaktstelle übermittelt und zudem der 

befragten nationalen Kontaktstelle zugeleitet (um ihr die Abschätzung der Art und Anzahl 

möglicher zusätzlicher Anfragen nach Personendaten und weiteren mit dem DNA-Profil 

verknüpften Informationen gemäß Artikel 536 dieses Abkommens zu ermöglichen). 

 

2. Staatencodes der Staaten 

 

Gemäß Teil Drei Titel II dieses Abkommens werden die folgenden Staatencodes nach dem 

Standard ISO 3166‑ 1 alpha‑ 2 zur Bildung der Domänennamen und anderer 

Konfigurationsparameter für den Prüm-DNA-Datenaustausch über ein geschlossenes Netzwerk 

verwendet. 
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Die aus zwei Buchstaben zusammengesetzten Staatencodes nach ISO 31661 alpha‑ 2 gestalten sich 

wie folgt. 

 

Staat Code Staat Code 

Belgien BE Litauen LT 

Bulgarien BG Luxemburg LU 

Tschechische 

Republik 

CZ Ungarn HU 

Dänemark DK Malta MT 

Deutschland DE Niederlande NL 

Estland EE Österreich AT 

Irland IE Polen PL 

Griechenland EL Portugal PT 

Spanien ES Rumänien RO 

Frankreich FR Slowakei SK 

Kroatien HR Slowenien SI 

Italien IT Finnland FI 

Zypern CY Schweden SE 

Lettland LV Vereinigtes 

Königreich 

UK 

 

3. Funktionelle Analyse 

 

3.1. Verfügbarkeit des Systems 

 

Anfragen nach Artikel 530 dieses Abkommens sollten in der abzufragenden Datenbank in der 

chronologischen Reihenfolge ihres Versandes eingehen; die ersuchenden Staaten sollten innerhalb 

von 15 Minuten nach Eingang ihrer Anfrage eine Antwort erhalten. 
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3.2. Zweiter Schritt 

 

Geht eine Treffermeldung in einem Staat ein, so ist es Aufgabe seiner nationalen Kontaktstelle, die 

Werte des zur Anfrage übermittelten Profils mit denen des bzw. der übermittelten Antwort-Profile 

zu vergleichen, um die Beweiskraft des Profilabgleichs zu prüfen und zu bestätigen. Zum Zwecke 

einer solchen Validierung können die nationalen Kontaktstellen unmittelbar miteinander Kontakt 

aufnehmen. 

 

Nach der Validierung einer Übereinstimmung zwischen zwei Profilen, d. h. eines im Wege eines 

automatisierten Konsultationsverfahrens erzielten Treffers („Full Match“ oder „Near Match“"), 

beginnt das Amts- oder Rechtshilfeverfahren. 

 

4. DNA-Schnittstellenbeschreibung (ICD) 

 

4.1. Einleitung 

 

4.1.1. Ziele 

 

Dieses Kapitel definiert die Anforderungen an den Austausch von DNA-Profildaten zwischen den 

DNA-Datenbanksystemen aller Staaten. Die Kopffelder wurden speziell für den Prüm-DNA-

Datenaustausch bestimmt; der Datenteil des DNA-Profils ist im XML-Schema auf Basis des DNA-

Austausch-Gateways von Interpol definiert. 

 

Die Daten werden mittels Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) und anderen zeitgemäßen 

Verfahren unter Nutzung eines vom Netzbetreiber bereitgestellten zentralen Mailrelay-Servers 

ausgetauscht. Die XML-Datei wird als Mailanhang verschickt. 
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4.1.2. Gültigkeitsbereich 

 

Das vorliegende ICD definiert ausschließlich den Inhalt der Nachricht (oder „Mail“). Alle 

netzspezifischen und mailspezifischen Punkte werden einheitlich definiert, um eine gemeinsame 

technische Grundlage für den DNA-Datenaustausch zu schaffen. 

 

Dies schließt ein: 

 

– das Format des Subjektfelds in der Nachricht, um eine automatisierte Verarbeitung der 

Nachrichten zu ermöglichen, 

 

– die Frage, ob eine Verschlüsselung des Inhalts notwendig ist und falls ja, welche Methode 

anzuwenden ist, 

 

– die maximal zulässige Länge der Nachricht. 

 

4.1.3. XML: Struktur und Grundsätze 

 

Aufbau einer XML-Nachricht: 

 

– Kopfteil (header part) mit Informationen über die Übermittlung, 

 

– Datenteil (data part), der profilspezifische Informationen sowie das Profil selbst enthält. 

 

Für Anfragen und Antworten wird dasselbe XML-Schema verwendet. 
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Zur vollständigen Überprüfung offener Spuren nach Artikel 531 dieses Abkommens wird es 

möglich sein, ein Set von Profilen in einer einzigen Nachricht zu übermitteln. Die maximal 

zulässige Anzahl von Profilen in einer Nachricht muss festgelegt werden. Diese Zahl hängt von der 

maximal zulässigen Mailgröße ab und wird nach der Auswahl des Mail-Servers festgelegt. 

 

Beispiel für eine XML-Nachricht: 

 

<?version=„1.0“ standalone=„yes“?> 

 

<PRUEMDNAx xmlns:msxsl=„urn:schemas-microsoft-com:xslt“ 

 

xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“> 

 

<header> 

 

(…) 

 

</header> 

 

<datas> 

 

(…) 

 

</datas> 

 

[ <datas> Wiederholung der Datenstruktur bei Übermittlung mehrerer Profile (…) in einer einzigen 

SMTP-Nachricht; nur zulässig bei Fällen nach Artikel 531 dieses Abkommens 
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</datas>] 

 

</PRUEMDNA> 

 

4.2. Definition der XML-Struktur 

 

Die folgenden Definitionen dienen der Dokumentation und der besseren Verständlichkeit; die 

tatsächlich verbindlichen Informationen sind in einer XML-Schema-Datei (PRUEM DNA.xsd) 

festgelegt. 

 

4.2.1. Schema PRUEMDNAx 

 

Es enthält folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

header PRUEM_header Occurs: 1 

datas PRUEM_datas Occurs: 1 … 500 

 

4.2.2. Inhalt der Header-Struktur 

 

4.2.2.1. PRUEM header 
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Diese Struktur beschreibt den Header der XML-Datei. Sie enthält folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

direction PRUEM_header_dir Direction of message flow 

ref String Reference of the XML file 

generator String Generator of XML file 

schema_version String Version number of schema to use 

requesting PRUEM_header_info Requesting State info 

requested PRUEM_header_info Requested State info 

 

4.2.2.2. PRUEM_header dir 

 

In der Nachricht enthaltene Datentypen; folgende Werte sind möglich: 

 

Value Description 

R Request 

A Answer 

 

4.2.2.3. PRUEM header info 

 

Struktur zur Beschreibung des Staates sowie des Datums/Zeitpunkts der Nachricht. Sie enthält 

folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

source_isocode String ISO 3166-2 code of the requesting State 

destination_isocode String ISO 3166-2 code of the requested State 

request_id String unique Identifier for a request 

date Date Date of creation of message 

time Time Time of creation of message 
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4.2.3. Inhalt der PRUEM-Datenprofile 

 

4.2.3.1. PRUEM_datas 

 

Diese Struktur beschreibt den XML-Datenbereich des Profils. Sie enthält folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

reqtype PRUEM request type Type of request (Article 530 or 531) 

date Date Date profile stored 

type PRUEM_datas_type Type of profile 

result PRUEM_datas_result Result of request 

agency String Name of corresponding unit responsible for the profile 

profile_ident String Unique State profile ID 

message String Error Message, if result = E 

profile IPSG_DNA_profile If direction = A (Answer) AND result ≠ H (HIT) 

empty 

match_id String In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting 

profile 

quality PRUEM_hitquality_type Quality of HIT 

hitcount Integer Count of matched Alleles 

rescount Integer Count of matched profiles. If direction = R (Request), 

then empty. If quality!=0 (the original requested 

profile), then empty. 
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4.2.3.2. PRUEM_request_type 

 

In der Nachricht enthaltene Datentypen; folgende Werte sind möglich: 

 

Value Description 

3 Requests pursuant to Article 530 

4 Requests pursuant to Article 531 

 

4.2.3.3. PRUEM_hitquality_type 

 

Value Description 

0 Referring original requesting profile: 

Case „No-HIT“: original requesting profile sent back only; 

Case „HIT“: original requesting profile and matched profiles sent back. 

1 Equal in all available alleles without wildcards 

2 Equal in all available alleles with wildcards 

3 HIT with Deviation (Microvariant) 

4 HIT with mismatch 

 

4.2.3.4. PRUEM_data_type 

 

In der Nachricht enthaltene Datentypen; folgende Werte sind möglich: 

 

Value Description 

P Person profile 

S Stain 
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4.2.3.5. PRUEM_data_result 

 

In der Nachricht enthaltene Datentypen; folgende Werte sind möglich: 

 

Value Description 

U Undefined, If direction = R (request) 

H HIT 

N No-HIT 

E Error 

 

4.2.3.6. IPSG_DNA_profile 

 

Struktur zur Beschreibung eines DNA-Profils. Sie enthält folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

ess_issol IPSG_DNA_ISSOL Group of loci corresponding to the ISSOL 

(standard group of Loci of Interpol) 

additional_loci IPSG_DNA_additional_loci Other loci 

marker String Method used to generate of DNA 

profile_id String Unique identifier for DNA profile 
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4.2.3.7. IPSG_DNA_ISSOL 

 

Struktur, welche die ISSOL-Loci (Standard Group of Interpol loci) angibt. Sie enthält folgende 

Felder: 

 

Fields Type Description 

vwa IPSG_DNA_locus Locus vwa 

th01 IPSG_DNA_locus Locus th01 

d21s11 IPSG_DNA_locus Locus d21s11 

fga IPSG_DNA_locus Locus fga 

d8s1179 IPSG_DNA_locus Locus d8s1179 

d3s1358 IPSG_DNA_locus Locus d3s1358 

d18s51 IPSG_DNA_locus Locus d18s51 

amelogenin IPSG_DNA_locus Locus amelogin 
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4.2.3.8. IPSG_DNA_additional_loci 

 

Struktur, welche die weiteren Loci enthält. Sie enthält folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

tpox IPSG_DNA_locus Locus tpox 

csf1po IPSG_DNA_locus Locus csf1po 

d13s317 IPSG_DNA_locus Locus d13s317 

d7s820 IPSG_DNA_locus Locus d7s820 

d5s818 IPSG_DNA_locus Locus d5s818 

d16s539 IPSG_DNA_locus Locus d16s539 

d2s1338 IPSG_DNA_locus Locus d2s1338 

d19s433 IPSG_DNA_locus Locus d19s433 

penta_d IPSG_DNA_locus Locus penta_d 

penta_e IPSG_DNA_locus Locus penta_e 

fes IPSG_DNA_locus Locus fes 

f13a1 IPSG_DNA_locus Locus f13a1 

f13b IPSG_DNA_locus Locus f13b 

se33 IPSG_DNA_locus Locus se33 

cd4 IPSG_DNA_locus Locus cd4 

gaba IPSG_DNA_locus Locus gaba 
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4.2.3.9. IPSG_DNA_locus 

 

Struktur, die einen Locus beschreibt. Sie enthält folgende Felder: 

 

Fields Type Description 

low_allele String Lowest value of an allele 

high_allele String Highest value of an allele 

 

5. Anwendungs-, Sicherheits- und Kommunikationsarchitektur 

 

5.1. Überblick 

 

Zur Implementierung der Anwendungen für den DNA-Datenaustausch im Rahmen von Teil Drei 

Titel II dieses Abkommens sollte ein gemeinsames logisch abgeschlossenes Telekommunikations-

netz zwischen den Staaten genutzt werden. Um eine effizientere Nutzung dieser gemeinsamen 

Kommunikationsinfrastruktur für die Übermittlung der Anfragen sowie der eintreffenden 

Antworten zu gewährleisten, wird ein asynchroner Mechanismus zur Verschlüsselung der in SMTP-

E-Mail-Nachrichten verpackten Anfragen zu DNA-Daten und daktyloskopischen Daten festgelegt. 

Zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen wird s/MIME als Erweiterung der SMTP-Funktiona-

lität genutzt, um einen echten Ende-zu-Ende-Tunnel über das Netz einzurichten. 

 

Die operativen transeuropäischen Telematikdienste für Behörden (Trans European Services for 

Telematics between Administrations – TESTA) werden als Kommunikationsnetz für den Daten-

austausch zwischen den Staaten genutzt. TESTA fällt in den Verantwortungsbereich der 

Europäischen Kommission. In Anbetracht dessen, dass sich die nationalen DNA-Datenbanken und 

die derzeitigen nationalen TESTA-Zugangspunkte an unterschiedlichen Orten in den Staaten 

befinden können, kann ein Zugang zu TESTA hergestellt werden entweder: 
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1. durch Nutzung des bestehenden nationalen Zugangspunktes oder durch Einrichtung eines 

neuen nationalen TESTA-Zugangspunktes oder 

 

2. durch Einrichtung einer gesicherten lokalen Verbindung zwischen dem Ort, an dem sich die 

DNA-Datenbank befindet und von der zuständigen nationalen Behörde verwaltet wird, und 

dem bestehenden nationalen TESTA-Zugangspunkt. 

 

Die laut Teil Drei Titel II dieses Abkommens anzuwendenden Protokolle und Normen beruhen auf 

offenen Standards und erfüllen die Auflagen der Entscheidungsträger für die nationale Sicherheits-

politik in den Staaten. 

 

5.2. Höhere Architekturebenen 

 

Gemäß Teil Drei Titel II dieses Abkommens stellt jeder Staat seine DNA-Daten für den Austausch 

mit und/oder den Abruf durch andere Staaten im Allgemeinen Standarddatenformat zur Verfügung. 

Die Architektur basiert auf einem „any-to-any“-Kommunikationsmodell. Es gibt weder einen 

Zentralserver noch eine zentralisierte Datenbank zur Speicherung der DNA-Profile. 
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Abbildung 1: Topologie des DNA-Datenaustauschs 

 

 

 

Zusätzlich zur Erfüllung interner rechtlicher Auflagen der Staaten kann jeder Staat entscheiden, 

welche Art von Hardware und Software bei der Konfiguration seines Standorts eingesetzt werden 

sollte, um den Anforderungen von Teil Drei Titel II dieses Abkommens gerecht zu werden. 

 

5.3. Sicherheitsstandards und Datenschutz 

 

Drei Ebenen von Sicherheitsaspekten wurden geprüft und umgesetzt. 
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5.3.1. Datenebene 

 

Die von den einzelnen Staaten bereitgestellten DNA-Profildaten müssen mit einem gemeinsamen 

Datenschutzstandard übereinstimmen, sodass der anfragende Staat eine Information hauptsächlich 

über Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung (HIT oder No-HIT) erhält, wobei im Trefferfall 

(HIT) zugleich eine Identifizierungsnummer ohne personenbezogene Daten übermittelt wird. Die 

weiteren Ermittlungen nach einer Treffermeldung werden auf bilateraler Ebene entsprechend den 

internen rechtlichen und organisatorischen Vorschriften, denen die nationalen Standorte der 

betreffenden Staaten unterliegen, geführt. 

 

5.3.2. Kommunikationsebene 

 

Nachrichten mit DNA-Profil-Informationen (Anfragen und Antworten) werden anhand eines dem 

Stand der Technik entsprechenden Mechanismus, der offenen Standards wie beispielsweise 

s/MIME entspricht, verschlüsselt, bevor sie an die betreffenden Stellen der anderen Staaten 

übermittelt werden. 

 

5.3.3. Übermittlungsebene 

 

Alle verschlüsselten Nachrichten, die DNA-Profil-Informationen enthalten, werden den Standorten 

der anderen Staaten über ein VPN-(virtuelles privates Netzwerk)-Tunnelsystem zugeleitet, das auf 

internationaler Ebene von einem vertrauenswürdigen Netzbetreiber verwaltet wird; für die 

Einrichtung einer sicheren Verbindung zu diesem Tunnelsystem sind die einzelnen Staaten 

zuständig. Dieses VPN-Tunnelsystem hat keinen Verbindungspunkt mit dem offenen Internet. 
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5.4. Für den Verschlüsselungsmechanismus zu verwendende Protokolle und Standards: s/MIME 

und dazugehörige Softwarepakete 

 

Zur Verschlüsselung von Nachrichten mit DNA-Profil-Informationen wird der offene Standard 

s/MIME, der den „de facto“-E-Mailstandard SMTP ergänzt, verwendet. Das Protokoll s/MIME 

(V3) unterstützt signierte Empfangsbestätigungen, Sicherheitsmarke (Security Label) und 

gesicherte Mailinglisten und basiert auf der Cryptographic Message Syntax (CMS), einer 

Spezifikation der Internet Engineering Task Force (IETF) für kryptografisch geschützte 

Nachrichten. Es kann zur digitalen Signatur, Prüfsummenerstellung, Authentifizierung oder 

Verschlüsselung von digitalen Daten jeglicher Form verwendet werden. 

 

Das für den s/MIME-Mechanismus verwendete Zertifikat muss dem Standard X.509 entsprechen. 

Um einheitliche Standards und Verfahren mit anderen Prümer Anwendungen sicherzustellen, gelten 

für s/MIME-Verschlüsselungsvorgänge oder zur Verwendung unterschiedlicher kommerzieller 

Standardprodukte (Commercial Product of the Shelves – COTS) folgende Bearbeitungsregeln: 

 

– Die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge ist: erst verschlüsseln, dann signieren. 

 

– Die Verschlüsselungsalgorithmen AES (Advanced Encryption Standard) mit einer Schlüssel-

länge von 256 Bit und RSA mit einer Schlüssellänge von 1024 Bit werden jeweils für die 

symmetrische und die asymmetrische Verschlüsselung verwendet. 

 

– Der Hash-Algorithmus SHA-1 wird benutzt. 

 

Die s/MIME-Funktionalität ist bereits Bestandteil der überwiegenden Mehrzahl moderner E-Mail-

Softwarepakete einschließlich Outlook, Mozilla Mail sowie Netscape Communicator 4.x und bietet 

eine Interoperabilität mit allen gängigen E-Mail-Softwarepaketen. 
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Aufgrund der einfachen Integration von s/MIME in die nationale IT-Infrastruktur an allen Stand-

orten der Staaten wurde es als funktionsfähiger Mechanismus zur Realisierung der Sicherheitsstufe 

der Kommunikation ausgewählt. Um das Ziel „Konzeptnachweis (Proof of Concept)“ effizienter zu 

erreichen und Kosten zu senken, wurde jedoch die auf einem offenen Standard basierende JavaMail 

API für den Prototyp des DNA-Datenaustauschs gewählt. Die JavaMail API ermöglicht eine 

einfache Ver- und Entschlüsselung von E-Mails unter Einsatz von s/MIME und/oder OpenPGP. Es 

ist beabsichtigt, eine einzelne, leicht zu nutzende API für E-Mail-Clients bereitzustellen, die 

verschlüsselte E-Mails in den beiden geläufigsten E-Mail-Verschlüsselungsformaten verschicken 

und erhalten sollen. Daher genügen alle dem Stand der Technik entsprechenden Implementierungen 

der JavaMail API den Anforderungen gemäß Teil Drei Titel II dieses Abkommens, beispielsweise 

das Produkt Bouncy Castle JCE (Java Cryptographic Extension), das genutzt wird, um s/MIME für 

den Prototyp des DNA-Datenaustauschs zwischen allen Staaten zu implementieren. 

 

5.5. Anwendungsarchitektur 

 

Jeder Staat stellt jedem anderen Staat einen Satz (Set) standardisierter DNA-Profildaten zur Ver-

fügung, die dem aktuellen gemeinsamen ICD entsprechen. Dies kann entweder durch Bereitstellung 

einer logischen Sicht (logical view) der eigenen nationalen Datenbank erfolgen, oder aber durch 

Einrichtung einer physisch exportierten Datenbank (Indexdatenbank). 

 

Anhand der vier Hauptkomponenten – E-Mail Server/s/MIME, Anwendungsserver, Data Structure 

Area für den Abruf/die Eingabe von Daten und zur Registrierung der eingehenden/ausgehenden 

Nachrichten, sowie Match Engine – wird die gesamte Anwendungslogik anbieterunabhängig 

implementiert. 
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Um allen Staaten eine unkomplizierte Integration der Komponenten in ihre jeweiligen nationalen 

Standorte zu ermöglichen, wurde die festgelegte gemeinsame Funktionalität anhand von Open-

Source-Komponenten implementiert, die von den einzelnen Staaten entsprechend ihrer jeweiligen 

nationalen IT-Politik und ihren Vorschriften ausgewählt werden können. Aufgrund der anbieter-

unabhängigen Funktionen, die zu implementieren sind, um Zugang zu den Indexdatenbanken mit 

den DNA-Profilen zu erhalten, die unter Teil Drei Titel II dieses Abkommens fallen, genießt jeder 

Staat Entscheidungsfreiheit bei der Wahl seiner Hardware und Software-Plattform, einschließlich 

der Datenbank- und Betriebssysteme. 

 

Für den DNA-Datenaustausch wurde ein Prototyp entwickelt und auf dem bestehenden 

gemeinsamen Netzwerk mit Erfolg getestet. Die Version 1.0 wurde in die Produktionsumgebung 

eingebunden und befindet sich im täglichen operativen Einsatz. Die Staaten können dieses 

gemeinsam entwickelte Produkt nutzen oder aber ihre eigenen Produkte entwickeln. Die 

gemeinsamen Produktkomponenten werden gewartet, bedarfsgerecht angepasst und entsprechend 

den im Wandel befindlichen informationstechnischen, forensischen bzw. polizeifachlichen 

Anforderungen weiterentwickelt. 

 

Abbildung 2: Überblick über die Anwendungstopologie 
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5.6. Für die Anwendungsarchitektur zu verwendende Protokolle und Standards 

 

5.6.1. XML 

 

Für den DNA-Datenaustausch wird in vollem Umfang das XML-Schema verwendet, das den 

SMTP-E-Mail-Nachrichten als Anhang beigefügt wird. XML (eXtensible Markup Language) ist 

eine vom W3C empfohlene allgemeine Markup-Sprache (Bezeichnungssprache) zur Schaffung 

spezieller Markup-Sprachen, mit denen viele verschiedene Arten von Daten beschrieben werden 

können. Das für den Austausch zwischen allen Staaten geeignete DNA-Profil wird im ICD-

Dokument anhand von XML und dem XML-Schema beschrieben. 

 

5.6.2. ODBC 

 

Open DataBase Connectivity (ODBC) ist eine auf Standardsoftware gestützte API-Methode für den 

Zugang zu Datenbankverwaltungssystemen und macht sie unabhängig von Programmiersprachen, 

Datenbanken und Betriebssystemen. Allerdings hat ODBC auch einige Nachteile. Die Verwaltung 

einer großen Anzahl von Client-Maschinen kann dazu führen, dass eine Vielzahl von Treibern 

(Drivers) und DLL einbezogen werden. Diese Komplexität kann den mit der Systemverwaltung 

verbundenen Aufwand erhöhen. 

 

5.6.3. JDBC 

 

Java DataBase Connectivity (JDBC) ist eine API für die Programmiersprache Java, die definiert, 

auf welche Weise ein Client Zugang zu einer Datenbank erhält. Im Gegensatz zu ODBC erfordert 

JDBC nicht die Verwendung eines bestimmten Satzes von lokalen DLL auf dem Desktop. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 44 

Die Geschäftslogik der Bearbeitung von DNA-Profil-Anfragen und Antworten an jedem Standort 

der Staaten veranschaulicht die folgende Zeichnung. Sowohl die bei einer Anfrage als auch bei 

einer Antwort generierten Datenflüsse interagieren mit einem neutralen Datenbereich, der 

unterschiedliche Datenpools mit einer gemeinsamen Datenstruktur umfasst. 

 

Abbildung 3: Übersicht über den Anwendungs-Workflow im Standort der einzelnen Staaten 

 

 

 

5.7. Kommunikationsumgebung 

 

5.7.1. Gemeinsames Kommunikationsnetzwerk: TESTA und seine Nachfolgeinfrastruktur 

 

Für den DNA-Austausch nutzt die Anwendung E-Mails – ein asynchroner Mechanismus – zur 

Übermittlung von Anfragen und zur Entgegennahme von Antworten zwischen den Staaten. Da alle 

Staaten zumindest einen nationalen Zugangspunkt zu dem TESTA-Netzwerk haben, wird dieses für 

den DNA-Datenaustausch genutzt. TESTA bietet mit seinem E-Mail-Relay eine Reihe von 

Mehrwertdiensten. Neben dem Hosting TESTA-spezifischer E-Mail-Postfächer ist die Infrastruktur 

in der Lage, Mailing-Verteilerlisten und Routing-Regelungen (Routing Policies) zu implementieren. 

Damit kann TESTA als Clearingstelle für Nachrichten eingesetzt werden, die an Behörden 

innerhalb der EU-weiten Domänen adressiert sind. Es können auch Virenprüffunktionen 

eingerichtet werden. 
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Das durch eine Firewall geschützte TESTA E-Mail-Relay ist auf einer Hardware-Plattform mit 

hoher Verfügbarkeit aufgebaut, die sich am zentralen Standort der TESTA-Anwendung befindet. 

Mit den TESTA-DNS (Domain Name Systems) werden Resource Locators in IP-Adressen 

aufgelöst und entsprechende Probleme für den Nutzer und Anwendungen ausgeblendet.. 

 

5.7.2. Sicherheitserwägungen 

 

Im TESTA-Umfeld wurde das Konzept eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) umgesetzt. Die 

für den Aufbau dieses VPN verwendete Tag-Switching-Technologie wird weiterentwickelt werden, 

um den IETF-Standard Multi-Protocol Label Switching (MPLS) zu unterstützen. 
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MPLS ist eine auf dem IETF-Standard basierende Technologie, die den Datenfluss im Netzwerk 

durch Vermeidung der Paketanalyse durch Zwischen-Router („Hops“) beschleunigt. Dies erfolgt 

auf der Grundlage sogenannter Labels (Kennsätze), die durch Edge-Router des Backbones an das 

Datenpaket angehängt werden, auf der Basis der Informationen, die in der FIB (Forwarding 

Information Base) gespeichert sind. Labels werden auch zur Einrichtung von VPN verwendet. 

 

MPLS kombiniert die Vorteile des Layer-3-Routing mit denen des Layer-2-Switching. Da IP-

Adressen beim Durchlaufen des Backbones nicht evaluiert werden, werden von MPLS keine 

Beschränkungen für IP-Adressierung auferlegt. 

 

Darüber hinaus werden E-Mails im TESTA-Netzwerk durch einen s/MIME-gesteuerten 

Verschlüsselungsmechanismus geschützt. Ohne Schlüssel und das erforderliche Zertifikat können 

verschlüsselte Nachrichten in diesem Netzwerk nicht entschlüsselt werden. 

 

5.7.3. Für das Kommunikationsnetzwerk zu verwendende Protokolle und Standards 

 

5.7.3.1. SMTP 

 

SMTP ist De-Facto-Standard für die Übermittlung von E-Mails über das Internet. SMTP ist ein 

relativ einfaches, textbasiertes Protokoll, bei dem ein oder mehrere Empfänger einer Nachricht 

angegeben werden, woraufhin der Text der Nachricht übermittelt wird. SMTP verwendet den TCP-

Port 25 entsprechend der IETF-Spezifikation. Zur Bestimmung des SMTP-Servers für einen 

bestimmten Domänennamen wird der MX-(Mail eXchange)-DNS-(Domain Name Systems)-Eintrag 

verwendet. 
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Da dieses Protokoll ursprünglich ausschließlich ASCII-Text-basiert war, gab es Schwierigkeiten 

mit binären Dateien. Zur Aufbereitung binärer Dateien im Hinblick auf ihre Übermittlung durch 

SMTP wurden Standards wie MIME ausgearbeitet. Gegenwärtig unterstützen die meisten SMTP-

Server die 8BITMIME- und s/MIME-Erweiterungen, sodass binäre Dateien fast ebenso einfach wie 

„Klartext“ (plain text) übermittelt werden können. Die Arbeitsabläufe für s/MIME-Vorgänge 

werden im Abschnitt über s/MIME (siehe Abschnitt 5.4) beschrieben. 

 

SMTP ist ein „Push“-Protokoll, d. h., es bietet nicht die Möglichkeit, auf Verlangen von einem 

Remote-Server Nachrichten abzurufen („pull“). Um dies zu ermöglichen, muss der Mail-Client 

POP3 oder IMAP benutzen. Es wurde beschlossen, zur Implementierung des DNA-Datenaustauschs 

das Protokoll POP3 zu verwenden. 

 

5.7.3.2. POP 

 

Lokale E-Mail-Clients verwenden die Version 3 des Post Office Protocol (POP3), ein Internet-

Standardprotokoll (auf Anwendungsebene), zum Abruf einer E-Mail von einem Remote-Server 

über eine TCP/IP-Verbindung. Unter Verwendung des SMTP-Submit-Profils des SMTP-Protokolls 

können E-Mail-Clients Nachrichten über das Internet oder interne Firmennetze übermitteln. MIME 

bildet den Standard für Anhänge und Nicht-ASCII-Texte bei der Übermittlung von E-Mails. 

Obgleich weder POP3 noch SMTP MIME-formatierte E-Mails benötigen, erfolgt der E-Mail-

Verkehr im Internet im Wesentlichen MIME-formatiert, sodass POP-Clients in der Lage sein 

müssen, MIME zu verstehen und anzuwenden. Die gesamte Kommunikationsumgebung nach 

Teil Drei Titel II dieses Abkommens wird daher die Komponenten des POP integrieren. 

 

5.7.4. Zuweisung der Netzwerkadressen 

 

Operative Umgebung 
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Die europäische IP-Registrierungsbehörde RIPE hat TESTA unlängst einen deduzierten Subnet-

Adressenblock – halbe Klasse B – zugewiesen. Die Zuordnung von IP-Adressen an die Staaten 

erfolgt im Allgemeinen nach einem geografischen Schema in Europa. Der Datenaustausch zwischen 

Staaten im Rahmen von Teil Drei Titel II dieses Abkommens erfolgt im Wege eines EU-weiten 

logisch geschlossenen IP-Netzwerks. 

 

Testumgebung 

 

Damit allen angeschlossenen Staaten eine reibungslos funktionierende Operationsumgebung 

geboten werden kann, ist es erforderlich, für neue Staaten, die ihre Teilnahme an dem Datenaus-

tausch vorbereiten, eine auf dem geschlossenen Netzwerk aufbauende Testumgebung zu schaffen. 

Es wurde eine Vorlage mit Parametern, darunter IP-Adressen, Netzeinstellungen, E-Mail-Domänen 

sowie Benutzerkonten, festgelegt, die in den betreffenden Standorten der Staaten eingerichtet 

werden sollten. Zudem wurde für Testzwecke ein Satz von „Pseudo“-DNA-Profilen erstellt. 

 

5.7.5. Konfigurationsparameter 

 

Es wurde ein sicheres E-Mail-System auf der Grundlage der Domäne eu-admin.net eingerichtet. 

Diese Domäne und die zugehörigen Adressen sind vor einem Zugriff durch Stellen außerhalb der 

EU-weiten TESTA-Domäne geschützt, da die betreffenden Namen nur dem zentralen DNS-Server 

von TESTA bekannt sind, der vom Internet abgeschirmt ist. 
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Die Zuordnung (Mapping) dieser TESTA-Site-Adressen („host names“) zu den IP-Adressen wird 

vom TESTA-DNS-Dienst vorgenommen. Für jede lokale Domäne wird ein Mail-Eintrag in diesen 

zentralen DNS-Server von TESTA eingefügt, sodass alle an die lokalen TESTA-Domänen 

geschickten E-Mail-Nachrichten dem zentralen Mail-Relay von TESTA zugeleitet werden. Dieses 

zentrale Mail-Relay leitet sie dann anhand der E-Mail-Adressen der lokalen Domäne an den 

speziellen E-Mail-Server der lokalen Domäne weiter. Durch dieses Verfahren zur Übermittlung von 

E-Mails durchlaufen vertrauliche Informationen ausschließlich die europaweite geschlossene 

Netzwerkinfrastruktur und nicht das unsichere Internet. 

 

An allen Standorten der Staaten ist es erforderlich, Subdomänen (Fett- und Kursivdruck) 

einzurichten, die der folgenden Syntax entsprechen: 

 

„application-type.State-code.pruem.testa.eu“, wobei 

 

„State-code“ den Wert des aus zwei Buchstaben zusammengesetzten Staatencodes annimmt (z. B. 

AT, BE usw.) und 

 

„application-type“ einen der folgenden Werte annimmt: DNA, FP und CAR. 

 

In Anwendung der oben genannten Syntax erhalten die Subdomänen der Staaten folgende Form: 
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Syntax der Subdomänen der Staaten 

 

Staat Subdomänen Anmerkungen 

BE dna.be.pruem.testa.eu  

fp.be.pruem.testa.eu  

car.be.pruem.testa.eu  

test.dna.be.pruem.testa.eu  

test.fp.be.pruem.testa.eu  

test.car.be.pruem.testa.eu  

BG dna.bg.pruem.testa.eu  

fp.bg.pruem.testa.eu  

car.bg.pruem.testa.eu  

test.dna.bg.pruem.testa.eu  

test.fp.bg.pruem.testa.eu  

test.car.bg.pruem.testa.eu  

CZ dna.cz.pruem.testa.eu  

fp.cz.pruem.testa.eu  

car.cz.pruem.testa.eu  

test.dna.cz.pruem.testa.eu  

test.fp.cz.pruem.testa.eu  

test.car.cz.pruem.testa.eu  

DK dna.dk.pruem.testa.eu  

fp.dk.pruem.testa.eu  

car.dk.pruem.testa.eu  

test.dna.dk.pruem.testa.eu  

test.fp.dk.pruem.testa.eu  

test.car.dk.pruem.testa.eu  
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Staat Subdomänen Anmerkungen 

DE dna.de.pruem.testa.eu  

fp.de.pruem.testa.eu  

car.de.pruem.testa.eu  

test.dna.de.pruem.testa.eu  

test.fp.de.pruem.testa.eu  

test.car.de.pruem.testa.eu  

EE dna.ee.pruem.testa.eu  

fp.ee.pruem.testa.eu  

car.ee.pruem.testa.eu  

test.dna.ee.pruem.testa.eu  

test.fp.ee.pruem.testa.eu  

test.car.ee.pruem.testa.eu  

IE dna.ie.pruem.testa.eu  

fp.ie.pruem.testa.eu  

car.ie.pruem.testa.eu  

test.dna.ie.pruem.testa.eu  

test.fp.ie.pruem.testa.eu  

test.car.ie.pruem.testa.eu  

EL dna.el.pruem.testa.eu  

fp.el.pruem.testa.eu  

car.el.pruem.testa.eu  

test.dna.el.pruem.testa.eu  

test.fp.el.pruem.testa.eu  

test.car.el.pruem.testa.eu  
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Staat Subdomänen Anmerkungen 

ES dna.es.pruem.testa.eu  

fp.es.pruem.testa.eu  

car.es.pruem.testa.eu  

test.dna.es.pruem.testa.eu  

test.fp.es.pruem.testa.eu  

test.car.es.pruem.testa.eu  

FR dna.fr.pruem.testa.eu  

fp.fr.pruem.testa.eu  

car.fr.pruem.testa.eu  

test.dna.fr.pruem.testa.eu  

test.fp.fr.pruem.testa.eu  

test.car.fr.pruem.testa.eu  

HR dna.hr.pruem.testa.eu  

fp.hr.pruem.testa.eu  

car.hr.pruem.testa.eu  

test.dna.hr.pruem.testa.eu  

test.fp.hr.pruem.testa.eu  

test.car.hr.pruem.testa.eu  

IT dna.it.pruem.testa.eu  

fp.it.pruem.testa.eu  

car.it.pruem.testa.eu  

test.dna.it.pruem.testa.eu  

test.fp.it.pruem.testa.eu  

test.car.it.pruem.testa.eu  
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Staat Subdomänen Anmerkungen 

CY dna.cy.pruem.testa.eu  

fp.cy.pruem.testa.eu  

car.cy.pruem.testa.eu  

test.dna.cy.pruem.testa.eu  

test.fp.cy.pruem.testa.eu  

test.car.cy.pruem.testa.eu  

LV dna.lv.pruem.testa.eu  

fp.lv.pruem.testa.eu  

car.lv.pruem.testa.eu  

test.dna.lv.pruem.testa.eu  

test.fp.lv.pruem.testa.eu  

test.car.lv.pruem.testa.eu  

LT dna.lt.pruem.testa.eu  

fp.lt.pruem.testa.eu  

car.lt.pruem.testa.eu  

test.dna.lt.pruem.testa.eu  

test.fp.lt.pruem.testa.eu  

test.car.lt.pruem.testa.eu  

LU dna.lu.pruem.testa.eu  

fp.lu.pruem.testa.eu  

car.lu.pruem.testa.eu  

test.dna.lu.pruem.testa.eu  

test.fp.lu.pruem.testa.eu  

test.car.lu.pruem.testa.eu  
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Staat Subdomänen Anmerkungen 

HU dna.hu.pruem.testa.eu  

fp.hu.pruem.testa.eu  

car.hu.pruem.testa.eu  

test.dna.hu.pruem.testa.eu  

test.fp.hu.pruem.testa.eu  

test.car.hu.pruem.testa.eu  

MT dna.mt.pruem.testa.eu  

fp.mt.pruem.testa.eu  

car.mt.pruem.testa.eu  

test.dna.mt.pruem.testa.eu  

test.fp.mt.pruem.testa.eu  

test.car.mt.pruem.testa.eu  

NL dna.nl.pruem.nl.testa.eu  

fp.nl.pruem.testa.eu  

car.nl.pruem.testa.eu  

test.dna.nl.pruem.testa.eu  

test.fp.nl.pruem.testa.eu  

test.car.nl.pruem.testa.eu  

AT dna.at.pruem.testa.eu  

fp.at.pruem.testa.eu  

car.at.pruem.testa.eu  

test.dna.at.pruem.testa.eu  

test.fp.at.pruem.testa.eu  

test.car.at.pruem.testa.eu  
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Staat Subdomänen Anmerkungen 

PL dna.pl.pruem.testa.eu  

fp.pl.pruem.testa.eu  

car.pl.pruem.testa.eu  

test.dna.pl.pruem.testa.eu  

test.fp.pl.pruem.testa.eu  

test.car.pl.pruem.testa.eu  

PT dna.pt.pruem.testa.eu  

fp.pt.pruem.testa.eu  

car.pt.pruem.testa.eu  

test.dna.pt.pruem.testa.eu  

test.fp.pt.pruem.testa.eu  

test.car.pt.pruem.testa.eu  

RO dna.ro.pruem.testa.eu  

fp.ro.pruem.testa.eu  

car.ro.pruem.testa.eu  

test.dna.ro.pruem.testa.eu  

test.fp.ro.pruem.testa.eu  

test.car.ro.pruem.testa.eu  

SI dna.si.pruem.testa.eu  

fp.si.pruem.testa.eu  

car.si.pruem.testa.eu  

test.dna.si.pruem.testa.eu  

test.fp.si.pruem.testa.eu  

test.car.si.pruem.testa.eu  
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Staat Subdomänen Anmerkungen 

SK dna.sk.pruem.testa.eu  

fp.sk.pruem.testa.eu  

car.sk.pruem.testa.eu  

test.dna.sk.pruem.testa.eu  

test.fp.sk.pruem.testa.eu  

test.car.sk.pruem.testa.eu  

FI dna.fi.pruem.testa.eu  

fp.fi.pruem.testa.eu  

car.fi.pruem.testa.eu  

test.dna.fi.pruem.testa.eu  

test.fp.fi.pruem.testa.eu  

test.car.fi.pruem.testa.eu  

SE dna.se.pruem.testa.eu  

fp.se.pruem.testa.eu  

car.se.pruem.testa.eu  

test.dna.se.pruem.testa.eu  

test.fp.se.pruem.testa.eu  

test.car.se.pruem.testa.eu  

UK dna.uk.pruem.testa.eu  

fp.uk.pruem.testa.eu  

car.uk.pruem.testa.eu  

test.dna.uk.pruem.testa.eu  

test.fp.uk.pruem.testa.eu  

test.car.uk.pruem.testa.eu  
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KAPITEL 2 

 

AUSTAUSCH DAKTYLOSKOPISCHER DATEN 

(SCHNITTSTELLENKONTROLLDOKUMENT) 

 

Mit dem folgenden Schnittstellenkontrolldokument sollen die Anforderungen für den Austausch 

daktyloskopischer Daten zwischen den Automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungs-Systemen 

(AFIS) der Staaten festgelegt werden. Es stützt sich auf die Interpol-Implementierung des 

ANSI/NIST-ITL 1-2000-Standards (INT-I, Version 4.22b). 

 

In dieser Fassung werden alle grundlegenden Definitionen für logische Datensätze der Typen 

Typ 1, Typ 2, Typ 4, Typ 9, Typ 13 und Typ 15 erfasst, die für eine Fingerabdruckverarbeitung 

erforderlich sind, die sich auf Bilder und Minutien stützt. 

 

1. Übersicht über den Dateiinhalt 

 

Eine Fingerabdruckdatei besteht aus verschiedenen logischen Datensätzen. Im ursprünglichen 

ANSI/NIST-ITL 1-2000-Standard gibt es 16 Typen von Datensätzen. Zwischen den Datensätzen 

und zwischen den Feldern und Unterfeldern innerhalb der Datensätze werden geeignete ASCII-

Trennzeichen verwendet. 
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Nur 6 Datensatz-Typen werden für den Informationsaustausch zwischen der Sendestelle und der 

Empfangsstelle verwendet: 

 

Typ 1 → Transaktionsinformationen 

Typ 2 → Alphanumerische Personen-/Falldaten 

Typ 4 → Hochauflösende Fingerabdruckbilder in Grautönen 

Typ 9 → Minutiendatensatz 

Typ 13 → Datensatz mit Bildern von Fingerabdruck- und 

Handflächenabdruckspuren in variabler Auflösung 

Typ 15 → Datensatz mit Bildern von Handflächenabdrücken 

in variabler Auflösung 

 

1.1. Typ 1 – File Header 

 

Dieser Datensatz enthält Routing-Informationen und Informationen zur Beschreibung der Struktur 

der übrigen Datei. In dieser Datensatzart werden ferner die Transaktionstypen definiert, die unter 

die folgenden Kategorien fallen: 

 

1.2. Typ 2 – Descriptive Text 

 

Dieser Datensatz enthält Textinformationen, die für die Sende- und die Empfangsstellen von 

Interesse sind. 

 

1.3. Type-4 — High resolution greyscale image 

 

Dieser Datensatz dient zum Austausch hochauflösender Fingerabdruckbilder (500 Pixel/Inch) in 

Graustufen (8 Bit). Die Fingerabdruckbilder werden mit dem WSQ-Algorithmus in einem 

Verhältnis von nicht mehr als 15:1 komprimiert. Andere Algorithmen für die Komprimierung oder 

nichtkomprimierte Bilder dürfen nicht verwendet werden. 
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1.4. Typ 9 – Minutiæ Record 

 

Typ-9-Datensätze dienen zum Austausch von Merkmalen der Papillarlinien oder Minutien. Mit 

diesen Datensätzen wird zum einen bezweckt, eine unnötige Doppelung von AFIS-Kodierungs-

prozessen zu vermeiden, und zum anderen, die Übertragung von AFIS-Codes, die weniger Daten 

enthalten als die entsprechenden Bilder, zu ermöglichen. 

 

1.5. Typ 13 – Variable-Resolution Latent Image Record 

 

Diese Datensätze werden verwendet, um Fingerabdruckspuren und Handflächenabdruckspuren in 

variabler Auflösung zusammen mit alphanumerischen Textinformationen zu übermitteln. Die Scan-

Auflösung der Bilder beträgt 500 Pixel/Inch mit 256 Graustufen. Wenn die Qualität des Spuren-

bildes dafür ausreicht, wird es mit einem WSQ-Algorithmus komprimiert. Erforderlichenfalls kann 

die Bildauflösung durch gegenseitige Vereinbarung auf mehr als 500 Pixel/Inch und mehr als 256 

Graustufen ausgeweitet werden. Für diesen Fall wird dringend empfohlen, JPEG-2000 zu 

verwenden (siehe Anlage 39-7). 

 

1.6. Typ 15 – Variable-Resolution Palmprint Image Record 

 

Datensätze mit nummerierten Feldern werden verwendet, um Handabdruckbilder in variabler Auf-

lösung zusammen mit alphanumerischen Textinformationen auszutauschen. Die Scan-Auflösung 

der Bilder beträgt 500 Pixel/Inch mit 256 Graustufen. Für ein möglichst geringes Datenaufkommen 

werden alle Handabdruckbilder mit einem WSQ-Algorithmus komprimiert. Erforderlichenfalls 

kann die Bildauflösung durch gegenseitige Vereinbarung auf mehr als 500 Pixel/Inch und mehr als 

256 Graustufen ausgeweitet werden. Für diesen Fall wird dringend empfohlen, JPEG-2000 zu 

verwenden (siehe Anlage 39-7). 
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2. Datensatz-Format 

 

Eine Transaktionsdatei besteht aus einem oder mehreren logischen Datensätzen. Für jeden logi-

schen Datensatz in der Datei müssen mehrere für den Datensatztyp geeignete Informationsfelder 

vorhanden sein. Jedes Informationsfeld kann ein oder mehrere grundlegende Einzelwert-

Informationselemente enthalten. Zusammen werden diese Elemente verwendet, um unterschiedliche 

Aspekte der in dem Feld enthaltenen Daten deutlich zu machen. Ein Informationsfeld kann auch aus 

einem oder mehreren Informationselementen bestehen, die zusammengruppiert und innerhalb eines 

Felds mehrfach wiederholt werden. Eine solche Gruppe von Informationselementen ist als 

Unterfeld bekannt. Ein Informationsfeld kann somit aus einem oder mehreren Unterfeldern mit 

Informationselementen bestehen. 

 

2.1. Informationstrennzeichen (Information Separators) 

 

In den logischen Datensätzen mit nummerierten Feldern wird die Abgrenzung der Informationen 

durch vier ASCII-Informationstrennzeichen erreicht. Bei den voneinander abgegrenzten 

Informationen kann es sich um Elemente innerhalb eines Felds oder Unterfelds, um Felder 

innerhalb eines logischen Datensatzes oder um mehrfach vorkommende Unterfelder handeln. Diese 

Informationstrennzeichen sind im ANSI-Standard X3.4 definiert. Die Zeichen werden verwendet, 

um Informationen logisch voneinander abzugrenzen und festzulegen. In einem hierarchischen 

Bezug betrachtet ist das Dateitrennzeichen „FS“ (File Separator) das umfassendste Trennzeichen, 

gefolgt vom Gruppentrennzeichen „GS“ (Group Separator), dem Datensatztrennzeichen „RS“ 

(Record Separator) und schließlich dem Einheitentrennzeichen „US“ (Unit Separator). In Tabelle 1 

sind diese ASCII-Trennzeichen und eine Beschreibung ihrer Verwendung in dem vorliegenden 

Standard enthalten. 
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Informationstrennzeichen sind ihrer Funktion nach als Angabe der darauf folgenden Datenart zu 

sehen. Das Zeichen „US“ grenzt einzelne Informationselemente innerhalb eines Felds oder 

Unterfelds voneinander ab. Es zeigt an, dass das nächste Informationselement Bestandteil der Daten 

dieses Felds oder Unterfelds ist. Bei mehrfachen Unterfeldern innerhalb eines Felds, die durch das 

Zeichen „RS“ voneinander abgegrenzt werden, wird mit dem Zeichen der Beginn der nächsten 

Gruppe sich wiederholender Informationselemente angezeigt. Das Trennzeichen „GS“, das 

zwischen Informationsfeldern verwendet wird, zeigt den Beginn eines neuen Felds vor der 

Feldidentifizierungsnummer an, die erscheinen soll. Auf die gleiche Weise wird der Beginn eines 

neuen logischen Datensatzes durch das Trennzeichen „FS“ angezeigt. 

 

Die vier Zeichen haben nur eine Bedeutung, wenn sie als Trennzeichen für Datenelemente in den 

Feldern der ASCII-Datensätze verwendet werden. Die Trennzeichen haben in binären Bilddaten-

sätzen und binären Feldern keine besondere Bedeutung, sie gehören lediglich zu den ausgetauschten 

Daten. 

 

Normalerweise sollte es keine leeren Felder oder Informationselemente geben, daher sollte 

zwischen allen Datenelementen lediglich ein Trennzeichen stehen. Die Ausnahme von dieser Regel 

liegt vor, wenn die Daten in Feldern oder Informationselemente in einer Transaktion nicht 

verfügbar sind, fehlen oder fakultativ sind und die Transaktion nicht davon abhängt, ob diese 

spezifischen Daten vorhanden sind. In diesen Fällen erscheinen mehrfache und nebeneinander 

liegende Trennzeichen zusammen; es ist nicht erforderlich, zwischen den Trennzeichen fiktive 

Daten einzufügen. 

 

Für die Definition eines Felds, das aus drei Informationselementen besteht, gilt Folgendes. Fehlt die 

Information für das zweite Informationselement, so würden zwei nebeneinander stehende 

Informationstrennzeichen „US“ zwischen dem ersten und dem dritten Informationselement 

erscheinen. Würde sowohl das zweite als auch das dritte Informationselement fehlen, so sollten 

3 Trennzeichen verwendet werden, nämlich zwei „US“-Trennzeichen zusätzlich zu dem 

abschließenden Trennzeichen für das Feld oder Unterfeld. Allgemein lässt sich sagen, dass die 

entsprechende Zahl von Trennzeichen eingefügt werden sollte, wenn ein oder mehr obligatorische 

oder fakultative Informationselemente für ein Feld oder Unterfeld nicht vorhanden sind. 
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Es können zwei oder mehr der vier zur Verfügung stehenden Trennzeichen nebeneinander 

kombiniert werden. Wenn Daten für Informationselemente, Unterfelder oder Felder fehlen oder 

nicht zur Verfügung stehen, muss es ein Trennzeichen weniger geben als die erforderliche Zahl der 

Datenelemente, Unterfelder oder Felder. 

 

Tabelle 1: Verwendete Trennzeichen 

Code Typ Beschreibung Hexadezimalwert Dezimalwert 

US Unit Separator Separates information 

items 

1F 31 

RS Record Separator Separates subfields 1E 30 

GS Group Separator Separates fields 1D 29 

FS File Separator Separates logical records 1C 28 

 

2.2. Datensatzlayout 

 

Bei logischen Datensätzen mit nummerierten Feldern muss jedes verwendete Informationsfeld 

gemäß diesem Standard nummeriert werden. Das Format für jedes Feld muss aus der Nummer des 

Datensatztyps, gefolgt von einem Punkt „.“, einer Feldnummer gefolgt von einem Doppelpunkt „:“, 

gefolgt von der dem Feld entsprechenden Information bestehen. Die Feldnummer kann aus einer 

Zahl mit den Ziffern 1 bis 9 zwischen dem Punkt „.“ und dem Doppelpunkt „:“ bestehen. Die 

Feldnummer ist als vorzeichenloser Ganzzahlenwert zu betrachten. Dies bedeutet, dass die 

Feldnummer „2.123:“ der Feldnummer „2.000000123:“ entspricht und in der gleichen Weise 

ausgelegt werden sollte. 

 

Zu Illustrationszwecken in diesem Dokument wird eine dreistellige Zahl für die Felder verwendet, 

die in jedem der beschriebenen nummerierten logischen Datensätze enthalten sind. Feldnummern 

haben die Form „TT.xxx:“, wobei „TT“ für den Datensatztyp mit einem oder zwei Zeichen steht, 

gefolgt von einem Punkt. Die nächsten drei Zeichen enthalten die entsprechende Feldnummer, 

gefolgt von einem Doppelpunkt. Die beschreibenden ASCII-Informationen oder die Bilddaten 

folgen auf den Doppelpunkt. 
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Die logischen Typ-1- und Typ-2-Datensätze enthalten nur ASCII-Textdatenfelder. Die gesamte 

Länge des Datensatzes (einschließlich Feldnummern, Doppelpunkten und Trennzeichen) wird als 

erstes ASCII-Feld innerhalb dieser Datensatztypen verzeichnet. Das Kontrollzeichen des ASCII-

Dateitrennzeichens „FS“ (das das Ende des logischen Datensatzes oder der Transaktion bezeichnet) 

folgt auf das letzte Byte der ASCII-Information und wird in die Länge des Datensatzes mit 

einbezogen. 

 

Im Gegensatz zum Konzept der nummerierten Felder enthält der Typ-4-Datensatz ausschließlich 

binäre Daten, die als geordnete binäre Felder mit fester Länge verzeichnet werden. Die gesamte 

Länge des Datensatzes wird im ersten binären Feld mit vier Bytes eines jeden Datensatzes 

verzeichnet. Bei diesem binären Datensatz wird weder die Datensatznummer mit dem Punkt noch 

die Feldnummer und der darauf folgende Doppelpunkt verzeichnet. Darüber hinaus werden die vier 

Trennzeichen („US“, „RS“, „GS“ oder „FS“) ausschließlich als binäre Daten interpretiert, da alle 

Feldlängen dieses Datensatzes entweder festgelegt oder spezifiziert sind. Das Trennzeichen „FS“ 

darf bei dem binären Datensatz nicht als Datensatztrennzeichen oder Zeichen für das 

Transaktionsende verwendet werden. 

 

3. Typ-1-Datensatz: File Header 

 

Dieser Datensatz beschreibt die Dateistruktur, den Dateityp und andere wichtige Informationen. Der 

Zeichensatz für Typ-1-Felder darf nur den 7-Bit-ANSI-Code für den Informationsaustausch 

enthalten. 

 

3.1. Felder für Typ-1-Datensatz 

 

3.1.1. Feld 1.001: Logical Record Length (LEN) 
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Dieses Feld enthält die Gesamtzahl der Bytes im gesamten Typ-1-Datensatz. Das Feld beginnt mit 

„1.001:“, gefolgt von der Gesamtlänge des Datensatzes einschließlich der Zeichen in jedem Feld 

inklusive der Trennzeichen. 

 

3.1.2. Feld 1.002: Version Number (VER) 

 

Um sicherzustellen, dass die Nutzer wissen, welche Version des ANSI/NIST-Standards verwendet 

wird, ist in diesem Feld mit vier Bytes die Versionsnummer des Standards angegeben, die von der 

Software oder dem System, das die Datei anlegt, benutzt wird. Die ersten beiden Bytes geben die 

führenden Stellen der Versionsnummer an, die zweiten beiden Bytes die Revisionsnummer. 

Beispielsweise würde der ursprüngliche Standard von 1986 als die erste Version betrachtet und 

„0100“ genannt, während der gegenwärtige ANSI/NIST-ITL 1-2000-Standard „0300“ genannt 

wird. 

 

3.1.3. Feld 1.003: File Content (CNT) 

 

In diesem Feld ist jeder der Datensätze in der Datei nach Datensatztyp und der Reihenfolge 

aufgeführt, in der die Datensätze in der Datei erscheinen. Es besteht aus einem oder mehreren 

Unterfeldern, von denen jedes wiederum zwei Informationselemente enthält, die einen einzelnen 

logischen Datensatz beschreiben, der sich in der vorliegenden Datei befindet. Die Unterfelder 

werden in der gleichen Reihenfolge angegeben, in der die Datensätze gespeichert und übertragen 

werden. 

 

Das erste Informationselement im ersten Unterfeld ist „1“; damit wird Bezug auf diesen Typ-1-

Datensatz genommen. Darauf folgt ein zweites Informationselement, das die Anzahl aller 

Datensätze in der Datei enthält. Diese Zahl ist gleich der Anzahl der Unterfelder von Feld 1.003. 
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Jedes der Unterfelder gehört zu einem Datensatz innerhalb der Datei, und die Reihenfolge der 

Unterfelder entspricht der Reihenfolge der Datensätze. Jedes Unterfeld enthält zwei Informations-

elemente. Das erste Informationselement dient zur Identifizierung des Datensatztyps. Das zweite ist 

der IDC des Datensatzes. Das Trennzeichen „US“ wird verwendet, um die beiden Informations-

elemente voneinander abzugrenzen. 

 

3.1.4. Feld 1.004: Type of Transaction (TOT) 

 

Dieses Feld enthält ein Mnemonik aus drei Buchstaben, das den Transaktionstyp bezeichnet. Diese 

Codes können sich von den Codes unterscheiden, die von anderen Anwendungen des ANSI/NIST-

Standards verwendet werden. 

 

CPS: Criminal Print-to-Print Search. Diese Transaktion ist eine Anfrage zu einer Suche, mit einem 

Datensatz, der in Verbindung mit einer Straftat steht, in einer Fingerabdruck-Datenbank. Die 

Fingerabdrücke der Person müssen als WSQ-komprimierte Bilder in der Datei enthalten sein. 

 

Wird kein Treffer festgestellt (No-HIT), so sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz. 

 

Bei einem Treffer (HIT) sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz, 
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– 1-14 Typ-4-Datensätze. 

 

Der CPS-TOT wird in Tabelle A.6.1 (Anlage 39-6) zusammengefasst. 

 

PMS: Print-to-Latent Search. Diese Transaktion wird verwendet, wenn ein Satz Fingerabdrücke mit 

einer Datenbank abgeglichen wird, die nichtidentifizierte Fingerabdruckspuren enthält. Die Antwort 

enthält die HIT/No-HIT-Entscheidung des abgefragten AFIS-Systems. Wenn multiple 

nichtidentifizierte Fingerabdruckspuren vorliegen, sind multiple SRE-Transaktionen das Ergebnis, 

mit einer Fingerabdruckspur pro Transaktion. Die Fingerabdrücke der Person müssen als WSQ-

komprimierte Bilder in der Datei enthalten sein. 

 

Wird kein Treffer festgestellt (No-HIT), so sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz. 

 

Bei einem Treffer (HIT) sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz, 

 

– 1 Typ-13-Datensatz. 

 

Der PMS-TOT wird in Tabelle A.6.1 (Anlage 39-6) zusammengefasst. 
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MPS: Latent-to-Print Search. Diese Transaktion wird verwendet, wenn eine Fingerabdruckspur 

gegen eine Fingerabdruck-Datenbank abgeglichen werden soll. In der Datei müssen die 

Informationen zu den Minutien der Fingerabdruckspur und das Bild (WSQ-komprimiert) enthalten 

sein. 

 

Wird kein Treffer festgestellt (No-HIT), so sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz. 

 

Bei einem Treffer (HIT) sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz, 

 

– 1 Typ-4- oder Typ-15-Datensatz. 

 

Der MPS-TOT wird in Tabelle A.6.4 (Anlage 39-6) zusammengefasst. 

 

MMS: Latent-to-Latent Search. Bei dieser Transaktion enthält die Datei eine Fingerabdruckspur, 

die gegen eine Datenbank mit nichtidentifizierten Fingerabdruckspuren abgeglichen werden soll, 

um Bezüge zwischen verschiedenen Tatorten festzustellen. In der Datei müssen die Informationen 

zu den Minutien der Fingerabdruckspur und das Bild (WSQ-komprimiert) enthalten sein. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 68 

Wird kein Treffer festgestellt (No-HIT), so sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz. 

 

Bei einem Treffer (HIT) sind die folgenden logischen Datensätze das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz, 

 

– 1 Typ-13-Datensatz. 

 

Der MMS-TOT wird in Tabelle A.6.4 (Anlage 39-6) zusammengefasst. 

 

SRE: Diese Transaktion wird von der Empfangsstelle als Antwort auf die Suchanfrage mit 

daktyloskopischem Material rückübermittelt. Die Antwort enthält die HIT/No-HIT-Entscheidung 

des abgefragten AFIS-Systems. Bei multiplen Kandidaten sind multiple SRE-Transaktionen das 

Ergebnis, mit einem Kandidaten pro Transaktion. 

 

Der SRE-TOT wird in Tabelle A.6.2 (Anlage 39-6) zusammengefasst. 
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ERR: Diese Transaktion wird von der AFIS-Empfangsstelle rückübermittelt, um einen 

Transaktionsfehler anzuzeigen. Sie enthält ein Nachrichtenfeld (ERM), mit dem der festgestellte 

Fehler angegeben wird. Die folgenden logischen Datensätze sind das Ergebnis: 

 

– 1 Typ-1-Datensatz, 

 

– 1 Typ-2-Datensatz. 

 

Der ERR-TOT wird in Tabelle A.6.3 (Anlage 39-6) zusammengefasst. 

 

Tabelle 2: Zulässige Codes bei Transaktionen 

Transaction Type Logical Record Type 

1 2 4 9 13 15 

CPS M M M — — — 

SRE M M C — 

(C in case of latent HITs) 

C C 

MPS M M — M (1*) M — 

MMS M M — M (1*) M — 

PMS M M M* — — M* 

ERR M M — — — — 

 

Schlüssel: 

 

M = Obligatorisch (Mandatory). 

M* = Nur einer der beiden Datensatztypen kann 

aufgenommen werden. 

O = Fakultativ (Optional). 

C = Abhängig davon, ob Daten vorliegen. 

– = Nicht zulässig. 

1* = Abhängig von Legacy-Systemen. 
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3.1.5. Feld 1.005: Date of Transaction (DAT) 

 

Dieses Feld gibt das Datum an, an dem die Transaktion gesendet wurde, und muss der ISO-

Standard Schreibweise YYYYMMDD entsprechen, 

 

wobei YYYY das Jahr, MM den Monat und DD den Tag bezeichnet. Vorangestellte Nullen werden 

bei einstelligen Zahlen verwendet. So steht beispielsweise „19931004“ für den 4. Oktober 1993. 

 

3.1.6. Feld 1.006: Priority (PRY) 

 

Dieses fakultative Feld legt mit Stufen von 1 bis 9 die Priorität der Anfrage fest. „1“ ist die höchste 

Prioritätsstufe und „9“ die niedrigste Prioritätsstufe. Transaktionen der Prioritätsstufe „1“ sind 

unverzüglich zu bearbeiten. 

 

3.1.7. Feld 1.007: Destination Agency Identifier (DAI) 

 

In diesem Feld wird der Empfänger für die Transaktion angegeben. 

 

Es besteht aus zwei Informationselementen in folgendem Format: CC/agency. 

 

Das erste Informationselement enthält den Ländercode nach dem Standard ISO-3166 und ist zwei 

alphanumerische Zeichen lang. Das zweite Datenelement, „agency“, dient der freitextlichen 

Bezeichnung der betreffenden Stelle mit maximal 32 alphanumerischen Zeichen. 

 

3.1.8. Feld 1.008: Originating Agency Identifier (ORI) 

 

In diesem Feld wird der Absender der Datei angegeben; es hat das gleiche Format wie das DAI-

Feld (Feld 1.007). 
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3.1.9. Feld 1.009: Transaction Control Number (TCN) 

 

Dies ist eine Kontrollnummer zu Referenzzwecken. Sie sollte vom Computer generiert werden und 

folgendes Format haben: YYSSSSSSSSA. 

 

Dabei steht YY für das Jahr der Transaktion, SSSSSSSS ist eine 8-stellige Seriennummer, und A ist 

ein Prüfzeichen, das nach dem Verfahren in Anlage 39-2 generiert wird. 

 

Ist keine TCN vorhanden, so wird das Feld YYSSSSSSSS mit Nullen ausgefüllt und das 

Prüfzeichen wie oben angegeben generiert. 

 

3.1.10. Feld 1.010: Transaction Control Response (TCR) 

 

In der Antwort auf eine übermittelte Anfrage wird dieses fakultative Feld die Transaction Control 

Number (TCN) der Anfragenachricht enthalten. Es hat daher das gleiche Format wie ein TCN-Feld 

(Feld 1.009). 

 

3.1.11. Feld 1.011: Native Scanning Resolution (NSR) 

 

In diesem Feld wird die native Scan-Auflösung des Aufnahmesystems angegeben. Die Auflösung 

wird in Form von zwei Ziffern, gefolgt von einem Dezimalpunkt und zwei weiteren Ziffern 

angegeben. 

 

Für alle Transaktionen gemäß den Artikeln 533 und 534 dieses Abkommens beträgt die 

Stichprobenrate 500 Pixel/Inch oder 19,68 Pixel/mm. 
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3.1.12. Feld 1.012: Nominal Transmitting Resolution (NTR) 

 

In diesem Feld mit fünf Bytes wird die nominale Übertragungsauflösung der übermittelten Bilder 

angegeben. Die Auflösung wird in Pixel/mm im gleichen Format wie das NSR-Feld angegeben 

(Feld 1.011). 

 

3.1.13. Feld 1.013: Domain Name — DOM 

 

In diesem obligatorischen Feld wird der Domänenname für die benutzerdefinierte Implementierung 

des Typ-2-Datensatzes angegeben. Es besteht aus zwei Informationselementen und lautet: „INT-

I{}{US}}4.22{}{GS}}“. 

 

3.1.14. Feld 1.014: Greenwich Mean Time (GMT) 

 

Dieses obligatorische Feld bietet einen Mechanismus, mit dem das Datum und die Uhrzeit in 

universellen Einheiten der Greenwich Mean Time (GMT) ausgedrückt werden kann. Sofern es 

verwendet wird, enthält das GMT-Feld das universelle Datum zusätzlich zu dem lokalen Datum in 

Feld 1.005 (DAT). Mit der Verwendung des GMT-Feldes fallen Unvereinbarkeiten der Ortszeit 

weg, die bestehen, wenn eine Transaktion und ihre Antwort zwischen zwei Orten übertragen 

werden, zwischen denen mehrere Zeitzonen liegen. GMT bietet unabhängig von den Zeitzonen ein 

universelles Datum und eine Uhrzeit im 24-Stunden-Modus. Die Darstellung ist 

„CCYYMMDDHHMMSSZ“, eine Kette mit 15 Zeichen, bei der es sich um die Verkettung des 

Datums mit der GMT, abgeschlossen durch ein „Z“, handelt. Die Zeichen „CCYY“ stehen für das 

Jahr der Transaktion, die Zeichen „MM“ für die Zehner- und Einerstellen des Monats, die Zeichen 

„DD“ für die Zehner- und Einerstellen des Monatstags, die Zeichen „HH“ für die Stunde, die 

Zeichen „MM“ für die Minute und die Zeichen „SS“ für die Sekunde. Das vollständige Datum darf 

nicht über das aktuelle Datum hinausgehen. 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 73 

4. Typ-2-Datensatz: Beschreibender Text 

 

Die Struktur des größten Teils dieses Datensatzes entspricht nicht dem ursprünglichen ANSI/NIST-

Standard. Der Datensatz enthält Informationen von besonderem Interesse für die Stellen, die die 

Datei aussenden oder empfangen. Um zu gewährleisten, dass die miteinander kommunizierenden 

daktyloskopischen Systeme kompatibel sind, dürfen nur die unten angegebenen Felder in dem 

Datensatz enthalten sein. Dieses Dokument gibt an, welche Felder obligatorisch und welche 

fakultativ sind, und es legt ferner die Struktur der einzelnen Felder fest. 

 

4.1. Felder für Typ-2-Datensätze 

 

4.1.1. Feld 2.001: Logical Record Length (LEN) 

 

Dieses obligatorische Feld enthält die Länge dieses Typ-2-Datensatzes und gibt die Gesamtmenge 

von Bytes an; darin enthalten sind alle Zeichen in allen Feldern des Datensatzes sowie die 

Informationstrennzeichen. 

 

4.1.2. Feld 2.002: Image Designation Character (IDC) 

 

Das in diesem obligatorischen Feld enthaltene IDC ist eine ASCII-Darstellung des IDC, das im Feld 

Dateiinhalt (File Content – CNT) des Typ-1-Datensatzes (Feld 1.003) definiert ist. 

 

4.1.3. Feld 2.003: System Information (SYS) 

 

Dieses Feld ist obligatorisch und enthält vier Bytes, die angeben, welcher Version der Interpol-

Implementierung (INT-I) dieser Typ-2-Datensatz entspricht. 
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Die ersten zwei Bytes geben die führende Nummer der Version an, während die weiteren zwei 

Bytes die Revisionsnummer angeben. Diese Implementierung basiert beispielsweise auf der INT-I-

Version 4 Revision 22 und würde somit als „0422“ dargestellt werden. 

 

4.1.4. Feld 2.007: Case Number (CNO) 

 

Diese Nummer wird von der örtlichen Daktyloskopiestelle einer Sammlung von Fingerabdruck-

spuren, die an einem Tatort gesichert wurden, zugeordnet. Dabei wird folgendes Format verwendet: 

CC/number, 

 

wobei CC der Interpol-Ländercode ist (zwei alphanumerische Zeichen) und „number“ den 

jeweiligen Leitlinien vor Ort entspricht und aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen bestehen kann. 

 

Mit diesem Feld kann das System Fingerabdruckspuren identifizieren, die mit einer bestimmten 

Straftat verbunden sind. 

 

4.1.5. Feld 2.008: Sequence Number (SQN) 

 

Dieses Feld gibt jede Sequenz von Fingerabdruckspuren im Rahmen eines bestimmten Falls an. Es 

kann aus bis zu vier numerischen Zeichen bestehen. Eine Sequenz ist eine Fingerabdruckspur oder 

eine Reihe von Fingerabdruckspuren, die zum Zwecke der Archivierung und/oder Suche 

zusammengefasst werden. Aufgrund dieser Definition müssen auch einzelne Fingerabdruckspuren 

eine Sequenznummer erhalten. 

 

Dieses Feld kann zusammen mit dem Feld MID (Feld 2.009) benutzt werden, um eine bestimmte 

Fingerabdruckspur innerhalb einer Sequenz zu identifizieren. 
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4.1.6. Feld 2.009: Latent Identifier (MID) 

 

Dieses Feld bezeichnet eine einzelne Fingerabdruckspur innerhalb einer Sequenz. Der Wert besteht 

aus einem einzelnen oder zwei Buchstaben, wobei „A“ die erste Fingerabdruckspur und „B“ die 

zweite Fingerabdruckspur bezeichnet, bis zu maximal „ZZ“. Dieses Feld wird analog zur 

Fingerabdruckspur-Sequenznummer verwendet (siehe Beschreibung von Feld 2.008 SQN). 

 

4.1.7. Feld 2.010: Criminal Reference Number (CRN) 

 

Dies ist eine eindeutige Referenznummer, die eine nationale Behörde einer Person zuteilt, die zum 

ersten Mal beschuldigt wird, eine Straftat begangen zu haben. Innerhalb eines Landes hat eine 

Person nie mehr als eine CRN, und es haben nie zwei Personen dieselbe CRN. Eine Person kann 

jedoch Straftäter-Referenznummern in mehreren Ländern haben; in diesem Fall unterscheiden sie 

sich durch den Ländercode. 

 

Für das CRN-Feld wird folgendes Format verwendet: CC/number, 

 

wobei CC der Ländercode nach ISO 3166 ist (zwei alphanumerische Zeichen) und „number“ den 

jeweiligen nationalen Leitlinien der ausstellenden Behörde entspricht und aus bis zu 32 

alphanumerischen Zeichen bestehen kann. 

 

Für Transaktionen gemäß den Artikeln 533 und 534 dieses Abkommens wird dieses Feld für die 

nationale Straftäter-Referenznummer der Behörde, die den Datensatz erstellt, verwendet; diese 

Nummer ist mit den Abbildungen in den Typ-4- oder Typ-15-Datensätzen verknüpft. 
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4.1.8. Feld 2.012: Miscellaneous Identification Number (MN1) 

 

Dieses Feld enthält die im Rahmen einer CPS- oder PMS-Transaktion übermittelte CRN (Feld 

2.010) ohne den vorangestellten Ländercode. 

 

4.1.9. Feld 2.013: Miscellaneous Identification Number (MN2) 

 

Dieses Feld enthält die im Rahmen einer MPS- oder MMS-Transaktion übermittelte CNO (Feld 

2.007) ohne den vorangestellten Ländercode. 

 

4.1.10. Feld 2.014: Miscellaneous Identification Number (MN3) 

 

Dieses Feld enthält die im Rahmen einer MPS- oder MMS-Transaktion übermittelte SQN (Feld 

2.008). 

 

4.1.11. Feld 2.015: Miscellaneous Identification Number (MN4) 

 

Dieses Feld enthält das im Rahmen einer MPS- oder MMS-Transaktion übermittelte MID (Feld 

2.009). 

 

4.1.12. Feld 2.063: Additional Information (INF) 

 

Bei einer SRE-Transaktion im Anschluss an eine PMS-Anfrage enthält dieses Feld Informationen 

über den Finger, der den möglichen Treffer (HIT) ergeben hat. Das Feld hat folgendes Format: 

 

NN, wobei NN der in Tabelle 5 definierte Fingerpositionscode ist (zwei Zeichen). 
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In allen anderen Fällen ist das Feld fakultativ. Es besteht aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen 

und kann zusätzliche Informationen über die Suchanfrage enthalten. 

 

4.1.13. Feld 2.064: Respondents List (RLS) 

 

Dieses Feld enthält mindestens zwei Unterfelder. Das erste Unterfeld beschreibt die Art der 

durchgeführten Suche anhand der aus drei Buchstaben bestehenden Mnemonik, die die Art der 

Transaktion im TOT (Feld 1.004) bezeichnen. Das zweite Unterfeld enthält ein einziges Zeichen. 

Ein „I“ bedeutet, dass ein HIT gefunden wurde, und ein „N“ gibt an, dass keine Übereinstimmung 

gefunden wurde (No-HIT). Das dritte Unterfeld enthält die Sequenz-Kennnummer für die 

gefundenen Kandidaten und die Gesamtzahl der Kandidaten, getrennt durch einen Schrägstrich. Bei 

mehreren Kandidaten werden entsprechend mehrere Mitteilungen gesendet. 

 

Bei einem möglichen HIT enthält das vierte Unterfeld die Trefferzahl (score) aus bis zu 6 Zeichen. 

Wurde der HIT überprüft, so enthält dieses Teilfeld den Wert „999999“. 

 

Beispiel: „CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}“ 

 

Teilt das AFIS der ersuchten Stelle keine Trefferzahlen (score) mit, so sollte an der entsprechenden 

Stelle die Trefferzahl Null verwendet werden. 

 

4.1.14. Feld 2.074: Status/Error Message Field (ERM) 
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Dieses Feld enthält aus den Transaktionen hervorgehende Fehlermeldungen, die im Rahmen einer 

Fehlertransaktion an die ersuchende Stelle zurückgesandt werden. 

 

Tabelle 3: Fehlermeldungen 

Numerischer Code 

(1-3) 

Bedeutung (5-128) 

003 ERROR: UNAUTHORISED ACCESS 

101 Mandatory field missing 

102 Invalid record type 

103 Undefined field 

104 Exceed the maximum occurrence 

105 Invalid number of subfields 

106 Field length too short 

107 Field length too long 

108 Field is not a number as expected 

109 Field number value too small 

110 Field number value too big 

111 Invalid character 

112 Invalid date 

115 Invalid item value 

116 Invalid type of transaction 

117 Invalid record data 

201 ERROR: INVALID TCN 

501 ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY 

502 ERROR: MISSING FINGERPRINTS 

503 ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED 

999 ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL 

DESTINATION AGENCY. 
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Fehlermeldungen im Bereich zwischen 100 und 199: 

 

Diese Fehlermeldungen beziehen sich auf die Validierung der ANSI/NIST-Datensätze und sind wie 

folgt definiert: 

 

<error_code 1>: IDC <idc_number 1> FIELD <field_id 1> <dynamic text 1> LF 

 

<error_code 2>: IDC <idc_number 2> FIELD <field_id 2> <dynamic text 2>… 

 

wobei 

 

– error_code ein Code ist, der sich ausschließlich auf einen spezifischen Grund bezieht (siehe 

Tabelle 3); 

 

– field_id die ANSI/NIST-Feldnummer des nicht korrekten Feldes ist (z. B. 1.001, 2.001 usw.), 

und zwar im Format <record_type>.field_id>.sub_field_id>; 

 

– dynamic text eine genauere Beschreibung des Fehlers ist; 

 

– LF ein Zeilenvorschub (Line Feed) als Trennung zwischen Fehlern ist, wenn mehrere Fehler 

auftreten; 

 

– für Typ-1-Datensätze das IDC als „-1“ definiert wird. 
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Beispiel: 

 

201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 

INVALID SYSTEM INFORMATION 

 

Dieses Feld ist bei Fehlertransaktionen obligatorisch. 

 

4.1.15. Feld 2.320: Expected Number of Candidates (ENC) 

 

Dieses Feld enthält die von der anfragenden Stelle erwartete Höchstzahl von Kandidaten zur 

Überprüfung. Der Wert des ENC-Feldes darf die in Tabelle 11 definierten Werte nicht übersteigen. 

 

5. Typ-4-Datensatz: Hochauflösendes Bild in Grautönen 

 

Typ-4-Datensätze sind binär codiert, sie haben keine ASCII-Zeichen. Daher wird jedem Feld eine 

Position im Datensatz zugewiesen, was bedeutet, dass alle Felder obligatorisch zu besetzen sind. 

 

Der Standard ermöglicht es, sowohl Bildgröße als auch Auflösung im Datensatz zu spezifizieren. 

Typ-4-Datensätze werden zur Einbindung daktyloskopischer Bilddaten benötigt, die mit einer 

nominalen Pixeldichte von 500 bis 520 Pixel/Inch übertragen werden. Bevorzugte Pixelrate bei 

neuen Grafiken ist 500 Pixel/Inch oder 19,68 Pixel/mm. Eine Dichte von 500 Pixel/Inch wird von 

der INT-I-Norm vorgeschrieben; allerdings können vergleichbare Systeme auch ohne Einhaltung 

dieser bevorzugten Pixelrate miteinander kommunizieren, sofern sich die Rate zwischen 500 

und 520 Pixel/Inch bewegt. 
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5.1. Felder für Typ-4-Datensätze 

 

5.1.1. Feld 4.001: Logical Record Length (LEN) 

 

Dieses 4-Byte-Feld enthält die Länge des Typ-4-Datensatzes und gibt die Gesamtanzahl von Bytes, 

d. h. jedes Byte von jedem im Datensatz enthaltenen Feld, an. 

 

5.1.2. Feld 4.002: Image Designation Character (IDC) 

 

Hierbei handelt es sich um die 1-Byte-Binärdarstellung der IDC-Nummer, die im Typ 1 festgelegt 

wurde. 

 

5.1.3. Feld 4.003: Impression Type (IMP) 

 

Der Abdrucktyp ist ein 1-Byte-Feld, das das sechste Byte des Datensatzes belegt. 

 

Tabelle 4: Fingerabdrucktyp 

Code Description 

0 Live-scan of plain fingerprint 

1 Live-scan of rolled fingerprint 

2 Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper 

3 Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper 

4 Latent impression captured directly 

5 Latent tracing 

6 Latent photo 

7 Latent lift 

8 Swipe 

9 Unknown 
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5.1.4. Feld 4.004: Finger Position (FGP) 

 

Dieses Feld mit einer festen Länge von sechs Bytes belegt die siebte bis zwölfte Byte-Position im 

Typ-4-Datensatz. Es enthält die möglichen Fingerabdruckpositionen und beginnt mit dem äußersten 

linken Byte (Byte sieben des Datensatzes). Die bekannte bzw. wahrscheinlichste Fingerabdruck-

position wird der Tabelle 5 entnommen. Maximal fünf weitere Finger können durch Aufnahme der 

alternativen Fingerabdruckpositionen in den verbleibenden fünf Bytes unter Verwendung desselben 

Formats referenziert werden. Sollen weniger als fünf Referenzwerte für Fingerabdruckpositionen 

verwendet werden, so werden die ungenutzten Bytes mit dem Binärwert 255 belegt. Um alle 

Fingerabdruckpositionen zu referenzieren, wird der Code 0 (= unbekannt) verwendet. 

 

Tabelle 5: Fingerabdruckpositionscode und maximale Größe 

Finger position Finger code Width 

(mm) 

Length 

(mm) 

Unknown 0 40,0 40,0 

Right thumb 1 45,0 40,0 

Right index finger 2 40,0 40,0 

Right middle finger 3 40,0 40,0 

Right ring finger 4 40,0 40,0 

Right little finger 5 33,0 40,0 

Left thumb 6 45,0 40,0 

Left index finger 7 40,0 40,0 

Left middle finger 8 40,0 40,0 

Left ring finger 9 40,0 40,0 

Left little finger 10 33,0 40,0 

Plain right thumb 11 30,0 55,0 

Plain left thumb 12 30,0 55,0 

Plain right four fingers 13 70,0 65,0 

Plain left four fingers 14 70,0 65,0 

 

Für Tatortspuren sollten nur die Codes 0 bis 10 verwendet werden. 
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5.1.5. Feld 4.005: Image Scanning Resolution (ISR) 

 

Dieses 1 Byte große Feld belegt das 13. Byte eines Typ-4-Datensatzes. Enthält es „0“, so wurde das 

Bild mit der bevorzugten Scan-Rate von 19,68 Pixel/mm (500 Pixel/Inch) abgetastet. Enthält es „1“, 

dann wurde das Bild mit einer anderen Scan-Rate als der für den Typ-1-Datensatz empfohlenen 

Scan-Rate abgetastet. 

 

5.1.6. Feld 4.006: Horizontal Line Length (HLL) 

 

Dieses Feld belegt die Bytes 14 und 15 im Typ-4-Datensatz. Es legt die Anzahl der Pixel in jeder 

horizontal verlaufenden Linie (scan line) fest. Die höchstwertige Stelle ist das erste Byte. 

 

5.1.7. Feld 4.007: Vertical line length (VLL) 

 

Dieses Feld erfasst in den Bytes 16 und 17 die im Bild vorhandene Anzahl vertikaler Linien (scan 

lines). Die höchstwertige Stelle ist das erste Byte. 

 

5.1.8. Feld 4.008: Gray-scale Compression Algorithm (GCA) 

 

Dieses Feld erfasst den zur Bilddatencodierung verwendeten Graustufenkomprimierungs-

algorithmus. Hierbei gibt Binär „1“ an, dass die WSQ-Komprimierung (Anlage 39-7) verwendet 

wurde. 
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5.1.9. Feld 4.009: Image 

 

Dieses Feld enthält einen Bytestrom, der das Bild darstellt. Natürlich richtet sich seine Struktur 

nach dem verwendeten Komprimierungsalgorithmus. 

 

6. Typ-9-Datensatz: Minutiendatensatz 

 

Typ-9-Datensätze enthalten ASCII-Text mit einer Beschreibung der Minutien und zugehörigen 

codierten Informationen zu einer Spur. Im Hinblick auf die Spurensuche gibt es keine 

Beschränkung für Typ-9-Datensätze in einer Datei, da jeder Datensatz zu einer anderen Ansicht 

oder Spur gehört. 

 

6.1. Minutienextraktion 

 

6.1.1. Identifizierung des Minutientyps 

 

Dieser Standard legt drei Bezeichner fest, die zur Beschreibung des Minutientyps verwendet 

werden. Sie sind in Tabelle 6 aufgeführt. Ein Papillarlinienende wird als Typ 1, eine Gabelung als 

Typ 2 bezeichnet. Lässt sich eine Minutie nicht eindeutig einem der beiden vorgenannten Typen 

zuordnen, wird sie als Typ 0 „Sonstige“ bezeichnet. 

 

Tabelle 6: Minutientypen 

Type Description 

0 Other 

1 Ridge ending 

2 Bifurcation 
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6.1.2. Minutienposition und -typ 

 

Damit Schablonen die Anforderungen des Abschnitts 5 der Norm ANSI INCITS 378-2004 erfüllen, 

ist für die Bestimmung der Position (Lage und Neigung) jeder einzelnen Minutie die folgende 

Methode zu verwenden, die eine Verbesserung gegenüber der zurzeit geltenden Norm INCITS 378-

2004 darstellt. 

 

Bei einer Minutie, die ein Papillarlinienende darstellt, bildet der Verzweigungspunkt im Talbereich 

des Papillarlinienbildes unmittelbar in Höhe des Papillarlinienendes den Minutienort. Sind die drei 

Stränge im Talbereich zu einer 1 Pixel dünnen Papillarlinie verdünnt, dann bildet der Kreuzungs-

punkt den Minutienort. Analog dazu ist die Minutienposition einer Gabelung die Erhöhung im 

Gabelungspunkt. Wenn sich jeder der drei Linienstränge zu einer 1 Pixel dünnen Papillarline 

verjüngt, dann bildet der Punkt, an dem die drei Stränge sich kreuzen, den Minutienort. 

 

Nachdem alle Papillarlinienenden in Gabelungen umgewandelt sind, werden alle Minutien des 

daktyloskopischen Bildes als Gabelungen dargestellt. Die Pixelkoordinaten x und y des 

Schnittpunkts der drei Stränge jeder Minutie können direkt formatiert werden. Die Bestimmung der 

Minutienrichtung kann aus jedem Papillarlinienbild abgeleitet werden. Die drei Stränge jeder 

Papillarliniengabelung müssen untersucht und der Endpunkt jedes Strangs muss ermittelt werden. 

Abbildung 6.1.2 zeigt die drei Methoden zur Bestimmung des Strangendes mit einer Scan-

Auflösung von 500 ppi. 
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Die Endung wird nach dem zuerst eintretenden Ereignis ermittelt. Die Pixelzählung basiert auf einer 

Scan-Auflösung von 500 ppi. Unterschiedliche Scan-Auflösungen würden auch unterschiedliche 

Pixelzählungen bedeuten: 

 

– eine Distanz von 0,064″ (der 32. Pixel), 

 

– das Ende des Skelettlinienstrangs, das sich in einer Distanz zwischen 0,02″ und 0,064″ (vom 

10. bis 32. Pixel) befindet; kürzere Stränge werden nicht verwendet, 

 

– eine zweite Gabelung befindet sich auf einer Strecke von 0,064″ (vor dem 32. Pixel). 

 

Abbildung 4 

 

 

 

Der Minutienwinkel wird bestimmt, indem drei virtuelle Strahlen, ausgehend von der Gabelung bis 

zum Ende jedes Strangs, konstruiert werden. Der kleinste der drei von den Strahlen gebildeten 

Winkel wird halbiert und ergibt so die Minutienrichtung. 
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6.1.3. Koordinatensystem 

 

Das zur Darstellung der Minutien eines Fingerabdrucks verwendete Koordinatensystem ist ein 

kartesisches System. Die Minutienorte werden durch ihre x- und y-Koordinaten dargestellt. 

Koordinatenursprung ist die linke obere Ecke des Originalbildes, wobei x nach rechts, y nach unten 

ansteigende Werte aufweist. Sowohl die x- als auch die y-Koordinate einer Minutie ist vom 

Ursprung ausgehend in Pixeleinheiten darzustellen. Es sei darauf verwiesen, dass Ursprungsort und 

Maßeinheiten nicht der Konvention für Begriffsbestimmungen der Typ-9-Datensätze aus der Norm 

ANSI/NIST-ITL 1-2000 entsprechen. 

 

6.1.4. Minutienrichtung 

 

Winkel werden im üblichen mathematischen Format ausgedrückt, d. h. Nullwinkel rechts, 

ansteigende Winkel entgegen Uhrzeigerrichtung. Erfasst wird bei Papillarlinienenden die Richtung 

entlang der Papillarlinie und bei Gabelungen die Richtung zur Mitte des Talbereichs. Diese 

Konvention ist um 180 Grad versetzt gegenüber der Winkelkonvention, wie sie in den Begriffs-

bestimmungen für Typ-9-Datensätze in der Norm ANSI/NIST-ITL 1-2000 beschrieben ist. 

 

6.2. Felder von Typ-9-Datensätzen im INCITS-378-Format 

 

Alle Felder von Typ-9-Datensätzen sind als ASCII-Text zu speichern. Binärfelder sind in diesem 

nummerierten Datensatz nicht zulässig. 
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6.2.1. Feld 9.001: Logical Record Length (LEN) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld enthält die Länge des logischen Datensatzes und gibt die 

Gesamtanzahl von Bytes, d. h. auch jedes Zeichen von jedem im Datensatz enthaltenen Feld, an. 

 

6.2.2. Feld 9.002: Image Designation Character (IDC) 

 

Dieses obligatorische 2-Byte-Feld ist für die Kennzeichnung und Lokalisierung der Minutiendaten 

zu verwenden. Der in diesem Feld enthaltene IDC muss mit dem IDC übereinstimmen, der sich in 

dem Feld „Dateiinhalt“ des Typ-1-Datensatzes befindet. 

 

6.2.3. Feld 9.003: Impression Type (IMP) 

 

Dieses obligatorische 1-Byte-Feld beschreibt, auf welche Weise die daktyloskopischen 

Bildinformationen gewonnen wurden. Der ASCII-Wert des aus der Tabelle 4 ausgewählten Codes 

wird zur Kennzeichnung des Abdrucktyps in dieses Feld eingegeben. 

 

6.2.4. Feld 9.004: Minutiæ format (FMT) 

 

Dieses Feld enthält ein „U“ als Hinweis darauf, dass die Minutien nach dem M1-378-Standard 

formatiert wurden. Zwar können die Daten nach dem M1-378-Standard codiert werden, doch 

müssen alle Datenfelder des Typ-9-Datensatzes weiterhin als ASCII-Textfelder formatiert sein. 
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6.2.5. Feld 9.126: CBEFF information 

 

Dieses Feld enthält drei Informationselemente. Das erste Informationselement enthält den Wert 

„27“ (0x1B). Hierbei handelt es sich um die Kennung des CBEFF-Formatinhabers, die von der 

International Biometric Industry Association (IBIA) dem Technischen Ausschuss M1 von INCITS 

zugewiesen wurde. Das Zeichen <US> soll dieses Informationselement von dem CBEFF-Formattyp 

abgrenzen, dem ein Wert „513“ (0x0201) zugewiesen wurde, um anzugeben, dass dieser Datensatz 

nur Daten über Ort und Neigung ohne sonstige Daten des erweiterten Datenblocks enthält. Das 

Zeichen <US> grenzt dieses Datenelement von der CBEFF-Produktkennung (PID) ab, die auf den 

„Eigentümer“ der Codiereinrichtung hinweist. Dieser Wert wird vom Lieferanten festgelegt. Er 

kann von der IBIA-Website (www.ibia.org) abgerufen werden, sofern er veröffentlicht wird. 

 

6.2.6. Feld 9.127: Capture equipment identification 

 

Dieses Feld enthält 2 durch das Zeichen <US> getrennte Informationselemente. Das erste 

Informationselement erhält die Zeichen „APPF“, wenn zertifiziert wurde, dass das für die 

Bilderfassung zuerst eingesetzte Gerät die Anforderungen des Anhangs F (IAFIS Image Quality 

Specification, January 29, 1999) der Norm CJIS-RS-0010 (FBI-Spezifikation zur elektronischen 

Übertragung von Fingerabdrücken) erfüllt. Andernfalls hat das Informationselement den Wert 

„NONE“. Das zweite Informationselement enthält die Erfassungsgerätekennung, bei der es sich um 

die dem Lieferer zugewiesene Erzeugnisnummer des Erfassungsgerätes handelt. Der Wert „0“ gibt 

an, dass keine Erfassungsgerätekennung gemeldet wurde. 

 

6.2.7. Feld 9.128: Horizontal line length (HLL) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Pixelzahl einer einzelnen horizontalen Zeilenlänge des 

übertragenen Bildes an. Das maximale Horizontalmaß ist auf 65534 Pixel begrenzt. 
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6.2.8. Feld 9.129: Vertical line length (VLL) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Zahl der im übertragenen Bild enthaltenen horizontalen 

Zeilen an. Das maximale Vertikalmaß ist auf 65534 Pixel begrenzt. 

 

6.2.9. Feld 9.130: Scale units (SLC) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld nennt die Maßeinheiten für die Angabe der Bildabtastfrequenz 

(Pixeldichte). Eine „1“ in diesem Feld bedeutet Pixel/Inch, eine „2“ steht für Pixel/cm. Eine „0“ in 

diesem Feld bedeutet, dass keine Maßeinheit vorgegeben wurde. In diesem Fall liefert der Quotient 

aus HPS/VPS das Pixel-Seitenverhältnis. 

 

6.2.10. Feld 9.131: Horizontal pixel scale (HPS) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die ganzzahlige Pixeldichte in horizontaler Richtung an, 

wenn im SLC-Feld eine „1“ oder eine „2“ steht. Andernfalls gibt es die horizontale Komponente 

des Pixel-Seitenverhältnisses an. 

 

6.2.11. Feld 9.132: Vertical pixel scale (VPS) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die ganzzahlige Pixeldichte in vertikaler Richtung an, wenn 

im SLC-Feld eine „1“ oder eine „2“ steht. Andernfalls gibt es die vertikale Komponente des Pixel-

Seitenverhältnisses an. 
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6.2.12. Feld 9.133: Finger view 

 

Dieses obligatorische Feld enthält die zu diesem Datensatz gehörende Fingernummer. Die Nummer 

beginnt bei „0“ und geht in Einerschritten bis „15“. 

 

6.2.13. Feld 9.134: Finger Position (FGP) 

 

Dieses Feld enthält den Code der Fingerabdruckposition, die die Daten zu diesem Typ-9-Datensatz 

erzeugt hat. Ein Code zwischen 1 und 10 aus Tabelle 5 bzw. der entsprechende Handabdruckcode 

aus Tabelle 10 ist für die Angabe der Finger- bzw. Handabdruckposition zu verwenden. 

 

6.2.14. Feld 9.135: Finger quality 

 

Dieses Feld gibt die Qualität der Daten der Fingerminutien an; die Werte hierfür liegen zwischen 0 

und 100. Die Zahl erfasst die gesamte Qualität des Fingerdatensatzes und spiegelt die Qualität des 

Originalbilds, der Extraktion der Minutien und weitere Arbeitsabläufe, die den Minutiendatensatz 

beeinflussen können, wider. 

 

6.2.15. Feld 9.136: Number of minutiæ 

 

Dieses obligatorische Feld nennt die Zahl der in diesem logischen Datensatz erfassten Minutien. 
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6.2.16. Feld 9.137: Finger minutiæ data 

 

Dieses obligatorische Feld enthält sechs durch das Zeichen <US> getrennte Informationselemente. 

Es besteht aus mehreren Unterfeldern, die jeweils die Details zu den einzelnen Minutien enthalten. 

Die Gesamtzahl der Minutienunterfelder muss mit der in Feld 136 angegebenen Zahl überein-

stimmen. Das erste Informationselement ist die Minutienindexzahl, die mit „1“ beginnt und sich für 

jede weitere Minutie des Fingerabdrucks um „1“ erhöht. Das zweite Informationselement stellt die 

Pixelkoordinate „x“ das dritte die Pixelkoordinate „y“ der Minutien dar. Das vierte Informations-

element ist der in 2-Grad-Schritten erfasste Minutienwinkel. Dieser Wert darf nicht negativ sein; er 

reicht von 0 bis 179. Das fünfte Informationselement ist der Minutientyp. Ein Wert „0“ bezeichnet 

den Minutientyp „SONSTIGE“, der Wert „1“ ein Papillarlinienende und der Wert „2“ eine 

Gabelung. Das sechste Informationselement bezeichnet die Qualität der jeweiligen Minutie. Die 

Zahl reicht vom Mindestwert 1 bis zum Höchstwert 100. Ein Wert „0“ besagt, dass keine Qualitäts-

angabe vorliegt. Jedes Unterfeld wird vom nächsten durch das Trennzeichen <RS> getrennt. 
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6.2.17. Feld 9.138: Ridge count information 

 

Dieses Feld besteht aus einer Reihe von Unterfeldern, die jeweils 3 Informationselemente enthalten. 

Das erste Informationselement des ersten Unterfelds gibt die Methode zur Bestimmung der 

Papillarlinienanzahl an. Eine „0“ bedeutet, dass keine Vorgaben zur Methode zur Bestimmung der 

Papillarlinienanzahl oder zur Reihenfolge der Papillarlinienzahl bestehen. Eine „1“ bedeutet, dass 

für jede zentrale Minutie Linienzähldaten bis zur nächsten Nachbarminutie in den vier Quadranten 

extrahiert und Linienzählungen für jede zentrale Minutie gemeinsam aufgelistet werden. Eine „2“ 

bedeutet, dass für jede zentrale Minutie Linienzähldaten bis zur nächsten Nachbarminutie in den 

acht Oktanten extrahiert und Linienzählungen für jede zentrale Minutie gemeinsam aufgelistet 

werden. Die verbleibenden zwei Informationselemente des ersten Teilfelds enthalten jeweils „0“. 

Die Informationselemente werden durch das Trennzeichen <US> voneinander getrennt. Die 

folgenden Unterfelder enthalten als erstes Informationselement die Indexnummer der zentralen 

Minutie, als zweites Informationselement die Indexnummer der Nachbarminutie und als drittes 

Informationselement die Zahl der gekreuzten Papillarlinien. Die Unterfelder werden durch das 

Trennzeichen <RS>voneinander getrennt. 

 

6.2.18. Feld 9.139: Core information 

 

Dieses Feld besteht aus einem Unterfeld für jeden im Originalbild enthaltenen Kern. Jedes 

Unterfeld enthält drei Informationselemente. Die ersten beiden Informationselemente geben die 

Pixelkoordinaten „x“ bzw. „y“ an. Das dritte Informationselement enthält den Winkel des Kerns, 

der in 2-Grad-Schritten erfasst wird. Der Wert darf nicht negativ sein; er reicht von 0 bis 179. 

Mehrere Kerne werden durch das Trennzeichen <RS> voneinander getrennt. 
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6.2.19. Feld 9.140: Delta information 

 

Dieses Feld besteht aus einem Unterfeld für jedes im Originalbild enthaltene Delta. Jedes Unterfeld 

enthält drei Informationselemente. Die ersten beiden Informationselemente geben die Pixel-

koordinaten „x“ bzw. „y“ an. Das dritte Informationselement enthält den Winkel des Deltas, der in 

2-Grad-Schritten erfasst wird. Der Wert darf nicht negativ sein; er reicht von 0 bis 179. Mehrere 

Kerne werden durch das Trennzeichen <RS> voneinander getrennt. 

 

7. Typ-13-Datensatz mit Bildern von Fingerabdruck- und Handflächenabdruckspuren in 

variabler Auflösung 

 

Der Typ-13-Datensatz mit nummerierten Feldern enthält Bilddaten, die aus Bildern von 

Fingerabdruck- und Handflächenabdruckspuren erfasst wurden. Diese Bilder sollen an Stellen 

übermittelt werden, die die gewünschten Merkmalsinformationen aus diesen Bildern entweder 

automatisch oder durch Eingriff ihrer Mitarbeiter für eine Weiterverarbeitung extrahieren. 

 

Angaben zur gewählten Scan-Auflösung, Bildgröße und zu sonstigen erforderlichen Parametern für 

die Bildverarbeitung werden im Datensatz in nummerierten Feldern erfasst. 
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Tabelle 7: Aufbau des Typ-13-Datensatzes 

Ident Cond. 

code 

Field 

Number 

Field name Char 

type 

Field size per 

occurrence 

Occur 

count 

Max 

byte 

count 

min. max. min max  

LEN M 13.001 LOGICAL 

RECORD 

LENGTH 

N 4 8 1 1 15 

IDC M 13.002 IMAGE 

DESIGNATION 

CHARACTER 

N 2 5 1 1 12 

IMP M 13.003 IMPRESSION 

TYPE 

A 2 2 1 1 9 

SRC M 13.004 SOURCE 

AGENCY/ORI 

AN 6 35 1 1 42 

LCD M 13.005 LATENT 

CAPTURE 

DATE 

N 9 9 1 1 16 

HLL M 13.006 HORIZONTAL 

LINE LENGTH 

N 4 5 1 1 12 

VLL M 13.007 VERTICAL 

LINE LENGTH 

N 4 5 1 1 12 

SLC M 13.008 SCALE UNITS N 2 2 1 1 9 

HPS M 13.009 HORIZONTAL 

PIXEL SCALE 

N 2 5 1 1 12 

VPS M 13.010 VERTICAL 

PIXEL SCALE 

N 2 5 1 1 12 
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Tabelle 7: Aufbau des Typ-13-Datensatzes 

Ident Cond. 

code 

Field 

Number 

Field name Char 

type 

Field size per 

occurrence 

Occur 

count 

Max 

byte 

count 

min. max. min max  

CGA M 13.011 COMPRESSION 

ALGORITHM 

A 5 7 1 1 14 

BPX M 13.012 BITS PER 

PIXEL 

N 2 3 1 1 10 

FGP M 13.013 FINGER 

POSITION 

N 2 3 1 6 25 

RSV  13.014 

13.019 

RESERVED 

FOR FUTURE 

DEFINITION 

— — — — — — 

COM O 13.020 COMMENT A 2 128 0 1 135 

RSV  13.021 

13.199 

RESERVED 

FOR FUTURE 

DEFINITION 

— — — — — — 

UDF O 13.200 

13.998 

USER-DEFINED 

FIELDS 

— — — — — — 

DAT M 13.999 IMAGE DATA B 2 — 1 1 — 

 

Zeichenlegende: N = numerisch; A = alphabetisch; AN = alphanumerisch; B = binär. 
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7.1. Felder von Typ-13-Datensätzen 

 

In den nachfolgenden Absätzen werden die Daten beschrieben, die in jedem Feld eines Typ-13-

Datensatzes enthalten sind. 

 

In Typ-13-Datensätzen sind die Daten in nummerierten Feldern einzugeben. Es ist notwendig, dass 

die Reihenfolge für die ersten beiden Felder des Datensatzes eingehalten wird und dass das Feld mit 

den Bilddaten das letzte physische Feld im Datensatz bildet. Zu jedem Feld des Typ-13-Datensatzes 

enthält Tabelle 7 folgende Angaben: Bedingungscode (condition code) mit dem Wert „M“ 

(mandatory – obligatorisch) oder „O“ (optional – fakultativ), Feldnummer (field number), 

Zeichensatz (character type), Feldgröße (field size) und quantitative Begrenzung der Vorkommnisse 

(occurrence limits). Die letzte Spalte gibt anhand einer dreistelligen Feldnummer die maximale 

Feldgröße in Bytes an. Wenn mehr Stellen für die Feldnummer verwendet werden, steigt auch die 

maximale Bytezahl. Die beiden Einträge unter „field size per occurrence“ umfassen alle im Feld 

verwendeten Trennzeichen. Unter „maximum byte count“ fallen die Feldnummer, die Information 

und alle Trennzeichen einschließlich des „GS“-Trennzeichens. 

 

7.1.1. Feld 13.001: Logical record length (LEN) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld enthält die Gesamtzahl an Bytes im Typ-13-Datensatz. Das Feld 

13.001 gibt die Datensatzlänge, einschließlich jedes Zeichens in jedem Feld des Datensatzes und 

der Trennzeichen, an. 

 

7.1.2. Feld 13.002: Image designation character (IDC) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld wird verwendet, um die Spurbilddaten im Datensatz zu kenn-

zeichnen. Dieses Feld muss mit dem IDC im CNT-Feld des Typ-1-Datensatzes übereinstimmen. 
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7.1.3. Feld 13.003: Impression type (IMP) 

 

Dieses aus ein bzw. zwei Byte bestehende obligatorische ASCII-Feld gibt an, wie die Spurbild-

information gewonnen wurde. Der entsprechende Spurbildcode wird aus Tabelle 4 (Fingerabdruck) 

bzw. Tabelle 9 (Handabdruck) ausgewählt und in dieses Feld eingetragen. 

 

7.1.4. Feld 13.004: Source agency/ORI (SRC) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld bezeichnet die Behörde oder Organisation, die das im Datensatz 

enthaltene Gesichtsbild ursprünglich erfasst hat. In der Regel enthält dieses Feld die Absender-

kennung (Originating Agency Identifier – ORI) der Stelle, die das Bild erfasst hat. Es besteht aus 

zwei Informationselementen in folgendem Format: CC/agency. 

 

Das erste Datenelement enthält den Interpol-Ländercode, der sich aus zwei alphanumerischen 

Zeichen zusammensetzt. Das zweite Datenelement, „agency“, dient der freitextlichen Bezeichnung 

der betreffenden Stellen mit maximal 32 alphanumerischen Zeichen. 

 

7.1.5. Feld 13.005: Latent capture date (LCD) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt das Datum an, an welchem das im Datensatz enthaltene 

Spurenbild erfasst wurde. Das Datum besteht aus acht Zeichen im Format CCYYMMDD. Die 

Zeichen CCYY geben das Jahr der Bilderfassung, die Zeichen MM die Zehner- und Einer-Stelle 

des Monats und die Zeichen DD die Zehner- und Einer-Stelle des Tags des entsprechenden Monats 

an. 20000229 bedeutet beispielsweise 29. Februar 2000. Das vollständige Datum muss ein gültiges 

Datum ergeben. 
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7.1.6. Feld 13.006: Horizontal line length (HLL) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Pixelzahl einer einzelnen horizontalen Zeilenlänge des 

übertragenen Bildes an. 

 

7.1.7. Feld 13.007: Vertical line length (VLL) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Zahl der im übertragenen Bild enthaltenen horizontalen 

Zeilen an. 

 

7.1.8. Feld 13.008: Scale units (SLC) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld nennt die Maßeinheiten für die Angabe der Bildabtastfrequenz 

(Pixeldichte). Eine „1“ in diesem Feld bedeutet Pixel/Inch, eine „2“ steht für Pixel/cm. Eine „0“ in 

diesem Feld bedeutet, dass keine Maßeinheit vorgegeben wurde. In diesem Fall liefert der Quotient 

aus HPS/VPS das Pixel-Seitenverhältnis. 

 

7.1.9. Feld 13.009: Horizontal pixel scale (HPS) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die ganzzahlige Pixeldichte in horizontaler Richtung an, 

wenn im SLC-Feld eine „1“ oder eine „2“ steht. Andernfalls gibt es die horizontale Komponente 

des Pixel-Seitenverhältnisses an. 

 

7.1.10. Feld 13.010: Vertical pixel scale (VPS) 
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Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die ganzzahlige Pixeldichte in vertikaler Richtung an, wenn 

im SLC-Feld eine „1“ oder eine „2“ steht. Andernfalls gibt es die vertikale Komponente des Pixel-

Seitenverhältnisses an. 

 

7.1.11. Feld 13.011: Compression algorithm (CGA) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld bestimmt den Algorithmus für die Komprimierung von 

Graustufenbildern. Siehe Komprimierungscodes in Anlage 39-7. 

 

7.1.12. Feld 13.012: Bits per pixel (BPX) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Anzahl der Bits an, die zur Darstellung eines Pixels 

verwendet werden. Dieses Feld enthält den Wert „8“ für normale Graustufenwerte von „0“ bis 

„255“. Jeder größere Wert als „8“ in diesem Feld bezeichnet einen Graustufenpixel mit höherer 

Präzision. 

 

7.1.13. Feld 13.013: Finger/palm position (FGP) 

 

Dieses obligatorische nummerierte Feld gibt eine oder mehrere mögliche Finger- oder Handflächen-

positionen an, die der latenten Spur entsprechen können. Der Dezimalcodewert, der der bekannten 

oder wahrscheinlichsten Fingerposition bzw. Handflächenposition entspricht, ist der Tabelle 5 bzw. 

der Tabelle 10 zu entnehmen und als ein- oder zweistelliges ASCII-Unterfeld einzugeben. Verweise 

auf zusätzliche Finger- und/oder Handflächenpositionen können durch Eingabe der alternierenden 

Positionscodes als mit dem „RS“-Trennzeichen abgetrennte Unterfelder aufgenommen werden. Der 

Code „0“ für „Unknown Finger“ (unbekannter Finger) wird zur Angabe jeder Fingerposition von 1 

bis 10 angegeben. Der Code „20“ für „Unknown Palm“ (unbekannte Handfläche) wird zur 

Bezugnahme auf jede gelistete Fingerabdruckposition verwendet. 
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7.1.14. Felder 13.014-13.019: Reserved for future definition (RSV) 

 

Diese Felder werden für Ergänzungen frei gehalten, die bei künftigen Überarbeitungen dieses 

Standards aufgenommen werden. Vorerst ist keines dieser Felder zu verwenden. Falls eines dieser 

Felder auftreten sollte, so ist es zu ignorieren. 

 

7.1.15. Feld 13.020: Comment (COM) 

 

Dieses optionale Feld kann zur Eingabe von Bemerkungen oder anderer ASCII-Text-Informationen 

benutzt werden, die das Spuren-Bildmaterial begleiten. 

 

7.1.16. Felder 13.021-13.199: Reserved for future definition (RSV) 

 

Diese Felder werden für Ergänzungen frei gehalten, die bei künftigen Überarbeitungen dieses 

Standards aufgenommen werden. Vorerst ist keines dieser Felder zu verwenden. Falls eines dieser 

Felder auftreten sollte, so ist es zu ignorieren. 

 

7.1.17. Felder 13.200-13.998: User-defined fields (UDF) 

 

Diese vom Benutzer definierbaren Felder werden für künftige Zwecke benutzt werden. Ihr Umfang 

und Inhalt werden vom Benutzer definiert und müssen den Anforderungen der empfangenden Stelle 

entsprechen. Im Falle ihrer Verwendung enthalten sie ASCII-Text-Informationen. 

 

7.1.18. Feld 13.999: Image data (DAT) 

 

Dieses Feld enthält alle Daten eines gespeicherten Handflächenabdruckbildes. Dem Feld wird stets 

die Feldnummer „999“ zugewiesen, und es muss das letzte physische Feld des Datensatzes sein. 

Beispielsweise folgen auf „13.999:“ die Bilddaten in binärer Darstellung. 
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Jedes Pixel der unkomprimierten Graustufendaten wird normalerweise in 8 Bits umgesetzt (256 

Graustufen), die in einem einzigen Byte enthalten sind. Ist der Wert im „BPX Feld 13.012“ größer 

oder kleiner als „8“, so ändert sich die Anzahl der Bytes, die einen Pixel enthalten. Falls 

komprimiert wird, so muss die Kompression der Pixeldaten entsprechend der im „CGA Feld“ 

festgelegten Kompressionstechnik erfolgen. 

 

7.2. Ende von Typ-13 Spuren-Bilddatei mit variabler Auflösung (End of Type-13 variable-

resolution latent image record) 

 

Um Kohärenz zu gewährleisten, wird ein „FS“-Trennzeichen unmittelbar nach dem letzten Daten-

Byte des Feldes 13.999 eingefügt, um dieses vom nächsten logischen Datensatz abzutrennen. 

Dieses Trennzeichen ist Bestandteil des Längenfelds des Typ-13-Datensatzes. 

 

8. Typ-15 Handflächenabdruck-Bilddatei mit variabler Auflösung (Type-15 variable-resolution 

palmprint image record) 

 

Der logische Typ-15-Datensatz mit nummerierten Feldern enthält Handflächenabdruck-Bilddaten 

und dient dazu, solche Daten zusammen mit vorgegebenen und benutzerdefinierten textbasierten 

Informationsfeldern, die für das digitalisierte Bildmaterial von Bedeutung sind, zu übermitteln. 

Angaben über die verwendete Scanner-Auflösung, die Bildgröße und andere Parameter oder 

Bemerkungen, die zur Verarbeitung des Bildes erforderlich sind, werden als nummerierte Felder in 

den Datensatz eingestellt. An andere Behörden übermittelte Handflächenabdruckbilder werden von 

den empfangenden Stellen verarbeitet, um die gewünschten Merkmalsinformationen zu extrahieren, 

die für die Ermittlung einer Übereinstimmung erforderlich sind. 

 

Die Aufnahme der Bilddaten erfolgt unmittelbar bei der erkennungsdienstlich zu behandelnden 

Person anhand eines Livescanners oder eines Handflächenabdruckblatts oder eines anderen 

Aufnahmemediums, welches die Handflächenabdrücke der Person enthält. 
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Jede Methode zur Aufnahme der Handflächenbilder sollte die Möglichkeit bieten, einen Satz von 

Bildern von jeder Hand zu speichern. Dieser Satz umfasst den Abdruck der beim Schreiben auf-

liegenden Handflächenkante (writer's palm) als Einzelscan sowie den gesamten Handflächenbereich 

vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen in der Form von ein oder zwei eingescannten Bildern. 

Falls zwei Bilder zur Darstellung der gesamten Handfläche verwendet werden, so erstreckt sich das 

untere Bild vom Handgelenk bis zum Ende des Zwischenfingerbereichs (drittes Fingergelenk) und 

umfasst den Thenar- und den Hypothenarbereich der Handfläche. Das obere Bild erstreckt sich vom 

oberen Fingerwurzelbereich bis zu den Fingerspitzen. Hierdurch wird eine ausreichende Überl-

appung zwischen den beiden sich im Fingerwurzelbereich überschneidenden Bildern gewährleistet. 

Durch Abgleich der Papillarlinien und der Details in den überlappenden Handflächenbereichen 

erlangt der Prüfer die Gewissheit, dass beide Bilder von derselben Handfläche stammen. 

 

Da eine Handflächenabdruck-Transaktion verschiedenen Zwecken dienen kann, darf sie eine oder 

mehrere einmalige Bildbereiche enthalten, die von der Handfläche oder Hand aufgenommen 

wurden. Ein vollständiger Satz von Handflächenabdrücken einer Person enthält in der Regel die 

Handflächenkante (writer's palm) und einen vollständigen Abdruck jeder einzelnen Handfläche auf 

ein oder zwei Bildern. Da eine logische Bilddatei mit nummerierten Feldern nur ein binäres Feld 

enthalten darf, sind für jeden Handflächenkantenabdruck ein einziger Typ-15-Datensatz und für 

jeden vollständigen Handflächenabdruck ein oder zwei Typ-15-Datensätze vorgeschrieben. Somit 

sind vier bis sechs Typ-15-Datensätze erforderlich, um die Handflächenabdrücke einer Person in 

einer gewöhnlichen Handfächenabdruck-Transaktion darzustellen. 

 

8.1. Felder für Typ-15-Datensätze 

 

In den nachfolgenden Absätzen werden die Daten beschrieben, die in jedem Feld eines Typ-15-

Datensatzes enthalten sind. 
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In Typ-15-Datensätzen sind die Daten in nummerierten Feldern einzugeben. Es ist notwendig, dass 

die Reihenfolge für die ersten beiden Felder des Datensatzes eingehalten wird und dass das Feld mit 

den Bilddaten das letzte physische Feld im Datensatz bildet. Zu jedem Feld des Typ-15-Datensatzes 

enthält Tabelle 8 folgende Angaben: Bedingungscode (condition code) mit dem Wert „M“ 

(mandatory – obligatorisch) oder „O“ (optional – fakultativ), Feldnummer (field number), 

Feldname (field name), Zeichensatz (character type), Feldgröße (field size) und quantitative 

Begrenzung der Vorkommnisse (occurrence limits). Die letzte Spalte gibt anhand einer dreistelligen 

Feldnummer die maximale Feldgröße in Bytes an. Wenn mehr Stellen für die Feldnummer 

verwendet werden, steigt auch die maximale Bytezahl. Die beiden Einträge unter „field size per 

occurrence“ umfassen alle im Feld verwendeten Trennzeichen. Unter „maximum byte count“ fallen 

die Feldnummer, die Information und alle Trennzeichen einschließlich des „GS“-Trennzeichens. 

 

8.1.1. Feld 15.001: Logical record length (LEN) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld enthält die Gesamtzahl an Bytes im Typ-15-Datensatz. Feld 

15.001 enthält die Länge des Datensatzes einschließlich aller Zeichen in allen Feldern des 

Datensatzes sowie die Informationstrennzeichen. 

 

8.1.2. Feld 15.002: Image designation character (IDC) 

 

Mit diesem obligatorischen ASCII-Feld wird das im Datensatz enthaltene Handflächenabdruckbild 

identifiziert. Dieses Feld muss mit dem IDC im CNT-Feld des Typ-1-Datensatzes übereinstimmen. 

 

8.1.3. Feld 15.003: Impression type (IMP) 

 

Dieses obligatorische 1-Byte-ASCII-Feld beschreibt, auf welche Weise die Bildinformationen zum 

Handflächenabdruck gewonnen wurden. Der geeignete Code aus der Tabelle 9 wird zur 

Kennzeichnung des Abdrucktyps in dieses Feld eingegeben. 
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8.1.4. Feld 15.004: Source agency/ORI (SRC) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld bezeichnet die Behörde oder Organisation, die das im Datensatz 

enthaltene Gesichtsbild ursprünglich erfasst hat. In der Regel enthält dieses Feld die Absender-

kennung (Originating Agency Identifier – ORI) der Stelle, die das Bild erfasst hat. Es besteht aus 

zwei Informationselementen in folgendem Format: CC/agency. 

 

Das erste Datenelement enthält den Interpol-Ländercode, der sich aus zwei alphanumerischen 

Zeichen zusammensetzt. Das zweite Datenelement, „agency“, dient der freitextlichen Bezeichnung 

der betreffenden Stellen mit maximal 32 alphanumerischen Zeichen. 

 

8.1.5. Feld 15.005: Palmprint capture date (PCD) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt das Datum an, an welchem der im Datensatz enthaltene 

Handflächenabdruck erfasst wurde. Das Datum besteht aus acht Zeichen im Format CCYYMMDD. 

Die Zeichen CCYY geben das Jahr der Bilderfassung, die Zeichen MM die Zehner- und Einer-

Stelle des Monats und die Zeichen DD die Zehner- und Einer-Stelle des Tags des entsprechenden 

Monats an. 20000229 bedeutet beispielsweise 29. Februar 2000. Das vollständige Datum muss ein 

gültiges Datum ergeben. 

 

8.1.6. Feld 15.006: Horizontal line length (HLL) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Pixelzahl einer einzelnen horizontalen Zeilenlänge des 

übertragenen Bildes an. 
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8.1.7. Feld 15.007: Vertical line length (VLL) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Zahl der im übertragenen Bild enthaltenen horizontalen 

Zeilen an. 

 

8.1.8. Feld 15.008: Scale units (SLC) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld nennt die Maßeinheiten für die Angabe der Bildabtastfrequenz 

(Pixeldichte). Eine „1“ in diesem Feld bedeutet Pixel/Inch, eine „2“ steht für Pixel/cm. Eine „0“ in 

diesem Feld bedeutet, dass keine Maßeinheit vorgegeben wurde. In diesem Fall liefert der Quotient 

aus HPS/VPS das Pixel-Seitenverhältnis. 

 

8.1.9. Feld 15.009: Horizontal pixel scale (HPS) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die ganzzahlige Pixeldichte in horizontaler Richtung an, 

wenn im SLC-Feld eine „1“ oder eine „2“ steht. Andernfalls gibt es die horizontale Komponente 

des Pixel-Seitenverhältnisses an. 

 

8.1.10. Feld 15.010: Vertical pixel scale (VPS) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die ganzzahlige Pixeldichte in vertikaler Richtung an, wenn 

im SLC-Feld eine „1“ oder eine „2“ steht. Andernfalls gibt es die vertikale Komponente des Pixel-

Seitenverhältnisses an. 
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Tabelle 8: Typ-15-Datensatzlayout für Handflächenabdrucke mit variabler Auflösung  

(Type-15 variable-resolution palmprint record layout) 

Ident 
Cond. 

code 

Field 

number 
Field name 

Char 

type 

Field size per 

occurrence 
Occur count 

Max 

byte 

count 

min. max. min max  

LEN M 15.001 LOGICAL 

RECORD 

LENGTH 

N 4 8 1 1 15 

IDC M 15.002 IMAGE 

DESIGNATION 

CHARACTER 

N 2 5 1 1 12 

IMP M 15.003 IMPRESSION 

TYPE 

N 2 2 1 1 9 

SRC M 15.004 SOURCE 

AGENCY/ORI 

AN 6 35 1 1 42 

PCD M 15.005 PALMPRINT 

CAPTURE 

DATE 

N 9 9 1 1 16 

HLL M 15.006 HORIZONTAL 

LINE LENGTH 

N 4 5 1 1 12 

VLL M 15.007 VERTICAL 

LINE LENGTH 

N 4 5 1 1 12 

SLC M 15.008 SCALE UNITS N 2 2 1 1 9 

HPS M 15.009 HORIZONTAL 

PIXEL SCALE 

N 2 5 1 1 12 

VPS M 15.010 VERTICAL 

PIXEL SCALE 

N 2 5 1 1 12 

CGA M 15.011 COMPRESSION 

ALGORITHM 

AN 5 7 1 1 14 
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Tabelle 8: Typ-15-Datensatzlayout für Handflächenabdrucke mit variabler Auflösung  

(Type-15 variable-resolution palmprint record layout) 

Ident 
Cond. 

code 

Field 

number 
Field name 

Char 

type 

Field size per 

occurrence 
Occur count 

Max 

byte 

count 

min. max. min max  

BPX M 15.012 BITS PER 

PIXEL 

N 2 3 1 1 10 

PLP M 15.013 PALMPRINT 

POSITION 

N 2 3 1 1 10 

RSV  15.014 

15.019 

RESERVED 

FOR FUTURE 

INCLUSION 

— — — — — — 

COM O 15.020 COMMENT AN 2 128 0 1 128 

RSV  15.021 

15.199 

RESERVED 

FOR FUTURE 

INCLUSION 

— — — — — — 

UDF O 15.200 

15.998 

USER-

DEFINED 

FIELDS 

— — — — — — 

DAT M 15.999 IMAGE DATA B 2 — 1 1 — 

 

Tabelle 9: Art des Handflächenabdrucks  

(Palm Impression Type) 

Description Code 

Live-scan palm 10 

Nonlive-scan palm 11 

Latent palm impression 12 

Latent palm tracing 13 

Latent palm photo 14 

Latent palm lift 15 

 



  

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 109 

8.1.11. Feld 15.011: Compression algorithm (CGA) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld bestimmt den Algorithmus für die Komprimierung von 

Graustufenbildern. Der Eintrag „NONE“ in diesem Feld bedeutet, dass die in diesem Datensatz 

enthaltenen Daten nicht komprimiert wurden. Im Hinblick auf diejenigen Bilder, die zu 

komprimieren sind, gibt dieses Feld die bevorzugte Methode für die Komprimierung von 

Zehnfingerabdruckblättern an. Die gültigen Komprimierungscodes sind in Anlage 39-7 definiert. 

 

8.1.12. Feld 15.012: Bits per pixel (BPX) 

 

Dieses obligatorische ASCII-Feld gibt die Anzahl der Bits an, die zur Darstellung eines Pixels 

verwendet werden. Dieses Feld enthält den Wert „8“ für normale Graustufenwerte von „0“ bis 

„255“. Jeglicher Wert über oder unter „8“ in diesem Feld verweist auf einen Graustufenpixel mit 

jeweils erhöhter bzw. verringerter Präzision. 

 

Tabelle 10: Handflächencodes, -zonen und -größen (Palm Codes, Areas and Sizes) 

Palm Position Palm code Image area (mm2) Width (mm) Height (mm) 

Unknown Palm 20 28387 139,7 203,2 

Right Full Palm 21 28387 139,7 203,2 

Right Writer s Palm 22 5645 44,5 127,0 

Left Full Palm 23 28387 139,7 203,2 

Left Writer s Palm 24 5645 44,5 127,0 

Right Lower Palm 25 19516 139,7 139,7 

Right Upper Palm 26 19516 139,7 139,7 

Left Lower Palm 27 19516 139,7 139,7 

Left Upper Palm 28 19516 139,7 139,7 

Right Other 29 28387 139,7 203,2 

Left Other 30 28387 139,7 203,2 
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8.1.13. Feld 15.013: Palmprint position (PLP) 

 

Dieses obligatorische nummerierte Feld beschreibt die Position der Handfläche im entsprechenden 

Handflächenabdruckbild. Der Dezimalcodewert, der der bekannten oder wahrscheinlichsten 

Handflächenabdruckposition entspricht, wird der Tabelle 10 entnommen und als zweistelliges 

ASCII-Unterfeld eingegeben. Die Tabelle 10 listet zudem die größtmöglichen Bildbereiche und 

Dimensionen für jede einzelne der möglichen Handflächenabdruckpositionen auf. 

 

8.1.14. Felder 15.014-15.019: Reserved for future definition (RSV) 

 

Diese Felder werden für Ergänzungen frei gehalten, die bei künftigen Überarbeitungen dieses 

Standards aufgenommen werden. Vorerst ist keines dieser Felder zu verwenden. Falls eines dieser 

Felder auftreten sollte, so ist es zu ignorieren. 

 

8.1.15. Feld 15.020: Comment (COM) 

 

Dieses fakultative Feld kann zur Eingabe von Bemerkungen oder anderer ASCII-Text-

Informationen benutzt werden, die Bildmaterial zum Handflächenabdruck begleiten. 

 

8.1.16. Felder 15.021-15.199: Reserved for future definition (RSV) 

 

Diese Felder werden für Ergänzungen freigehalten, die bei künftigen Überarbeitungen dieses 

Standards aufgenommen werden. Vorerst ist keines dieser Felder zu verwenden. Falls eines dieser 

Felder auftreten sollte, so ist es zu ignorieren. 

 

8.1.17. Felder 15.200-15.998: User-defined fields (UDF) 

 

Diese vom Benutzer definierbaren Felder werden für künftige Zwecke benutzt werden. Ihr Umfang 

und Inhalt werden vom Benutzer definiert und müssen den Anforderungen der empfangenden Stelle 

entsprechen. Im Falle ihrer Verwendung enthalten sie ASCII-Text-Informationen. 
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8.1.18. Feld 15.999: Image data (DAT) 

 

Dieses Feld enthält alle Daten eines aufgenommenen Handflächenabdruckbildes. Dem Feld wird 

stets die Feldnummer „999“ zugewiesen, und es muss das letzte physische Feld des Datensatzes 

sein. Beispielsweise folgen auf „15.999:“ die Bilddaten in binärer Darstellung. Jedes Pixel der 

unkomprimierten Graustufendaten wird normalerweise in 8 Bits umgesetzt (256 Graustufen), die in 

einem einzigen Byte enthalten sind. Ist der Wert im „BPX Feld 15.012“ größer oder kleiner als „8“, 

so ändert sich die Anzahl der Bytes, die einen Pixel enthalten. Falls komprimiert wird, so muss die 

Kompression der Pixeldaten entsprechend der im „CGA Feld“ festgelegten Komprimierungstechnik 

erfolgen. 

 

8.2. Ende von Typ-15 Handflächenabdruck-Bilddatei mit variabler Auflösung (End of Type-15 

variable-resolution palmprint image record) 

 

Um Kohärenz zu gewährleisten, wird ein „FS“-Trennzeichen unmittelbar nach dem letzten Daten-

Byte des Feldes 15.999 eingefügt, um dieses vom nächsten logischen Datensatz abzutrennen. 

Dieses Trennzeichen ist Bestandteil des Längenfelds des Typ-15-Datensatzes. 

 

8.3. Zusätzliche Typ-15 Handflächenabdruck-Bilddatei mit variabler Auflösung (Additional 

Type-15 variable-resolution palmprint image records) 

 

Zusätzliche Typ-15-Datensätze können in die Datei aufgenommen werden. Jedes zusätzliche 

Handflächenabdruckbild erfordert einen vollständigen Typ-15-Datensatz nebst „FS“-Trennzeichen. 

 

Tabelle 11: Höchstzahl der pro Übertragung für eine Überprüfung akzeptierten Kandidaten 

Type of AFIS 

Search 

TP/TP LT/TP LP/PP TP/UL LT/UL PP/ULP LP/ULP 

Maximum 

Number of 

Candidates 

1 10 5 5 5 5 5 
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Art der Suche: 

 

TP/TP: Zehnfingerabdruck gegen Zehnfingerabdruck (ten-print against ten-print) 

 

LT/TP: Fingerabdruckspur gegen Zehnfingerabdruck (fingerprint latent against ten-print) 

 

LP/PP: Handflächenabdruckspur gegen Handflächenabdruck (palmprint latent against palmprint) 

 

TP/UL: Zehnfingerabdruck gegen offene Fingerabdruckspur (ten-print against unsolved fingerprint 

latent) 

 

LT/UL: Fingerabdruckspur gegen offene Fingerabdruckspur (fingerprint latent against unsolved 

fingerprint latent) 

 

PP/ULP: Handflächenabdruck gegen offene Handflächenabdruckspur (palmprint against unsolved 

palmprint latent) 

 

LP/ULP: Handflächenabdruckspur gegen offene Handflächenabdruckspur (palmprint latent against 

unsolved palmprint latent) 

 

9. Anlagen zu Kapitel 2 (Austausch daktyloskopischer Daten) 

 

9.1. Anlage 39-1: Codes der ASCII-Trennzeichen 

 

ASCII Position1 Beschreibung 

LF 1/10 Separates error codes in Field 2.074 

FS 1/12 Separates logical records of a file 

GS 1/13 Separates fields of a logical record 

RS 1/14 Separates the subfields of a record field 

US 1/15 Separates individual information items of the field or subfield 

 

                                                 
1 Dies ist die Position laut ASCII-Standard. 
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9.2. Anlage 39-2: Berechnung des alphanumerischen Kontrollzeichens (Check Character) 

 

Für TCN und TCR (Felder 1.09 und 1.10): 

 

Die Nummer, die dem Kontrollzeichen entspricht, wird anhand folgender Formel generiert: 

 

(YY * 108 + SSSSSSSS) Modulo 23 

 

Die numerischen Werte YY und SSSSSSSS bezeichnen jeweils die beiden letzten Ziffern des 

Jahres und die Seriennummer. 

 

Das Kontrollzeichen wird anschließend anhand der nachstehenden Bezugstabelle generiert. 

 

Für CRO (Feld 2.010): 

 

Die Nummer, die dem Kontrollzeichen entspricht, wird anhand folgender Formel generiert: 

 

(YY * 106 + NNNNNN) Modulo 23 

 

Die numerischen Werte YY und NNNNNN bezeichnen jeweils die beiden letzten Ziffern des Jahres 

und die Seriennummer. 
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Das Kontrollzeichen wird anschließend anhand der nachstehenden Bezugstabelle generiert. 

 

Bezugstabelle für das 

Kontrollzeichen 

1-A 9-J 17-T 

2-B 10-K 18-U 

3-C 11-L 19-V 

4-D 12-M 20-W 

5-E 13-N 21-X 

6-F 14-P 22-Y 

7-G 15-Q 0-Z 

8-H 16-R  

 

9.3. Anlage 39-3: Zeichencodes 

 

7-Bit-ANSI-Code für den Informationsaustausch 

ASCII Character Set 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30    ! ’ # $ % & ‘ 

40 ( ) * + , - . / 0 1 

50 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

60 < = > ? @ A B C D E 

70 F G H I J K L M N O 

80 P Q R S T U V W X Y 

90 Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

100 d e f g h i j k l m 

110 n o p q r s t u v w 

120 x y z {}{ | }} ~    
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9.4. Anlage 39-4: Transaktionsübersicht 

 

Typ-1-Datensatz (obligatorisch) 

Identifier Field number Field name CPS/PMS SRE ERR 

LEN 1.001 Logical Record Length M M M 

VER 1.002 Version Number M M M 

CNT 1.003 File Content M M M 

TOT 1.004 Type of Transaction M M M 

DAT 1.005 Date M M M 

PRY 1.006 Priority M M M 

DAI 1.007 Destination Agency M M M 

ORI 1.008 Originating Agency M M M 

TCN 1.009 Transaction Control Number M M M 

TCR 1.010 Transaction Control Reference C M M 

NSR 1.011 Native Scanning Resolution M M M 

NTR 1.012 Nominal Transmitting Resolution M M M 

DOM 1.013 Domain name M M M 

GMT 1.014 Greenwich mean time M M M 

 

In der Spalte „Condition“: 

 

O = Optional (fakultativ); M = Mandatory (obligatorisch); C = Conditional (bedingt), falls die 

Transaktion eine Antwort an die anfragende Stelle darstellt. 
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Typ-2-Datensatz (obligatorisch) 

Identifier 
Field 

number 
Field name CPS/PMS MPS/MMS SRE ERR 

LEN 2.001 Logical Record Length M M M M 

IDC 2.002 Image Designation 

Character 

M M M M 

SYS 2.003 System Information M M M M 

CNO 2.007 Case Number — M C — 

SQN 2.008 Sequence Number — C C — 

MID 2.009 Latent Identifier — C C — 

CRN 2.010 Criminal Reference 

Number 

M — C — 

MN1 2.012 Miscellaneous 

Identification Number 

— — C C 

MN2 2.013 Miscellaneous 

Identification Number 

— — C C 

MN3 2.014 Miscellaneous 

Identification Number 

— — C C 

MN4 2.015 Miscellaneous 

Identification Number 

— — C C 

INF 2.063 Additional Information O O O O 

RLS 2.064 Respondents List — — M — 

ERM 2.074 Status/Error Message 

Field 

— — — M 

ENC 2.320 Expected Number of 

Candidates 

M M — — 
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In der Spalte „Condition“: 

O = Optional (fakultativ); M = Mandatory (obligatorisch); C = Conditional (bedingt), falls Daten 

vorhanden sind. 

* = falls die Übermittlung der Daten nach internem Recht erfolgt (fällt nicht unter die 

Artikel 533 und 534 dieses Abkommens) 

 

9.5. Anlage 39-5: Type-1 Record Definitions 

 

Identifier Condition 
Field 

number 
Field name 

Character 

type 
Example data 

LEN M 1.001 Logical Record 

Length 

N 1.001:230{}{GS}} 

VER M 1.002 Version Number N 1.002:0300{}{GS}} 

CNT M 1.003 File Content N 1.003:1{}{US}}15{}{RS}}2

{}{US}}00{}{RS}}4{}{US

}}01{}{RS}}4{}{US}}02{}

{RS}}4{}{US}}03{}{RS}}4

{}{US}}04{}{RS}}4{}{US

}}05{}{RS}}4{}{US}}06{}

{RS}}4{}{US}}07{}{RS}}4

{}{US}}08{}{RS}}4{}{US

}}09{}{RS}}4{}{US}}10{}

{RS}}4{}{US}}11{}{RS}}4

{}{US}}12{}{RS}}4{}{US

}}13{}{RS}}4{}{US}}14{}

{GS}} 

TOT M 1.004 Type of 

Transaction 

A 1.004:CPS{}{GS}} 
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Identifier Condition 
Field 

number 
Field name 

Character 

type 
Example data 

DAT M 1.005 Date N 1.005:20050101{}{GS}} 

PRY M 1.006 Priority N 1.006:4{}{GS}} 

DAI M 1.007 Destination 

Agency 

1* 1.007:DE/BKA{}{GS}} 

ORI M 1.008 Originating 

Agency 

1* 1.008:NL/NAFIS{}{GS}} 

TCN M 1.009 Transaction 

Control Number 

AN 1.009:0200000004F{}{GS}} 

TCR C 1.010 Transaction 

Control 

Reference 

AN 1.010:0200000004F{}{GS}} 

NSR M 1.011 Native Scanning 

Resolution 

AN 1.011:19.68{}{GS}} 

NTR M 1.012 Nominal 

Transmitting 

Resolution 

AN 1.012:19,68{}{GS}} 

DOM M 1.013 Domain Name AN 1.013: INT-

I{}{US}}4,22{}{GS}} 

GMT M 1.014 Greenwich 

Mean Time 

AN 1.014:20050101125959Z 

 

In der Spalte „Condition“: O = Optional (fakultativ); M = Mandatory (obligatorisch); C = 

Conditional (bedingt). 

 

In der Spalte „Character Type“: A = Alphanumerisch; N = Numerisch; B = Binär; 

 

1* = zugelassene Zeichen zur Angabe des Namens der Stelle [„0..9“, „A..Z“, „a..z“, „_“, „.“, „ “, „-

“]. 
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9.6. Anlage 39-6: Typ-2-Datensatz: Definitionen 

 

Tabelle A.6.1: CPS- und PMS-Transaktionen 

Identifier Condition Field 

number 

Field name Character 

type 

Example data 

LEN M 2.001 Logical 

Record 

Length 

N 2.001:909{}{GS}} 

IDC M 2.002 Image 

Designation 

Character 

N 2.002:00{}{GS}} 

SYS M 2.003 System 

Information 

N 2.003:0422{}{GS}} 

CRN M 2.010 Criminal 

Reference 

Number 

AN 2.010:DE/E999999999{}{GS}} 

INF O 2.063 Additional 

Information 

1* 2.063:Additional Information 

123{}{GS}} 

ENC M 2.320 Expected 

Number of 

Candidates 

N 2.320:1{}{GS}} 
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Tabelle A.6.2: SRE-Transaktion 

Identifier Condition 
Field 

number 
Field name 

Character 

type 
Example data 

LEN M 2.001 Logical Record 

Length 

N 2.001:909{}{GS}} 

IDC M 2.002 Image 

Designation 

Character 

N 2.002:00{}{GS}} 

SYS M 2.003 System 

Information 

N 2.003:0422{}{GS}} 

CRN C 2.010 Criminal 

Reference 

Number 

AN 2.010:NL/2222222222{}{GS}} 

MN1 C 2.012 Miscellaneous 

Identification 

Number 

AN 2.012:E999999999{}{GS}} 

MN2 C 2.013 Miscellaneous 

Identification 

Number 

AN 2.013:E999999999{}{GS}} 

MN3 C 2.014 Miscellaneous 

Identification 

Number 

N 2.014:0001{}{GS}} 

MN4 C 2.015 Miscellaneous 

Identification 

Number 

A 2.015:A{}{GS}} 

INF O 2.063 Additional 

Information 

1* 2.063:Additional Information 

123{}{GS}} 

RLS M 2.064 Respondents 

List 

AN 2.064:CPS{}{RS}}I{}{RS}}00

1/001{}{RS}}999999{}{GS}} 
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Tabelle A.6.3: ERR-Transaktion 

Identifier Condition 
Field 

number 
Field name 

Character 

type 
Example data 

LEN M 2.001 Logical 

Record Length 

N 2.001:909{}{GS}} 

IDC M 2.002 Image 

Designation 

Character 

N 2.002:00{}{GS}} 

SYS M 2.003 System 

Information 

N 2.003:0422{}{GS}} 

MN1 M 2.012 Miscellaneous 

Identification 

Number 

AN 2.012:E999999999{}{GS}} 

MN2 C 2.013 Miscellaneous 

Identification 

Number 

AN 2.013:E999999999{}{GS}} 

MN3 C 2.014 Miscellaneous 

Identification 

Number 

N 2.014:0001{}{GS}} 

MN4 C 2.015 Miscellaneous 

Identification 

Number 

A 2.015:A{}{GS}} 

INF O 2.063 Additional 

Information 

1* 2.063:Additional Information 

123{}{GS}} 

ERM M 2.074 Status/Error 

Message Field 

AN 2.074: 201: IDC - 1 FIELD 

1.009 WRONG CONTROL 

CHARACTER {}{LF}} 115: 

IDC 0 FIELD 2.003 INVALID 

SYSTEM INFORMATION 

{}{GS}} 
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Tabelle A.6.4: MPS- und MMS-Transaktion 

Identifier Condition 
Field 

number 
Field name 

Character 

type 
Example data 

LEN M 2.001 Logical 

Record Length 

N 2.001:909{}{GS}} 

IDC M 2.002 Image 

Designation 

Character 

N 2.002:00{}{GS}} 

SYS M 2.003 System 

Information 

N 2.003:0422{}{GS}} 

CNO M 2.007 Case Number AN 2.007:E999999999{}{GS}} 

SQN C 2.008 Sequence 

Number 

N 2.008:0001{}{GS}} 

MID C 2.009 Latent 

Identifier 

A 2.009:A{}{GS}} 

INF O 2.063 Additional 

Information 

1* 2.063:Additional Information 

123{}{GS}} 

ENC M 2.320 Expected 

Number of 

Candidates 

N 2.320:1{}{GS}} 

 

In der Spalte „Condition“: O = Optional (fakultativ); M = Mandatory (obligatorisch); C = 

Conditional (bedingt). 

 

In der Spalte „Character Type“: A = Alphanumerisch; N = Numerisch; B = Binär; 

 

1* = zugelassene Zeichen sind [„0..9“, „A..Z“, „a..z“, „_“, „.“, „ “, „-“, „,“]. 
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9.7. Anlage 39-7: Graustufenkomprimierungscodes 

 

Komprimierungscodes 

 

Compression Value Remarks 

Wavelet Scalar Quantisation Greyscale 

Fingerprint Image Compression 

Specification 

IAFIS-IC-0010(V3), dated 19 December 

1997 

WSQ Algorithm to be used for the compression of 

greyscale images in Type-4, Type-7 and 

Type-13 to Type-15 records. Shall not be 

used for resolutions > 500dpi. 

JPEG 2000 

[ISO 15444/ITU T.800] 

J2K To be used for lossy and losslessly 

compression of greyscale images in Type-13 

to Type-15 records. Strongly recommended 

for resolutions > 500 dpi 

 

9.8. Anlage 39-8: Mailspezifikation 

 

Zur Verbesserung der internen Arbeitsabläufe ist bei PRUEM-Transaktionen im Betreff-Feld der 

Mail der Ländercode (CC) des Absender-Staates und die Art der Transaktion (TOT-Feld 1.004) 

anzugeben. 

 

Format CC/type of transaction 

 

Beispiel: „DE/CPS“ 

 

Der Mail-Body kann leer sein. 
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KAPITEL 3 

 

AUSTAUSCH VON FAHRZEUGREGISTERDATEN 

 

1. Einheitlicher Datensatz für den automatisierten Abruf von Fahrzeugregisterdaten 

 

1.1. Begriffsbestimmungen 

 

Für obligatorische und optionale Datenelemente gemäß Artikel 14 Absatz 4 von Kapitel 0 gelten die 

folgenden Begriffsbestimmungen: 

 

Obligatorisch (M = Mandatory): 

 

Das Datenelement ist zu übermitteln, wenn Angaben im nationalen Fahrzeugregister eines Staates 

vorliegen. Daher besteht die Pflicht zum Austausch der Angaben, wenn sie verfügbar sind. 

 

Optional (O): 

 

Das Datenelement kann übermittelt werden, wenn die Angaben im nationalen Fahrzeugregister 

eines Staates vorliegen. Daher besteht keine Pflicht zum Austausch der Angaben, selbst wenn sie 

verfügbar sind. 

 

Jedes Element des Datensatzes, das in Bezug auf Artikel 537 dieses Abkommens als besonders 

wichtig hervorzuheben ist, wird mit „Y“ gekennzeichnet. 
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1.2. Abruf von Fahrzeug-/Eigentümer-/Halterdaten 

 

1.2.1. Abrufkriterien 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Datenabruf der im nächsten Absatz beschriebenen 

Informationen: 

 

– Abruf mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN), Stichtag und Uhrzeit (optional); 

 

– Abruf mit Registrierungsnummer (Kennzeichen), Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) 

(optional), Stichtag und Uhrzeit (optional). 

 

Anhand dieser Abrufkriterien können Angaben zu einem Fahrzeug, bisweilen auch zu mehreren 

Fahrzeugen, gefunden werden. Finden sich Angaben nur zu einem Fahrzeug, so werden alle 

Datenelemente in einer Auskunft ausgegeben. Finden sich Angaben zu mehr als einem Fahrzeug, so 

kann der die Anfrage empfangende Staat (z. B. aus Datenschutz- oder Kapazitätsgründen) 

entscheiden, welche Datenelemente in die Auskunft aufgenommen werden, d. h. entweder alle 

Datenelemente oder nur die Datenelemente, die für die Abrufverfeinerung notwendig sind. 

 

Die für die Abrufverfeinerung notwendigen Datenelemente sind in Nummer 1.2.2.1 wiedergegeben. 

In Nummer 1.2.2.2 ist der vollständige Auskunftsdatensatz beschrieben. 

 

Abrufe mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer, Stichtag und Uhrzeit können an einen oder alle 

beteiligten Staaten gerichtet werden. 

 

Abrufe mit Registrierungsnummer (Kennzeichen), Stichtag und Uhrzeit sind an einen bestimmten 

Staat zu richten. 
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Üblicherweise werden für den Abruf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet, doch 

kann ein Abruf auch auf zurückliegende Stichtage und Uhrzeiten bezogen werden. Wird ein Abruf 

mit in der Vergangenheit liegenden Stichtagen und Uhrzeiten durchgeführt und finden sich im 

Register des betreffenden Staates keine „historischen“ Angaben, weil solche Daten nicht 

gespeichert werden, so können die aktuellen Angaben – versehen mit einem Vermerk, dass es sich 

um aktuelle Angaben handelt – in die Auskunft aufgenommen werden. 

 

1.2.2. Datensatz 

 

1.2.2.1. Notwendige Datenelemente für die Abrufverfeinerung 

 

Item M/O1 Remarks Prüm Y/N2 

Data relating to vehicles    

Licence number M  Y 

Chassis number/VIN M  Y 

Country of registration M  Y 

Make M (D.13) e.g. Ford, Opel, Renault, etc. Y 

Commercial type of the vehicle M (D.3) e.g. Focus, Astra, Megane Y 

EU Category Code M (J) mopeds, motorbikes, cars, etc. Y 

 

                                                 
1 M = mandatory when available in national register, O = optional. 
2 All the attributes specifically allocated by the States are indicated with Y. 
3 Harmonised document abbreviation, see Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999. 
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1.2.2.2. Vollständiger Datensatz 

 

Item M/O1 Remarks Prüm Y/N 

Data relating to holders of the 

vehicle 

 (C.12) The data refer to the holder of 

the specific registration certificate. 

 

Registration holders' (company) 

name 

M (C.1.1.) 

separate fields will be used for 

surname, infixes, titles, etc., and the 

name in printable format will be 

communicated 

Y 

First name M (C.1.2) 

separate fields for first name(s) and 

initials will be used, and the name in 

printable format will be 

communicated 

Y 

Address M (C.1.3) 

separate fields will be used for Street, 

House number and Annex, Zip code, 

Place of residence, Country of 

residence, etc., and the Address in 

printable format will be 

communicated 

Y 

Gender M Male, female Y 

Date of birth M  Y 

Legal entity M individual, association, company, 

firm, etc. 

Y 

                                                 
1 M = mandatory when available in national register, O = optional. 
2 Harmonised document abbreviation, see Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999. 
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Item M/O1 Remarks Prüm Y/N 

Place of Birth O  Y 

ID Number O An identifier that uniquely identifies 

the person or the company. 

N 

Type of ID Number O The type of ID Number (e.g. passport 

number). 

N 

Start date holdership O Start date of the holdership of the car. 

This date will often be the same as 

printed under (I) on the registration 

certificate of the vehicle. 

N 

End date holdership O End data of the holdership of the car. N 

Type of holder O If there is no owner of the vehicle 

(C.2) the reference to the fact that the 

holder of the registration certificate: 

– is the vehicle owner, 

– is not the vehicle owner, 

– is not identified by the 

registration certificate as being 

the vehicle owner. 

N 

Data relating to owners of the 

vehicle 

 (C.2)  

Owners' (company) name M (C.2.1) Y 

First name M (C.2.2) Y 

Address M (C.2.3) Y 

Gender M male, female Y 

Date of birth M  Y 
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Item M/O1 Remarks Prüm Y/N 

Legal entity M individual, association, company, 

firm, etc. 

Y 

Place of Birth O  Y 

ID Number O An identifier that uniquely identifies 

the person or the company. 

N 

Type of ID Number O The type of ID Number (e.g. passport 

number). 

N 

Start date ownership O Start date of the ownership of the car. N 

End date ownership O End data of the ownership of the car. N 

Data relating to vehicles    

Licence number M  Y 

Chassis number/VIN M  Y 

Country of registration M  Y 

Make M (D.1) e.g. Ford, Opel, Renault, etc. Y 

Commercial type of the vehicle M (D.3) e.g. Focus, Astra, Megane. Y 

Nature of the vehicle/EU Category 

Code 

M (J) mopeds, motorbikes, cars, etc. Y 

Date of first registration M (B) Date of first registration of the 

vehicle somewhere in the world. 

Y 

Start date (actual) registration M (I) Date of the registration to which 

the specific certificate of the vehicle 

refers. 

Y 
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Item M/O1 Remarks Prüm Y/N 

End date registration M End data of the registration to which 

the specific certificate of the vehicle 

refers. It is possible this date 

indicates the period of validity as 

printed on the document if not 

unlimited (document abbreviation = 

H). 

Y 

Status M Scrapped, stolen, exported, etc. Y 

Start date status M  Y 

End date status O  N 

kW O (P.2) Y 

Capacity O (P.1) Y 

Type of licence number O Regular, transito, etc. Y 

Vehicle document id 1 O The first unique document ID as 

printed on the vehicle document. 

Y 

Vehicle document id 21 O A second document ID as printed on 

the vehicle document. 

Y 

Data relating to insurances    

Insurance company name O  Y 

Begin date insurance O  Y 

End date insurance O  Y 

Address O  Y 

Insurance number O  Y 

ID number O An identifier that uniquely identifies 

the company. 

N 

Type of ID number O The type of ID number (e.g. number 

of the Chamber of Commerce) 

N 

 

                                                 
1 In Luxembourg two separate vehicle registration document ID's are used. 
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2. Datensicherheit 

 

2.1. Allgemeines 

 

Die Eucaris-Softwareanwendung ermöglicht eine sichere Verbindung zu den anderen Staaten und 

die Kommunikation mit den Back-End-Legacy-Systemen der Staaten unter Nutzung von XML. Die 

Staaten tauschen Nachrichten durch direkte Übermittlung an den Empfänger aus. Das Datenzentrum 

eines Staates ist an das TESTA- Kommunikationsnetzwerk angeschlossen. 

 

Die über das Netzwerk übertragenen XML-Nachrichten sind verschlüsselt. Als Verschlüsselungs-

verfahren für diese Nachrichten dient SSL. Die an das Back-End-System übertragenen Nachrichten 

sind XML-Nachrichten in Klartext, da sich die Verbindung zwischen der Anwendung und dem 

Back-End-System in einer geschützten Umgebung befindet. 

Es ist eine Client-Anwendung vorhanden, die von einem Staat für Abfragen im eigenen nationalen 

Register oder in den Registern anderer Staaten verwendet werden kann. Clients werden mittels 

Nutzer-ID/Passwort oder Client-Zertifikat identifiziert. Die Verbindung zu einem Nutzer kann 

verschlüsselt werden, doch fällt dies in die Zuständigkeit jedes einzelnen Staates. 

 

2.2. Sicherheitsmerkmale in Bezug auf den Nachrichtenaustausch 

 

Das Sicherheitskonzept kombiniert HTTPS- und XML-Signatur. Bei dieser Variante wird die 

XML-Signatur verwendet, um alle an den Server übertragenen Nachrichten zu signieren; mit ihr 

kann der Absender durch Prüfung der Signatur authentisiert werden. 1-seitiges (1-sided) SSL (nur 

Serverzertifikat) wird zum Schutz der Vertraulichkeit und Integrität der Nachricht bei der 

Übertragung und zur Abwehr von Lösch-, Wiedereinspiel- oder Einfügungsattacken verwendet. 

Anstelle einer maßgeschneiderten Softwareentwicklung zur Implementierung von 2-seitigem 

(2-sided) SSL wird die XML-Signatur eingesetzt. Die Nutzung der XML-Signatur ist näher an der 

Web Services Roadmap als das 2-seitige SSL und deshalb strategisch vorteilhafter. 
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Die XML-Signatur kann auf vielerlei Weise implementiert werden, doch die ausgewählte Methode 

ist ihre Verwendung als Bestandteil der Web Services Security (WSS). WSS gibt im Einzelnen vor, 

wie die XML-Signatur einzusetzen ist. Da WSS auf dem SOAP-Standard basiert, ist es logisch, 

dass am SOAP-Standard so weit wie möglich festgehalten werden sollte. 

 

2.3. Sicherheitsmerkmale ohne Bezug zum Nachrichtenaustausch 

 

2.3.1. Authentisierung von Nutzern 

 

Die Nutzer der Eucaris-Web-Anwendung authentisieren sich durch einen Nutzernamen und ein 

Passwort. Da die übliche Windows-Authentisierung genutzt wird, können die Staaten bei Bedarf 

den Authentisierungsgrad durch Einsatz von Client-Zertifikaten erhöhen. 

 

2.3.2. Nutzerrollen (user roles) 

 

Die Eucaris-Softwareanwendung unterstützt verschiedene Nutzerrollen. Zu jeder Gruppe von 

Diensten gehört eine eigene Autorisierung. Beispielsweise können Nutzer, die (ausschließlich) 

Zugriff auf die Funktionalitäten nach dem Eucaris-Vertrag haben, die Funktionalitäten des Prümer 

Vertrags nicht nutzen. Administratordienste sind von den normalen Endnutzerrollen getrennt. 

 

2.3.3. Protokollierung und Überwachung (tracing) des Nachrichtenaustauschs 

 

Die Protokollierung wird durch die Eucaris-Softwareanwendung unterstützt. Durch eine 

Administratorfunktion kann der nationale Administrator entscheiden, welche Nachrichten 

protokolliert werden, z. B. Anfragen von Endnutzern, aus anderen Staaten eingehende Anfragen, 

aus den nationalen Registern bereitgestellte Angaben usw. 
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Die Anwendung kann so konfiguriert werden, dass für die Protokollierung entweder eine interne 

oder eine externe (Oracle) Datenbank zum Einsatz kommt. Die Entscheidung darüber, welche 

Nachrichten protokolliert werden sollen, hängt eindeutig davon ab, welche Protokollierungs-

möglichkeiten es sonst noch in den Legacy-Systemen und den angeschlossenen Client-

Anwendungen gibt. 

 

Im Kopf jeder Nachricht sind der anfragende Staat, die anfragende Stelle in diesem Staat und der 

betreffende Nutzer sowie der Grund der Anfrage anzugeben. 

 

Durch die kombinierte Protokollierung im anfragenden und im antwortenden Staat ist eine 

vollständige Nachvollziehbarkeit jedes Nachrichtenaustauschs (z. B. auf Antrag eines betroffenen 

Bürgers) möglich. 

 

Die Protokollierung wird über den Eucaris-Web-Client (Menu Administration, Logging 

configuration) konfiguriert. Die Protokollierfunktionalität wird vom Kernsystem bereitgestellt. Ist 

die Protokollierung aktiviert, so wird die komplette Nachricht (Kopf und Text) in einem Protokoll-

archiv gespeichert. Die Protokollierungsebene kann je nach vordefiniertem Dienst und Art der 

Nachricht, die das Kernsystem durchläuft, gewählt werden. 

 

Protokollierungsebenen 

 

Folgende Protokollierungsebenen sind möglich: 

 

Privat — Nachricht wird protokolliert: Die Protokollierung ist NICHT vom Auszugsprotokolldienst 

(extract logging service) abrufbar, sondern nur auf nationaler Ebene für Audits und die Behebung 

von Problemen verwendbar. 

 

Keine — Nachricht wird in keinem Fall protokolliert. 

 

Arten von Nachrichten 
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Der Informationsaustausch zwischen Staaten beinhaltet verschiedene Nachrichten, die in der 

nachstehenden Abbildung 5 schematisch dargestellt sind. 

 

Folgende Nachrichtenarten (in der Abbildung 5 beziehen sie sich auf das Eucaris-Kernsystem eines 

Staates X) sind möglich: 

 

1. Request to Core System_Request message by Client 

 

2. Request to Other State_Request message by Core System of this State 

 

3. Request to Core System of this State_Request message by Core System of other State 

 

4. Request to Legacy Register_Request message by Core System 

 

5. Request to Core System_Request message by Legacy Register 

 

6. Response from Core System_Request message by Client 

 

7. Response from Other State_Request message by Core System of this State 

 

8. Response from Core System of this State_Request message by other State 

 

9. Response from Legacy Register_Request message by Core System 

 

10. Response from Core System_Request message by Legacy Register 
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Folgende Varianten des Informationsaustauschs sind in Abbildung 5 dargestellt: 

 

– Auskunftsersuchen von Staat X an Staat Y – blaue Pfeile. Abruf und Rückmeldung bestehen 

aus dem Nachrichtentyp 1, 2, 7 bzw. 6. 

 

– Auskunftsersuchen von Staat Z an Staat X – rote Pfeile. Abruf und Rückmeldung bestehen 

aus dem Nachrichtentyp 3, 4, 9 bzw. 8. 

 

– Auskunftsersuchen vom Legacy-Register an sein Kernsystem (diese Kommunikation bezieht 

auch Anfragen von Custom-Clients hinter dem Legacy-Register mit ein) — grüne Pfeile. 

Diese Anfragekategorie setzt sich aus den Nachrichtentypen 5 und 10 zusammen. 

 

Abbildung 5: Nachrichtentypen für die Protokollierung 
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2.3.4. Hardware-Sicherheitsmodul 

 

Ein Hardware-Sicherheitsmodul kommt nicht zum Einsatz. 

 

Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) bieten einen guten Schutz für Schlüssel, die zum Signieren 

von Nachrichten und zur Identifizierung von Servern verwendet werden. Sie heben das insgesamt 

vorhandene Sicherheitsniveau weiter an, sind aber teuer in der Anschaffung und Wartung; zudem 

bestehen keine Anforderungen für ein HSM nach Standard FIPS 140-2 Level 2 oder Level 3. Da ein 

geschlossenes Netzwerk verwendet wird, das wirksam vor Bedrohungen schützt, wurde 

entschieden, nicht von Anfang an ein HSM einzusetzen. Sollte es – z. B. für Akkreditierungen – 

notwendig werden, kann es nachträglich in die Architektur integriert werden. 

 

3. Technische Bedingungen für den Datenaustausch 

 

3.1. Beschreibung der Eucaris-Anwendung 

 

3.1.1. Allgemeines 

 

Durch die Eucaris-Anwendung werden alle beteiligten Staaten in einem vermaschten Netz 

zusammengeschaltet, in dem jeder Staat direkt mit dem anderen kommuniziert. Für die 

Kommunikation ist keine zentrale Komponente erforderlich. Die Eucaris-Softwareanwendung 

erlaubt eine sichere Verbindung zu den anderen Staaten und die Kommunikation mit den Back-

End-Legacy-Systemen der Staaten unter Nutzung von XML. Die nachstehende Abbildung zeigt 

diese Architektur. 
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Die Staaten tauschen Nachrichten durch direkte Übermittlung an den Empfänger aus. Das 

Datenzentrum eines Staates ist an das für den Nachrichtenaustausch genutzte Netzwerk (TESTA) 

angeschlossen. Die Staaten erhalten Zugang zum TESTA-Netz über ihr nationales Portal (Gate). 

Die Verbindung zum Netz muss über eine Firewall laufen; ein Router wiederum verbindet die 

Eucaris-Anwendung mit der Firewall. In Abhängigkeit von der für den Schutz der Nachrichten 

gewählten Option wird ein Zertifikat entweder durch den Router oder durch die Eucaris-

Anwendung verwendet. 

 

Es ist eine Client-Anwendung vorhanden, die von einem Staat für Abfragen im eigenen nationalen 

Register oder in den Registern anderer Staaten verwendet werden kann. Sie wird mit Eucaris 

verbunden. Clients werden mittels Nutzer-ID/Passwort oder Client-Zertifikat identifiziert. Die 

Verbindung zu einem Nutzer in einer externen Stelle (z. B. Polizei) kann verschlüsselt werden, 

doch fällt dies in die Zuständigkeit jedes einzelnen Staates. 
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3.1.2. Anwendungsbereich des Systems 

 

Der Anwendungsbereich des Eucaris-Systems ist auf Prozesse im Zusammenhang mit dem 

Informationsaustausch zwischen den Registerbehörden der Staaten und eine Basisdarstellung dieser 

Informationen beschränkt. Verfahren und automatisierte Prozesse, für die die Informationen 

verwendet werden sollen, fallen nicht in den Anwendungsbereich des Systems. 

 

Die Staaten können entscheiden, ob sie die Eucaris-Client-Funktionalität nutzen oder sich ihre 

eigene Client-Anwendung individuell gestalten wollen. In der nachstehenden Tabelle wird 

dargelegt, welche Elemente des Eucaris-Systems obligatorisch bzw. vorgeschrieben sind und 

welche optional sind bzw. von den Staaten frei gewählt werden können. 

 

Eucaris 

aspects 

M/O1 Remark 

Network 

concept 

M The concept is an ‘any-to-any’ communication. 

Physical 

network 

M TESTA 

Core 

application 

M The core application of Eucaris has to be used to connect to the other 

States. The following functionality is offered by the core: 

– Encrypting and signing of the messages; 

– Checking of the identity of the sender; 

– Authorisation of States and local users; 

– Routing of messages; 

– Queuing of asynchronous messages if the recipient service is 

temporally unavailable; 

– Multiple country inquiry functionality; 

– Logging of the exchange of messages; 

– Storage of incoming messages 

                                                 
1 M = mandatory to use or to comply with O = optional to use or to comply with. 
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Eucaris 

aspects 

M/O1 Remark 

Client 

application 

O In addition to the core application the Eucaris II client application can be 

used by a State. When applicable, the core and client application are 

modified under auspices of the Eucaris organisation. 

Security 

concept 

M The concept is based on XML-signing by means of client certificates and 

SSL-encryption by means of service certificates. 

Message 

specifications 

M Every State has to comply with the message specifications as set by the 

Eucaris organisation and this Chapter. The specifications can only be 

changed by the Eucaris organisation in consultation with the States. 

Operation and 

Support 

M The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of 

the Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed 

centrally by an appointed State. 

 

3.2.  Funktionale und nicht funktionale Anforderungen 

 

3.2.1. Generische Funktionalität 

 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten generischen Funktionen in allgemeiner Form 

beschrieben. 

 

Nr. Beschreibung 

1. Das System ermöglicht den Registerbehörden der Staaten einen interaktiven Austausch von 

Anfragen und Auskünften. 

2. Das System beinhaltet eine Client-Anwendung, die Endnutzern den Versand ihrer Anfragen 

ermöglicht und die die Antwort für die manuelle Verarbeitung ausgibt. 

3. Das System erleichtert den „Rundruf“, mit dem Staaten Anfragen an alle anderen Staaten 

senden können. Die eingehenden Antworten werden von der Kernanwendung in einer 

einzigen Antwortnachricht an die Client-Anwendung zusammengefasst (diese 

Funktionalität wird als „Mehrländerabfrage“ bezeichnet). 
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Nr. Beschreibung 

4. Das System kann verschiedene Arten von Nachrichten bearbeiten. Nutzerrollen, 

Autorisierung, Routing, Signierung und Protokollierung sind allesamt als gesonderte 

Dienste definiert. 

5. Das System ermöglicht den Staaten den Austausch von Nachrichtenstapeln und 

Nachrichten, die eine große Anzahl von Anfragen oder Antworten enthalten. Diese 

Nachrichten werden asynchron bearbeitet. 

6. Das System stellt asynchrone Nachrichten in eine Warteschlange, wenn der Empfängerstaat 

vorübergehend nicht erreichbar ist, und gewährleistet die Zustellung, sobald er wieder zur 

Verfügung steht. 

7. Das System speichert eingehende asynchrone Nachrichten, bis sie verarbeitet werden 

können. 

8. Das System erlaubt den Zugriff nur auf Eucaris-Anwendungen anderer Staaten, nicht aber 

auf einzelne Stellen der anderen Staaten, d. h., jede Registerbehörde fungiert als einziges 

Gateway zwischen ihren nationalen Endnutzern und den entsprechenden Registerbehörden 

der anderen Staaten. 

9. Es besteht die Möglichkeit, Nutzer aus verschiedenen Staaten auf einem Eucaris-Server zu 

definieren und sie nach Maßgabe der Rechte dieses Staates zu autorisieren. 

10. Die Nachrichten enthalten Angaben zum anfragenden Staat, zur anfragenden Stelle sowie 

zum Endnutzer. 

11. Das System erleichtert die Protokollierung des Nachrichtenaustauschs zwischen den 

einzelnen Staaten sowie zwischen der Kernanwendung und den nationalen 

Registrierungssystemen. 

12. Das System überträgt einer Stelle oder einem Staat die Sekretariatsfunktion und erteilt 

ihr/ihm ausdrücklich die Berechtigung, protokollierte Angaben über Nachrichten, die an alle 

Staaten übermittelt bzw. von diesen empfangen wurden, für die Erstellung statistischer 

Berichte zusammenzutragen. 

13. Jeder Staat legt selbst fest, welche protokollierten Angaben dem Sekretariat zugänglich 

gemacht werden und welche „privaten“ Charakter tragen. 

14. Das System ermöglicht den nationalen Administratoren jedes Staates, statistische Daten für 

den Eigenbedarf abzurufen. 

15. Das System erlaubt die Aufnahme neuer Staaten über einfache administrative Funktionen. 
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3.2.2. Benutzerfreundlichkeit 

 

Nr. Beschreibung 

16. Das System besitzt eine Schnittstelle für die automatisierte Verarbeitung von Nachrichten 

durch Back-End-/Legacy-Systeme und ermöglicht die Einbeziehung von (kunden-

spezifischen) Nutzerschnittstellen in diese Systeme. 

17. Das System ist leicht erlernbar, selbsterklärend und enthält Hilfetext. 

18. Zum System gehört eine Dokumentation, die den Staaten die Einbindung des Systems sowie 

den operationellen Betrieb und künftige Wartungsarbeiten ermöglicht (z. B. Handbücher, 

Bedienungsanleitungen, technische Unterlagen, Betriebsunterlagen usw.). 

19. Die Nutzerschnittstelle ist mehrsprachig ausgelegt und bietet dem Endnutzer die 

Möglichkeit zur Auswahl der von ihm bevorzugten Sprache. 

20. Die Nutzerschnittstelle ermöglicht es dem Administrator vor Ort, Bildschirmanzeigen und 

codierte Informationen in die von ihm bevorzugte Sprache zu übersetzen. 

 

3.2.3. Zuverlässigkeit 

 

Nr. Beschreibung 

21. Das System soll robust und betriebssicher gestaltet sein und Anwenderfehler, Stromausfälle 

und andere Problemfälle ohne Schwierigkeiten bewältigen. Es muss möglich sein, das 

System ohne oder mit minimalem Datenverlust neu zu starten. 

22. Das System soll stabile und reproduzierbare Ergebnisse liefern. 

23. Das System ist so gestaltet, dass es zuverlässig funktioniert. Es soll den Betrieb mit einer 

Konfiguration ermöglichen, die eine 98 %ige Verfügbarkeit (durch Redundanz, 

Verwendung von Backup-Servern usw.) bei jeder bilateralen Kommunikation garantiert. 

24. Es sollte möglich sein, auch bei Ausfall einiger Komponenten einen Teil des Systems zu 

nutzen (wenn Staat C ausfällt, müssen die Staaten A und B noch miteinander 

kommunizieren können). Die Zahl der punktuellen Ausfälle in der Informationskette soll 

möglichst gering gehalten werden. 

25. Die Einsatzfähigkeit nach einem größeren Ausfall muss innerhalb eines Tages 

wiederhergestellt sein. Es muss möglich sein, die Ausfallzeit durch Inanspruchnahme von 

Fernbetreuung, beispielsweise durch einen zentralen Service-Desk, auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren. 
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3.2.4. Leistungsfähigkeit 

 

Nr. Beschreibung 

26. Das System muss 7 Tage rund um die Uhr einsetzbar sein. Diese zeitliche Vorgabe (7 Tage 

rund um die Uhr) muss dann auch von den Legacy-Systemen der Staaten erfüllt werden. 

27. Das System muss unabhängig von laufenden Hintergrundprogrammen schnell auf 

Nutzeranfragen reagieren. Diese Vorgabe gilt auch für die Legacy-Systeme der Teilnehmer, 

damit eine akzeptable Ansprechzeit sichergestellt wird. Eine Gesamtantwortzeit von 10 

Sekunden pro Einzelanfrage ist vertretbar. 

28. Das System ist als Multi-User-System so zu gestalten, dass Hintergrundprogramme laufen 

können, während der Nutzer Vordergrundprogramme ausführt. 

29. Das System ist skalierbar zu gestalten, um etwaige Steigerungen der Nachrichtenanzahl 

bewältigen zu können, wenn neue Funktionalitäten bzw. neue Stellen oder Staaten in das 

System aufgenommen werden. 

 

3.2.5. Sicherheit 

 

Nr. Beschreibung 

30. Das System muss (z. B. in Bezug auf sein Sicherheitskonzept) für den Austausch von 

Nachrichten mit sensiblen personenbezogenen Daten (z. B. über Besitzer/Halter von 

Kraftfahrzeugen), die als „EU restricted“ eingestuft sind, geeignet sein. 

31. Das System ist so einzurichten, dass jeder unbefugte Zugriff auf Daten verhindert wird. 

32. Das System enthält ein Managementprogramm für Rechte und Befugnisse der nationalen 

Endnutzer. 

33. Die Staaten müssen in der Lage sein, die Identität des Absenders über die XML-Signatur 

(auf Ebene des Staates) zu prüfen. 

34. Die Staaten müssen anderen Staaten die ausdrückliche Genehmigung zum Abruf von 

Informationen erteilen. 
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Nr. Beschreibung 

35. Das System beinhaltet auf Anwendungsebene ein umfassendes Sicherheits- und 

Verschlüsselungskonzept, das dem für solche Fälle angemessenen Sicherheitsniveau 

genügt. Vertraulichkeit und Integrität der Informationen sind durch Verwendung der XML-

Signatur und verschlüsselte Übertragung mit SSL-Tunnel zu gewährleisten. 

36. Jeder Nachrichtenaustausch kann mittels Protokollierung nachvollzogen werden. 

37. Ein Schutz gegen Löschattacken (Löschung einer Nachricht durch einen Dritten) und gegen 

Wiedereinspiel- oder Einfügungsattacken (Wiedereinspielung oder Einfügung einer 

Nachricht durch einen Dritten) muss gegeben sein. 

38. Das System verwendet Zertifikate einer vertrauenswürdigen dritten Partei (Trusted Third 

Party — TTP). 

39. Das System kann mit den in den Staaten je nach Nachrichten- oder Dienstart verwendeten 

unterschiedlichen Zertifikaten arbeiten. 

40. Die Sicherheitsmaßnahmen auf Anwendungsebene sind ausreichend, sodass die 

Verwendung von nicht akkreditierten Netzwerken möglich ist. 

41. Das System erlaubt die Verwendung neuer Sicherheitstechniken wie der XML-Firewall. 

 

3.2.6. Anpassungsfähigkeit 

 

Nr. Beschreibung 

42. Das System lässt sich durch Aufnahme neuer Nachrichtenarten und Funktionalitäten 

erweitern. Die Anpassungskosten sollen aufgrund der zentralen Entwicklung von 

Anwendungskomponenten möglichst gering sein. 

43. Es muss den Staaten möglich sein, neue Nachrichtenarten für den bilateralen Gebrauch zu 

definieren. Es ist nicht erforderlich, dass alle Staaten jede Nachrichtenart unterstützen. 
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3.2.7. Betreuung und Wartung 

 

Nr. Beschreibung 

44. Das System sieht Überwachungseinrichtungen für einen zentralen Service-Desk und/oder 

Operatoren bezüglich des Netzwerks und der Server in den verschiedenen Staaten vor. 

45. Das System sieht Einrichtungen zur Fernbetreuung durch einen zentralen Service-Desk vor. 

46. Das System sieht Einrichtungen zur Problemanalyse vor. 

47. Das System lässt sich auf neue Staaten erweitern. 

48. Die Anwendung kann durch Personal mit einem Minimum an IT-Kenntnissen und -

Erfahrungen installiert werden. Die Installation sollte weitgehend automatisiert erfolgen. 

49. Das System bietet eine ständige Test- und Akzeptanzumgebung. 

50. Die jährlichen Kosten für Wartung und Betreuung sind durch Übernahme von 

Marktstandards und durch Einsatz einer solchen Anwendung, die nur wenig Betreuung 

durch einen zentralen Service-Desk erfordert, möglichst gering zu halten. 

 

3.2.8. Konzeptionelle Vorgaben 

 

Nr. Beschreibung 

51. Konzeption und Dokumentation des Systems sind für einen langjährigen Betriebszeitraum 

ausgelegt. 

52. Das System ist so zu konzipieren, dass es vom Netzbetreiber unabhängig ist. 

53. Das System ist mit der in den Staaten verwendeten Hardware/Software kompatibel, in dem 

es mit deren Registrierungssystemen unter Nutzung von Web-Service-Technologien mit 

offenen Standards (XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTP(s), Web-Services, WSS, X.509 

usw.) kommuniziert. 
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3.2.9. Anwendbare Standards 

 

Nr. Beschreibung 

54. Das System erfüllt die Datenschutzvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 (Artikel 

21, 22 und 23) sowie der Richtlinie 95/46/EG. 

55. Das System erfüllt die IDA-Standards. 

56. Das System unterstützt UTF8. 

 

 

KAPITEL 4 

 

BEWERTUNGSVERFAHREN  

GEMÄẞ ARTIKEL 540 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Fragebogen 

 

(1) Die zuständige Arbeitsgruppe des Rates der Europäischen Union (die „Ratsarbeitsgruppe“) 

erstellt einen Fragebogen für jede Art von automatisiertem Datenaustausch gemäß den 

Artikeln 527 bis 539 dieses Abkommens. 

 

(2) Geht das Vereinigte Königreich davon aus, dass es die Voraussetzungen für einen Austausch 

von Daten der jeweiligen Kategorie erfüllt, so beantwortet es die entsprechenden Fragen. 
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ARTIKEL 2 

 

Testlauf 

 

(1) Im Hinblick auf die Auswertung des Fragebogens führt das Vereinigte Königreich 

erforderlichenfalls zusammen mit einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten, die bereits 

am Datenaustausch im Rahmen des Beschlusses 2008/615/JI beteiligt sind, einen Testlauf 

durch. Der Testlauf erfolgt kurz vor oder kurz nach dem Bewertungsbesuch. 

 

(2) Die Bedingungen und Modalitäten für diesen Testlauf werden auf der Grundlage einer zuvor 

mit dem Vereinigten Königreich geschlossenen gesonderten Vereinbarung von der 

zuständigen Ratsarbeitsgruppe festgelegt. Die an dem Testlauf beteiligten Staaten regeln die 

praktischen Einzelheiten. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Bewertungsbesuch 

 

(1) Im Hinblick auf die Auswertung des Fragebogens wird ein Bewertungsbesuch durchgeführt. 

 

(2) Die Bedingungen und Modalitäten für diesen Bewertungsbesuch werden auf der Grundlage 

einer zuvor zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Bewertungsteam geschlossenen 

gesonderten Vereinbarung von der zuständigen Ratsarbeitsgruppe festgelegt. Das Vereinigte 

Königreich ermöglicht dem Bewertungsteam die Kontrolle des automatisierten Datenaus-

tauschs in der bzw. den zu bewertenden Datenkategorien insbesondere durch Erstellung eines 

Besuchsprogramms, das dem Auftrag des Bewertungsteams Rechnung trägt. 
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(3) Innerhalb eines Monats nach dem Bewertungsbesuch erarbeitet das Bewertungsteam einen 

Bericht über den Bewertungsbesuch und leitet ihn dem Vereinigten Königreich zur 

Stellungnahme zu. Gegebenenfalls wird der Bericht auf der Grundlage der Stellungnahme des 

Vereinigten Königreichs vom Bewertungsteam überarbeitet. 

 

(4) Das Bewertungsteam besteht aus maximal drei Experten, die von den am automatisierten 

Datenaustausch in der bzw. den zu bewertenden Datenkategorien beteiligten Mitgliedstaaten 

ernannt werden. Diese Experten müssen über Erfahrungen mit der betreffenden Daten-

kategorie verfügen, im Besitz ausreichender Sicherheitsermächtigungen für die Behandlung 

dieser Fragen sein und bereit sein, an mindestens einem Bewertungsbesuch in einem anderen 

Staat teilzunehmen. Dem Bewertungsteam gehört auch ein Vertreter der Kommission an. 

 

(5) Die Mitglieder des Bewertungsteams wahren die Vertraulichkeit der Informationen, von 

denen sie bei der Durchführung ihres Auftrags Kenntnis erhalten. 
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ARTIKEL 4 

 

Nach den Beschlüssen 2008/615/JI und 2008/616/JI des Rates durchgeführte Bewertungen 

 

Bei der Durchführung des Bewertungsverfahrens nach Artikel 540 dieses Abkommens und diesem 

Kapitel berücksichtigt der Rat über die zuständige Ratsarbeitsgruppe die Ergebnisse der 

Bewertungsverfahren, die im Zusammenhang mit der Annahme der Durchführungsbeschlüsse (EU) 

2019/9681 und (EU) 2020/11882 des Rates durchgeführt wurden. Die zuständige Ratsarbeitsgruppe 

wird darüber entscheiden, ob der in Artikel 540 Absatz 1 dieses Abkommens, in Kapitel 0 

Artikel 23 Absatz 2 dieses Anhangs und in Artikel 2 dieses Kapitels genannte Testlauf durchgeführt 

werden muss. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Bericht an den Rat 

 

Dem Rat wird zur Vorbereitung seines Beschlusses gemäß Artikel 540 dieses Abkommens ein 

Gesamtbericht mit einer umfassenden Evaluierung der Ergebnisse der Fragebogen, des 

Bewertungsbesuchs und gegebenenfalls des Testlaufs vorgelegt. 

 

 

__________________ 

                                                 
1 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/968 des Rates vom 6. Juni 2019 über die Aufnahme des 

automatisierten Austauschs von DNA-Daten im Vereinigten Königreich (ABl. EU L 156 vom 

13.6.2019, S. 8). 
2 Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1188 des Rates vom 6. August 2020 über die Aufnahme 

des automatisierten Austauschs daktyloskopischer Daten im Vereinigten Königreich (ABl. 

EU L 265 vom 12.8.2020, S. 1). 
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ANHANG 40 

 

 

FLUGGASTDATENSÄTZE (PNR-DATEN) 

 

 

Von Fluggesellschaften erhobene Elemente von PNR-Daten 

 

1. PNR-Buchungscode (Record Locator) 

 

2. Datum der Buchung/Flugscheinausstellung 

 

3. Planmäßiges Abflugdatum bzw. planmäßige Abflugdaten 

 

4. Name(n) 

 

5. Anschrift, Telefonnummer und elektronische Kontaktangaben des Fluggasts, Personen, die 

den Flug für den Fluggast reserviert haben, Personen, über die der Fluggast kontaktiert 

werden kann, und Personen, die in einem Notfall zu unterrichten sind 

 

6. Sämtliche verfügbaren Zahlungs-/Abrechnungsinformationen (dies betrifft Informationen, die 

ausschließlich die Modalitäten der Zahlung und die Abrechnung des Flugtickets betreffen, 

nicht aber andere Informationen, die keinen direkten Bezug zum Flug aufweisen) 

 

7. Gesamter Reiseverlauf für bestimmte PNR-Daten 
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8. Vielflieger-Eintrag (Kenncode der Fluggesellschaft oder des Anbieters, die bzw. der das 

Programm verwaltet, Vielflieger-Nummer, Einstufungsgrad der Mitgliedschaft, 

Bonusbeschreibung und Kenncode der Flugallianz) 

 

9. Reisebüro/Sachbearbeiter 

 

10. Reisestatus des Fluggasts mit Angaben über Reisebestätigungen, Eincheckstatus, nicht 

angetretene Flüge (No show) und Fluggäste mit Flugschein, aber ohne Reservierung 

(Go show) 

 

11. Angaben über gesplittete/geteilte PNR-Daten 

 

12. OSI- (Other Supplementary Information), SSI- (Special Service Information) und SSR-

Informationen (Special Service Request) 

 

13. Flugscheindaten einschließlich Flugscheinnummer, Ausstellungsdatum, einfacher Flug (One-

way), automatische Tarifanzeige (Automated Ticket Fare Quote fields) 

 

14. Sitzplatzinformationen einschließlich Sitzplatznummer 

 

15. Code-Sharing 

 

16. Vollständige Gepäckangaben 

 

17. Die Namen und die Zahl der im PNR-Datensatz verzeichneten mitreisenden Personen 
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18. Etwaige erhobene erweiterte Fluggastdaten (API-Daten) (Art, Nummer, Ausstellungsland und 

Ablaufdatum von Identitätsdokumenten, Staatsangehörigkeit, Familienname, Vorname, 

Geschlecht, Geburtsdatum, Fluggesellschaft, Flugnummer, Tag des Abflugs, Tag der 

Ankunft, Flughafen des Abflugs, Flughafen der Ankunft, Uhrzeit des Abflugs und Uhrzeit der 

Ankunft) 

 

19. Alle vormaligen Änderungen der unter den Nummern 1 bis 18 aufgeführten PNR-Daten. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 41 

 

 

KRIMINALITÄTSFORMEN, FÜR DIE EUROPOL ZUSTÄNDIG IST 

 

– Terrorismus, 

 

– organisierte Kriminalität, 

 

– Drogenhandel, 

 

– Geldwäschehandlungen, 

 

– Kriminalität im Zusammenhang mit nuklearen und radioaktiven Substanzen, 

 

– Schleuserkriminalität, 

 

– Menschenhandel, 

 

– Kraftfahrzeugkriminalität, 

 

– vorsätzliche Tötung und schwere Körperverletzung, 
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– illegaler Handel mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe, 

 

– Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme, 

 

– Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 

 

– Raub und schwerer Diebstahl, 

 

– illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenständen, 

 

– Betrugsdelikte, 

 

– gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten, 

 

– Insidergeschäfte und Finanzmarktmanipulation, 

 

– Erpressung und Schutzgelderpressung, 

 

– Nachahmung und Produktpiraterie, 

 

– Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit, 

 

– Geldfälschung, Fälschung von Zahlungsmitteln, 
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– Computerkriminalität, 

 

– Korruption, 

 

– illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen, 

 

– illegaler Handel mit bedrohten Tierarten, 

 

– illegaler Handel mit bedrohten Pflanzen- und Baumarten, 

 

– Umweltkriminalität, einschließlich der Meeresverschmutzung durch Schiffe, 

 

– illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern, 

 

– sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung, einschließlich Darstellungen von 

Kindesmissbrauch und Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle Zwecke, 

 

– Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 42 

 

 

FORMEN SCHWERER KRIMINALITÄT, FÜR DIE EUROJUST ZUSTÄNDIG IST 

 

– Terrorismus, 

 

– organisierte Kriminalität, 

 

– Drogenhandel, 

 

– Geldwäschehandlungen, 

 

– Kriminalität im Zusammenhang mit nuklearen und radioaktiven Substanzen, 

 

– Schleuserkriminalität, 

 

– Menschenhandel, 

 

– Kraftfahrzeugkriminalität, 

 

– vorsätzliche Tötung und schwere Körperverletzung, 

 

– illegaler Handel mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe, 

 

– Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme, 
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– Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 

 

– Raub und schwerer Diebstahl, 

 

– illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenständen, 

 

– Betrugsdelikte, 

 

– gegen die finanziellen Interessen der EU gerichtete Straftaten, 

 

– Insidergeschäfte und Finanzmarktmanipulation, 

 

– Erpressung und Schutzgelderpressung, 

 

– Nachahmung und Produktpiraterie, 

 

– Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit, 

 

– Geldfälschung, Fälschung von Zahlungsmitteln, 

 

– Computerkriminalität, 

 

– Bestechung/Bestechlichkeit, 

 

– illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen, 
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– illegaler Handel mit bedrohten Tierarten, 

 

– illegaler Handel mit bedrohten Pflanzenarten und -sorten, 

 

– Umweltkriminalität, einschließlich der Meeresverschmutzung durch Schiffe, 

 

– illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern, 

 

– sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung, einschließlich Darstellungen von 

Kindesmissbrauch und Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle Zwecke, 

 

– Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 43 

 

 

HAFTBEFEHL 

 

Dieser Haftbefehl ist von einer zuständigen Justizbehörde ausgestellt worden. Ich beantrage, dass 

die unten genannte Person zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Vollstreckung einer 

Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung festgenommen und 

übergeben wird1. 

 

a) Angaben zur Identität der gesuchten Person: 

 Familienname:  

 Vorname(n):  

 ggf. Geburtsname:  

 ggf. Aliasname:  

 Geschlecht:  

 Staatsangehörigkeit:  

 Geburtsdatum:  

 Geburtsort:  

 Wohnort und/oder bekannte 

Anschrift: 

 

 Falls bekannt: Sprache oder 

Sprachen, die die gesuchte 

Person versteht: 

 

 Besondere 

Kennzeichen/Beschreibung der 

gesuchten Person: 

 

 Foto und Fingerabdrücke der gesuchten Person, sofern diese vorhanden sind und übermittelt 

werden können, oder Kontaktadresse der Person, die diese oder ein DNS-Profil übermitteln 

kann (sofern diese Daten zur Übermittlung verfügbar sind und nicht beigefügt waren). 

 

                                                 
1 Dieser Haftbefehl ist in einer der Amtssprachen des Vollstreckungsstaats oder in einer von 

diesem Staat akzeptierten Sprache auszufertigen bzw. in eine solche Sprache zu übersetzen, 

wenn dieser Staat bekannt ist. 
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b) Entscheidung, die dem Haftbefehl zugrunde liegt 

1. Haftbefehl oder justizielle 

Entscheidung mit gleicher 

Wirkung: 

 

 Art:  

2. Vollstreckbares Urteil:  

 Aktenzeichen:  

 

c) Angaben zur Dauer der Strafe 

1. Höchstdauer der Freiheitsstrafe 

oder der freiheitsentziehenden 

Maßregel der Sicherung, die für 

die Straftat(en) verhängt werden 

kann: 

 

2. Dauer der verhängten Freiheits-

strafe oder der freiheitsentziehen-

den Maßregel der Sicherung: 

 

 Noch zu verbüßende Strafe:  

 

d) Geben Sie an, ob die Person zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, 

persönlich erschienen ist: 

1. □ Ja, die Person ist zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, persönlich 

erschienen. 

2. □ Nein, die Person ist zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, nicht 

persönlich erschienen. 

3. Bitte geben Sie zu der unter Nummer 2 angekreuzten Möglichkeit an, dass eine der folgenden 

Möglichkeiten zutrifft: 
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 □ 3.1a. Die Person wurde am … (Tag.Monat.Jahr) persönlich vorgeladen und dabei von 

dem vorgesehenen Termin und Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt, die zu 

der Entscheidung geführt hat, sowie davon in Kenntnis gesetzt, dass eine 

Entscheidung auch dann ergehen kann, wenn sie zu der Verhandlung nicht 

erscheint; 

 ODER 

□ 3.1b. die Person wurde nicht persönlich vorgeladen, aber auf andere Weise tatsächlich 

offiziell von dem vorgesehenen Termin und Ort der Verhandlung, die zu der 

Entscheidung geführt hat, in Kenntnis gesetzt, und zwar auf eine Weise, dass 

zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie von der anberaumten Verhandlung 

Kenntnis hatte, sowie davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass eine Entscheidung 

auch dann ergehen kann, wenn sie zu der Verhandlung nicht erscheint; 

 ODER 

□ 3.2. die Person hat in Kenntnis der anberaumten Verhandlung ein Mandat an einen 

Rechtsbeistand, der entweder von der betroffenen Person oder vom Staat bestellt 

wurde, erteilt, sie bei der Verhandlung zu verteidigen, und ist bei der Verhandlung 

von diesem Rechtsbeistand tatsächlich verteidigt worden; 

 ODER 

□ 3.3. der Person wurde die Entscheidung am … (Tag.Monat.Jahr) zugestellt, und sie 

wurde ausdrücklich von ihrem Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder 

auf ein Berufungsverfahren in Kenntnis gesetzt, an dem die Person teilnehmen 

kann und bei dem der Sachverhalt, einschließlich neuer Beweismittel, erneut 

geprüft werden und die ursprünglich ergangene Entscheidung aufgehoben werden 

kann, und 
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 □ die Person hat ausdrücklich erklärt, dass sie diese Entscheidung nicht anficht; 

 ODER 

□ die Person hat innerhalb der geltenden Frist keine Wiederaufnahme des 

Verfahrens bzw. kein Berufungsverfahren beantragt; 

 ODER 

□ 3.4. der Person wurde die Entscheidung nicht persönlich zugestellt, aber 

– sie wird die Entscheidung unverzüglich nach der Übergabe persönlich 

zugestellt erhalten, und 

– sie wird bei Zustellung der Entscheidung ausdrücklich von ihrem Recht auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens oder auf ein Berufungsverfahren in 

Kenntnis gesetzt werden, an dem die Person teilnehmen kann und bei dem 

der Sachverhalt, einschließlich neuer Beweismittel, erneut geprüft werden 

und die ursprünglich ergangene Entscheidung aufgehoben werden kann, und 

– sie wird von der Frist in Kenntnis gesetzt werden, über die sie verfügt, um 

eine Wiederaufnahme des Verfahrens bzw. ein Berufungsverfahren zu 

beantragen, die … Tage beträgt. 

4. Bitte geben Sie zu der unter Nummer 3.1b, 3.2 oder 3.3 angekreuzten Möglichkeit an, wie die 

entsprechende Voraussetzung erfüllt wurde: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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e) Straftat(en) 

 Dieser Haftbefehl bezieht sich 

auf insgesamt 

 Straftaten. 

 Beschreibung der Umstände, unter denen die Straftat(en) begangen wurde(n), einschließlich 

Tatzeit (Datum und Uhrzeit), Tatort und Art der Beteiligung der gesuchten Person an der(n) 

Straftat(en) 

  

 Art und rechtliche Würdigung der Straftat(en) und anwendbare gesetzliche Bestimmungen: 

  

  

I. Folgendes gilt nur, wenn sowohl der Ausstellungs- als auch der Vollstreckungsstaat eine 

Mitteilung nach Artikel 599 Absatz 4 des Abkommens vorgenommen haben: Bitte kreuzen 

Sie gegebenenfalls an, ob es sich um eine oder mehrere der folgenden – nach dem Recht des 

Ausstellungsstaats definierten – Straftaten handelt, die im Ausstellungsstaat mit einer 

Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßnahme der Sicherung im Höchstmaß von 

mindestens drei Jahren bedroht sind: 

 □ Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 

 □ Terrorismus im Sinne des Anhangs 45 des Abkommens 

 □ Menschenhandel 

 □ sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie 

 □ illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen 

 □ illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen 

 □ Korruption, einschließlich Bestechung/Bestechlichkeit 

 □ Betrug, einschließlich Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen des Vereinigten 

Königreichs, eines Mitgliedstaats oder der Union 

 □ Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten 

 □ Geldfälschung 

 □ Cyberkriminalität 
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 □ Umweltkriminalität, einschließlich illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder mit 

bedrohten Pflanzen- und Baumarten 

 □ Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt 

 □ vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung 

 □ illegaler Handel mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe 

 □ Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme 

 □ Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

 □ Diebstahl in organisierter Form oder schwerer Raub 

 □ illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenstände 

 □ Betrug 

 □ Erpressung und Schutzgelderpressung 

 □ Nachahmung und Produktpiraterie 

 □ Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit 

 □ Fälschung von Zahlungsmitteln 

 □ illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern 

 □ illegaler Handel mit nuklearen und radioaktiven Substanzen 

 □ Handel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen 

 □ Vergewaltigung 

 □ Brandstiftung 

 □ Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen 

 □ Flugzeug-, Schiffs- oder Raumfahrzeugentführung 

 □ Sabotage. 

II. Vollständige Beschreibung der Straftat oder der Straftaten, die nicht unter die Fälle nach 

Abschnitt I fallen 
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f) Sonstige für den Fall relevante Umstände (fakultative Angaben): 

(NB: Hierunter könnten Bemerkungen zur Extraterritorialität, zur Unterbrechung der 

Verjährungsfristen und zu sonstigen Folgen der Straftat fallen) 

  

 

g) Dieser Haftbefehl betrifft auch die Beschlagnahme und Übergabe von Gegenständen, die als 

Beweisstücke dienen können. 

 

Dieser Haftbefehl betrifft auch die Beschlagnahme und Übergabe von Gegenständen, die die 

gesuchte Person aus der Straftat erlangt hat. 

 

Beschreibung (und Lokalisierung) der Gegenstände (falls bekannt): 

  

 

h) Die Straftat/Straftaten, aufgrund deren dieser Haftbefehl ausgestellt wurde, ist/sind 

mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder einer lebenslangen Maßregel der Sicherung 

bedroht oder hat/haben zur Verhängung einer solchen Strafe bzw. Maßregel geführt: 

  

 Der Ausstellungsstaat wird auf Ersuchen des Vollstreckungsstaats zusichern, dass er 

  

  

 □ die verhängte Strafe oder Maßregel – auf Ersuchen, spätestens aber nach 20 Jahren – 

überprüfen wird, 

 

und/oder 

 

□ zur Anwendung von Gnadenakten, auf die die Person nach dem innerstaatlichen Recht 

oder der Rechtspraxis des Ausstellungsstaats Anspruch hat, ermutigen wird, mit dem 

Ziel der Nichtvollstreckung dieser Strafe oder Maßregel. 
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i) Justizbehörde, die den Haftbefehl ausgestellt hat: 

 Offizielle Bezeichnung:  

 Name ihres Vertreters1:  

 Funktion (Titel/Dienstrang):  

 Aktenzeichen:  

 Anschrift:  

 Telefonnummer: 

(Ländervorwahl) 

(Ortsnetzkennzahl): 

 

 Faxnummer (Ländervorwahl) 

(Ortsnetzkennzahl): 

 

 E-Mail:  

 Kontaktadresse der Person, die 

die erforderlichen praktischen 

Vorkehrungen für die Übergabe 

treffen kann: 

 

 Im Fall der Benennung einer zentralen Behörde für die Übermittlung und administrative 

Entgegennahme von Europäischen Haftbefehlen: 

 Bezeichnung der zentralen 

Behörde: 

 

 ggf. zu kontaktierende Person 

(Titel/Dienstrang und Name): 

 

 Anschrift:  

 Telefonnummer: 

(Ländervorwahl) 

(Ortsnetzkennzahl): 

 

 Faxnummer (Ländervorwahl) 

(Ortsnetzkennzahl): 

 

 E-Mail:  

                                                 
1 In die einzelnen Sprachfassungen ist eine Bezugnahme auf den „Träger“ der Justizbehörde 

aufzunehmen. 
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 Unterschrift der ausstellenden 

Justizbehörde und/oder ihres 

Vertreters: 

 

 Name:  

 Funktion (Titel/Dienstrang):  

 Datum:  

 (ggf.) amtlicher Stempel: 

 

 

__________________ 
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ANHANG 44 

 

 

AUSTAUSCH VON STRAFREGISTERINFORMATIONEN –  

TECHNISCHE UND VERFAHRENSSPEZIFIKATIONEN 

 

 

KAPITEL 1 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Ziel 

 

Mit diesem Anhang sollen die erforderlichen verfahrensmäßigen und technischen Bestimmungen 

für die Umsetzung von Teil Drei Titel IX dieses Abkommens festgelegt werden. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Kommunikationsnetz 

 

(1) Der elektronische Austausch von Informationen aus dem Strafregister zwischen einem 

Mitgliedstaat einerseits und dem Vereinigten Königreich andererseits erfolgt unter Einsatz 

einer gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur, die die Möglichkeit verschlüsselter 

Kommunikation bietet. 
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(2) Als gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur dient das Netz der transeuropäischen 

Telematikdienste für Behörden (TESTA). Bei jeder Weiterentwicklung dieser Dienste oder 

jedem alternativen sicheren Netz ist sicherzustellen, dass die bestehende gemeinsame 

Kommunikationsinfrastruktur weiterhin die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die für den 

Austausch von Strafregisterinformationen geeignet sind. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Verbindungssoftware 

 

(1) Die Staaten verwenden eine standardisierte Verbindungssoftware, die die Verbindung der 

Zentralbehörden mit der gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur für den elektronischen 

Austausch von Informationen aus dem Strafregister mit den anderen Staaten in 

Übereinstimmung mit Teil Drei Titel IX dieses Abkommens und dem vorliegenden Anhang 

ermöglicht. 

 

(2) Im Fall der Mitgliedstaaten handelt es sich bei der Verbindungssoftware um die ECRIS-

Referenzimplementierungssoftware oder ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware, 

die ggf. für die Zwecke des Informationsaustausches mit dem Vereinigten Königreich gemäß 

diesem Abkommen angepasst wird. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich ist für die Entwicklung und den Betrieb seiner eigenen 

Verbindungssoftware selbst verantwortlich. Für diesen Zweck sorgt das Vereinigte 

Königreich, spätestens vor Inkrafttreten dieses Abkommens, dafür, dass seine 

Verbindungssoftware gemäß den Protokollen und technischen Spezifikationen, die für die 

ECRIS-Referenzimplementierungssoftware festgelegt worden sind, und ggf. weiteren, von eu-

LISA festgelegten technischen Anforderungen funktioniert. 
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(4) Das Vereinigte Königreich stellt zudem sicher, dass spätere technische Anpassungen seiner 

nationalen Verbindungssoftware, die dadurch notwendig werden, dass die für die ECRIS-

Referenzimplementierungssoftware festgelegten technischen Spezifikationen geändert 

werden, oder die aufgrund einer Änderung ggf. weiterer, von eu-LISA festgelegter 

technischer Anforderungen notwendig werden, ohne ungebührliche Verzögerung umgesetzt 

werden. Zu diesem Zweck stellt die Union sicher, dass das Vereinigte Königreich 

unverzüglich über geplante Änderungen der technischen Spezifikationen oder Anforderungen 

unterrichtet wird und ihm alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, die es benötigt, 

um seinen Verpflichtungen gemäß diesem Anhang nachzukommen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Informationen, die in Strafnachrichten, Ersuchen und Antworten zu übermitteln sind 

 

(1) Alle Strafnachrichten, die in Artikel 646 dieses Abkommens aufgeführt sind, müssen 

zwingend folgende Informationen enthalten: 

 

a) Informationen zu der Person, gegen die die Verurteilung ergangen ist (vollständiger 

Name, Geburtsdatum, Geburtsort (Stadt und Staat), Geschlecht, Staatsangehörigkeit 

und – gegebenenfalls – frühere/r Name/n), 

 

b) Informationen zur Art der Verurteilung (Datum der Verurteilung, Bezeichnung des 

Gerichts, Datum, an dem die Entscheidung rechtskräftig wurde), 

 

c) Informationen über die der Verurteilung zugrunde liegende Straftat (Datum der dem 

Urteil zugrunde liegenden Straftat und Bezeichnung oder rechtliche Qualifikation der 

Straftat sowie Bezugnahme auf die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften) und 
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d) Informationen zum Inhalt der Verurteilung, insbesondere Hauptstrafe und etwaige 

zusätzliche Strafen, Maßregeln der Besserung und Sicherung und Folgeentscheidungen, 

die die Vollstreckung der Strafe abändern. 

 

(2) Die folgenden fakultativen Informationen werden in Mitteilungen übermittelt, wenn sie im 

Strafregister enthalten sind (Buchstaben a bis d) oder der Zentralbehörde zur Verfügung 

stehen (Buchstaben e bis h): 

 

a) die Namen der Eltern der verurteilten Person; 

 

b) das Aktenzeichen des Urteils; 

 

c) den Ort der Straftat; 

 

d) Rechtsverluste, die sich aus der Verurteilung ergeben; 

 

e) die Identitätsnummer der verurteilten Person oder die Art und Nummer des 

Identitätsdokuments der Person; 

 

f) Fingerabdrücke der betreffenden Person; 

 

g) gegebenenfalls Pseudonym und/oder Aliasname(n); 

 

h) Gesichtsbild. 
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Darüber hinaus können weitere Informationen über Verurteilungen, die im Strafregister 

enthalten sind, übermittelt werden. 

 

(3) Alle Auskunftsersuchen, die in Artikel 648 dieses Abkommens aufgeführt sind, werden in 

einem standardisierten elektronischen Format nach dem Musterformular in Kapitel 2 dieses 

Anhangs in einer der Amtssprachen des Staates, der um Auskunft ersucht wird, übermittelt. 

 

(4) Alle Antworten auf Ersuchen, die in Artikel 649 dieses Abkommens aufgeführt sind, werden 

in einem standardisierten elektronischen Format nach dem Musterformular in Kapitel 2 dieses 

Anhangs übermittelt – zusammen mit einer Liste der Verurteilungen, gemäß den Vorgaben 

des nationalen Rechts. Der ersuchte Staat antwortet entweder in einer seiner Amtssprachen 

oder in einer anderen, von beiden Vertragsparteien akzeptierten Sprache. Das Vereinigte 

Königreich einerseits und die Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten andererseits 

können dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit mitteilen, 

welche Sprache(n) sie jeweils neben der/den Amtssprache(n) des betreffenden Staates 

akzeptieren. 

 

(5) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit nimmt wie 

erforderlich jede Änderung der Formulare an, die in Kapitel 2 dieses Anhangs genannt sind 

und auf die in Absatz 3 und 4 Bezug genommen wird. 
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ARTIKEL 5 

 

Informationsübermittlungsformat 

 

(1) Bei der Übermittlung von Informationen gemäß Artikel 646 und Artikel 649 dieses Ab-

kommens im Zusammenhang mit der Bezeichnung und rechtlichen Qualifikation der Straftat 

und den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften geben die Staaten den entsprechenden Code 

der einzelnen Straftaten in der Übermittlung an, der jeweils der Tabelle der Straftaten in 

Kapitel 3 dieses Anhangs zu entnehmen ist. Im Ausnahmefall wird, wenn die Straftat keiner 

bestimmten Unterkategorie entspricht, der Code „Offene Kategorie“ der entsprechenden oder 

dieser am nächsten kommenden Straftatbestandskategorie oder, falls letzterer fehlt, ein Code 

„Sonstige Straftaten“ für diese bestimmte Straftat verwendet. 

 

(2) Die Staaten können auch vorliegende Informationen über den Grad der Tatbestands-

verwirklichung und den Grad der Beteiligung an einer Straftat und gegebenenfalls über das 

Vorliegen einer Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit oder über Rückfalltaten 

zur Verfügung stellen. 

 

(3) Bei der Übermittlung von Informationen gemäß Artikel 646 und Artikel 649 dieses 

Abkommens im Zusammenhang mit dem Inhalt der Verurteilung, insbesondere Hauptstrafe 

und etwaige zusätzliche Strafen, Maßregeln der Besserung und Sicherung und Folge-

entscheidungen, die die Vollstreckung der Strafe abändern, geben die Staaten den 

entsprechenden Code für jede der Strafen und Maßnahmen in der Übermittlung an, der 

jeweils der Tabelle der Strafen und Maßnahmen in Kapitel 3 dieses Anhangs zu entnehmen 

ist. Im Ausnahmefall wird, falls die Strafe oder Maßnahme keiner bestimmten Unterkategorie 

entspricht, der Code „Offene Kategorie“ der entsprechenden oder dieser am nächsten 

kommenden Straf- oder Maßnahmenkategorie oder, falls letzterer fehlt, ein Code „Sonstige 

Strafen und Maßnahmen“ für diese bestimmte Strafe oder Maßnahme verwendet. 
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(4) Die Staaten stellen ggf. auch Informationen über die Art und/oder Bedingungen der 

Vollstreckung der Strafe oder Maßnahme, die ergangen ist, bereit, wie es der Parametertabelle 

in Kapitel 3 dieses Anhangs zu entnehmen ist. Der Parameter „Nicht strafrechtliche 

Entscheidung“ wird nur in Fällen angegeben, in denen Informationen über eine solche 

Entscheidung vom Staat, dessen Staatsbürgerschaft die betroffene Person besitzt, in 

Beantwortung eines Ersuchens um Informationen über Verurteilungen freiwillig erteilt 

werden. 

 

(5) Die folgenden Informationen stellen die Staaten dem Sonderausschuss für die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit bereit, insbesondere für den Zweck der Weiterverbreitung dieser 

Informationen an andere Staaten: 

 

a) Liste der nationalen Straftaten in jeder der Kategorien, die in der Tabelle der Straftaten 

in Kapitel 3 dieses Anhangs aufgeführt sind. Die Liste muss die Bezeichnung oder 

rechtliche Qualifikation der Straftat und den Verweis auf die anwendbaren gesetzlichen 

Vorschriften enthalten. Darüber hinaus enthält sie gegebenenfalls eine kurze 

Beschreibung der Tatbestandsmerkmale; 

 

b) Liste der im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Arten von Hauptstrafen, möglichen 

Nebenstrafen und Maßregeln der Besserung und Sicherung sowie möglichen die 

Vollstreckung der Strafe abändernden Folgeentscheidungen, die den einzelnen 

Kategorien in der Tabelle der Strafen und Maßnahmen in Kapitel 3 dieses Anhangs 

entsprechen. Darüber hinaus enthält sie gegebenenfalls eine kurze Beschreibung der 

spezifischen Strafe oder Maßnahme. 

 

(6) Die in Absatz 5 genannten Listen und Beschreibungen werden von den Staaten regelmäßig 

aktualisiert. Die aktualisierten Daten werden dem Sonderausschuss für die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit übermittelt. 
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(7) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit nimmt wie 

erforderlich jede Änderung der Formulare an, die in Kapitel 3 dieses Anhangs genannt sind 

und auf die in Absatz 1 und 4 Bezug genommen wird. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Aufrechterhaltung der Übermittlung 

 

Bei vorübergehendem Ausfall des elektronischen Datenübermittlungswegs übermitteln die 

Staaten – für die gesamte Dauer des Ausfalls – die Informationen in einer Form, die eine 

schriftliche Aufzeichnung in einer Weise ermöglicht, die den Staat, der diese Informationen erhält, 

in die Lage versetzt, ihre Echtheit nachzuprüfen. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Statistiken und Berichte 

 

(1) Es erfolgt regelmäßig eine Evaluierung des elektronischen Austauschs von Informationen aus 

Strafregistern nach Teil Drei Titel IX dieses Abkommens. Die Evaluierung basiert auf den 

Statistiken und Berichten der betreffenden Staaten. 

 

(2) Jeder Staat stellt Statistiken über den Austausch zusammen, die die Verbindungssoftware 

generiert, und leitet sie monatlich an den Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle 

Zusammenarbeit und an eu-LISA weiter. Die Staaten stellen dem Sonderausschuss für die 

polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit und eu-LISA darüber hinaus die Statistiken über 

die Zahl der Staatsangehörigen anderer Staaten, die auf ihrem Gebiet verurteilt worden sind, 

und die Zahl dieser Verurteilungen bereit. 
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ARTIKEL 8 

 

Technische Spezifikationen 

 

Die Staaten beachten gemeinsame technische Spezifikationen, die für den elektronischen Austausch 

von Informationen aus dem Strafregister gelten, nach den Vorgaben von eu-LISA im Rahmen der 

Umsetzung dieses Abkommens, und sie passen ihre Systeme ohne ungebührliche Verzögerung in 

geeigneter Weise an. 

 

 

KAPITEL 2 

 

FORMULARE 

 

Ersuchen von Informationen aus dem Strafregister 

 

a) Informationen über den ersuchenden Staat: 

Staat: 

Zentralbehörde(n): 

Ansprechpartner: 

Telefon (mit Vorwahl): 

Fax (mit Vorwahl): 

E-Mail-Adresse: 

Postanschrift: 

Aktenzeichen, soweit verfügbar: 
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b) Angaben zur Identität der Person, auf die sich das Ersuchen bezieht(1): 

Vollständiger Name (alle Vorname und alle Nachnamen): 

Frühere Namen: 

Pseudonym und/oder Aliasname, soweit vorhanden: 

Geschlecht: M  F  

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsdatum (in Ziffern: TT.MM.JJJJ): 

Geburtsort (Stadt und Staat): 

Name des Vaters: 

Name der Mutter: 

Wohnsitz oder bekannte Anschrift: 

Identitätsnummer der Person oder Art und Nummer des Identitätsdokuments der Person: 

Fingerabdrücke: 

Gesichtsbild: 

Sonstige verfügbare Identifizierungsdaten: 

 

c) Zweck des Ersuchens: 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

(1)  Strafverfahren (bitte Angabe der Behörde, vor der das Verfahren anhängig ist, 

und – soweit verfügbar – des Aktenzeichens der Strafsache)… 

… 

(2)  Ersuchen außerhalb des Kontextes eines Strafverfahrens (bitte Angabe der 

Behörde, vor der das Verfahren anhängig ist, und – soweit verfügbar – des 

Aktenzeichens der Strafsache; Zutreffendes bitte ankreuzen): 

  i)  Ersuchen einer Justizbehörde … 

… 
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  ii)  Ersuchen einer zuständigen Verwaltungsbehörde … 

… 

  iii)  Ersuchen der betroffenen Person um Informationen aus dem 

eigenen Strafregister … 

... 

 

 

Zweck des Informationsersuchens: 

 

Ersuchende Behörde: 

 

 Die betroffene Person stimmt der Weitergabe der Informationen nicht zu (falls die 

betroffene Person nach dem Recht des ersuchenden Staates um Zustimmung ersucht 

wurde). 

 

Kontaktperson für etwaige erforderliche Zusatzinformationen: 

Name: 

Tel.: 

E-Mail-Adresse: 

Sonstige Angaben (z. B. Dringlichkeit des Ersuchens): 

 

Beantwortung des Ersuchens 

 

Angaben zu der betroffenen Person 
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Die unterzeichnete Behörde bestätigt, dass 

 im Strafregister der betroffenen Person keine Informationen über Verurteilungen 

enthalten sind 

 im Strafregister der betroffenen Person Informationen über Verurteilungen enthalten 

sind; ein Strafregisterauszug ist beigefügt 

 im Strafregister der betroffenen Person weitere Informationen eingetragen sind; diese 

Informationen sind beigefügt (fakultativ) 

 im Strafregister der genannten Person Informationen über Verurteilungen enthalten 

sind, aber der Urteilsstaat mitgeteilt hat, dass die diesbezüglichen Informationen nicht 

zu anderen Zwecken als einem Strafverfahren übermittelt werden dürfen. Ein Ersuchen 

um weitere Informationen kann direkt übermittelt werden an …(bitte den Urteilsstaat 

angeben) 

 ein Ersuchen, das zu anderen Zwecken als einem Strafverfahren gestellt wird, nach 

Maßgabe des innerstaatlichen Rechts des ersuchten Staates nicht bearbeitet werden 

darf. 

 

Kontaktperson für etwaige erforderliche Zusatzinformationen: 

Name: 

Tel.: 

E-Mail-Adresse: 

Sonstige Angaben (Beschränkungen der Datennutzung bei Auskunftsersuchen außerhalb des 

Kontextes von Strafverfahren): … 

Bitte geben Sie die Anzahl der dem Antwortformblatt beigefügten Seiten an: … 
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Ausgefertigt in 

am 

Unterschrift und (gegebenenfalls) Amtsstempel: 

Name und Funktion/Organisation: 

 

Gegebenenfalls ist ein Strafregisterauszug beizufügen und dem ersuchenden Staat zusammen 

mit der Antwort zuzuleiten. Eine Übersetzung des Formblatts und des Strafregisterauszugs in 

die Sprache des ersuchenden Staates ist nicht erforderlich. 

 

_______________ 

(1) Zur leichteren Identifizierung der Person sollen so viele Informationen wie möglich 

bereitgestellt werden. 
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KAPITEL 3 

 

STANDARDISIERTES INFORMATIONSÜBERMITTLUNGSFORMAT 

 

Gemeinsame Tabelle der Deliktskategorien mit einer Parametertabelle  

gemäß Kapitel 1 Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 

 

Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

0100 00 

offene 

Kategorie 

Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen 

0101 00 Völkermord 

0102 00 Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

0103 00 Kriegsverbrechen 

0200 00 

offene 

Kategorie 

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 

0201 00 Leitung einer kriminellen Vereinigung 

0202 00 Vorsätzliche Beteiligung an den kriminellen Aktivitäten einer kriminellen 

Vereinigung 

0203 00 Vorsätzliche Beteiligung an den nicht kriminellen Aktivitäten einer kriminellen 

Vereinigung 

0300 00 

offene 

Kategorie 

Terrorismus 

0301 00 Leitung einer terroristischen Vereinigung 

0302 00 Vorsätzliche Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung 

0303 00 Terrorismusfinanzierung 

0304 00 Öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat 

0305 00 Anwerbung oder Ausbildung für terroristische Zwecke 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

0400 00 

offene 

Kategorie 

Menschenhandel 

0401 00 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zur Erlangung von 

Diensten 

0402 00 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung einer Person mittels Prostitution oder 

anderer Formen der sexuellen Ausbeutung 

0403 00 Menschenhandel zum Zweck der Entnahme von menschlichen Organen oder 

menschlichem Gewebe 

0404 00 Menschenhandel zum Zweck der Sklaverei, sklavereiähnlicher Praktiken oder der 

Leibeigenschaft 

0405 00 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zur Erlangung von 

Diensten eines Minderjährigen 

0406 00 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung von Minderjährigen mittels Prostitution 

oder anderer Formen der sexuellen Ausbeutung 

0407 00 Menschenhandel zum Zweck der Entnahme von menschlichen Organen oder 

menschlichem Gewebe eines Minderjährigen 

0408 00 Menschenhandel zum Zweck der Sklaverei, sklavereiähnlicher Praktiken oder der 

Leibeigenschaft eines Minderjährigen 

0500 00 

offene 

Kategorie 

Unerlaubter Handel(1) und andere Straftaten im Zusammenhang mit Waffen, 

Schusswaffen, ihren Teilen und Komponenten, Munition und Sprengstoffen 

0501 00 Unerlaubte Herstellung von Waffen, Schusswaffen, ihren Teilen und Komponenten, 

Munition und Sprengstoffen 

0502 00 Unerlaubter Handel mit Waffen, Schusswaffen, ihren Teilen und Komponenten, 

Munition und Sprengstoffen auf nationaler Ebene(2) 

0503 00 Unerlaubte Ausfuhr oder Einfuhr von Waffen, Schusswaffen, ihren Teilen und 

Komponenten, Munition und Sprengstoffen 

0504 00 Unerlaubter Besitz von Waffen, Schusswaffen, ihren Teilen und Komponenten, 

Munition und Sprengstoffen 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

0600 00 

offene 

Kategorie 

Umweltkriminalität 

0601 00 Tötung von Tieren und Vernichtung von Pflanzen einer geschützten Art oder deren 

Schädigung 

0602 00 Unerlaubte Freisetzung von Schadstoffen oder ionisierender Strahlung in Luft, Boden 

oder Wasser 

0603 00 Unerlaubte Beseitigung von Abfällen einschließlich gefährlicher Abfälle 

0604 00 Unerlaubter Handel(1) mit geschützten Tier- und Pflanzenarten oder Teilen davon 

0605 00 Fahrlässige Umweltstraftaten 

0700 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und Drogenausgangsstoffen und andere 

Straftaten gegen die Volksgesundheit 

0701 00 Unerlaubter Handel(3) mit nicht ausschließlich für den persönlichen Gebrauch 

bestimmten Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen und Drogenausgangsstoffen 

0702 00 Unerlaubter Konsum von Drogen und ihr Erwerb, Besitz, Gewinnung oder 

Herstellung von Drogen, die ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt 

sind 

0703 00 Beihilfe oder Anstiftung zum unerlaubten Gebrauch von Betäubungsmitteln oder 

psychotropen Stoffen 

0704 00 Gewinnung oder Herstellung von Drogen, die nicht ausschließlich für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt sind 

0800 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen die Person 

0801 00 Vorsätzliche Tötung 

0802 00 Vorsätzliche Tötung in besonders schweren Fällen(4) 

0803 00 Fahrlässige Tötung 

0804 00 Vorsätzliche Tötung eines Neugeborenen durch seine Mutter 

0805 00 Unerlaubte Abtreibung 

0806 00 Unerlaubte Sterbehilfe 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

0807 00 Straftaten im Zusammenhang mit Selbsttötung 

0808 00 Körperverletzung mit Todesfolge 

0809 00 Schwere Körperverletzung mit der Folge dauernder erheblicher Entstellung oder 

Behinderung 

0810 00 Fahrlässige schwere Körperverletzung mit der Folge dauernder erheblicher 

Entstellung oder Behinderung 

0811 00 Einfache Körperverletzung 

0812 00 Fahrlässige einfache Körperverletzung 

0813 00 Gefährdung von Leib und Leben 

0814 00 Folter 

0815 00 Unterlassene Hilfeleistung 

0816 00 Unerlaubte oder ohne Einverständnis erfolgte Entnahme von menschlichen Organen 

oder menschlichem Gewebe 

0817 00 Unerlaubter Handel(3) mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe 

0818 00 Häusliche Gewalt oder Bedrohung 

0900 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen die Freiheit und Würde der Person sowie gegen andere geschützte 

Interessen einschließlich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

0901 00 Entführung, erpresserische Entführung, Freiheitsberaubung 

0902 00 Unrechtmäßige Verhaftung oder Freiheitsberaubung durch die Staatsgewalt 

0903 00 Geiselnahme 

0904 00 Flugzeug- oder Schiffsentführung 

0905 00 Beleidigung, Beschimpfung, Verleumdung, Missachtung 

0906 00 Risiken 

0907 00 Nötigung, Druck, beharrliche Nachstellung, Belästigung und moralische oder 

psychische Angriffe 

0908 00 Erpressung 

0909 00 Erpressung in besonders schweren Fällen 

0910 00 Unbefugtes Eindringen in Privatbesitz 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

0911 00 Anderweitige Verletzung der Privatsphäre als unbefugtes Eindringen in Privatbesitz 

0912 00 Straftaten gegen den Schutz personenbezogener Daten 

0913 00 Unerlaubte Überwachung des Daten- oder Kommunikationsverkehrs 

0914 00 Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der sexuellen Ausrichtung, 

der Religion oder der ethnischen Herkunft 

0915 00 Öffentliche Anstiftung zur Rassendiskriminierung 

0916 00 Öffentliche Anstiftung zum Rassenhass 

0917 00 Erpressung 

1000 00 

offene 

Kategorie 

Sexualdelikte 

1001 00 Vergewaltigung 

1002 00 Vergewaltigung in besonders schweren Fällen(5) mit Ausnahme der Vergewaltigung 

von Minderjährigen 

1003 00 Sexuelle Nötigung 

1004 00 Zuhälterei 

1005 00 Exhibitionistische Handlungen 

1006 00 Sexuelle Belästigung 

1007 00 Öffentliches Anbieten sexueller Handlungen durch eine Prostituierte 

1008 00 Sexuelle Ausbeutung von Kindern 

1009 00 Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie oder unzüchtigen Abbildungen 

von Minderjährigen 

1010 00 Vergewaltigung von Minderjährigen 

1011 00 Sexueller Übergriff gegen Minderjährige 

1100 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen die Familie 

1101 00 Unerlaubte sexuelle Beziehungen zwischen nahen Familienangehörigen 

1102 00 Polygamie 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

1103 00 Verletzung der Unterhaltspflicht 

1104 00 Aussetzen oder Verlassen von Minderjährigen oder hilflosen Personen 

1105 00 Vorenthalten eines Minderjährigen oder Entziehung eines Minderjährigen 

1200 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen die Staatsgewalt und die öffentliche Ordnung sowie Behinderung der 

Justiz 

1201 00 Spionage 

1202 00 Hochverrat 

1203 00 Straftaten in Verbindung mit Wahlen und Referenden 

1204 00 Angriff auf Leben oder Gesundheit des Staatschefs 

1205 00 Beleidigung des Staates, der Nation oder von Staatssymbolen 

1206 00 Beleidigung einer Amtsperson oder Widerstand gegen eine Amtsperson 

1207 00 Erpressung, Nötigung, Ausübung von Druck gegenüber einer Amtsperson 

1208 00 Gewalt oder Drohung gegen eine Amtsperson 

1209 00 Störung der öffentlichen Ordnung, Störung des öffentlichen Friedens 

1210 00 Gewalt bei Sportveranstaltungen 

1211 00 Diebstahl von amtlichen Dokumenten 

1212 00 Behinderung der Justiz, falsche Anschuldigung während eines Straf- oder 

Gerichtsverfahrens, falsche Zeugenaussage 

1213 00 Widerrechtliche Aneignung einer anderen Identität, Amtsanmaßung 

1214 00 Flucht aus amtlichem Gewahrsam 

1300 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen die öffentliche Hand 

1301 00 Betrug bei öffentlichen Leistungen sowie bei Sozial- oder Familienleistungen 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

1302 00 Betrug bei Leistungen aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen 

Gemeinschaften 

1303 00 Straftaten in Verbindung mit unerlaubtem Glücksspiel 

1304 00 Behinderung von öffentlichen Ausschreibungen 

1305 00 Bestechung oder Bestechlichkeit eines Beamten, eines Amtsträgers oder einer 

Behörde 

1306 00 Veruntreuung, Unterschlagung oder sonstige Abzweigung von 

Vermögensgegenständen durch einen Amtsträger 

1307 00 Amtsmissbrauch durch einen Amtsträger 

1400 00 

offene 

Kategorie 

Steuer- und Zollstraftaten 

1401 00 Steuerstraftaten 

1402 00 Zollstraftaten 

1500 00 

offene 

Kategorie 

Wirtschaftsstraftaten 

1501 00 Bankrott oder betrügerische Insolvenz 

1502 00 Verstoß gegen die Buchhaltungsvorschriften, Veruntreuung, Verschleierung von 

Vermögenswerten oder unerlaubte Erhöhung der Verbindlichkeiten einer Gesellschaft 

1503 00 Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 

1504 00 Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten 

1505 00 Bestechung und Bestechlichkeit im privaten Sektor 

1506 00 Enthüllung von Geheimnissen oder Verletzung einer Geheimhaltungspflicht 

1507 00 Insidergeschäfte 

1600 00 

offene 

Kategorie 

Eigentumsdelikte oder Sachbeschädigung 

1601 00 Widerrechtliche Aneignung 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

1602 00 Widerrechtliche Aneignung oder Entziehung von Energie 

1603 00 Betrugsdelikte 

1604 00 Handel mit gestohlenen Waren 

1605 00 Unerlaubter Handel(6) mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und 

Kunstgegenständen 

1606 00 Vorsätzliche Beschädigung oder Zerstörung einer Sache 

1607 00 Fahrlässige Beschädigung oder Zerstörung einer Sache 

1608 00 Sabotage 

1609 00 Verletzungen von Rechten an gewerblichem oder geistigem Eigentum 

1610 00 Brandstiftung 

1611 00 Brandstiftung mit Todesfolge oder mit Körperverletzung als Folge 

1612 00 Waldbrandstiftung 

1700 00 

offene 

Kategorie 

Diebstahldelikte 

1701 00 Diebstahl 

1702 00 Einbruchsdiebstahl 

1703 00 Diebstahl unter Gewaltanwendung oder unter Einsatz von Waffen oder unter 

Gewaltandrohung oder Androhung des Einsatzes von Waffen gegen Personen 

1704 00 Formen von schwerem Diebstahl ohne Anwendung von Gewalt oder Einsatz von 

Waffen oder ohne Gewaltandrohung oder Androhung des Einsatzes von Waffen 

gegen Personen 

1800 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen Informationssysteme und sonstige Cyberkriminalität 

1801 00 Rechtswidriger Zugang zu Informationssystemen 

1802 00 Rechtswidriger Systemeingriff 

1803 00 Rechtswidriger Eingriff in Daten 

1804 00 Herstellung, Besitz, Vertrieb oder Handel mit bzw. von Geräten oder Daten mit dem 

Ziel, Computerstraftaten Vorschub zu leisten 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

1900 00 

offene 

Kategorie 

Fälschung von Zahlungsmitteln 

1901 00 Falschmünzerei oder Geldfälschung 

1902 00 Fälschung unbarer Zahlungsmittel 

1903 00 Fälschung von öffentlichen Finanzpapieren 

1904 00 Inverkehrbringen/Verwendung von Falschgeld, gefälschten unbaren Zahlungsmitteln 

oder gefälschten öffentlichen Finanzpapieren 

1905 00 Besitz von Vorrichtungen zur Fälschung von Geld oder öffentlichen Finanzpapieren 

2000 00 

offene 

Kategorie 

Urkundenfälschung 

2001 00 Fälschung von amtlichen Dokumenten durch eine Privatperson 

2002 00 Fälschung von Urkunden durch einen Beamten oder eine Behörde 

2003 00 Lieferung oder Erwerb eines gefälschten amtlichen Dokuments; Lieferung oder 

Erwerb eines gefälschten Dokuments durch einen Beamten oder eine Behörde 

2004 00 Gebrauch von gefälschten amtlichen Dokumenten 

2005 00 Besitz von Vorrichtungen zur Fälschung amtlicher Dokumente 

2006 00 Fälschung von Privaturkunden durch eine Privatperson 

2100 00 

offene 

Kategorie 

Straßenverkehrsdelikte 

2101 00 Gefährdung des Straßenverkehrs 

2102 00 Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln 

2103 00 Fahren ohne Fahrerlaubnis 

2104 00 Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 

2105 00 Sich einer Verkehrskontrolle entziehen 

2106 00 Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßentransport 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Straftaten 

2200 00 

offene 

Kategorie 

Straftaten gegen das Arbeitsrecht 

2201 00 Unerlaubte Beschäftigung 

2202 00 Straftaten im Zusammenhang mit der Entlohnung einschließlich der Sozialbeiträge 

2203 00 Straftaten im Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen, Hygiene und Sicherheit am 

Arbeitsplatz 

2204 00 Straftaten im Zusammenhang mit dem Zugang zu einem Beruf oder der 

Berufsausübung 

2205 00 Straftaten im Zusammenhang mit der Arbeitszeit und der Arbeitsruhe 

2300 00 

offene 

Kategorie 

Verstöße gegen das Ausländerrecht 

2301 00 Unerlaubte Einreise oder unerlaubter Aufenthalt 

2302 00 Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt 

2400 00 

offene 

Kategorie 

Verstöße gegen die Wehrpflicht 

2500 00 

offene 

Kategorie 

Straftatbestände im Zusammenhang mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern 

2501 00 Unerlaubte Einfuhr, Ausfuhr oder Lieferung von Hormonen und anderen 

Wachstumsförderern 

2600 00 

offene 

Kategorie 

Straftatbestände im Zusammenhang mit Kernmaterialien und anderen gefährlichen 

radioaktiven Stoffen 

2601 00 Unerlaubte Einfuhr, Ausfuhr, Lieferung oder unerlaubter Erwerb von Kernmaterialien 

oder radioaktiven Stoffen 

2700 00 

offene 

Kategorie 

Sonstige Straftaten 

2701 00 Andere vorsätzliche Straftaten 

2702 00 Andere fahrlässige Straftaten 
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_______________ 

(1) Sofern in dieser Kategorie nichts anderes festgelegt ist, bedeutet „Handel“ die Einfuhr, die 

Ausfuhr, den Erwerb, den Verkauf, die Lieferung, den Transport oder die Verbringung. 

(2) Für die Zwecke dieser Unterkategorie umfasst „Handel“ den Erwerb, den Verkauf, die 

Lieferung, den Transport oder die Verbringung. 

(3) Für die Zwecke dieser Unterkategorie umfasst „Handel“ die Einfuhr, die Ausfuhr, den 

Erwerb, den Verkauf, die Lieferung, den Transport oder die Verbringung. 

(4) Zum Beispiel: besonders schwerwiegende Umstände. 

(5) Zum Beispiel Vergewaltigung mit besonderer Grausamkeit. 

(6) „Handel“ umfasst die Einfuhr, die Ausfuhr, den Erwerb, den Verkauf, die Lieferung, den 

Transport oder die Verbringung. 

 

 

Parameter 

Grad der 

Tatbestandsverwirklichung: 

Vollendete Straftat C 

Versuch oder Vorbereitung A 

Keine Angaben Ø 

Grad der Beteiligung: Täter M 

Gehilfe oder Anstifter/Organisator, Verschwörer H 

Keine Angaben Ø 

Schuldausschließungsgrund: Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit S 

Wiederholungstat R 
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Gemeinsame Tabelle der Sanktions- und Maßnahmenkategorien mit einer Parametertabelle  

gemäß Kapitel 1 Artikel 5 Absatz 3 und Absatz 4 

 

Code Kategorien und Unterkategorien von Strafen und Maßnahmen 

1000 

offene 

Kategorie 

Freiheitsentzug 

1001 Freiheitsstrafe 

1002 Lebenslange Freiheitsstrafe 

2000 

offene 

Kategorie 

Freiheitsbeschränkung 

2001 Verbot, bestimmte Orte aufzusuchen 

2002 Ausreisebeschränkung 

2003 Verbot, sich an bestimmten Orten aufzuhalten 

2004 Verbot der Teilnahme an Großveranstaltungen 

2005 Verbot jedweder Kontaktaufnahme mit bestimmten Personen 

2006 Elektronische Überwachung(1) 

2007 Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten bei einer bestimmten Behörde zu melden 

2008 Auflage, (sich) an einem bestimmten Ort aufzuhalten/wohnhaft zu sein 

2009 Auflage, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an seinem Wohnort aufzuhalten 

2010 Auflage, die vom Gericht angeordneten Bewährungsmaßnahmen einzuhalten, 

einschließlich der Auflage, unter Aufsicht zu bleiben 

3000 

offene 

Kategorie 

Entzug eines Rechts oder einer Fähigkeit 

3001 Aberkennung des Rechts, eine bestimmte Funktion auszuüben 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Strafen und Maßnahmen 

3002 Vorübergehende/dauerhafte Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung eines 

öffentlichen Amts oder zur Berufung in ein öffentliches Amt 

3003 Vorübergehende/dauerhafte Aberkennung des aktiven oder passiven Wahlrechts 

3004 Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 

3005 Aberkennung der Fähigkeit, öffentliche Subventionen in Anspruch zu nehmen 

3006 Entzug der Fahrerlaubnis(2) 

3007 Fahrverbot 

3008 Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge 

3009 Vorübergehender/dauerhafter Entzug der elterlichen Sorge 

3010 Vorübergehende/dauerhafte Aberkennung der Fähigkeit, an einer 

Gerichtsverhandlung als Sachverständiger/Zeuge unter Eid/Schöffe teilzunehmen 

3011 Vorübergehende/dauerhafte Aberkennung der Fähigkeit, als gesetzlicher Vormund 

aufzutreten(3) 

3012 Vorübergehende/Dauerhafte Aberkennung einer Auszeichnung oder eines Titels 

3013 Verbot der Ausübung einer freiberuflichen, gewerblichen oder sozialen Tätigkeit 

3014 Verbot einer beruflichen oder sonstigen Tätigkeit mit Minderjährigen 

3015 Pflicht zur Schließung eines Betriebs 

3016 Verbot, Waffen zu tragen oder zu besitzen 

3017 Entzug einer Jagd-/Fischereilizenz 

3018 Verbot, Schecks auszustellen oder Kredit-/Zahlungskarten zu benutzen 

3019 Verbot, Tiere zu halten 

3020 Verbot, bestimmte andere Gegenstände als Waffen zu besitzen oder zu verwenden 

3021 Verbot, bestimmte Spiele zu spielen/Sportarten auszuüben 

4000 

offene 

Kategorie 

Einreiseverbot oder Ausweisung 

4001 Einreiseverbot 

4002 Ausweisung aus dem Staatsgebiet 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Strafen und Maßnahmen 

5000 

offene 

Kategorie 

Persönliche Pflichten 

5001 Auflage, sich in ärztliche Behandlung zu begeben oder sich einer anderen Art von 

Therapie zu unterziehen 

5002 Auflage, an einem sozialpädagogischen Programm teilzunehmen 

5003 Auflage, sich der Fürsorge/Aufsicht der Familie zu unterstellen 

5004 Erziehungsmaßnahmen 

5005 Führungsaufsicht 

5006 Ausbildungs-/Arbeitsauflagen 

5007 Pflicht, den Justizbehörden bestimmte Informationen zu liefern 

5008 Pflicht zur Veröffentlichung des Urteils 

5009 Verpflichtung, den durch die Tat verursachten Schaden wieder gutzumachen 

6000 

offene 

Kategorie 

Das persönliche Eigentum betreffende Strafen 

6001 Beschlagnahme 

6002 Abbrucharbeiten 

6003 Sanierung 

7000 

offene 

Kategorie 

Unterbringung in einer Anstalt 

7001 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

7002 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

7003 Unterbringung in einer Erziehungsanstalt 
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Code Kategorien und Unterkategorien von Strafen und Maßnahmen 

8000 

offene 

Kategorie 

Finanzielle Strafen und Maßnahmen 

8001 Geldstrafe 

8002 Geldstrafe nach Tagessätzen(4) 

8003 Geldstrafe zugunsten eines bestimmten Empfängers(5) 

9000 

offene 

Kategorie 

Arbeitsstrafe 

9001 Gemeinnützige Leistungen oder Arbeit 

9002 Gemeinnützige Leistungen oder Arbeit in Verbindung mit anderen restriktiven 

Maßnahmen 

10000 

offene 

Kategorie 

Militärstrafen 

10001 Verlust des Dienstgrads(6) 

10002 Unehrenhafte Entlassung 

10003 Militärhaft 

11000 

offene 

Kategorie 

Strafbefreiung/Strafaussetzung/Verwarnung 

12000 

offene 

Kategorie 

Sonstige Strafen und Maßnahmen 
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Parameter (gegebenenfalls anzugeben) 

ø Strafe 

m Maßnahme 

a Ausgesetzte Strafe/Maßnahme 

b Teilweise ausgesetzte Strafe/Maßnahme 

c Zur Bewährung ausgesetzte Strafe/Maßnahme 

d Teilweise zur Bewährung ausgesetzte Strafe/Maßnahme 

e Umwandlung der Strafe/Maßnahme 

f Als Hauptstrafe verhängte alternative Strafe/Maßnahme 

g Alternative Strafe/Maßnahme bei Missachtung der Hauptstrafe 

h Widerruf der Aussetzung der Strafe/Maßnahme 

i Bildung einer Gesamtstrafe 

j Unterbrechung der Vollstreckung/Aufschub der Strafe/Maßnahme(7) 

k Straferlass 

l Erlass der ausgesetzten Strafe 

n Beendigung der Strafe 

o Begnadigung 

p Amnestie 

q Aussetzung des Strafrests zur Bewährung (vorzeitige Entlassung einer Person aus der Haft 

unter bestimmten Bedingungen) 

r Rehabilitierung (mit oder ohne Entfernung der Verurteilung aus dem Strafregister) 

s Spezifische Strafe oder Maßnahme für Minderjährige 

t Nicht strafrechtliche Entscheidung(8) 

_______________ 

(1) Stationäre oder mobile Überwachung. 

(2) Der Führerschein muss neu beantragt werden. 

(3) Als gesetzlicher Vormund für eine geschäftsunfähige oder minderjährige Person. 

(4) Nach Tagessätzen verhängte Geldstrafe. 

(5) Zum Beispiel: zugunsten einer Einrichtung, Vereinigung, Stiftung oder zugunsten des Opfers. 

(6) Degradierung. 

(7) Führt nicht dazu, dass die Vollstreckung der Strafe vermieden wird. 

(8) Dieser Parameter wird nur angegeben, wenn diese Information auf Ersuchen des Staates, 

dessen Staatsangehörigkeit die betreffende Person besitzt, erteilt wird. 

 

__________________ 
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ANHANG 45 

 

 

DEFINITION DES BEGRIFFS TERRORISMUS 

 

1. Anwendungsbereich 

 

Für die Zwecke von Teil Drei Titel IX, Artikel 599 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 599 

Absatz 4, Artikel 602 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 670 Absatz 2 Buchstabe a dieses 

Abkommens, Anhang 43 und Anhang 46 gelten als „Terrorismus“ die Straftaten nach den 

Nummern 3 bis 14 dieses Anhangs. 

 

2. Definition der Ausdrücke terroristische Vereinigung und organisierter Zusammenschluss 

 

2.1 „Terroristische Vereinigung“ bezeichnet einen auf längere Dauer angelegten organisierten 

Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die zusammenwirken, um terroristische 

Straftaten zu begehen. 

 

2.2 „Organisierter Zusammenschluss“ bezeichnet einen Zusammenschluss, der nicht nur zufällig 

zur unmittelbaren Begehung einer strafbaren Handlung gebildet wird und der nicht 

notwendigerweise förmlich festgelegte Rollen für seine Mitglieder, eine kontinuierliche 

Zusammensetzung oder eine ausgeprägte Struktur hat. 

 

3. Terroristische Straftaten 
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3.1 Vorsätzliche Handlungen, die nach internem Recht als Straftaten definiert sind und die durch 

die Art ihrer Begehung oder den jeweiligen Kontext ein Land oder eine internationale 

Organisation ernsthaft schädigen können, wenn sie mit einem der unter Nummer 3.2 

genannten Ziele begangen werden: 

 

a) Angriffe auf das Leben einer Person, die zum Tode führen können; 

 

b) Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit einer Person; 

 

c) Entführung oder Geiselnahme; 

 

d) schwerwiegende Zerstörungen an einer Regierungseinrichtung oder einer öffentlichen 

Einrichtung, einem Verkehrsmittel, einer Infrastruktur einschließlich eines 

Informatiksystems, an einer festen Plattform, die sich auf dem Festlandsockel befindet, 

einem allgemein zugänglichen Ort oder einem Privateigentum, die Menschenleben 

gefährden oder zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen können; 

 

e) Kapern von Luft- und Wasserfahrzeugen oder von anderen öffentlichen Verkehrsmitteln 

oder Güterverkehrsmitteln; 

 

f) Herstellung, Besitz, Erwerb, Beförderung, Bereitstellung oder Verwendung von 

Sprengstoffen oder Waffen, einschließlich chemischen, biologischen, radiologischen 

oder atomaren Waffen sowie die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit 

chemischen, biologischen, radiologischen oder atomaren Waffen; 

 

g) Freisetzung gefährlicher Stoffe oder Herbeiführen von Bränden, Überschwemmungen 

oder Explosionen, wenn dadurch das Leben von Menschen gefährdet wird; 

 

h) Manipulation oder Störung der Versorgung mit Wasser, Strom oder anderen 

lebenswichtigen natürlichen Ressourcen, wenn dadurch das Leben von Menschen 

gefährdet wird; 
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i) vorsätzliche und unbefugte schwere Behinderung oder Störung des Betriebs eines 

Informationssystems durch Eingeben von Computerdaten, durch Übermitteln, 

Beschädigen, Löschen, Beeinträchtigen, Verändern und Unterdrücken solcher Daten 

oder durch Unzugänglichmachen von Daten, in Fällen, in denen 

 

i) eine signifikante Anzahl von Informationssystemen durch Verwendung eines 

vorrangig für diesen Zweck entwickelten oder angepassten Tatwerkzeugs 

betroffen ist; 

 

ii) die Straftat schwerwiegende Schäden verursacht; 

 

iii) die Straftat gegen ein Informationssystem einer kritischen Infrastruktur verübt 

wird; 

 

j) vorsätzliches und unbefugtes Löschen, Beschädigen, Beeinträchtigen, Verändern oder 

Unterdrücken von Computerdaten oder durch Unzugänglichmachen solcher Daten, in 

Fällen, in denen sich die Straftat gegen ein kritisch wichtiges Infrastrukturinformations-

system richtet; 

 

k) Drohung, eine unter den Buchstaben a bis j genannte Handlung zu begehen. 

 

3.2 Die unter Nummer 3.1 genannten Ziele bestehen darin, 

 

a) die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern; 

 

b) öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun 

oder Unterlassen zu zwingen; 
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c) die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen 

eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu 

zerstören. 

 

4. Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung 

 

Folgende vorsätzliche Handlungen: 

 

a) Anführen einer terroristischen Vereinigung; 

 

b) Beteiligung an den Handlungen einer terroristischen Vereinigung einschließlich 

Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln oder durch jegliche Art der 

Finanzierung ihrer Tätigkeit mit dem Wissen, dass diese Beteiligung zu den strafbaren 

Handlungen der terroristischen Vereinigung beiträgt. 

 

5. Öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat 

 

Das öffentliche Verbreiten oder sonstige öffentliche Zugänglichmachen einer Botschaft, 

online oder offline, mit dem Vorsatz, zur Begehung einer der Straftaten, die unter 

Nummer 3.1 Buchstaben a bis j aufgeführt sind, anzustiften, wenn dieses Verhalten, direkt 

oder indirekt, etwa durch die Verherrlichung terroristischer Straftaten, das Begehen 

terroristischer Straftaten befürwortet, wodurch die Gefahr entsteht, dass eine oder mehrere 

solcher Straftaten begangen werden könnten, wenn diese Handlung vorsätzlich geschieht. 

 

6. Anwerbung für terroristische Zwecke 

 

Aufforderung einer anderen Person, eine der Straftaten, die unter Nummer 3.1 Buchstaben a 

bis j oder unter Nummer 4 aufgeführt sind, zu begehen oder zu deren Begehung beizutragen, 

wenn diese Handlung vorsätzlich geschieht. 
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7. Durchführung einer Ausbildung für terroristische Zwecke 

 

Durchführung einer Unterweisung in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoffen, 

Feuer- oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder der 

Unterweisung in anderen spezifischen Methoden oder Verfahren, mit dem Ziel, eine der 

Straftaten, die unter Nummer 3.1 Buchstaben a bis j aufgeführt sind, zu begehen oder zu 

deren Begehung beizutragen, in Kenntnis der Tatsache, dass die vermittelten Fähigkeiten für 

diesen Zweck eingesetzt werden sollen, wenn diese Handlung vorsätzlich geschieht. 

 

8. Absolvieren einer Ausbildung für terroristische Zwecke 

 

Absolvieren einer Unterweisung in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoffen, 

Feuer- oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder der 

Unterweisung in anderen spezifischen Methoden oder Verfahren, mit dem Ziel, eine der 

Straftaten, die unter Nummer 3.1 Buchstaben a bis j aufgeführt sind, zu begehen oder zu 

deren Begehung beizutragen, wenn diese Handlung vorsätzlich geschieht. 

 

9. Reisen für terroristische Zwecke 

 

9.1 Reisen in einen anderen Staat, mit dem Ziel, eine unter Nummer 3 aufgeführte terroristische 

Straftat zu begehen oder zu deren Begehung beizutragen, mit dem Ziel, sich in Kenntnis der 

Tatsache, dass dies zu den strafbaren Handlungen einer solchen Vereinigung gemäß 

Nummer 4 beiträgt, an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung zu beteiligen, oder 

mit dem Ziel, nach Maßgabe der Nummern 7 und 8 eine Ausbildung für terroristische Zwecke 

durchzuführen oder zu absolvieren, wenn diese Handlung vorsätzlich geschieht. 
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9.2 Des Weiteren folgendes Verhalten, wenn es vorsätzlich geschieht: 

 

a) Reisen in diesen Staat mit dem Ziel, eine unter Nummer 3 aufgeführte terroristische 

Straftat zu begehen oder zu deren Begehung beizutragen, mit dem Ziel, sich in Kenntnis 

der Tatsache, dass dies zu den strafbaren Handlungen einer solchen Vereinigung gemäß 

Nummer 4 beiträgt, an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung zu beteiligen, 

oder mit dem Ziel, nach Maßgabe der Nummern 7 und 8 eine Ausbildung für 

terroristische Zwecke durchzuführen oder zu absolvieren, oder 

 

b) Vorbereitungshandlungen einer Person, die in diesen Staat mit dem Ziel einreist, eine 

unter Nummer 3.1 aufgeführte terroristische Straftat zu begehen oder zu deren 

Begehung beizutragen. 

 

10. Organisation oder sonstige Erleichterung von Reisen für terroristische Zwecke 

 

Jede Handlung zur Organisation oder Erleichterung, die einer Person hilft, nach Maßgabe von 

Nummer 9.1 und Nummer 9.2 Buchstabe a für terroristische Zwecke zu reisen, in Kenntnis 

der Tatsache, dass die so geleistete Hilfe für diesen Zweck bestimmt ist, wenn diese Handlung 

vorsätzlich geschieht. 

 

11. Terrorismusfinanzierung 

 

11.1 Bereitstellung oder Sammlung von Geldern auf beliebigem Weg, direkt oder indirekt, in der 

Absicht oder in Kenntnis dessen, dass diese ganz oder teilweise dazu verwendet werden, eine 

der Straftaten, die unter den Nummern 3 bis 10 aufgeführt sind, zu begehen oder zu deren 

Begehung beizutragen, wenn diese Handlung vorsätzlich geschieht. 
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11.2 Betrifft die Terrorismusfinanzierung gemäß Nummer 11.1 eine der unter den Nummern 3, 4 

und 9 genannten Straftaten, so ist es weder erforderlich, dass die Gelder tatsächlich ganz oder 

teilweise dazu verwendet werden, diese Straftaten zu begehen oder zu deren Begehung 

beizutragen, noch ist es erforderlich, dass der Täter weiß, für welche konkrete Straftat oder 

Straftaten die Gelder verwendet werden sollen. 

 

12. Andere Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten 

 

Folgende vorsätzliche Handlungen: 

 

a) schwerer Diebstahl mit dem Ziel, eine der unter Nummer 3 aufgeführten Straftaten zu 

begehen; 

 

b) Erpressung mit dem Ziel, eine der unter Nummer 3 aufgeführten Straftaten zu begehen; 

 

c) Erstellung oder Verwendung gefälschter amtlicher Dokumente mit dem Ziel, eine der 

unter Nummer 3.1 Buchstaben a bis j, Nummer 4 Buchstabe b und Nummer 9 

aufgeführten Straftaten zu begehen. 

 

13. Bezug zu terroristischen Straftaten 

 

Damit eine unter den Nummern 4 bis 12 aufgeführte Straftat als Terrorismus nach Nummer 1 

zu betrachten ist, ist es nicht erforderlich, dass tatsächlich eine terroristische Handlung 

begangen wird, und auch ist es betreffend die unter den Nummern 5 bis 10 und 12 

aufgeführten Straftaten nicht erforderlich, dass eine Verbindung zu einer anderen, spezifisch 

in diesem Anhang genannten Straftat hergestellt wird. 
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14. Beihilfe, Anstiftung und Versuch 

 

Folgende Handlungen: 

 

a) Beihilfe zu einer Straftat nach den Nummern 3 bis 8, 11 und 12; 

 

b) Anstiftung zu einer Straftat nach den Nummern 3 bis 12 und 

 

c) Versuch der Begehung einer Straftat, die unter den Nummern 3, 6 und 7, Nummer 9.1, 

Nummer 9.2 Buchstabe a und den Nummern 11 und 12 aufgeführt ist, mit Ausnahme 

des Besitzes gemäß Nummer 3.1 Buchstabe f und der Straftat unter Nummer 3.1 

Buchstabe k. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 46 

 

 

SICHERSTELLUNG UND EINZIEHUNG 

 

Formblatt Ersuchen um Sicherstellung /  

vorläufige Maßnahmen 

 

ABSCHNITT A 

Ersuchender Staat: ................................................................................................................................ 

Ersuchter Staat: .................................................................................................................................. 

ABSCHNITT B: Dringlichkeit 

Gründe für die Dringlichkeit und/oder ersuchter Vollstreckungstermin: 

Die Fristen für die Vollstreckung des Sicherstellungsersuchens sind in Artikel 663 des Abkommens 

festgelegt. Ist jedoch eine kürzere oder genau bestimmte Frist erforderlich, so geben Sie bitte das 

Datum und eine Begründung an: 

ABSCHNITT C: Betroffene Personen 

Geben Sie alle Informationen – soweit bekannt – zur Identität der 1) natürlichen oder 2) juristischen 

Person(en) an, die von dem Sicherstellungsersuchen betroffen ist (sind) oder der Person(en), die 

Eigentümer(in) des von dem Sicherstellungsersuchen betroffenen Vermögensgegenstands ist (sind) 

(falls mehr als eine Person betroffen ist, machen Sie bitte Angaben zu allen Personen): 
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1. Natürliche Person: 

Name: 

Vorname(n): 

Ggf. sonstige relevante Namen: 

Ggf. Aliasnamen: 

Geschlecht: 

Staatsangehörigkeit: 

Ausweis- oder Sozialversicherungsnummer: 

Art und Nummer des Ausweisdokuments/der Ausweisdokumente (Personalausweis oder 

Reisepass), sofern verfügbar: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Wohnort und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, zuletzt bekannte 

Anschrift angeben: 

Sprache(n), die die Person versteht: 

Bitte geben Sie an, ob gegen diese Person das Sicherstellungsersuchen gerichtet ist oder ob 

diese Person die Eigentümerin des von dem Sicherstellungsersuchen betroffenen 

Vermögensgegenstands ist: 

2. Juristische Person: 

Name: 

Rechtsform der juristischen Person: 

Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 

Eingetragener Sitz: 

Registernummer: 

Anschrift der juristischen Person: 

Name des Bevollmächtigten der juristischen Person: 
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Bitte geben Sie an, ob gegen diese juristische Person das Sicherstellungsersuchen gerichtet ist 

oder ob diese Person die Eigentümerin des von dem Sicherstellungsersuchen betroffenen 

Vermögensgegenstands ist: 

Falls von der oben angegebenen Anschrift abweichend, geben Sie bitte den Ort an, an dem die 

Sicherstellungsmaßnahme durchgeführt werden soll: 

3. Dritte: 

i) Dritte, deren Rechte in Bezug auf den von dem Sicherstellungsersuchen betroffenen 

Vermögensgegenstand durch das Ersuchen unmittelbar beeinträchtigt werden (Identität 

und Gründe), falls zutreffend: 

ii) Falls Dritte die Möglichkeit hatten, Rechte geltend zu machen, Dokumente beifügen, 

die belegen, dass dies der Fall gewesen ist. 

4. Sonstige der Vollstreckung des Sicherstellungsersuchens dienliche Informationen: 
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ABSCHNITT D: Betroffene Vermögensgegenstände 

Geben Sie alle Informationen – soweit bekannt – zu den von dem Sicherstellungsersuchen 

betroffenen Vermögensgegenständen an. Bitte machen Sie genaue Angaben zu allen 

Vermögenswerten und einzelnen Vermögensgegenständen, wo zutreffend: 

1. Wenn sich das Ersuchen auf einen Geldbetrag bezieht: 

i) Gründe für die Annahme, dass die Person über Vermögen/Einkommen im ersuchten 

Staat verfügt 

ii) Beschreibung und Ort der Vermögensgegenstände/Einkommensquelle dieser Person 

iii) genauer Ort, an dem sich die Vermögensgegenstände/Einkommensquelle dieser Person 

befinden 

iv) Einzelheiten zur Kontoverbindung der betroffenen Person (sofern bekannt) 

2. Wenn das Sicherstellungsersuchen einen bestimmten Vermögensgegenstand/bestimmte 

Vermögensgegenstände (oder einen Vermögensgegenstand/Vermögensgegenstände mit 

entsprechendem Wert) betrifft: 

i) Gründe für die Annahme, dass der bestimmte Vermögensgegenstand oder die 

bestimmten Vermögensgegenstände im ersuchten Staat belegen ist/sind 

ii) Beschreibung und Ort des bestimmten Vermögensgegenstands oder der bestimmten 

Vermögensgegenstände 

iii) Sonstige sachdienliche Angaben 

3. Gesamtbetrag, der im ersuchten Staat sicherzustellen oder zu vollstrecken ist (in Ziffern und 

Worten, Währung angeben): 
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ABSCHNITT E: Gründe für das Ersuchen oder für den Erlass der Sicherstellungsentscheidung 

(falls zutreffend) 

Zusammenfassung des Sachverhalts: 

1. Erläutern Sie die Gründe für das Sicherstellungsersuchen oder weshalb die Sicherstellungs-

entscheidung ergangen ist, einschließlich einer Zusammenfassung des zugrunde liegenden 

Sachverhalts und der Gründe für die Sicherstellung, einer Beschreibung der Straftat(en), die 

zur Last gelegt wird/werden oder Gegenstand von Ermittlungen oder eines Verfahrens 

ist/sind, des aktuellen Stands der Ermittlungen oder des Verfahrens, der Gründe für 

Risikofaktoren und aller sonstigen sachdienlichen Informationen. 

2. Art und rechtliche Würdigung der Straftat(en), auf die sich das Sicherstellungsersuchen 

bezieht oder aufgrund der/deren die Sicherstellungsentscheidung ergangen ist, und 

anwendbare Rechtsvorschrift(en). 
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3. Folgendes gilt nur in Fällen, in denen sowohl der ersuchende als auch der ersuchte Staat eine 

Mitteilung nach Artikel 670 Absatz 2 des Abkommens übermittelt hat: Falls zutreffend, 

kreuzen Sie eine oder mehrere der folgenden nach dem Recht des ersuchenden Staates 

definierten Straftaten an, die im ersuchenden Staat mit einer Freiheitsstrafe oder einer 

freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung im Höchstmaß von mindestens 

drei Jahren bedroht sind. Wenn sich das Sicherstellungsersuchen oder die Sicherstellungs-

entscheidung auf mehrere Straftaten bezieht, geben Sie in der folgenden Liste bitte die 

Nummern der Straftaten an (die den unter den Nummern 1 und 2 angegebenen Straftat-

beständen entsprechen): 

 Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 

 Terrorismus gemäß der Definition in Anhang 45 

 Menschenhandel 

 Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie 

 Illegaler Handel mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 

 Illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen 

 Korruption, einschließlich Bestechung/Bestechlichkeit 

 Betrug, einschließlich Betrug, der die finanziellen Interessen des Vereinigten 

Königreichs, eines Mitgliedstaats oder der Union gefährdet; 

 Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten 

 Geldfälschung 

 Cyberkriminalität 

 Umweltkriminalität einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder 

mit bedrohten Pflanzenarten und -sorten 

 Beihilfe zur unerlaubten Einreise und zum unerlaubten Aufenthalt 

 Vorsätzliche Tötung 

 Schwere Körperverletzung 
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 Illegaler Handel mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe 

 Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme 

 Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

 Organisierter oder bewaffneter Raub 

 Illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenständen 

 Betrügerei 

 Erpressung und Schutzgelderpressung 

 Produktfälschung und Produktpiraterie 

 Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit 

 Fälschung von Zahlungsmitteln 

 Illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern 

 Illegaler Handel mit nuklearen oder radioaktiven Substanzen 

 Handel mit gestohlenen Fahrzeugen 

 Vergewaltigung 

 Brandstiftung 

 Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen 

 Flugzeug-, Schiffs- oder Raumfahrzeugentführung 

 Sabotage 

4. Sonstige sachdienliche Angaben (z. B. Beziehung zwischen Vermögensgegenstand und 

Straftat) 

ABSCHNITT F: Vertraulichkeit 

 Notwendigkeit zur Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen in dem Ersuchen nach der 

Vollstreckung: 

 Notwendigkeit bestimmter Formalitäten zum Zeitpunkt der Vollstreckung: 
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ABSCHNITT G: An mehr als einen Staat übermittelte Ersuchen 

Wenn das Sicherstellungsersuchen mehr als einem Staat übermittelt wurde, machen Sie folgende 

Angaben: 

1. Ein Sicherstellungsersuchen wurde folgendem(n) anderen Staat(en) (Staat und Behörde) 

übermittelt: 

2. Geben Sie die Gründe an, weshalb mehreren Staaten Sicherstellungsersuchen übermittelt 

wurden: 

3. Wert des Vermögens, falls bekannt, in jedem ersuchten Staat: 

4. Ggf. Angaben zu besonderen Anforderungen: 

ABSCHNITT H: Bezug zu früheren Sicherstellungsersuchen oder Sicherstellungsentscheidungen 

Falls zutreffend, machen Sie folgende Angaben, die zur Ermittlung früherer Sicherstellungs-

ersuchen oder -entscheidungen sachdienlich sind: 

1. Datum des Ersuchens oder der Ausstellung und Übermittlung der Entscheidung: 

2. Behörde, an die das Ersuchen oder die Entscheidung übermittelt wurde: 

3. Aktenzeichen der Entscheidungsbehörde und der Vollstreckungsbehörde: 
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ABSCHNITT I: Einziehung 

Diesem Sicherstellungsersuchen ist eine im ersuchenden Staat ergangene Einziehungsentscheidung 

(Aktenzeichen der Einziehungsentscheidung) beigefügt: 

 Ja, Aktenzeichen: 

 Nein 

Der Vermögensgegenstand ist im ersuchten Staat so lange sicherzustellen, bis die Einziehungs-

entscheidung übermittelt und vollstreckt wurde (voraussichtliches Datum für die Vorlage der 

Einziehungsentscheidung, falls möglich): 

ABSCHNITT J: Rechtsbehelfe (falls zutreffend) 

Geben Sie an, ob im ersuchenden Staat ein Rechtsbehelf gegen das Sicherstellungsersuchen oder 

die Sicherstellungsentscheidung eingelegt werden kann; wenn ja, machen Sie dazu bitte weitere 

Ausführungen (Art des Rechtsbehelfs einschließlich erforderlicher Schritte und Fristen): 
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ABSCHNITT K: Entscheidungsbehörde 

Falls im ersuchenden Staat eine Sicherstellungsentscheidung ergangen ist, auf die sich dieses 

Sicherstellungsersuchen stützt, machen Sie bitte folgende Angaben: 

1. Art der Entscheidungsbehörde: 

 Richter, Gericht, Staatsanwalt 

 eine andere vom ersuchenden Staat benannte zuständige Behörde 

2. Kontaktdaten: 

Offizielle Bezeichnung der Entscheidungsbehörde: 

Name ihres Vertreters: 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Aktenzeichen: 

Anschrift: 

Telefonnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

Faxnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

E-Mail: 

Sprachen, in denen mit der Entscheidungsbehörde kommuniziert werden kann: 
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Unterschrift der Entscheidungsbehörde und/oder ihres Vertreters zur Bescheinigung der 

Genauigkeit und Richtigkeit des Inhalts des Formblatts für das Ersuchen um 

Sicherstellung/vorläufige Maßnahmen: 

Name: 

Funktion (Titel/Dienstrang): 

Datum: 

(ggf.) amtlicher Stempel: 

ABSCHNITT L: Validierungsbehörde 

Geben Sie gegebenenfalls die Art der Behörde an, welche das Formblatt für das Ersuchen um 

Sicherstellung/vorläufige Maßnahmen bestätigt hat: 

 Richter, Gericht, Staatsanwalt 

 eine andere vom ersuchenden Staat benannte zuständige Behörde 

Offizielle Bezeichnung der validierenden Behörde: 

Name ihres Vertreters: 



 

 

EU/UK/TCA/Anhänge 39-46/de 215 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Aktenzeichen: 

Anschrift: 

Telefonnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

Faxnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

E-Mail: 

Sprachen, in denen mit der zuständigen Behörde kommuniziert werden kann: 

ABSCHNITT M: Zentrale Stelle 

Bitte geben Sie die zentrale Stelle an, die für die administrative Übermittlung und Entgegennahme 

von Sicherstellungsersuchen im ersuchenden Staat benannt wurde: 

Offizielle Bezeichnung der zentralen Stelle: 

Name ihres Vertreters: 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Aktenzeichen: 

Anschrift: 

Telefonnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

Faxnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

E-Mail: 

Sprachen, in denen mit der zuständigen Behörde kommuniziert werden kann: 
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ABSCHNITT N: Weitere Informationen 

1. Geben Sie bitte an, welche der folgenden Stellen Hauptansprechpartner im ersuchenden Staat 

sein soll: 

 Entscheidungsbehörde 

 zuständige Behörde 

 zentrale Stelle 

2. Sofern von den obigen Angaben abweichend, geben Sie bitte die Kontaktdaten der Person(en) 

an, die für zusätzliche Auskünfte zu diesem Sicherstellungsersuchen kontaktiert werden 

kann/können. 

Name/Titel/Organisation: 

Anschrift: 

E-Mail/Telefonnummer: 

ABSCHNITT O: Anlagen 

Falls eine Sicherstellungsentscheidung im ersuchenden Staat ergangen ist, muss dem Formblatt für 

das Ersuchen um Sicherstellung/vorläufige Maßnahmen das Original oder eine ordnungsgemäß 

beglaubigte Kopie der Sicherstellungsentscheidung beigefügt werden. 
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Formblatt Einziehungsersuchen 

 

ABSCHNITT A 

Ersuchender Staat: ............................................................................................................................... 

Ersuchter Staat: ................................................................................................................................ 

ABSCHNITT B: Einziehungsentscheidung 

Ausstellungsdatum: 

..................................................................................................................................... 

Datum der Rechtskraft der Entscheidung: 

.................................................................................................................... 

Aktenzeichen: ............................................................................................................................. 

In der Entscheidung ausgewiesener einzuziehender Gesamtbetrag, in Ziffern und in Worten 

(Währung angeben) 

Im ersuchten Staat einzuziehender Betrag oder – falls die Entscheidung einen bestimmten oder 

mehrere bestimmte Vermögensgegenstände betrifft – Beschreibung und Ort der 

Vermögensgegenstände 

Bitte machen Sie nähere Ausführungen zu den Feststellungen des Gerichts im Zusammenhang mit 

der Einziehungsentscheidung: 

 Die Vermögensgegenstände stellen die Erträge aus einer Straftat dar oder entsprechen ganz 

oder teilweise dem Wert dieser Erträge 

 die Vermögensgegenstände stellen Tatwerkzeuge einer solchen Straftat dar 

 die Vermögensgegenstände haften im Rahmen der erweiterten Einziehung 

 Die Vermögensgegenstände sind aufgrund sonstiger Bestimmungen über 

Einziehungsbefugnisse, einschließlich der Einziehung ohne endgültige Verurteilung, nach 

dem Recht des ersuchenden Staates im Anschluss an Verfahren im Zusammenhang mit einer 

Straftat einzuziehen 
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ABSCHNITT C: Betroffene Personen 

Geben Sie alle Informationen – soweit bekannt – zur Identität der vom Einziehungsersuchen 

betroffenen 1) natürlichen oder 2) juristischen Person(en) an (wenn mehr als eine Person betroffen 

ist, machen Sie bitte diese Angaben zu allen Personen): 

1. Natürliche Person: 

Name: 

Vorname(n): 

Ggf. sonstige relevante Namen: 

Ggf. Aliasnamen: 

Geschlecht: 

Staatsangehörigkeit: 

Ausweis- oder Sozialversicherungsnummer: 

Art und Nummer des Ausweisdokuments/der Ausweisdokumente (Personalausweis oder 

Reisepass), sofern verfügbar: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Wohnort und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, zuletzt bekannte 

Anschrift angeben: 

Sprache(n), die die Person versteht: 

Bitte geben Sie an, ob gegen diese Person das Einziehungsersuchen gerichtet ist oder ob diese 

Person die Eigentümerin des von dem Einziehungsersuchen betroffenen 

Vermögensgegenstands ist: 
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2. Juristische Person: 

Name: 

Rechtsform der juristischen Person: 

Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 

Eingetragener Sitz: 

Registernummer: 

Anschrift der juristischen Person: 

Name des Bevollmächtigten der juristischen Person: 

Falls von der oben angegebenen Anschrift abweichend, geben Sie bitte den Ort an, an dem 

das Einziehungsersuchen vollstreckt werden soll: 

3. Dritte: 

i) Dritte, deren Rechte in Bezug auf den von dem Einziehungsersuchen betroffenen 

Vermögensgegenstand durch das Ersuchen unmittelbar beeinträchtigt werden (Identität 

und Gründe), falls bekannt/zutreffend: 

ii) Falls Dritte die Möglichkeit hatten, Rechte geltend zu machen, Dokumente beifügen, 

die belegen, dass dies der Fall gewesen ist. 

4. Sonstige der Vollstreckung des Einziehungsersuchens dienliche Informationen: 
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ABSCHNITT D: Betroffene Vermögensgegenstände 

Geben Sie alle Informationen – soweit bekannt – zu den einzuziehenden Vermögensgegenständen 

an. Bitte machen Sie genaue Angaben zu allen Vermögenswerten und einzelnen Vermögens-

gegenständen, wo zutreffend: 

1. Wenn sich die Einziehung auf einen Geldbetrag bezieht: 

i) Gründe für die Annahme, dass die Person über Vermögen/Einkommen im ersuchten 

Staat verfügt: 

ii) Beschreibung und Ort der Vermögensgegenstände/Einkommensquelle: 

2. Wenn das Ersuchen einen bestimmten Vermögensgegenstand/bestimmte 

Vermögensgegenstände betrifft: 

i) Gründe für die Annahme, dass der bestimmte Vermögensgegenstand oder die 

bestimmten Vermögensgegenstände im ersuchten Staat belegen ist/sind: 

ii) Beschreibung und Ort des bestimmten Vermögensgegenstands oder der bestimmten 

Vermögensgegenstände: 

3. Wert des Vermögens: 

i) Gesamtbetrag des Ersuchens (ungefährer Betrag): 

ii) Im ersuchten Staat einzuziehender Gesamtbetrag (ungefährer Betrag): 

iii) Wenn es sich um einen bestimmten Vermögensgegenstand/bestimmte 

Vermögensgegenstände handelt, Beschreibung und Ort der Vermögensgegenstände: 
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ABSCHNITT E: Gründe für die Einziehung 

Zusammenfassung des Sachverhalts: 

1. Erläutern Sie, weshalb eine Einziehungsentscheidung ergangen ist, einschließlich einer 

Zusammenfassung des zugrunde liegenden Sachverhalts und der Gründe für die Einziehung, 

einer Beschreibung der Straftaten, der Gründe für Risikofaktoren und aller anderen 

sachdienlichen Informationen (wie Datum, Ort und Umstände der Straftat): 

2. Art und rechtliche Würdigung der Straftat(en), aufgrund derer die Einziehungsentscheidung 

erlassen wurde, und die anwendbare(n) Rechtsvorschrift(en): 
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3. Folgendes gilt nur in dem Fall, in dem sowohl der ersuchende als auch der ersuchte Staat eine 

Mitteilung nach Artikel 670 Absatz 2 des Abkommens übermittelt hat: Falls zutreffend, 

kreuzen Sie eine oder mehrere der folgenden nach dem Recht des ersuchenden Staates 

definierten Straftaten an, die im ersuchenden Staat mit einer Freiheitsstrafe oder einer 

freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung im Höchstmaß von mindestens 

drei Jahren bedroht sind. Wenn sich die Einziehungsentscheidung auf mehrere Straftaten 

bezieht, geben Sie in der folgenden Liste bitte die Nummern der Straftaten an (die den unter 

den Nummern 1 und 2 angegebenen Straftatbeständen entsprechen): 

 Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 

 Terrorismus gemäß der Definition in Anhang 45 

 Menschenhandel 

 Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie 

 Illegaler Handel mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 

 Illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen 

 Korruption, einschließlich Bestechung/Bestechlichkeit 

 Betrug, einschließlich Betrug, der die finanziellen Interessen des Vereinigten 

Königreichs, eines Mitgliedstaats oder der Union gefährdet; 

 Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten 

 Geldfälschung 

 Cyberkriminalität 

 Umweltkriminalität einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder 

mit bedrohten Pflanzenarten und -sorten 

 Beihilfe zur unerlaubten Einreise und zum unerlaubten Aufenthalt 

 Vorsätzliche Tötung 

 Schwere Körperverletzung 
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 Illegaler Handel mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe 

 Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme 

 Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

 Organisierter oder bewaffneter Raub 

 Illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenständen 

 Betrügerei 

 Erpressung und Schutzgelderpressung 

 Produktfälschung und Produktpiraterie 

 Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit 

 Fälschung von Zahlungsmitteln 

 Illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern 

 Illegaler Handel mit nuklearen oder radioaktiven Substanzen 

 Handel mit gestohlenen Fahrzeugen 

 Vergewaltigung 

 Brandstiftung 

 Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen 

 Flugzeug-, Schiffs- oder Raumfahrzeugentführung 

 Sabotage 

4. Sonstige sachdienliche Angaben (z. B. Beziehung zwischen Vermögensgegenstand und 

Straftat) 
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ABSCHNITT F: Vertraulichkeit 

 Notwendigkeit zur Wahrung der Vertraulichkeit aller oder eines Teils der Informationen in 

dem Ersuchen 

Geben Sie alle sachdienlichen Informationen an: 

ABSCHNITT G: An mehr als einen Staat übermittelte Ersuchen 

Wenn das Einziehungsersuchen mehr als einem Staat übermittelt wurde, machen Sie folgende 

Angaben: 

1. Ein Einziehungsersuchen wurde folgendem(n) anderen Staat(en) (Staat und Behörde) 

übermittelt: 

2. Gründe, weshalb das Einziehungsersuchen an mehrere Staaten übermittelt wird (zutreffende 

Gründe auswählen): 

i) Wenn ein Ersuchen bestimmte Vermögensgegenstände betrifft: 

 Vermutlich sind die verschiedenen von dem Ersuchen betroffenen 

Vermögensgegenstände in verschiedenen Staaten belegen 

 Das Einziehungsersuchen bezieht sich auf einen bestimmten 

Vermögensgegenstand und erfordert Maßnahmen in mehr als einem Staat 
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ii) Wenn das Einziehungsersuchen einen Geldbetrag betrifft: 

 Der geschätzte Wert des Vermögens, das im ersuchenden Staat und in jedem 

einzelnen ersuchten Staat eingezogen werden kann, reicht voraussichtlich nicht 

zur Einziehung des gesamten in der Einziehungsentscheidung ausgewiesenen 

Betrags aus 

 Sonstige besondere Gründe: 

3. Wert des Vermögens, falls bekannt, in jedem ersuchten Staat: 

4. Falls die Einziehung eines bestimmten Vermögensgegenstands oder mehrerer bestimmter 

Vermögensgegenstände Maßnahmen in mehr als einem Staat erfordert, beschreiben Sie bitte 

die im ersuchten Staat zu ergreifende Maßnahme: 
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ABSCHNITT H: Umwandlung und Übertragung von Vermögensgegenständen 

1. Wenn das Einziehungsersuchen einen bestimmten Vermögensgegenstand betrifft, geben Sie 

an, ob der ersuchende Staat zulässt, dass die Einziehung im ersuchten Staat durch Einziehung 

eines dem Wert der einzuziehenden Vermögensgegenstände entsprechenden Geldbetrags 

erfolgen kann: 

 Ja 

 Nein 

2. Wenn die Einziehung einen Geldbetrag betrifft, geben Sie an, ob anderes Vermögen als Geld, 

das durch die Vollstreckung des Einziehungsersuchens erlangt wird, an den ersuchenden Staat 

übermittelt werden kann: 

 Ja 

 Nein 

ABSCHNITT I: Freiheitsstrafe bei Verzug oder andere die Freiheit beschränkende Maßnahmen 

Bitte geben Sie an, ob der ersuchende Staat zulässt, dass der ersuchte Staat eine Ersatzfreiheitsstrafe 

oder andere die Freiheit beschränkende Maßnahmen anordnen kann, wenn das Einziehungsersuchen 

nicht oder nur teilweise vollstreckt werden kann: 

 Ja 

 Nein 
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ABSCHNITT J: Rückgabe oder Entschädigung der geschädigten Person 

1. Bitte machen Sie, soweit zutreffend, folgende Angaben: 

 Eine Entscheidungs- oder andere zuständige Behörde des ersuchenden Staates hat 

entschieden, dass die geschädigte Person mit folgendem Betrag zu entschädigen bzw. 

der geschädigten Person folgender Betrag zurückzuerstatten ist: 

 Eine Entscheidungs- oder andere zuständige Behörde des ersuchenden Staates hat die 

Rückgabe der folgenden nicht monetären Vermögensgegenstände an die geschädigte 

Person angeordnet: 

2. Angaben zum Beschluss über die Rückgabe von Vermögensgegenständen an oder 

Entschädigung der geschädigten Person 

Behörde, die den Beschluss erlassen hat (offizielle Bezeichnung): 

Datum des Beschlusses: 

Aktenzeichen des Beschlusses (sofern vorhanden): 

Beschreibung der zurückzugebenden Vermögensgegenstände oder des zugesprochenen 

Entschädigungsbetrags: 

Name der geschädigten Person: 

Anschrift der geschädigten Person: 

ABSCHNITT K: Rechtsbehelfe 

Geben Sie an, ob bereits ein Rechtsbehelf gegen die Einziehungsentscheidung eingelegt wurde; 

wenn ja, machen Sie dazu bitte weitere Ausführungen (Art des Rechtsbehelfs einschließlich 

erforderlicher Schritte und Fristen): 
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ABSCHNITT L: Entscheidungsbehörde 

Machen Sie bitte genaue Angaben zur Behörde, die das Einziehungsersuchen im ersuchenden Staat 

erlassen hat. 

1. Art der Entscheidungsbehörde: 

 Richter, Gericht, Staatsanwalt 

 eine andere vom ersuchenden Staat benannte zuständige Behörde 

2. Kontaktdaten: 

Offizielle Bezeichnung der Entscheidungsbehörde: 

Name ihres Vertreters: 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Aktenzeichen: 

Anschrift: 

Telefonnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

Faxnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

E-Mail: 

Sprachen, in denen mit der Entscheidungsbehörde kommuniziert werden kann: 
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Unterschrift der Entscheidungsbehörde und/oder ihres Vertreters zur Bescheinigung der 

Genauigkeit und Richtigkeit des Formblatts für das Einziehungsersuchen: 

Name: 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Datum: 

(Ggf.) Dienstsiegel: 

ABSCHNITT M: Validierungsbehörde 

Geben Sie gegebenenfalls die Art der Behörde an, welche das Formblatt Einziehungsersuchen 

bestätigt hat: 

 Richter, Gericht, Staatsanwalt 

 eine andere vom Entscheidungsstaat benannte zuständige Behörde 
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Offizielle Bezeichnung der validierenden Behörde: 

Name ihres Vertreters: 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Aktenzeichen: 

Anschrift: 

Telefonnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

Faxnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

E-Mail: 

Sprachen, in denen mit der zuständigen Behörde kommuniziert werden kann: 

ABSCHNITT N: Zentrale Stelle 

Bitte geben Sie die zentrale Stelle an, die für die administrative Übermittlung und Entgegennahme 

von Einziehungsersuchen im ersuchenden Staat benannt wurde: 

Offizielle Bezeichnung der zentralen Stelle: 

Name ihres Vertreters: 

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung): 

Aktenzeichen: 

Anschrift: 

Telefonnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

Faxnummer (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl): 

E-Mail: 

Sprachen, in denen mit der zuständigen Behörde kommuniziert werden kann: 
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ABSCHNITT O: Weitere Informationen 

1. Geben Sie bitte an, welche der folgenden Stellen Hauptansprechpartner im ersuchenden Staat 

sein soll: 

 Entscheidungsbehörde 

 zuständige Behörde 

 zentrale Stelle 

2. Sofern von den obigen Angaben abweichend, geben Sie bitte die Kontaktdaten der Person(en) 

an, die für zusätzliche Auskünfte zu diesem Einziehungsersuchen kontaktiert werden 

kann/können: 

Name/Titel/Organisation: 

Anschrift: 

E-Mail/Telefonnummer: 

ABSCHNITT P: Anlagen 

Dem Formblatt Einziehungsersuchen muss das Original oder die ordnungsgemäß beglaubigte Kopie 

der Einziehungsentscheidung beigefügt werden. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 47 

 

 

UMSETZUNG DER FINANZIELLEN BEDINGUNGEN 

 

 

(1) Die Kommission übermittelt dem Vereinigten Königreich so bald wie möglich, spätestens 

jedoch am 16. April des Haushaltsjahrs die folgenden Angaben zu jedem Programm der 

Union oder jeder Tätigkeit oder einem Teil davon, an dem das Vereinigte Königreich 

teilnimmt: 

 

a) die Höhe der Mittel für Verpflichtungen im Haushaltsplan der Union, der für das 

betreffende Jahr endgültig erlassen wurde, für die Haushaltslinien betreffend die 

Teilnahme des Vereinigten Königreichs gemäß dem in Artikel 710 dieses Abkommens 

genannten Protokoll und gegebenenfalls die Höhe der externen zugewiesenen Mittel, 

die nicht aus der finanziellen Beteiligung anderer Geber zu diesen Haushaltslinien 

resultieren; 

 

b) die Höhe der Teilnahmegebühr nach Artikel 714 Absatz 4 dieses Abkommens; 

 

c) ab Jahr N + 1 der Durchführung eines Programms, das in dem in Artikel 710 dieses 

Abkommens genannten Protokoll vorgesehen ist, die Ausführung der Mittel für 

Verpflichtungen für das Haushaltsjahr N sowie die Quote der aufgehobenen 

Mittelzuweisungen 
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d) bei Programmen, die in den Anwendungsbereich von Artikel 716 dieses Abkommens 

fallen, für den Teil der Programme, bei denen diese Angaben benötigt werden, um die 

automatische Korrektur zu berechnen, den Umfang der zugunsten von Rechtsträgern 

des Vereinigten Königreichs eingegangenen Verpflichtungen, aufgegliedert nach dem 

entsprechenden Jahr der Haushaltsmittel, und den diesbezüglichen Gesamtumfang der 

Verpflichtungen 

 

Die Kommission legt auf der Grundlage ihres Haushaltsplanentwurfs so bald wie möglich, 

spätestens jedoch bis 1. September des Haushaltsjahres, Schätzwerte für die nach Buchstabe a 

und Buchstabe b vorzulegenden Angaben vor. 

 

(2) Die Kommission richtet spätestens am 16. April und 16. Juli jedes Haushaltsjahres eine 

Mittelanforderung an das Vereinigte Königreich entsprechend dem in diesem Abkommen 

vorgesehenen Beitrag des Vereinigten Königreichs für jedes Programm und jede Tätigkeit 

bzw. Teilen davon, an denen das Vereinigte Königreich teilnimmt. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich zahlt den in der Mittelanforderung angegebenen Betrag spätestens 

60 Tage, nachdem die Mittelanforderung ergangen ist. Das Vereinigte Königreich kann 

gesonderte Zahlungen für jedes Programm und jede Tätigkeit leisten. 
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(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 richtet die Kommission für das Jahr 2021, in dem das 

in Artikel 710 dieses Abkommens genannte Protokoll geschlossen wird, spätestens am 16. 

April 2021 eine Zahlungsaufforderung ein, wenn das Protokoll am oder vor dem 31. März 

2021 unterzeichnet wird, oder spätestens am 16. des Monats, der auf den Monat folgt, in dem 

das Protokoll unterzeichnet wurde, wenn es nach dem 31. März 2021 unterzeichnet wird. 

Ergeht diese Mittelanforderung nach dem 16. Juli des betreffenden Jahres, so erfolgt für 

dieses Jahr eine einzige Mittelanforderung. Das Vereinigte Königreich zahlt den in der 

Mittelanforderung angegebenen Betrag spätestens 60 Tage, nachdem die Mittelanforderung 

ergangen ist. Das Vereinigte Königreich kann gesonderte Zahlungen für jedes Programm und 

jede Tätigkeit leisten. 

 

(5) Der Mittelabruf für ein bestimmtes Jahr wird ermittelt, indem der in Anwendung von 

Artikel 714 dieses Abkommens berechnete jährliche Betrag, einschließlich etwaiger 

Anpassungen nach Artikel 714 Absatz 8, Artikel 716 oder Artikel 717 dieses Abkommens 

durch die Anzahl der in diesem Jahr gemäß Absatz 2 und Absatz 4 dieses Anhangs 

abgerufenen Mittel geteilt wird. 

 

(6) Abweichend von Absatz 5 wird in Bezug auf den Beitrag zu Horizont Europa für den 

mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 die Mittelanforderung für ein bestimmtes Jahr N 

durch Division folgender Werte bestimmt: 

 

a) des jährlichen Betrags, errechnet 

 

i) durch Anwendung des folgenden Zahlungsplans für Zahlungen, wenn Jahr N: 

 

– 2021: 50 % werden im Jahr 2021 und 50 % im Jahr 2026 gezahlt 

 

– 2022: 50 % werden im Jahr 2022 und 50 % im Jahr 2027 gezahlt 
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ii) auf den Betrag, der sich aus der Anwendung der Artikel 714 und 716 dieses 

Abkommens ergibt, einschließlich etwaiger Anpassungen nach Artikel 714 

Absatz 8 oder Artikel 716 dieses Abkommens für das Jahr N, durch 

 

b) die Anzahl der Abrufe von Mitteln für das Jahr N gemäß den Absätzen 2 und 4. 

 

Die Anwendung dieses Absatzes hat keinen Einfluss auf die Festlegung der Methode 

zur Berechnung der automatischen Korrektur gemäß Artikel 716 und Artikel 721. Bei 

allen Berechnungen anderer Beträge im Zusammenhang mit Teil V dieses Abkommens 

berücksichtigt der jährliche Beitrag des Vereinigten Königreichs diesen Absatz. 

 

(7) Wenn die Teilnahme des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 719 oder Artikel 720 dieses 

Abkommens beendet wird, sind alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Zeitraum vor 

dem Wirksamwerden der Kündigung, die gemäß Absatz 6 dieses Anhangs aufgeschoben 

wurden, fällig. Die Mittelanforderung durch die Kommission in Bezug auf den fälligen Betrag 

ergeht spätestens einen Monat nach Inkrafttreten der Kündigung. Das Vereinigte Königreich 

zahlt diesen fälligen Betrag innerhalb von 60 Tagen, nachdem die Mittelanforderung 

ergangen ist. 

 

(8) Für die Verwaltung der Mittel gilt die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 (im Folgenden „Haushaltsordnung“) über den 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union. 

 

                                                 
1 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 

Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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(9) Erfolgt die Zahlung durch das Vereinigte Königreich nicht bis zum Fälligkeitstermin, so 

übermittelt die Kommission ein förmliches Mahnschreiben. 

 

Bei Verzug der Zahlung des Beitrags sind vom Vereinigten Königreich Verzugszinsen auf 

den ausstehenden Betrag ab dem Fälligkeitstag bis zum Tag, an dem der ausstehende Betrag 

vollständig eingegangen ist, zu zahlen. 

 

Auf zum Fälligkeitsdatum nicht beglichene Schulden wird der von der Europäischen 

Zentralbank für ihre Hauptrefinanzierungsgeschäfte zugrunde gelegte und am ersten Tag des 

Fälligkeitsmonats geltende Zinssatz angewendet, der im Amtsblatt der Europäischen Union, 

Reihe C, veröffentlicht wird, oder 0 Prozent, je nachdem, welcher Wert höher ist, zuzüglich 

dreieinhalb Prozentpunkten. 

 

 

__________________ 
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ANHANG 48 

 

 

VERFAHRENSORDNUNG FÜR DIE STREITBEILEGUNG 

 

I. Begriffsbestimmungen 

 

(1) Für die Zwecke von Teil Sechs Titel I dieses Abkommens und dieser Verfahrensordnung 

bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Verwaltungsbedienstete“ des Schiedsrichters Personen, die unter seiner Leitung und 

Aufsicht tätig, aber keine Assistenten sind; 

 

b) „Berater“ eine Person, die von einer Vertragspartei beauftragt ist, sie im 

Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren zu beraten oder zu unterstützen; 

 

c) „Schiedsgericht“ ein gemäß Artikel 740 dieses Abkommens eingesetztes Gericht; 

 

d) „Schiedsrichter“ ein Mitglied des Schiedsgerichts; 

 

e) „Assistent“ eine Person, die im Rahmen des Mandats und unter Leitung und Aufsicht 

eines Schiedsrichters Nachforschungen für diesen anstellt oder ihn bei seiner Tätigkeit 

unterstützt 
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f) „beschwerdeführende Vertragspartei“ die Vertragspartei, die die Einsetzung eines 

Schiedsgerichts gemäß Artikel 739 dieses Abkommens beantragt; 

 

g) „Geschäftsstelle“ ein externes Gremium mit einschlägigem Fachwissen, das von den 

Vertragsparteien zur administrativen Unterstützung der Verfahren benannt wird; 

 

h) „erwidernde Vertragspartei” die Vertragspartei, die vorgeblich gegen die erfassten 

Bestimmungen verstoßen hat und 

 

i) „Vertreter einer Vertragspartei“ eine im Dienst eines Ministeriums, einer Regierungs-

behörde oder einer sonstigen staatlichen Stelle einer Vertragspartei stehende oder von 

diesen ernannte Person, welche die Vertragspartei in einer sich aus diesem Abkommen 

oder einem etwaigen Zusatzabkommen ergebenden Streitigkeit vertritt. 

 

II. Notifikationen 

 

(2) Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsätze oder sonstige Unterlagen 

 

a) des Schiedsgerichts werden gleichzeitig an beide Vertragsparteien versandt; 

 

b) einer Vertragspartei, die an das Schiedsgericht gerichtet sind, werden der anderen 

Vertragspartei gleichzeitig in Kopie übermittelt und 

 

c) einer Vertragspartei, die an die andere Vertragspartei gerichtet sind, werden 

gegebenenfalls dem Schiedsgericht gleichzeitig in Kopie übermittelt. 
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(3) Die Notifikationen nach Nummer 2 erfolgen per E-Mail oder gegebenenfalls mittels eines 

sonstigen Telekommunikationsmittels, bei dem sich die Versendung belegen lässt. Bis zum 

Beweis des Gegenteils gilt eine solche Notifikation als am Tag ihrer Versendung zugestellt. 

 

(4) Alle Notifikationen sind an den Juristischen Dienst der Europäischen Kommission bzw. den 

Rechtsberater des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth-Fragen und 

Entwicklung des Vereinigten Königreichs zu richten. 

 

(5) Geringfügige Schreibfehler in Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsätzen oder sonstigen 

Unterlagen im Zusammenhang mit dem Schiedsgerichtsverfahren können durch Zustellung 

einer neuen Unterlage berichtigt werden, in der die Änderungen deutlich markiert sind. 

 

(6) Fällt der letzte Tag der Frist für die Zustellung einer Unterlage auf einen arbeitsfreien Tag der 

Institutionen der Union oder der Regierung des Vereinigten Königreichs, so endet die Frist für 

die Zustellung der Unterlage am folgenden Arbeitstag. 

 

III. Ernennung von Schiedsrichtern 

 

(7) Wird ein Schiedsrichter gemäß Artikel 740 dieses Abkommens per Los bestimmt, so unter-

richtet der Ko-Vorsitzende des Partnerschaftsrates der beschwerdeführenden Vertragspartei 

den Ko-Vorsitzenden der erwidernden Vertragspartei die beschwerdeführende Vertragspartei 

unverzüglich über Datum, Uhrzeit und Ort der Auslosung. Die erwidernde Vertragspartei darf 

bei der Auslosung zugegen sein, wenn sie dies wünscht. Die Auslosung wird in Anwesenheit 

der Vertragsparteien durchgeführt, die zugegen sind. 
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(8) Der Ko-Vorsitzende der beschwerdeführenden Vertragspartei unterrichtet jede Person, die als 

Schiedsrichter ausgewählt wurde, schriftlich von ihrer Ernennung. Die betreffenden Personen 

bestätigen beiden Vertragsparteien ihre Verfügbarkeit innerhalb von fünf Tagen ab dem 

Zeitpunkt des Erhalts ihrer Bestellungsbenachrichtigung. 

 

(9) Der Ko-Vorsitz des Partnerschaftsrates der beschwerdeführenden Vertragspartei wählt 

innerhalb von fünf Tagen nach Ablauf der in Artikel 740 Absatz 2 dieses Abkommens 

genannten Frist per Losentscheid den Schiedsrichter oder Vorsitzenden aus, wenn eine der in 

Artikel 752 Absatz 1 dieses Abkommens genannten Teillisten 

 

a) nicht erstellt ist, und zwar aus dem Kreis der Personen, die von einer oder beiden 

Vertragsparteien förmlich für die Erstellung dieser bestimmten Teilliste vorgeschlagen 

wurden; oder 

 

b) nicht mehr mindestens fünf Personen enthält, und zwar aus dem Kreis der Personen, die 

noch auf dieser bestimmten Teilliste stehen. 

 

(10) Die Vertragsparteien können eine Geschäftsstelle zur Unterstützung bei der Organisation und 

Durchführung spezifischer Streitbeilegungsverfahren auf der Grundlage von Ad-hoc-Verein-

barungen oder auf der Grundlage von Vereinbarungen bestellen, die der Partnerschaftsrat 

nach Artikel 759 dieses Abkommens angenommen hat. Zu diesem Zweck prüft der 

Partnerschaftsrat spätestens 180 Tage nach Inkrafttreten dieses Abkommens, ob diese 

Verfahrensordnung geändert werden muss. 
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IV. Organisatorische Sitzung 

 

(11) Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, treffen sie innerhalb von sieben 

Tagen nach Einsetzung des Schiedsgerichts mit diesem zusammen, um die von den 

Vertragsparteien oder dem Schiedsgericht für relevant erachteten Fragen zu klären; hierzu 

gehören unter anderem 

 

a) sofern nicht früher festgelegt, die den Schiedsrichtern zu zahlenden Vergütungen und 

Auslagen, die in jedem Fall den WTO-Normen entsprechen müssen; 

 

b) das Honorar für die Assistenten; der Gesamtbetrag des Honorars für einen oder mehrere 

Assistenten eines Schiedsrichters darf 50 % des Schiedsrichterhonorars nicht 

übersteigen; 

 

c) der Zeitplan des Verfahrens sowie 

 

d) Ad-hoc-Verfahren zum Schutz vertraulicher Informationen 

 

Schiedsrichter und Vertreter der Vertragsparteien dürfen an dieser Sitzung auch per Telefon- 

oder Videokonferenz teilnehmen. 

 

V. Schriftsätze 

 

(12) Die beschwerdeführende Vertragspartei übermittelt ihren Schriftsatz spätestens 20 Tage nach 

Einsetzung des Schiedsgerichts. Die erwidernde Vertragspartei legt ihren Schriftsatz 

spätestens 20 Tage nach Eingang des von der beschwerdeführenden Vertragspartei 

übermittelten Schriftsatzes vor. 
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VI. Arbeitsweise des Schiedsgerichts 

 

(13) Der Vorsitzende des Schiedsgerichts leitet alle Sitzungen dieses Gremiums. Das Schieds-

gericht kann den Vorsitzenden ermächtigen, verwaltungs- und verfahrenstechnische 

Beschlüsse zu fassen. 

 

(14) Sofern Teil Sechs Titel I dieses Abkommens oder diese Verfahrensordnung nichts anderes 

bestimmt, kann sich das Schiedsgericht zur Führung seiner Geschäfte aller Kommunikations-

mittel bedienen, einschließlich Telefon, Telefax und Computerverbindungen. 

 

(15) An den Beratungen des Schiedsgerichts dürfen nur die Schiedsrichter teilnehmen, allerdings 

kann das Schiedsgericht den Assistenten gestatten, den Beratungen beizuwohnen. 

 

(16) Für die Abfassung von Urteilen, Beschlüssen und Berichten ist ausschließlich das 

Schiedsgericht zuständig; diese Befugnis ist nicht übertragbar. 

 

(17) Ergibt sich eine Verfahrensfrage, die in Teil Sechs Titel I dieses Abkommens und in seinen 

Anhängen nicht geregelt ist, so kann das Schiedsgericht nach Anhörung der Vertragsparteien 

ein geeignetes Verfahren beschließen, das mit diesen Bestimmungen vereinbar ist. 

 

(18) Muss nach Auffassung des Schiedsgerichts eine Verfahrensfrist, ausgenommen die Fristen in 

Teil Sechs Titel I dieses Abkommens, geändert oder eine andere verfahrens- oder 

verwaltungstechnische Anpassung vorgenommen werden, so unterrichtet es die Vertrags-

parteien schriftlich und nach Anhörung der Vertragsparteien über die erforderliche Frist oder 

Anpassung und nennt die Gründe dafür. 
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VII. Ersetzen von Schiedsrichtern 

 

(19) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass ein Schiedsrichter gegen Anhang 49 verstößt und 

aus diesem Grund ersetzt werden sollte, so teilt sie dies der anderen Vertragspartei innerhalb 

von 15 Tagen ab dem Zeitpunkt mit, zu dem sie ausreichende Beweise für den vermeintlichen 

Verstoß gegen die Anforderungen dieses Anhangs erlangt hat. 

 

(20) Die Vertragsparteien konsultieren einander binnen 15 Tagen nach der Notifikation gemäß 

Nummer 19. Sie informieren den Schiedsrichter über seinen vermeintlichen Verstoß und 

können ihn ersuchen, Maßnahmen zu treffen, um den Verstoß auszugleichen. Sie können den 

Schiedsrichter bei Einvernehmlichkeit auch abberufen und einen neuen Schiedsrichter gemäß 

Artikel 740 dieses Abkommens bestimmen. 

 

(21) Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung darüber, ob der Schiedsrichter, bei dem es sich 

nicht um den Vorsitz des Schiedsgerichts handelt, zu ersetzen ist, so kann jede Vertragspartei 

beantragen, dass der Vorsitzende des Schiedsgerichts, dessen Entscheidung dann endgültig 

ist, mit dieser Frage befasst wird. 

 

Stellt der Vorsitzende des Schiedsgerichts fest, dass ein Schiedsrichter gegen die 

Anforderungen des Anhangs 49 verstößt, so wird der neue Schiedsrichter gemäß Artikel 740 

dieses Abkommens bestimmt. 

 

(22) Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung darüber, ob der Vorsitzende zu ersetzen ist, so 

kann jede Vertragspartei darum ersuchen, eine andere Person aus der gemäß Artikel 752 

dieses Abkommens erstellten Teilliste für Vorsitzende mit der Frage zu befassen. Diese 

Person wird per Losentscheid vom Ko-Vorsitzenden des Partnerschaftsrates aus den Reihen 

der ersuchenden Vertragspartei oder von der Stellvertretung des Vorsitzenden bestimmt. Die 

Entscheidung der so ausgewählten Person über die Notwendigkeit, den Vorsitzenden zu 

ersetzen, ist endgültig. 
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Stellt diese Person fest, dass der Vorsitzende gegen die Anforderungen des Anhangs 49 

verstößt, so wird der neue Vorsitzende gemäß Artikel 740 dieses Abkommens bestimmt. 

 

VIII. Anhörungen 

 

(23) Auf der Grundlage des nach Nummer 11 festgelegten Zeitplans und nach Konsultation der 

Vertragsparteien und der anderen Schiedsrichter unterrichtet der Vorsitzende des Schieds-

gerichts die Vertragsparteien über das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Anhörung. Diese 

Informationen werden von der Vertragspartei, auf dessen Gebiet die Anhörung stattfindet, 

öffentlich zugänglich gemacht, es sei denn, es handelt sich um eine nichtöffentliche 

Anhörung. 

 

(24) Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, findet die Anhörung in London statt, 

wenn die Europäische Union die beschwerdeführende Vertragspartei ist, und in Brüssel, wenn 

das Vereinigte Königreich die beschwerdeführende Vertragspartei ist. Die erwidernde 

Vertragspartei trägt die Kosten für die logistische Abwicklung der Anhörung. 

 

(25) Das Schiedsgericht kann zusätzliche Anhörungen anberaumen, sofern die Vertragsparteien 

dies vereinbaren. 

 

(26) Alle Schiedsrichter sind während der gesamten Dauer der Anhörung zugegen. 

 

(27) Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, können die folgenden Personen an der 

Anhörung teilnehmen, unabhängig davon, ob die Anhörung öffentlich ist oder nicht: 

 

a) Vertreter einer Vertragspartei, 

 

b) Berater, 
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c) Assistenten und Verwaltungsbedienstete, 

 

d) Dolmetscher, Übersetzer und Schreiber des Schiedsgerichts sowie 

 

e) Sachverständige, wie vom Schiedsgericht gemäß Artikel 751 Absatz 2 dieses 

Abkommens beschlossen. 

 

(28) Jede Vertragspartei legt dem Schiedsgericht und der anderen Vertragspartei spätestens fünf 

Tage vor der Anhörung eine Liste mit den Namen der Personen vor, die den Standpunkt der 

betreffenden Vertragspartei darlegen oder erläutern werden, und mit den Namen der sonstigen 

Vertreter oder Berater, die der Anhörung beiwohnen werden. 

 

(29) Das Schiedsgericht führt die Anhörung wie folgt durch und gewährleistet dabei, dass der 

beschwerdeführenden Vertragspartei und der erwidernden Vertragspartei sowohl bei der 

Argumentation als auch bei der Gegenargumentation gleich viel Zeit eingeräumt wird: 

 

Argumentation 

 

a) Argumentation der beschwerdeführenden Vertragspartei, 

 

b) Argumentation der erwidernden Vertragspartei. 

 

Gegenargumentation 

 

a) Erwiderung der beschwerdeführenden Vertragspartei, 
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b) Replik der erwidernden Vertragspartei. 

 

(30) Das Schiedsgericht kann bei der Anhörung jederzeit Fragen an beide Vertragsparteien richten. 

 

(31) Das Schiedsgericht sorgt dafür, dass über die Anhörung eine Niederschrift angefertigt und den 

Vertragsparteien so bald wie möglich nach der Anhörung übermittelt wird. Die 

Vertragsparteien können Stellungnahmen zur Niederschrift abgeben; das Schiedsgericht kann 

diesen Stellungnahmen Rechnung tragen. 

 

(32) Jede Vertragspartei kann innerhalb von 10 Tagen nach der Anhörung einen ergänzenden 

Schriftsatz zu Fragen einreichen, die während der Anhörung aufgeworfen wurden. 

 

IX. Schriftliche Fragen 

 

(33) Das Schiedsgericht kann während des Verfahrens jederzeit schriftlich Fragen an eine oder 

beide Vertragsparteien richten. Alle einer Vertragspartei vorgelegten Fragen werden der 

anderen Vertragspartei in Kopie übermittelt. 

 

(34) Jede Vertragspartei übermittelt der anderen Vertragspartei eine Kopie ihrer Antworten auf die 

Fragen, die von dem Schiedsgericht vorgelegt wurden. Die andere Vertragspartei erhält 

Gelegenheit, innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt einer solchen Kopie schriftlich zu den 

Antworten der Vertragspartei Stellung zu nehmen. 
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X. Vertraulichkeit 

 

(35) Jede Vertragspartei und das Schiedsgericht behandeln alle dem Schiedsgericht von der 

anderen Vertragspartei übermittelten Informationen als vertraulich, die von dieser als 

vertraulich eingestuft wurden. Legt eine Vertragspartei dem Schiedsgericht einen Schriftsatz 

mit vertraulichen Informationen vor, so legt sie innerhalb von 15 Tagen auch einen Schriftsatz 

ohne die vertraulichen Informationen vor, der der Öffentlichkeit offengelegt wird. 

 

(36) Ungeachtet dieser Verfahrensordnung bleibt es einer Vertragspartei unbenommen, ihre 

eigenen Standpunkte gegenüber der Öffentlichkeit offenzulegen, sofern sie bei etwaigen 

Bezugnahmen auf Informationen der anderen Vertragspartei keine von dieser als vertraulich 

eingestuften Informationen offenlegt. 

 

(37) Der betreffende Teil der Sitzung des Schiedsgerichts findet in nichtöffentlicher Sitzung statt, 

wenn der Schriftsatz und der Vortrag einer Vertragspartei vertrauliche Informationen 

enthalten. Finden die Anhörungen des Schiedsgerichts in nichtöffentlicher Sitzung statt, so 

wahren die Vertragsparteien die Vertraulichkeit. 

 

XI. Einseitige Kontakte 

 

(38) Das Schiedsgericht darf nicht mit einer Vertragspartei zusammentreffen oder kommunizieren, 

ohne die andere Vertragspartei hinzuzuziehen. 

 

(39) Ein Schiedsrichter darf keine verfahrensrelevanten Aspekte mit einer Vertragspartei oder 

beiden Vertragsparteien erörtern, ohne die anderen Schiedsrichter hinzuzuziehen. 
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XII. Amicus-curiae-Schriftsätze 

 

(40) Sofern die Vertragsparteien innerhalb von fünf Tagen nach Einsetzung des Schiedsgerichts 

nichts anderes vereinbaren, kann das Schiedsgericht unaufgefordert übermittelte Schriftsätze 

von im Gebiet einer Vertragspartei niedergelassenen und von den Regierungen der 

Vertragsparteien unabhängigen natürlichen oder juristischen Personen zulassen, sofern sie 

 

a) beim Schiedsgericht innerhalb von zehn Tagen nach Einsetzung des Schiedsgerichts 

eingehen, 

 

b) knapp gefasst sind (auf keinen Fall länger als 15 doppelzeilig gedruckte Seiten 

einschließlich Anhängen), 

 

c) für einen vom Schiedsgericht geprüften Sachverhalt oder eine von ihm geprüfte 

Rechtsfrage unmittelbar von Belang sind, 

 

d) Angaben zu der Person enthalten, die sie vorlegt, dazu zählt auch die Staatsangehörig-

keit einer natürlichen Person oder bei einer juristischen Person der Ort der Nieder-

lassung, die Art ihrer Tätigkeit, ihre Rechtsstellung, ihre allgemeine Zielsetzung sowie 

ihre Finanzquellen, 

 

e) die Art des Interesses, das die Person an dem Schiedsverfahren hat, konkretisieren und 

 

f) in englischer Sprache abgefasst sind. 
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(41) Die Schriftsätze werden den Vertragsparteien zur Stellungnahme vorgelegt. Die 

Vertragsparteien können dem Schiedsgericht innerhalb von zehn Tagen nach Übermittlung 

des Schriftsatzes Stellungnahmen vorlegen. 

 

(42) Das Schiedsgericht führt in seinem Bericht alle Schriftsätze auf, die ihm nach Nummer 40 

zugegangen sind. Das Schiedsgericht ist nicht verpflichtet, in seinem Bericht die Argumente 

der Schriftsätze aufzugreifen; tut es dies dennoch, so berücksichtigt es alle von den 

Vertragsparteien nach Regel 41 vorgebrachten Stellungnahmen. 

 

XIII. Dringende Fälle 

 

(43) In dringenden Fällen gemäß Artikel 744 dieses Abkommens passt das Schiedsgericht nach 

Konsultation der Vertragsparteien gegebenenfalls die in dieser Verfahrensordnung genannten 

Fristen an. Das Schiedsgericht unterrichtet die Vertragsparteien von solchen Anpassungen. 

 

XIV. Übersetzungen und Dolmetschleistungen 

 

(44) Die Verfahrenssprache vor dem Schiedsgericht ist Englisch. Urteile, Berichte und Beschlüsse 

des Schiedsgerichts werden in englischer Sprache ausgefertigt. 

 

(45) Jede Vertragspartei trägt ihre eigenen Kosten für die Übersetzung der dem Schiedsgericht 

vorgelegten Unterlagen, die ursprünglich nicht in englischer Sprache abgefasst sind, sowie 

alle Kosten für Dolmetschleistungen während der Anhörung im Zusammenhang mit ihren 

Vertretern oder Beratern. 

 

XV. Andere Verfahren 

 

(46) Die in dieser Verfahrensordnung festgelegten Fristen werden an die besonderen Fristen 

angepasst, die in den Verfahren nach den Artikeln 747 bis 750 für die Annahme eines 

Berichts oder Beschlusses durch das Schiedsgericht gelten. 

 

__________________ 
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ANHANG 49 

 

 

VERHALTENSKODEX FÜR SCHIEDSRICHTER 

 

 

I. Begriffsbestimmungen 

 

(1) Für die Zwecke dieses Verhaltenskodex bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Verwaltungsbedienstete“ des Schiedsrichters Personen, die unter seiner Leitung und 

Aufsicht tätig, aber keine Assistenten sind; 

 

b) „Schiedsrichter“ ein Mitglied eines Schiedsgerichts; 

 

c) „Assistent“ eine Person, die im Rahmen des Mandats eines Schiedsrichters 

Nachforschungen für diesen anstellt oder ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt, und 

 

d) „Kandidat“ eine natürliche Person, deren Name auf der in Artikel 752 dieses 

Abkommens genannten Liste der Schiedsrichter steht oder die für die Bestellung als 

Schiedsrichter nach Artikel 740 dieses Abkommens in Betracht gezogen wird. 
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II. Grundsätze 

 

(2) Damit Integrität und Unparteilichkeit des Streitbeilegungsmechanismus gewahrt sind, müssen 

alle Kandidaten und Schiedsrichter 

 

a) sich mit diesem Verhaltenskodex vertraut machen, 

 

b) unabhängig und unparteiisch sein, 

 

c) direkte und indirekte Interessenkonflikte vermeiden, 

 

d) unangemessenes Verhalten und den Anschein von unangemessenem Verhalten oder 

Befangenheit vermeiden, 

 

e) hohe Verhaltensstandards einhalten und 

 

f) sie dürfen sich ferner nicht durch eigene Interessen, Druck von außen, politische 

Erwägungen, Forderungen der Öffentlichkeit, Loyalität gegenüber einer der 

Vertragsparteien oder Angst vor Kritik beeinflussen lassen. 

 

(3) Die Schiedsrichter gehen weder direkt noch indirekt Verpflichtungen ein noch nehmen sie 

Vergünstigungen an, die in irgendeiner Weise im Widerspruch zur ordnungsgemäßen 

Erfüllung ihrer Aufgaben stehen oder zu stehen scheinen. 

 

(4) Die Schiedsrichter dürfen ihre Stellung im Schiedsgericht nicht dazu nutzen, persönliche oder 

private Interessen zu verfolgen. Ferner vermeiden sie Handlungen, die den Anschein 

erwecken können, dass Dritte in einer besonderen Lage sind, sie zu beeinflussen. 
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(5) Die Schiedsrichter lassen nicht zu, dass frühere oder derzeitige finanzielle, geschäftliche, 

berufliche, persönliche oder gesellschaftliche Beziehungen oder Verpflichtungen ihr 

Verhalten oder ihre Entscheidungen beeinflussen. 

 

(6) Die Schiedsrichter sehen von der Aufnahme von Beziehungen oder dem Erwerb finanzieller 

Beteiligungen ab, die ihre Unparteilichkeit beeinträchtigen oder den begründeten Anschein 

von unangemessenem Verhalten oder Befangenheit erwecken könnten. 

 

III. Offenlegungspflicht 

 

(7) Bevor ihre Bestellung zum Schiedsrichter nach Artikel 740 dieses Abkommens angenommen 

wird, müssen die Kandidaten, die als Schiedsrichter fungieren sollen, alle etwaigen Interessen, 

Beziehungen und Angelegenheiten offenlegen, die im Verfahren ihre Unabhängigkeit oder 

Unparteilichkeit beeinträchtigen oder den begründeten Anschein von unangemessenem Ver-

halten oder Befangenheit erwecken könnten. Die Kandidaten unternehmen alle zumutbaren 

Anstrengungen, um über derartige Interessen, Beziehungen und Angelegenheiten, einschließ-

lich finanzieller und beruflicher sowie beschäftigungsrelevanter und familiärer Interessen, 

Klarheit zu gewinnen. 

 

(8) Die Offenlegungspflicht nach Nummer 7 besteht fort und verpflichtet die Schiedsrichter dazu, 

etwaige Interessen, Beziehungen und Angelegenheiten der genannten Art, die sich in 

irgendeiner Phase des Verfahrens ergeben, offenzulegen. 

 

(9) Die Kandidaten oder Schiedsrichter übermitteln dem Partnerschaftsrat Fragen im Zusammen-

hang mit tatsächlichen oder potenziellen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex zwecks 

Prüfung durch die Vertragsparteien, sobald sie davon Kenntnis genommen haben. 
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IV. Pflichten der Schiedsrichter 

 

(10) Nach seiner Bestellung hat ein Schiedsrichter zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zur 

Verfügung zu stehen und diese während des gesamten Verfahrens sorgfältig und zügig, fair 

und gewissenhaft zu erfüllen. 

 

(11) Die Schiedsrichter prüfen nur die Fragen, die im Verfahren aufgeworfen wurden und für eine 

Entscheidung von Bedeutung sind; sie übertragen diese Verpflichtung niemand anderem. 

 

(12) Die Schiedsrichter sorgen auf geeignete Weise dafür, dass ihre Assistenten und 

Verwaltungsbedienstete die Pflichten von Schiedsrichtern nach Teil II, III, IV und VI dieses 

Verhaltenskodex kennen und beachten. 

 

V. Pflichten ehemaliger Schiedsrichter 

 

(13) Alle ehemaligen Schiedsrichter sehen von Handlungen ab, die den Anschein erwecken 

könnten, dass sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben befangen waren oder aus den 

Entscheidungen des Schiedsgerichts Nutzen gezogen haben. 

 

(14) Alle ehemaligen Schiedsrichter müssen die in Teil VI dieses Verhaltenskodex vorgesehenen 

Verpflichtungen erfüllen. 

 

VI. Vertraulichkeit 

 

(15) Die Schiedsrichter legen zu keinem Zeitpunkt unveröffentlichte Informationen offen, die ein 

Verfahren betreffen oder ihnen während eines Verfahrens, für das sie bestellt wurden, bekannt 

wurden. Die Schiedsrichter legen unter keinen Umständen derartige Informationen offen oder 

nutzen sie, um sich selbst oder anderen Vorteile zu verschaffen oder die Interessen anderer zu 

schädigen. 
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(16) Die Schiedsrichter legen Entscheidungen des Schiedsgerichts weder ganz noch teilweise 

offen, solange sie noch nicht gemäß Teil Sechs Titel I dieses Abkommens veröffentlicht 

wurden. 

 

(17) Die Schiedsrichter legen zu keinem Zeitpunkt die Beratungen eines Schiedsgerichts oder den 

Standpunkt einzelner Schiedsrichter offen oder äußern sich zu dem Verfahren, für das sie 

bestellt wurden, oder zu den strittigen Fragen des Verfahrens. 

 

VII. Kosten 

 

(18) Jeder Schiedsrichter führt Aufzeichnungen über die Zeit und Kosten, die sie sowie ihre 

Assistenten und Verwaltungsbediensteten für das Verfahren aufgewendet haben, und legen 

eine Schlussabrechnung darüber vor. 

 

 

_____________________ 


	Muster für die Lizenz des Vereinigten Königreichs

		2021-04-20T08:18:50+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



